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1. Uebersicht über die Verhandlungen 

Resume des dellberatlons 

206/92.070 s Landwirtschaft. Volksinitiativen 

Botschaft und Beschlüssesentwürfe vom 19. August 1992 
(BBI VI, 292) zu den Volksinitiativen «für eine umwelt• 
gerechte und leistungsfähige bäuerliche Landwirtschaft» 
(Initiative des Schweizerischen Bauernverbandes) und 
«Bauern und Konsumenten - für eine naturnahe Land· 
wirtschaft» (Bauern• und Konsumenteninitiative). 
N/S Kommissionen für W-lTISchaft und Abgaben 

I. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für eine umweltge• 
rechte und leistungsfähige bäuerliche Landwirtschaft» 

1993 15. JunL Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1993 1. Dezember: Der Nationalrat beschliesst, die Vorlage an 
die Kommission zurückzuweisen mit dem Auftrag, eine Vorlage 
auszuarbeiten, die die Finanzierung der Direktzahlungen re• 
gelt 
1993 7. Dezember. Beschluss des Ständerates: Die Frist zur 
Beratung der Initiative wird gemiw Artikel 27 Absatz 5bis des 
Geschäftsverkehrsgesetzes um ein Jahr verlängert. 
1993 14. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. 
l~ 19. September. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 
1994 26. September. Beschluss des Ständerates: Zustimm~g. 
1994 7. Oktober. Beschluss des Ständerates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1994 7. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesblatt III, 1797 

:!. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Bauem und Konsu-
menten - für eine natumahe Landwirtschaft» 

1993 15. JunL Beschluss des Ständerates: Die Beratung wird 
verschoben. 
1994 19. September. Beschluss des Nationalrates: Die Bera
tung wird verschoben. 

I 

206/92.070 e Agriculture. Initiatives populaires 

Message et projets d'arrete du 19 aout 1992 (FF VI, 284) 
concemant les deux: initiatives populaires: «pour une 
agriculture paysanne competitive et respectueuse de 
l'environnement» (Initiative de l'Union suisse des pay
sans), et «Paysans et consommateurs - pour une agri~ 
culture en accord avec la nature» (Initiative des paysans 
et des consommateurs). 
NIE Commissions de /'economie et des redevances 

1. Arrete federal concemant /'initiative populaire «pour ~e agri• 
cu/Jure paysanne competilive et respecrueuse de l'envuonne• 
menl» 

1993 15 juin. Dedsion du Conseil des Etats modifiant Ie projet 
du Conseil federal. 
1993 1.,. decembre: Le Conseil national decide de renvoyer 
l'objet a sa commission avec mandat d'elaborer un nouveau 
proJet tenant compte des incidences financieres. 
1993 7 decembre: En vertu de l'article 27, alinea 5bia, de la loi 
sur !es rapp«>rts entre !es conseils, le Conseil des Etats decide de 
prolonger d'un an Ie delai imparti pour traiter !'initiative. 
1993 14 decembre. Dedsion du Conseil national: Adhesion. 
voir postulat CN n° 94.3318) 
1994 19 septembre. DiEcision du Conseil national avec des 
divergences. 
1994 26 septembre. Dedsion du Conseil des Etats: Adhesion. 
1994 7 octobre. Decision du Conseil des Etats: L'arrete est 
adopte en votation finale. 
1994 7 octobre. Dedsion du Conseil national: L'arrete est 
adopte en votation finale. 

Feuille federale III, 1 m 
2 Anite fed.eral roncemant /'initiative populaire «Paysans et 

consommateun - pour une agricu/Jure en accord avec /a M• 
ture» 

1993 15 Juin: Le Conseil des Etats decide de suspendre !es 
deh'beranons (LRC, art. 28). 
1994 19 septem~ Dedsion du Conseil national: Adhesion. 
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Dritte Sitzung - Troisieme seance 

Mittwoch, 1. Dezember 1993, Vormittag 
Mercredi 1 er decembre 1993, matin 

·08.0Oh 

Vorsitz- Presidence: M. Frey Claude 

92.070 

Landwirtschaft. 
Volksinitiativen 
Agriculture. 
Initiatives populaires 

Botschaft und Beschlussentwürfe vom 19. August 1992 (881 VI 292) 
Message et projets d'arretes du 19 aoüt 1992 (FF VI 284) _ 
Beschluss des Ständerates vom 15. Juni 1993 
Decision du Conseil des Etats du 15 juin· 1993 
Kategorie III, Art. 68 GRN - Categorie III, art. 68 RCN 

Antrag Tschuppert Karl 
Rückweisung an die Kommission 
mit dem Auftrag, die Direktzahlungen finanziell abzusichern. 

Antrag Leu Josef 
Rückweisung an die Kommission 
Der Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für eine um
weltgerechte und leistungsfähige bäuerliche Landwirtschaft» 
ist an die Kommission für Wirtschaft und Abgaben zurOckzu-

. weisen. Die Kommission wird beauftragt die Finanzierung d~s 
Ausgleiches der natürlichen, wirtschaftlichen und umweltpoli
tisch bedingten Standortnachteile über Direktzahlungen 
grundsätzlich zu regeln und damit sicherzustellen. 

Antrag Frey Walter 
Rückweisung an die Kommission 
Der Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für eine um
weltgerechte und leistungsfähige bäuerliche Landwirtschaft» 
ist an die Kommission für Wirtschaft und Abgaben zurückzu
weisen mit dem Auftrag, eine ausgewogene Vorlage auszuar
beiten, die die finanziellen Auswirkungen auf unsere Land
und Volkswirtschaft sichtbar macht und auch die sichere Fi
nanzierung der Direktzahlungen grundsätzlich regelt 

Proposition Tschuppert Ka.rl 
Renvoi en commission 
avec mandat d'assurer le financement des paiements directs. 

Proposition Leu Josef 
Renvoi en.commission . 
L'arrete federal concemant !'initiative populaire «pour une 
agriculture paysanne competltive et respectueuse de l'envi
ronnement» doit etre renvoye ä la commission. La commission 
est chargee de regler et donc d'assurer le financement par le 
biais de paiements directs de la compensation des desavanta
ges dus ä un emplacement des exploitations agricoles defavo
rables du point de vue des conditions naturelles, economi
ques et environnementales. 

Proposition FreyWalter 
Renvoi en commission 
L'arrete federal concernant !'initiative populaire «pour une 
agriculture paysanne competltive et respectueuse de l'anvi
ronnement» coit etre renvoye ä la Commission de l'economie 

et des redevances avec pour mandat d' elaborer un projet pon
dere qui mette en evidence les repercussions tinancieres sur 
notre economie et notre agriculture et qui assure egalement le 
financement des pai~ment~ directs. 

M. Theubet, rapporteur: Trois propositions de renvoi denotent 
une certaine inquietude, pour ne pas· dire une inquietude cer
taine. pour l'avenir de l'agriculture. Toutefois, ces incertitudes 
existaient dejä lorsque le Conseil des Etats a traite de cette af
faire ä la session d"ete et surtout lorsque la Commission de 
l'economie et des redevances (CER) a examine !'initiative et 
son contre-projet. il y ade cela un peu plus d'un mois. 
Cette situation appelle quelques remarques de la part des rap
porteurs de la commission. Precisons d'emblee qu'en vertu 
de l'article 27 alinea 5bis de la loi sur les rapports entre les 
conseils il est loisible a !'Assemblee federale de prolonger le 
delai de traitement d'une initiative si l'un des conseils au moins 
a pris une decision sur un contre-projet qui a un rapport etroit 
avec !'initiative. C'est le cas pour l'affaire qui nous occupe. 
puisque le Conseil des Etats a accepte un contre-projet ie 
15 juin demier. Cela signifie que le delai pourrait etre reporte 
~u 25 fevrier 1995. De lä ä user de cette faculte, il y a un pas 
que nous ne pouvons pas franchir en tant que rapporteurs de 
la commission qui a delibere le 25 octobre dernier en toute 
connaissance de cause et qui n'a pas eu a traiter d'une teile 
eventualite. 
Je m'exprimerai tout a l'heure sur les raisons qui ont motive les 
propositions de renvoi de trois de nos collegues, apres qu"oi 
nous discuterons - nous le souhaitons en taut cas vivement
dans le debat d'entree en matiere de !'initiative et du contre
projet 

Binder, Berichterstatter: Wenn wir heute über die Veranke
rung der Landwirtschaft in der Bundesverfassung sprechen. 
dann ist dies nichts Neues. Wir sprechen heute nicht in einer 
eigentlichen Eintretensdebatte. weil Eintreten auf Volksinitiati
ven ja obligatorisch ist, sondern wir werden dies in der Form 
der allgemeinen Aussprache tun, zusammen mit der Begrün
dung der drei vorliegenden Rückweisungsanträge. 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges galt es. in dem vom 
Krieg zerstörten Europa einen Wiederaufbau einzuleiten. Die
ser hatte als Zielvorgabe die Ablösung der Kriegswirtschaft 
durch offenere Märkte. Von dieser Neuorientierung der ge
samten Wirtschaft wurde auch die Agrarpolitik erfasst So ist 
der Auftrag der Landwirtschaft in der Bundesverfassung seit 
194 7 in Artikel 31 bis Absatz 3 umschrieben. Schon damals 
konnte die schweizerische Agrarpolitik nicht einfach auf den 
freien Wettbewerb und den freien internationalen Markt ausge
richtet werden. Die Gründe waren damals die gleichen, wie sie 
es heute noch sind: Es sind dies vor allem das schwierigere to
pographische Umfeld, höhere Kosten für Löhne, Boden usw. 
Erschwerend war aber, dass auch damals kein wirklich freier 
Markt, d. h. freie Preise, herrschte. Verschiedenste Massnah
men der einzelnen Staaten beeinflussten die Preise und damit 
die politische Ausrichtung der Landwirtschaft Unter diesen 
Bedingungen konnte und durfte die Landwirtschaft nicht ein
fach «freischwebend» bleiben und ihrem Schicksal überlas
sen werden. 
Aus diesen Gründen und als Konsequenz wurde sie als Aus
nahme in die Verfassung aufgenommen, und zwar in dem 
Sinn, dass von der Handels- und Gewerbefreiheit abgewichen 
wurde. Verschiedene andere Bereiche, die in der Folge auf 
Verfassungsstufe Eingang fanden, tangierten die Landwirt
schaft in hohem Masse. Ich erinnere Sie daran, dass 1969 die 
Bestimmungen über die Raumplanung und 1971 der Umwelt
schutzartikel in die Verfassung Eingang fanden. Beide The
men, vor allem das zweite Thema, haben unsere Bauern in 
den letzten Jahren dauernd beschäftigt 
Heute nun soll der Auftrag der Landwirtschaft in der Verfas
sung neu umschrieben werden. Die Aenderung verfolgt das 
Ziel,. der Landwirtschaft andere Aufgaben als in der Vergan
genheit-als Prioritäten zuzuordnen. Mit dieser Verfassungsän
derung schaffen wir keine neue. überfallartig einsetzende 
Agrarpolitik. In diese Richtung weist schon der im Sommer 
1992 durch die eidgenössischen Räte zur Kenntnis_genom-
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mene 7. Landwirtschaftsbericht In die gleiche Richtung weist 
auch die Aenderung des Landwirtschaftsgesetzes, Artikel 31 a 
und 31 b, von den eidgenössischen Räten ebenfalls 1992 ver
abschiedet und in diesem Jahr erstmals in Kraft getreten. 
Man könnte alsQ sagen. dass wir heute Aufrichte feiern. indem 
wjr das Dach auf einen Rohbau aufbauen. Das heisst also 
nicht, die Verfassung bringt eine neue Agrarpolitik, sondern 
die neue Agrarpolitik bewirkt eine neue Verfassungsgrund
lage. Allerdings liegt dieser Verfassungsänderung nicht etwa 
bundesrätliche oder parlamentarische Aktivität zugrunda Wir 
haben sie vielmehr zwei Volksinitiativen zu verdanken: 
Am 26. Februar 1990, also bevor der 7. Landwirtschaftsbericht 
vorlag, reichte der Schweizerische Bauernverband (SBV) 
seine Volksinitiative «für eine umweltgerechte und leistungsfä
hige bäuerliche Landwirtschaft» mit 262 435 Unterschriften 
ein. Sie ist im wesentlichen in drei Bereiche aufgeteilt: In einem 
ersten Teil werden Aufgaben und Ziele umschrieben, im 
zweiten die Mittel, um diese Aufgaben erfüllen und die Ziele er
reichen zu können, und in einem dritten die Finanzierung. 
Kurz darauf; nämlich am 12. Juni 1990. wurde von 23 Organi
sationen aus verschiedensten Kreisen die Volksinitiative «Bau
ern und Konsumenten - für eine naturnahe Landwirtschaft» 
lanciert; sie wurde am a Dezember 1991 mit 11 O 928 gültigen 
Unterschriften eingereicht Diese Initiative ist heute nicht Ge
genstand der Beratungen, obschon sie in der gleichen bun
desrätlichen Botschaft behandelt wird wie die Initiative des 
Bauernverbandes. 
Sie sehen auf der Fahne (Bundesbeschluss B), dass die Bera
tung im Ständerat ausgesetzt wurde, und zwar wurde dies mit 
28 zu 6 Stimmen beschlossen. Artikel 28 Geschäftsverkehrs
gesetz schreibt vor, dass Initiativen zum gleichen Gegenstand 
in einem klaren zeitlichen Abstand zu behandeln sind. Die 
Kommission Ihres Rates schlägt Ihnen vor, dem Ständerat zu 
folgen, was diese Initiative betrifft , 
Der Bundesrat unterbreitet uns in seiner Botschaft vom 19. Au
gust 1992 einen eigenen Gegenvorschlag zu beiden Initiati
ven, indem er vorschlägt, am heute geltenden Artikel 31 bis Ab
satz 3 der Bundesverfassung einige Korrekturen anzubringen. 
Der Standerat seinerseits entwickelte auf Antrag seiner Kom
mission einen eigenen Verfassungstext Kurz zusammenge
fasst kann gesagt werden, dass dieser weiter geht als der Ge
genvorschlag des Bundesrates, allerdings weniger weit als die 
Initiative des Bauernverbandes. , 
Die Kommission Ihres Rates ist der Meinung, der Gegenvor
schlag des Bundesrates bnnge nichts Neues und bewirke im 
wesentlichen die Fortschreibung der bisherigen Politik, d. h., 
er erfasse nicht einmal die heute schon gelebte Agrarpolitik. 
Aus diesem Grunde wandte sich die Kommission dem Be
schluss des Ständerates zu. Im wesentlichen folgt die Kom
mission Ihres Rates dem ständerätlichen ßeschluss; die weni
gen Aenderungen werde ich lhnen in der Detailberatung 
näher erläutern. 
Noch einige Worte zu den vorliegenden ~ückweisungsanträ
gen: Es liegen Rückweisungsanträge von Herrn Tschuppert 
Karl, Herrn Leu Josef und Herrn Frey Walter vor. Sie alle haben 
das Ziel, das Element, das weder im bundesrätlichen noch im 
ständerätlichen Vorschlag erfasst wird, mit zu berücksichtigen, 
nämlich die gesicherte Finanzierung der Direktzahlungen. 
Diese Rückweisungsanträge lagen in der Kommission nicht 
vor. Wir hatten allerdings auch in der Kommission Rückwei
sungsanträge, die aber nicht nur die gesicherte Finanzierung 
zum Ziel hatten, sondern auch andere Anliegen. · 
Die neue Agrarpolitik greift in diesem Jahr zum ersten Mal -
und bei jeder Diskussion, bei jedem G.eschäft, wo es um Land
wirtschaft geht. bewegt sich die Finanzierung der Landwirt
schaft immer mehr vom Konsumenten weg; sie geht in Rich
tung Direktzahlungen und damit auch in Richtunr Staat Dass 

. wir uns heute, nachdem wir diesen Umbau der Agrarpolitik 
vollzogen haben, bei leerer Bundeskasse zusammen mit den 
Bauern Sorge um die gesicherten Direktzahlungen machen, 
ist an und für sich verständlich. 
Als Berichterstatter kann ich Ihnen nicht die Meinung der Kom
mission betreffend diese Rückweisungsanträge wiedergeben. 
Meine persönliche Meinung dazu ist, dass wir einen ähnlichen 
Antrag schon m der Kommission hatten. Er wurde dort ganz 

entschieden abgelehnt Ein entsprechen~er Antrag lag auch 
im Ständerat vor; er wurde auch dort abgelehnt Die Meinung 
herrscht allgemein vor - auch in der Kommission -. dass ein 

, Auftrag, den der Bund übernimmt, auch zu finanzieren sei, 
und zwar vor allem aus allgemeinen Bundesmitteiln. 
In diesem Sinne möchte ich Sie namens der.Kommission bit
ten, diese Rückweisungsanträge abzulehnen. Der erwähnte 
Antrag in der Kommission stammte von mir. Demzufolge muss 
ich Ihnen sagen - das ist meine persönliche Meinung-. dass 
ich eine gewisse Sympathie für diese Rückweisungsanträge 
habe. 

Eintreten ist obligatorisch 
L ·entree en mati~re est acquise de plein droit 

M. Theubet, rapporteur: Depuis 1947, la politique agricole de' 
notre pays se fonde sur l'article 31 bis alinea 3 de la const1tu
tion qui dit que la Confederation peut deroger au principe de la 
liberte du commerce et de l'industrie. entre autres «P0\Jr 
conserver une forte population paysanne, assurer la product1-
vite de l'agriculture et consolider la propriete rurale» (let b). 
Avec la reorientation importante contenue dans le ?e rapport 
sur l'agriculture, dont nous avons pris acte en juin de l'annee 
demiere, et avec le depöt de deux initiatives populaires au 
contenu tres detaille, dites initiative «de !'Union suisse des 
paysans» et initiative «des paysans et des consommafeurs», le • 
Conseil federal a admis qu'il fällait preciser la base constitu
tionnelle actuelle, bien que celle-ci ait permis le developpe
ment de la p9litiqu1=1 agricole durant plus de quarante ans. Le 
gouvernement s'est finalement rallie au contre-projet prepare 
par la commission du Conseil des Etats (et decide par le 
Conseil des Etats) qui cree un nouvel article constitutionnel, le 
31 octies, et bitte l'actuel alinea 3 lettre b du 31 bis. 
C'est sur cette nouvelle proposition qu·a porte essentielle
ment la reflexipn de la Commission de l'ecdnomie et des rede
vances lors de sa seance du 25 octobre dernier. Prealable
ment. la commission avait dec:de a 1'wranim1te de susr::endre 
ses deliberations au sujef de r1nitiativ~ "des paysans et des 
consommateurs» comme l'a fa1t Je,Conseil des Etats, et cela 
en vertu de l'article 28 de la ioi sur les rapports entre !es 
conseils. Lorsque Ja Votation sur !'initiative de l'Union su,sse 
des paysans (USP) aura eu lieu, il restera alors au Parlament 
et au peuple une annee pour se prononcer sur cette deuxieme 
initiative. 
Avant de passer au contre-projet sur leque! nous aurons ä 
nous prononcer, permettez-moi de rappeler 1es buts de !'initia
tive «pour une agriculture paysanne competitive et respec
tueuse de l'environnement». L'idee de l'USP etait d'ancrer 
dans la constitution le concept d'agriculture multifonction
nelle, soit les röles nourricier, ecologique, economique et de 
decentralisation de la population, une idee largement reprise 
dans le 7e rapport 
Deuxieme but de l'USP, l'enumeration de toutes les mesures 
que la Confederation doit prendre pour permettre aux agri
culteurs d'assumer ces täches multiples. C'est ce deuxieme 
point, beaucoup trop precis et detaille pour entrer dans la 
constitution, qui a motive le rejet de !'Initiative. 
Le Conseil federal propose un contre-projetvisantsimplement 
a introduire la notlon de multifonctionnalite dans ses grandes 
lignes, mais le Conseil des Etats a decide d'aller plus loin. Son 
contre-projet introduit donc un nouvel article 31 octies dans la 
constitution. Celui-ci definittout q'abord le cadre destonctions 
agricoles: produire, dans le respect de l'environnement et en 
fonction de ce que le marche peut absorber, donc; eviter les 
excedents coüteux a garer. Objectits: l'agriculture doit garantir' 
l'approvisionnement de la population, utiliser durablement les 
bases naturelles de l'existence, mais aussi entretenir le pay

, sage rural et occuper le territoire de maniere decentralisee . 
Quant aux täches de la Confederation, elles consistent a en
courager la recherche, la vulgarisation, la formation et l'inves
tissement en matiere agricole, ä garantir le bon fonctionne
ment de l'entraide paysanne et ä consolider la propriete ton
ciere rurale. 
On retrouve ici le theme de «la terre ä ceux qui la cultivent» de
veloppe dans le nouiteau droi.t foncier rural. En outre, la Conte-
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deration C'.)mplete le revenu pays'an par des paiements di
rects, sans lesquels les coüts de production tres eleves ne per
mettraient pas de vendre ä des prix raisonnables. Enfin, eile in
cite les exoloitants ä produire seien des methodes ecologi
ques plus strictes que ne Fimpose la loi. par exemple au 
moyen de pa,ements directs destines ä ceux qui ren·oncent 
aux engrais chimiques ou aux pesticides. 
Pour le Departement federal de l'economie.publique, l'alinea 
premier de ce nouvel article aurait suffi puisqu'il correspönd 
dans son esprit au contre-projet gouvernemental. Mais, pour 
gagner du temps, le Conseil federal nous propose de sous
crira ä la decision du Conseil des Etats. C'est ce que la majo
rite de votre commission a fait. non sans avoir apporte quel
ques modifications au contre-projet des senateurs. 
Mais, auparavant, la discussion s·est etendue ä d'autres as
pects du probleme. Nous avons tout d'abord examine une 
proposition Hämmerle presentant trois scenarios de l'evolu
tion future de la politique agricole. et inyitant le Conseil federal 
ä les faire evaluer sous differents angles, tels que les conse• 
quences financieres pour la Confederation, le bilan ecologi• 
que, la charge pour les consommateurs ou les effets sur le re
venu des paysans. La realisation de ce rapport exigerait la 
mise en place d"une vaste infrastructure, vu la complexite et le 
caractere parfois academique des etudes qu'il faudrait enga
ger. Sans nrer leur , utilite. la majorite de la commission est 
neanmoins d'avis que ces evaluations ne sont pas indispensa
bles ä la poursuite des travaux et qu'il faut maintenant aller de 
l'avant en passant ä l'examen des initiatives. 
En preambule egalement. la commission s·est preoccupee de 
la question de la compatibilite du projet avec les futurs Ac
cords du Gatt Selen un avis de l'Office federal des affaires 
economiq:Jes exterieures. las objectifs des deux projets - !'ini
tiative de l'Union suisse des paysans (USP} et le contre-projet 
du Conseil des Etats-sont, ä l'exception d'une disposition (al. 
1er let c}. dans le texte de l'USP, conformes avec las engage
ments de la Suisse au titre du Gatt Toutefois, il taut se souvenir 
qua ca n·est qua sur la base des mesures concretes propo• 
sees pour realiser ces objectifs qu'une analyse approtondie 
pourra etre entreprise an comparant ces mesures avec les pa• 
rametres du Gatt actuel et ceux resultant du round. 
De mamere generale, las mesures qua la Suisse se propose 
de mettre dans la «green box» de l'Uruguay Round seraient 
toutes ä meme de satisfaire tes exigences du Gatt 
Dans ta discussion generale, deux autres propositions ont ete 
developpees, l'une par M. Baumann, l'autre par M. Hämmerle. 
La premiere n'est autre qua le texte de !'initiative populaire inti• 
tulee «pour des produits alimentaires bon marche et des ex• 
ploitations agricoles ecologiques», laquelle n'en est qu'au 
stade de la recolte des signatures. II convient donc d'atten.dre 
son depöt avant de debattre de son contenu. 
La seconde est presentee en tant qua contre-projet a !'initiative 
de l'USP. C'est la ·proposition de minorite figurant dans le de-
pliant . 
Sur le plan formal, ces deux proposltlons sont substantielle
ment differentes du contre-projet du Conseil des Etats. II s'agit 
dans les deux cas d'une orientation nouvelle et, surtout. d'aller 
plus rapidement dans une direction qui est encore loin de faire 
l'unanimite. Nous ne pouvons pas introduire d'un seul coup 
dans la constitution une disposition qui s'ecarte aussi fonda
mentalement de la conception discutee actuellement Cela 
necessiterait d'autres reflexions et analyses et, comme vous le 
savez, le delai pourformuler un contre-projet est prevu pourfe
vrier 1994. . 
Surlefond, on peuts'etonnerque l'onveuille accelerer pareille
ment, pour ne pas dire precipiter le mouvementd'ecologisation 
amorce dans te 7e rapport Detoute evidence, on voudraitcreer 
une exception ecologique par rapport ä la production tradition
nelle. Privilegier la production ecologique alors qua l'idee ma-

. jeure est de orendre en campte toutes las productions, ä certai
nes conditrons particulieres,, n'est pas acceptable dans le 
contexte actuel. Cependant, le contre-projet du Conseil des 
Etats permet, non seulem,mt l'aiJplic..tion de la politique agri• 
cole nouvelle, mais aussi des inflexions ecologiques plus mar
quees. L'evolution souhaitee sera toujours possible. II n'est 
donc pas indique de brüler las etapes pour le moment 

Au vote. la comm1ss1on a rejete la.·proposition Baumann oar 
14 voix contre 4 et la proposition Hammerle par 14 vo,x contre 
6. Au cours de la discussion de detail. la comm,ss,on a ap
porte plusieurs amendements au contre-projet du Conseil des 
Etats, sur lesquels nous reviendrons tout a !"heure. Au terme 
de ses deliberat,ons, la comm,ss,on s·est prononcee par 
.13 voix en faveur de la proposition du Conseil des Etats amen
dee contre 3 voix pour la propos,tion du Conseil federal. 
Au vote sur l'ensemble. c'est par 12 voix sans opposition et 
avec 6 abstent\ons que la commission a adopte le projet que 
nous vous soumettons. convaincue qu'elle est qua cet article 
constitutionnel apportera une reponse positive ä l"inquietude 
des agnculteurs face ä l'evolution internationale et ä l'interieur 
du pays. 
Afin d'aller resolument de l'avant dans ce domaine. nous vous 
demandons de repousser les tro,s propositior;is de renvoi et de 
suivre les propositions de la ma1orite de la coinmission. 

Tschuppert Karl: Die Bauern fühlen sich in der eingeläuteten 
Phase des Umbruchs in der Agrarpolitik von kostendecken
den Preisen zu Marktpreisen und ergänzenden Direktzahlun
gen je länger, je mehr an die Wand gedrückt, weil ihnen ei• 
nerseits bis jetzt noch niemand aufzeigen konnte oder viel
leicht auch wollte, wie die Direktzahlungen langfristig finan
ziert werden können, und andererseits ein Gatt-Abschluss, 
wie er jetzt in Konturen vorliegt, sie vor fast unlösbare Pro
bleme stellt 
Urp diese Unsicherheiten auszuräumen, genügt der zur Volks
initiative des Schweizerischen Bauernverbandes.vorliegende 
Gegenvorschlag meiner Meinung nach aus drei Gründen 
nicht: 
1: Ueber die Sicherstellung der Mittel zur Finanzierung der Di· 
rektzahlungen sagt der Gegenvorschlag nichts aus. 

. 2. Um Direktzahlungen zu erhalten. müssen die Landwirte hö• 
here Anforderungen erfüllen. als im Umweltschutz• und Ge
wässerschutzgesetz vorgesehen sind. 
3. Es fehlt mir ein geeigneter Schutz vor Dumping nach einer 
Unterzeichnung des Gatt-Abkommens. , 
1. Zu den Direktzahlungen: Der Landwirtschaft wurde vor eini
gen Jahren vorgeworfen, dass s,e zu einer neuen Agrarpolitik 
mit dem zentralen Instrument der Direktzahlungen nicht Hand 
biete. ·Inzwischen haben wir die neue Politik akzeptiert Aber 
bis heute sind die Bedenken der Bauern gegen die Direktzah
lungen nicht entkräftet worden. Mit Direktzahlu,:igen we.rden 
sie von der Bundeskasse n~h abhängiger, und ihre Einkom
men werden unmittelbar von der «politischen Wetterlage» be• 
einflusst Das geht sogar so weit, dass über diese direkte Ab
hängigkeit die Betriebsorganisation al.Jf den einzelnen Bau• 
ernhöfen bestimmt wird. Selbst das zulässige Einkommen 
und das Vermögen gehören zu den Bestimmungsgrössen. 
So weit, so gut; aber das Problem liegt bei der langfristigen 
Beschaffung dieser Mittel. Deshalb habe ich vor einiger Zeit 
ein Postulat eingereicht, das besondere Abgaben zur Finan
zierung der Direktzahlungen vorgeschlagen hat Ich gehe da
von aus, dass die neue Agrarpolitik die Konsumenten 
schliesslich entlastet und den Bund zusätzlich belastet Das ist 
ja die Philosophie der Direktzahlungen. 
Nach meinen ersten Ueberlegungen sollte nun - wegen der 
gleichmässigen Belastung von inländischen und importierten 
Nahrungsmitteln und wegen der Strukturbereinigungen in 
den der Landwirtschaft nachgelagerten Branchen - eine Bela
stung der Nahrungsmittel zur Finanzierung der Direktzahlun
.gen dennoch im gesamten eine Nettoentlastung der Konsu
menten zur Folge haben. 
Die Kommission fü,r Wirtschaft und Abgaben des Ständerates 
(WAK-SR} hat mein Anliegen aufgenommen und eine parla
mentarische Initiative formuliert Der Rat gab der Initiative am 
11. Juni 1992 Folge. Seither ist aber nichts mehr entschieden 
worden, obwohl wir immer wieder gefordert haben, mit dem 
Gegenvorschlag müsse die Frage der Finanzierung der Di• 
rektzahlungen gelöst werden. Jetzt können wir diese Frage 
nicht mehr weiter zurückstellen. Mit einer gesicherten Finan
zierung können wir die eingangs geschilderten Probleme. die 
mit dem System der Direktzahlungen verbunden sind. min
desten's teilweise entschärfen. 
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2. Sorgen bereitet mir aber auch - das ist der zweite Grund für 
meinen Rückweisungsantrag -, dass über dle Direktzahlun
gen beim Umweltschutz tendenziell höhere Anforderungen 
als die gesetzlichen erzwungen werden. Das ist zwar politisch 
einfacher. weil keine Gesetze betreffend die Umwelt geändert 
werden müssen. Zudem werden somit die Bedingungen nicht 
nur nach sachlichen Umweltkriterien festgelegt, sondern es 
lassen sich damit auch finanzpolitische Interessen verbinden. 
Der öfter ausgesprochene Hinweis. dass die Bauern Direkt
zahlungen ja nicht annehmen müssten, sondern dass sie 
diese freiwillig bezögen, stimmt theoretisch. Praktisch aber ist 
die Abhängigkeit so gross, dass ein Bauer aus existentiellen 
Gründen nicht darauf verzichten kann. 
Damit hat der Buna ein Lenkungsinstrument in der Hand, das 
meines Erachtens staatsrechtlich nicht unproblematisch ist 
und schliesslich zu einer ungleichgewichtigen Entwicklung 
der Umweltstandards von Landwirtschaft und anderen Bran
chen führt Diese Problematik .wird noch ·grundsätzlich ver
schärft, wenn die Preise auf europäischem Niveau gesenkt 
werden sollen und die Bundeskasse nicht geriügend Mittel für 
einen Ausgleich bereitstellen kann. Damit wird die Abhängig
keit noch grösser. und damit werden auch die oben aufgewor
fenel'] Fragen drastisch verschärlt 
3. Nun noch einige Gedanken zum Gatt und zum Schutz vor 
Dumping. Die -topographischen und klimatischen Verhält
nisse sowie das generell hohe Kostenniveau in der Schweiz 
führen zu hohen Produktionskosten und gegenüber dem Aus- , 
land zu hohem Preisniveau. Daran ändert auch ein Abschluss 
der Gatt-Verhandlungen nichts, im Gegenteil: Das Preisgefälle 
wird noch verstärkt Wie eine kürzlich veiröffentlichte Studie 
des Bundesamtes für Landwirtschaft selbst aufzeigt. hätte ein 
Abschluss der Gatt-Verhandlungen für die Landwirtschaft 
massive Mengen- und Preiseinbussen zur Folge, was zu.dra
stischen Einkommenseinbussen führen muss. 
Damit die Landwirtschaft aber weiterhin ihren multifunktiona
len Leistungsauftrag erfüllen kann. muss der Bauer die Sicher
heit haben, dass die durch das Gatt verursachte Einkommens
ein,busse durch Direktzahlungen ausgeglichen Wird, und ~r 
nicht nur vorübergehend, sondern auch langfristig. Destla!b 
ist es aus meiner Sicht unverantwortlich, so kurz vor Abschluss 
dieser Runde des so «geliebten» Gatt über ejnen Verfassungs
artikel betreffend die LandwirtSchaft zu beschliessen, ohne 
konkrete AusWirkungen zu kennen. 
Herr Bundesrat. die Bauern sind sehr besorgt und verunsi
chert. Sie erwarten, dass ihnen jetzt im Rahmen des Gegen
vorschlags zur SBV-lnitiative ein Auffangnetz gespannt wird. 
Die Bauernfamilien erwarten von uns und vom Bundesrat end
lich ein Signal Sie halten nämlich nichts mehr von Verspre
chungen, die nicht gehalten werden. 
Mit seiner kürzlichen «Uebung», im Frühjahr, wo er trotz Ver
sprechungen im Milchsektor erneut Zulagen gekürzt und Ab· 
züge erhöht hat, schafft der Bundesrat kein Vertrauen. · Es 
scheint mir, dass wir jetzt die Kappeler Milchsuppe, die uns 
eingebrockt wurde, auch noch selber auslöffeln müssen. 
Herr Bundesrat Delamuraz Wird mir jetzt vermutlich entgeg
nen, dass eine Rückweisung gemäss meinem Antrag infolge 
der gesetzlichen Fristen nicht möglich sei Das ist für mich 
überhaupt kein Argument Denn man kann alles, :vvenn man 
will: Die Gesetzesberatungen im Zusammenhang mit dem 
EWR haben das bestätigt Es stand übrigens genügend Zeit 
zur Verfügung, um dieses Problem vorgängig zu lösen. 
Ich bitte Sie eingehend, die Vorlage an die Kommission zu
rückzuweisen; mit dem Auftrag, die Finanzierung der Direkt
zahlungen verbindlich zu regeln. 

Leu Josef: Folgende Ueberlegungen haben mich dazu bewo
gen, mit der Unterstützung der -CVP-Fraktion, den Antrag 
auf Rückweisung dieses Geschäftes an die Kommission zu 
stellen 
Die Landwirtschaft steht, wie viele andere Wirtschaftszw~ige 
auch, inmitten grosser und spürbar schmerzlicher Verände
rungen Wenn am kommenden 15. Dezember die Gatt-Ver
handlungen abgeschlossen werden, stehen für unsere Bau
ernfamilien zusätzliche Herausforderungen ins Haus. Zwar an
erkennen wir aus gesamtwirtschaftlicher Sicht und Verantwor-

tung, dass ein erfolgreicher Gatt-Abschluss lebensnotwendig 
ist Trotzdem steht die Tatsache fest: Beim Gatt-Abkommen 
wird die Landwirtschaft auf der Verliererseite stehen: Die 
Preise werden weiter fallen. Gleichzeitig drohen der Landwirt
schaft Marktanteilverluste. d. h. Verlust von Produktionsmög
lichkeiten und dami~ auch Verlust von Beschäftigung. 
Vor diesem Hintergrund hat die CVP ein agrarpolitisches Leit
bild entwickelt Darin werden u. a die Erwartungen an uns 
Bäuerinnen und Bauern definiert. Man erwartet von uns unter
nehmerische Offenheit und Kompetenz in der Umsetzung ei
ner umweltgerechten Landwirtschaft bei offeneren Grenzen 
Im Gegenzug werden dann aber auch Erwartungen von uns 
an unsere Wirtschafts- und Sozialpartner und an den Staat 
festgehalten. 
Wenn wir nun vor diesem Hintergrund den zur Diskussion ste
henden Gegenvorschlag beurteilen. ist folgendes festzuhal
ten: In der Landwirtschaft, vor allem bei der jüngeren Genera
tion. sind die Bereitschaft und die Fähigkeit durchaus vorhan
den, sich in einem grösseren Markt mit mehr Wettbewerb z□ 
behaupten und sich diesen Herausforderungen zu stellen. 
Die Aufträge Und Auflagen. wie sie der Gegenvorschlag formu-

, liert, korrespondieren aber nicht mit den Mitteln und den Rah
menbedingungen, wie wir sie nötig haben, damit wir für un
sere Planung und unsere Investitionen Perspektiven ent
wickeln können, um erfolgreich zu sein. Um den von Ihnen an 
die Landwirtschaft gestellten Auftrag erfüllen zu können, muss 
eine flächendeckende Bewirtschaftung sichergestellt werden. 
Dazu braucht es Produktions- und Absatzmöglichkeiten, d. h. 
Marktanteile. 
Im Gegenvorschlag wird auch keine Aussage gemacht - es 
wurde bereits erwähnt -, wie ein allfälliges .durch das Gatt
Abkommen ausgelöstes Oeko- oder Sozialdumping aufgefan
gen werden kann. Die verlangte Oeffnung der Nahrungsmittel
märkt-e hat zur Folge, dass unsere hohe Umweltsensibilität in 
Konkurrenz zu Ländern steht. in denen die Sorge um die Um
welt nicht den gleichen Stellenwert hat Damit fallen in diesen 
· Ländern genngere ökologisch motivierte Produktionskosten 
an, Die Schweizer Landwirtschaft hat demzufolge nicht nur to
pographisch und klimatisch bedingt, sonoern auch wegen 
strengeren ökologischen Vorgaben höhere Produktionsko
sten zu finanzieren - und das zudem im Land mit dem weltweit 
höchsten Lohn- und Kostenniveau. 

, Auf diese Sachlage kann die Landwirtschaft in zwei Richtun
gen reagieren: 
Erste Möglichkeit Sie akzeptiert die EG.Preise und die höch· 
sten Produktionskosten auf der ganzen Welt Sie gibt oie flä
chendeckende BeWirtschaftung auf und produziert nur noch 
in den günstigsten Lagen der Schweiz Konsequenz: Vergan-
dung weiter Gebiete, Uebernutzung bester Lagen. _ . _ 
Zweite Möglichkeit: Sie reduziert ihre Tätigkeit auf eine mini
male Produktion und beschafft sich ihr Einkommen in anderen 
Berufen. Konsequenz: mangelnde und unsachgemässe Be
wirtschaftung, weit das Know-how verlorengeht 
Ich bin überzeugt, dass beide Wege der Umwelt und Kultur
landschaft Schaden zufügen. Die Sicherheit, eine qualitativ 
einwandfreie Nahrungsmittelversorgung zu haben, kann nicht 
mehr gewährleistet werden. 
Wenn· Wir das Ziel einer motivierten, dynamischen LandWirt· 
schaft erreichen wollen, müssen wir zur Kenntnis nehmen: Die 
LandWirtschaft kann bei weltweit höchsten Produktionskosten 
nicht.EG-Preise realisieren. Wenn Sie das wollen, opfern Sie 
die multifunktionale LandWirtschaft und verlieren damit eine in
takte Umwelt und die Sicherheit gesunder Nahrungsmittel 
bfe Kosten, die damit anfallen, hat auf jeden Fall die Allgemein
heit zu tragen, einfach über ein anderes Konto. 
Wenn wir den Gegenvorschlag nicht verbessern, überfordern 
wir die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist bereit- ich habf' 
das bereits erwähnt -, hohe Leistungen zu erbringen, aber 
nicht um jeden Preis. Man kann nicht immer mehr verlangen, 
wie immer grössere ökologische Leistung zu EG-Preisen. und 
wenn es um eine faire Abgeltung geht. keine Verantwortung 
übernehmen. 
,Wir Bauern und Bäuerinnen können uns angesichts des Gatt 

· nicht mehr allein auf deo guten Willen und verbale Verspre
chen verlassen. Dazu wird von uns zuviel verlangt 

i 
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Ich halte fest· Der Gegenvorschlag, wie ihn die Kommissions
mehrheit vorschlägt. ist unausgewogen und kann so nicht ak
zeptiert werden. Ich beantrage deshalb Rückweisung an die 
Kommission mit dem Auftrag. in Kenntnis und unter Berück
sichtigung des Gatt-Verhandlungsergebnisses die Rahmen
bedingungen und die entsprechenden Mittel grundsätzlich zu 
regeln, damit die natürlichen, wirtschaftlichen und umwelt
politisch bedingten Standortnachteile ausgeglichen werden 
können. 

Frey Walter: In ruryd 1'4 Tagen wird uber die Uruguay-Runde 
des Gatt entschieden. Untersuchungen haben bestätigt, was 
Bauern und die SVP schon lange befürchtet haben: Die Uru
guay-Runde des Gatt bringt den Bauern erhebliche Nachteile. 
Ebenso haben wir festgehalten, dass die Schweiz-auf das Gatt 
nicht verz!c'1ten kann und dass schliesslich die Bauern mit ei
nem Gatt-Aoschluss hoffen können, dass wir ihre Schwierig
keiten - auch in unserem Interesse - mindestens teilweise 
lösen können. Man kann es drehen und wenden, wie man will: 
Im Vordergrund steht dabei das Instrument der Direkt
zahlungen. 
Ich begreife aber die Bauern, wenn sie angesichts der leeren 
Bundeskasse und der politischen Kräfte in diesem Land der 
Politik misstrauen und nicht an die Direktzahlungen glauben. 

· Die dauernde Kritik an der Landwirtschaft muss ja mit der Zeit 
bei den Betroffenen das Gefühl auslösen, dass man von ihnen. 
in der Politik am liebsten nichts mehr wissen möchte. 
Wir verlangen von den Bauern gesellschaftliche und volkswirt
schaftliche Mitverantwortung, das heisst konkret: Wir erwarten 
von ihnen, dass sie das gute wirtschaftspolitische Image der 
Schweiz nicht mit einem Referendum gegen das Gatt in Frage 
stellen. Dafür tragen .yir aber die Verantwortung für eine Lö
sung der Schwierigkeiten der Landwirtschaft 
Es hat gerade wieder in der jüngsten Vergangenheit nicht an 
Signalen von besonnenen Bauernvertretern gefehlt, dass sie 
bereit seien. zu Lösungen Hand zu bieten Leider verunmögli• 
chen ideologiSche Maximalforderungen in der Agrarpolitik zu
. nehmend das vernünftig Machbare und eine realistische Dis• 
kussion Ich bin überzeugt davon, dass mit der Diskussion des 
Gegenvorschlages jetzt die Zeit gekommen ist. um die gros• 
sen, konsensfähigen Linien für die künftige Agrarpolitik festzu
legen Dabei kommen wir nicht um das Primat der Finanzpoli• 
tik herum. Trotzdem ist nicht die günstigste Lösung die beste, 
sondern es braucht die optimalste Lösung. Dazu muss festge
halten wercen, dass das Gatt die Konsumenten von der Finan• 
zierung der Agrarpolitik über hohe Preise entlastet 
Damit ist aber nicht bereits bewiesen, dass die Landwirtschaft 
günstiger wird. Wie teuer die Landwirtschaft ist, hängt 
schliesslich von der von uns erwarteten Leistung ab. Sicher ist 
eines: Die Landwirtschaft wird wegen der Entlastung des Kon
sumenten für den Bund rasch teurer, wenn den Prinzipien des 
Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit Rechnung ge-
tragen werden soll. _ 
Der von der Mehrheit der Kommission für Wirtschaft und Abga
ben CNAKJ beantragte Gegenvorschlag ist unausgewogen 
Zwar werden die Leistungen, die von den Bauern erwartet wer
den, formuliert, und es wird auch aufgezeigt, dass sie über Di
rektzahlungen entschädigt werden sollen. Wer aber sagt uns 
und den Bauern, welche Kostenfolgen diese Politik hat und 
wie die Direktzahlungen zu finanzieren sind? Eines wissen wir 
und die Bauern: dass diese im Kampf um die Verteilung der 
Bundesfinanzen in Zukunft einen schweren Stand haben wer• 
den Oder ~ind Sie bereit, auf eine höhere Subventionierung 
der Gesundheitskosten zugunsten der Bauern zu verzichten? 
Oder können wir die Arbeitslosenversicherung zugunsten der 
Bauern kürzer halten? 
Lassen wir das zu, wird· die Konseque., ,z davon sein, dass die 
Bauern ihren Leistungsauftrag immer weniger erfüllen kön
nen! Dann sind wir mit den Bauern unzufrieden und die Bau
ern mit uns Politikern ebenso. Das kann nicht die Basis für eine 
tragfähige Agrarpolitik sein. 
Dem Gegenvorschlag mangelt es an i;-,litischer Glaubwürdig• 
keit Wir fordern von den Bauern Leistungen, aber wir sagen 
nicht, welchen Preis wir zu bezahlen bereit sind. Wir können 
heute aus der Sicht der Finanzpolitik nicht weitere Normen be-
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schliessen, ohne dass wir wissen, wie wir die damit verbunde
nen Transferzahlungen finanzieren wollen. Nicht nur die Bau
e'rn können das nicht mehr akzeptieren. sondern auch der 
Stimmbürger ist mit dieser Politik nicht einverstanden. 
Es besteht nun die Möglichkeit. auf Verfassungsstufe die pol1t1-
schen Vorgaben bezüglich der finanzpolitischen Auswirkun
gen sorgfältiger ·auszugestalten. Dabei darf eine Sonderfinan
zier.ung der Direktzahlungen nicht von vornherein ausge
schlossen werden. Dies würde dazu führen. dass wir im übri• 
gen Bundesbudget einen grösseren Spielraum schaffen 
könnten. - · 
Ich beantrage Ihnen deshalb, die Vorlage an die Kommission 
zurückzuweisen mit dem Auftrag. das grundsätziich gute Kon
zept des Gegenvorschlages bezüglich Finanzierung der 
Agrarpolitik zu ergänzen. 

Giezendanner: Eine gesunde Landwirtschaft und der Berufs• 
stand des Landwirtes liegen mir und meiner Fraktion sehr am 
Herzen. Es ist mir auch bekannt, dass das Einkommen unse
rer Landwirte in den letzten drei Jahren um rund 25 Prozent 
zurückgegangen ist Das ist wohl bemerkenswert: 25 Prozent! 
Es sei vorausgeschickt, dass die APS-Fraktion davon über
zeugt ist, dass die vorliegenden Volksinitiativen zur Landwirt
schaft bzw. der vorliegende Gegenvorschlag eine schlechte 
Voraussetzung für die Sicherung des Bauernstandes sind. 
Ich erinnere mich an meine Jugend Damals war der Bauer ein 
vollwertiger Unternehmer und kein Staatsangestellter. Es liegt 
mir sehr daran, dass die Landwirte wieder echte Unternehmer 
werden und nicht nach planwirtschaftlicher Vorlage zu Staats
angestellten degradiert werden. 
Der Sicherheitsaspekt, die zuverlässige Versorgung in Krisen
zeiten, kostet Geld. Ja, die Landwirtschaft darf uns etwas ko• 
sten; unsere Volkswirtschaft muss bereit sein, für einen gesun
den Bauernstand ~twas zu zahlen Der Bauer, ob im Flachland 
oder in den Bergen, erfüllt eine multifunktionale Rolle. Die 
.Landschaftspflege fördert den Tourismus und ist nicht zuletzt 
einer gesunden Umwelt zuträglich. · 
Das Kemproblem für die Landwirtschaft liegt aber in diesem 
Parlament Hier wurden die Weichen falsch gestellt - ich be
tone: falsch gestellt Wir degradieren den Unternehmer Land• 
wirt mit den nicht finanzierbaren DirektZahlungen zum apathi• 
sehen Staatsangestellten 
Nicht nur die fraglichen Direktzahlungen müssen zum Nach
denken anregen. auch die Stillegungsbeiträge sind für unter
nehmerisch denkende Landwirte nicht das Gelbe vom Ei. 
Wenn wir Unternehmer dafür belohnen, dass sie nichts tun, ist 
etwas faul in diesem Staat Ich vergleiche r:nit dem zurzeit arg 
leidenden Transportgewerbe; das ist für mich n~heliegend. 
Auch wir haben erhebliche Ueberkapazitäten. Ja, -sagen Sie 
mir: Soll ich nun belln Staat einen Stillegungsbeitrag anfor
dern, wenn ich einem Lastwagen die Nummern abschraube? 
So geht es doch nicht! 
Ich warte interessiert auf die Stellungnahme der Bauernvertre
ter in diesem Rat Ich frage mich, wie sie ihren Mitgliedern er• 
klären werden, woher der Bund das Geld für die Direktzahlun• 
gen nehmen soll. Wir «verkaufen» den Bauern doch die Katze 
im Sack oder, besser gesagt. wir betreiben Bauernfängerei, 
wir verschaukeln so die Bauem Das geht natürlich nicht! 
Diese Initiativen wie der Gegenvorschlag sind für mich zu we
nig seriös. Damit wird das «Bauernsterben» gefördert und 
nicht gestoppt Das ist nicht der richtige Weg! Mir und meiner 
Fraktion ist der Bauernstand zu wertvoll, als dass wir diese 
Bauemfängerei unterstützen werden Wir sind nicht bereit, 
den Landwirten in diesem Land Sand in die Augen zu streuen 
Die Initiativen und ihr Gegenvorschlag sind das typische Bei
spiel eines riesigen finanziellen Abenteuers, das schlussend• 
lieh die Landwirte ausbaden müssen, sofern sie bis zum In
krafttreten noch in diesem Berufsstand tätig sind. 
Die Grössenordnung der Zahlungen ist uns nicht bekannt Wir 
kennen die Grösse nicht, die Kostenfolge kennen wir nicht 
Deshalb unterstützt die Fraktion der APS die Rückweisungs
anträge. 

Baumann: In der Landwirtschaft steht eine eigentliche Kas
kade von Volksinitiativen an. Ausgangspunkt war 1989 die 
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äusserst knappe AoIehnung der ersten Kleinbauern-Initiative. 
Mit einem Resultat von nur gerade 51 zu 49 Prozent wurde die 
erste Kleinbauern-Initiative abgelehnt Uebrigens wurde sie in 
meinem Kanton anoenommen. auch in der Deutschschweiz 
wurde sie angenommen. nur die Romandie hat deutlich abge
lehnt , 
Durch dieses Resultat wurde die in weiten Kreisen herr
schende Unzufriedenheit mit der offiziellen Agrarpolitik offen
sichtlich. Der Schweizerische Bauernverband - nun gehörig 
aufgeschreckt-war offenbar gewill~ das Heft wieder in die ei
gene Hand zu nehmen. Er startete 1990 - nach turblJlen.ten 
Vorbereitungen dem Vernehmen nach - seine erste Volksin
itiative. Obschon diese Initiative im ganzen eigentlich relativ 
harmlos ist und auf altbekannten Geleisen weiterfährt, wider
soricht sie zumindest in einem Punkt den Gatt-Bestimmun
g.en. Das war denn auch Grund genug für den Bundesrat, den 
Ständerat und die Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
('NAK) des Nationalrates, die Initiative einhellig zur Ablehnung 
zu empfehlen. 
Noch schlechter ging es allerdings einem Gegenvorschlag 
des Bundesrates: dieser kam nicht über die Ständeratskom
mission hinaus. Der Ständerat entwarf und beschloss dann 
seinerseits einen Gegenvorschlag, der nun hier zur Diskus
sion steht Allerdings wird auch dieser Gegenvorschlag nicht 
verhindern können, dass die Bauern- und Konsumenten
Initiative in absehbarer Zeit .der Volksabstimmung unterbreitet 
wird und etwas spater die zweite Kleinbauern-Initiative, für die 
gegenwärtig schon die Hälfte der Unterschriften gesammelt 
sind. 
Wir lehnen die Initiative des Schweizerischen Bauernverban
des ab, und auch dem Gegenvorschlag des Ständerates kön
nen wir zumindest in der gegenwärtigen Ausgestaltung nicht 
viel Brauchbares aogewinnen. 
Hauptgrund: Beide Vorschläge bringen keimt grundsätzliche 
Aenderung der gegenwärtigen agrarpolitischen Situation. Die 
SBV-lnit1ative widerspricht zudem cen völkerrechtlichen Be
stimmungen des Gatt. und im Gegenvorschlag des Ständera
tes sind die unselige" Zwangsabgaben an die grössten larid
.v,rtschaftlichen Brancnenorganisationen verankert, gegen 
die zurzeit ein Referendum läu~ 
D,e WAK des Nationalrates h~ versucht, den ökologisc;:h 
"harmlosen» Gegenvorschlag d~s Ständerates _ökologisch ·et0 

was aufzubessern, was aber nur zum Teil gelungen ist Dafür 
hat die WAK-Mehrheit eine verhängnisvolle Bestimmung neu 
in den Gegenvorschlag aufgeMmmen. die hoffentlich von al
len bäuerlichen Organisationen vehement bekämpft wird, 
nämlich dass die Bestimmungen des bäuerlichen Bodenrech
tes nur noch fakultativ gelten sollen. Ich werde auf diese 
Kann-Formulierung im Zusammenhang· mit einem Minder
heitsantrag später noch tu sprechen k~mmen. 
Der einzige Lichtblick ist der Antrag der Minderheit Hämmerte, 
der in groben Zügen die Vorstellungen der zweiten Kleinbau
ern-Initiative übernimmt Dieser Vorschlag könnte als einziger 
die Initianten der übrigen Volksbegehren veranlassen, ihre In
itiativen zurückzuziehen 
Eigentlich ist die Situation realpolitisch klar. Die Landwirtschaft 
wird schlussendlich die harten Gatt-Forderungen akzeptieren 
müssen. Also müssen wir uns hier bemühen, in der Verfas
sung Konzepte zu verankern, die - trotz Gatt- und EG- oder 
EU-Druck - in unserem Land die Aufrechterhaltung einer bäu
erlichen, vielseitigen, tler- und umweltgerechten Landwirt
schaft ermöglichen Dabei muss man den Bauern und Bäue
rinnen eine gewisse Sicherheit geben, dass die Direktzahlun
gen, die den sogenannten «green box ... Bestlmmungen ent
sprechen, dann tatsächlich auch so ausgerichtet werden, 
dass tüchtige Bauernfamilien unabhängig von der Betrlebs
grösse eine Ueberlebenschance haben 
Der Gegenvorschlag des Ständerates garantiert höchstens 
das Ueberleben grosser Landwirtschaftsverbände und freut 
die Kreise, die önnk einem aufgeweichten bäuerlichen Boden
recht aus Bauernland wieder Bauland machen wollen. Sie 
sehen, wir können uns den Rückweisungsanträgen an-
schliessen. . 
Wir sind d_er Meinung, die Bauern sollen auf Direktzahlungen 
Anspruch haben, und diese Direl<tzahlungen sollen io einer 

Mindesthöt,e In der Verfassung garantiert werden. Wir sind 
aber auch der Meinung, dass dafür klare Bedingungen und 
Auflagen festgelegt werden müssen, die die Bauern erfüllen 
müssen, wenn sie Direktzahlungen beanspruchen wollen: 
eine SpeZialfinanzierung lehnen wir ab. Wir sehen keine Mög
lichkeit, dem Volk die Notwendigkeit einer Spezialfinanz,erung 
schmackhaft zu machen. Wir glauben, in der WAK sollte ernst
haft nach einer Gatt-vertraglichen Lösung gesucht werden. 
Für Aufrichtefeiern, Herr Binder, ist es unseres Erachtens noch 
zu früh. 
) 

Neblker: Die SVP-Fraktion stimmt einem neuformulierten 
Landwirtschaftsartikel in der Bundesverfassung zu. Wir lehnen 
allerdings die allzu detaillierte Fassung,gemäss Volksinitiative 
«für eine umweltgerechte und leistungsfähige bäuerliche 
Landwirtschaft» des Schweizerischen Bauernverbandes ab 
L!nd ziehen den Gegenvorschlag vor. wie ihn der Ständerat be
schlossen hat 
Gerade in der heutigen Zeft, in der wir von einer Marktöffnung 
sprechen, in der es darum geht, die Gatt-Vereinbarungen 
abzuschliessen, in der wir eine höhere Sensibilität für die Um
welt-das ist durchaus richtig-feststellen, in derwirdie hohen 
Kosten für den Agrarschutz beanstanden und in der wir auch 
unsinnige Ueberschüsse veirmeiden wollen. ist es wichtig, 
dass wir uns darüber klarwerden: Was sind die Ziele und Auf
gaben der Landwirtschaft? Es ist auch wichtig, dass diese 
Ziele in der Bundesverfassung festgeschrieben werden.' 
Es geht nicht nur darum, die Landwirte, die sehr verunsichert 
sind, zu beruhigen, sondern es geht auch darum, den Konsu
mentinnen und Konsumenten, der ganzen Bevölkerung. dar
zulegen, wie wichtig und bedeutungsvoll die Aufgaben der 
Landwirtschaft sind; dass es richtig ist, genauso wie z. B. die 
Aufgaben der Landesverteidigung auch die Aufgaben der 
Landwirtschaft in der Bundesverfassung festzuschreiben. 
Die SVP-Fraktion stimmt auch zu, dass wir im Verfassungsarti
kel mindestens das neue Instrumentarium der Agrarpolitik 
festlegen Dieses gwndsätzliche Umdenken in d.ar Agrarpoli
tik soll auch dieentsprecMnde Verfassungsgrundlage haben. 
'das Umdenken von der einseitigen Preispolitik zu emer Politik 
miJ Direktzahlungen, aie ungenügende Produzentenpreise 
kompensieren. Dieses Umdenken bezieht sich nicht nur auf 
die Einkommensseite. sondern muss sich selbstverständlich 
auch auf die Anliegen der Umwelt beziehen. Gerade diese An• 
liegen können besser gewahrt werden - da ist sich die Land
wirtschaft einig -, wenn man die Einkommen weniger über 
den Preis als zusätzlich über die Direktzahlungen sichert . 
Dazu kommt, dass die zusätzlichen ökolqgischen Leistungen, 
die über das hinausgehen, was gesetzlich gefordert ist, mit fi. 
nanziellen Anreizen gefördert werden, so dass letztlich eine 
flächendeckende, ökologisch verantwortbare Landwirtschaft 
in der ganzen Schweiz sichergestellt werden kann. 
Ich möchte allerdings festhalten, dass die bisherige Agrarpoli
tik, mit kostendeckenden Preisen die landwirtschaftlichen Ein
kommen zu sichern, nicht grundsätzlich versagt hat Es gab 
Fehlleistungen Es kam zu Ueberschüssen. Es gab zu grosse 
Einkommensdifferenzen. Das ist unbestritten. Abe~verglichen 
mit ausländischen Beispielen darf man sagen, dass die Agrar
politik in der Schweiz recht erfolgreich war. Bei uns konnten 
mittlere und kleinere Landwirtschaftsbetriebe überleben. Wir 
haöen eine vernünftige Bewirtschaftung des ganzen Landes, 
einschliesslich des Berggebietes. 
Schauen Sie sich in den angrenzenden Ländern um! Schauen 
Sie, was in den Berggebieten dort in den letzten Jahren pas
sierfist! Dort sind weite Gebiete vergandet, die Höfe sind ver
lassen und verfallen. In der Schweiz konnte dank dieser Agrar
politik, die jetzt zum Teil derart schlechtgemacht wird, die flä
chendeckende Bewirtschaftung mindestens erhalten werden, 
und die Bauern konnten auch in den Randgebieten exi
stieren - nicht sehr gut zwar, aber sie konnten existieren. . 
N'atürlich hat das seinen Preis; aber die Umorientierung der 
Landwirtschaft auf Direktzahlungen wird auch ihrer-1Preis ha
ben, dessen müssen wir uns bewusst sein. Denn die Landwirte 
bleiben nicht Landwirte wegen der gesunden Landluft: wenn 
sie kein entsprechendes Einkommen haben. wandern sie in die 
Städte ab und werden ihr Land nicht mehr bewirtschaften. 
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Trotz diese~ Einschrankung bin Ich überzeugt. dass es richtig 
ist. dass wir die Umorientierung der Landwirtschaft nicht 
schlagartig-durch Drehen eines Schalters-vornehmen, son
dern schrittweise vorgehen. Das müssen wir in erster Linie we
gen der Oef.nung der Grenzen machen, wegen der Gatt-Ver
einbarungen und wegen den zusätzlichen, berechtigten For
derungen des Umweltschutzes. 
Wir meinen aber. dass diese Umorientierung eine klare Stoss
richtung haben muss: Einerseits braucht es Direktzahlungen 
zur Einkommenssicherung. weil die Preise mit der Oeffnung 
der Grenzen sinken werden. andererseits braucht es Aus
gleichszahlungen für besondere ökologische Leistungen und 
Einschränkungen. 
In dieser Hinsicht erachten wir die Version des Ständerates als 
konsequenter und richtiger als die Fassung, wie sie aus der 
Kommissionsberatung hervorgegangen ist Bei den einkom
menssichernden Direktzahlungen braucht es keine zusätzli
chen .ökologischen Auflagen. Die gesetzlichen Vorschriften -
Gewässerschutz. nerschutz. Naturschutz. Lebensmittelver
ordnungen, Milchregulativ usw. - sind streng genug, wenn sie 
eingehalten werden. Auf dieser Basis soll das bäuerliche Ein
kommen rr.1t Direktzahlungen sichergestellt werden, wie das 
bisher über die Preise der Fall war. 
Besondere ökologische Leistungen - integrierte Produktion, 
biologisch.e Produktion oder Freilandhaltung für Tiere sowie 
Produktionsbeschränkungen - sollten durch entsprechende 
Ausgleichszahlungen, durch finanzielle Anreize, gefördert 
werden. 
Das ist ein klares, verständliches Konzept Wenn man nach 

· diesem Konzept vorgeht. können auch die Mittel entspre
chend eingesetzt werden, wobei uns absolut klar ist, dass die 
Mittel für die ökologischen Leistungen gross genug sein müs
sen, damit wir eine flächendeckende ökologische Landwirt
schaft erreichen können. Dieses Konzept muss aber auch den 
Landwirten ein anständiges Einkommen garantieren, ein Ein
kommen, das mit den Einkommen in den übrigen Wirtschafts
zweigen vergleichbar ist! 
Nach Auffassung der Mehrheit der SVP-Fraktion fehlen aber 
für die Direktzahlungen entsprechende Finanzierungsbe
schlüsse. Sie beantragt Ihnen deshalb - allerdings nur eine 
Mehrheit - ebenfalls, die Vorlage an die Kommission zurück
zuweisen mit dam Auftrag, die Finanzierungsfrage zu prüfen 
und ebenfalls auf Verfassungsstufe zu regeln. Das entspricht 
dem Antrag Frey Walter. Dieses Anliegen ist angesichts der 
Lage der Bundesfinanzen verständlich. 
Falls die Rückweisung an die Kommission nicht erfolgt. unter
stützt die SVP-Fraktion einStimmig den Antrag.Bühler Simeon 
zu Artikel 2 des Bundesbeschlusses A Damit wird die Finan
zierung c!er Direktzahlungen auf eine offene Art und Weise ge
löst 
Herr Bühler wird Ihnen - falls die Vorlage nicht vorher zurück
gewiesen wird - seinen Antrag begründen, der zum Inhalt hat, 
dass die Direktzahlungen'durch zweckgebundene Abgaben 
und allgemeine Bundesmittel finanziert werden müssen. 
zweckgebundene Abgaben zur Finanzierung der Direktzah
lungen sind selbstverständlich, das können Lenkungsabga
ben sein. Die ergänzenden Bundesmittel wird es brauchen, 
weil die Direktzahlungen mit zweckgebundenen Abgaben al
lein nicht finanziert werden können. Sehr viele andere Mög
lichkeiten wird auch die Kommission für Wirtschaft und Abga-
ben r,NAKJ nichtfinden. · 
Es wäre kaum realistisch, kurz nach Annahme der Finanzvor
lagen neue Steuern, z. B. einen Aufschlag auf die Mehrwert
steuer, oder Lebensmittelabgaben vorzuschlagen. 
Die Landwirtschaft erfüllt eine wichtige staatspolitische und 
gemeinwirtschaftliche Aufgabe, so dass sie grundsätzlich 
durch allgemeine Bundesmittel finanziert werden soll und fi. 
nanziert werden kann. Bei der Landesverteidigung z. B. wurde 
die gleiche Lösung getroffen. Kein Mensch schlägt Ihnen vot, 
einen besonderen Finanzierungsbeschluss für die Landesver
teidigung einzuführen. 
Diese Sonderregelungen sind nach meiner Auffassung - wie 
ich gesagt habe, bin ,ich leider in der SVP-Fraktion unter
legen - finanzpolitisch falsch. Allgemeine Bundesaufgaben, 
und dazu gehört auch die Erhaltung der Landwirtschaft in der 
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Schweiz. sollen Liber allger,-;·eine Bundesmittel durch die ge
samte Bevölkerung bezahlt werden. Wenn dann zusätzlich 
noch zweckgebundene Abgaben erhältlich sind oder be
schlossen werd.en, sollen sie selbstverstandlich In diese Fi
nanzierung einbezogen werden. Ob es dazu einen besonde
ren Verfassµngsauftrag braucht oder nrcht. 1st eine offene 
Frage. · 
Natürlich lehnt die SVP-Fraktion den Antrag der Minderheit 
Hämmerte für einen Gegenvorschlag ab. Nach diesem Vor: 
schlag wäre nur der anerkannte" biologische Landbau unter
stützungs- und erhaltenswürdig. Bei aller Anerkennung der 
Leistungen des Biolandbaues ist eine solche enge Sicht der 
Agrarpolitik unrealistisch, und zwar aus folgenden Gründen: 
1. Sie wäre wahrscheinlich unbezahlbar, weil die Preisdiffe
renz zwischen den biologischen Produkten und den ausländi
Syhen Importprodukten. die natürlich nicht biologisch produ
ziert werden. immer grösser würde. 
2 Man würde diese Landwirtschaft in der Schweiz - weil 
sie als einzige diesen biologischen Vorschriften genügen 
müsste - marginalisieren und so eine Art Ballenberg, 
ein schweizerisches Landesmuseum für Landwirtschaft. 
schaffen. 
3. Der biologische Landbau enthält eine grosse Portion von 
Ideologien und Weltanschauungen. Das ist nicht verboten. 
das ist durchaus richtig. Aber es ist nicht eine staatliche Auf
gabe, in weltanschaulichen Fragen den Richter zu spielen und 
zu sagen: Nur die eine Anschauung ist die richtige. und die an
dere Anschauung ist falsch. Das ist ähnlich wie bei der alterna
tiven Medizin. Auch diese hat natürlich ihre Bedeutung und 
ihre Wichtigkeit, aber niemand würde verlangen, dass die 
Krankenkassen nur alternative Medizin finanzieren würden 
und die traditionelle Schulmedizin, moderne Medizin. nicht 
unterstützt werden solle. 
Ich ersuche Sie also. diesen Antrag der Minderheit Hämmerte 
abzulehnen. Das Verhältnis zwischen biologischem Landbau 
und konventionellem Landbau oder integrierter Produktion 
soll ein offen~ sein. Der Konsument soll wählen können. Die
ser offene Wettbewerb führt auch zu entsprechendem Gedan
kenaustausch. 
Die SVP-Fraktion stimmt also dem Gegenvorschlag des Stän
derates grundsätzlich zu, möchte aber die Finanzierung der 
Massnahmeri besser sicherstellen. Denn eines ist klar: Mit der 
Einführung des MOQells der Direktzahlungen werden die Ko
sten des Agrarschutzes vom Konsumenten auf den Steuer-
zahler übertragen. -

Thür: Die Landwirtschaftspolitik steht vor gewaltigen Umwäl
zungen; die heutige Verfassungsdiskussion ist vor diesem 
Hintergrund zu sehen. Da stellt sich die Frage: Vermag der zur 
Diskussion stehende Verfassungsvorschlag den Anforderun
gen zu genügen, die wir an eine zukunftsgerichtete, ökolo
gisch verantwortbare und für die Bauern vertretbare Landwirt-
schaftspolitik stellen müssen? ' 
Wir dürfen feststellim. dass gegenüber der ständerätlichen 
Fassung einzelne substantielle Verbesserungen vorgenom
men worden sind. In wichtigen Punkten wurde allerdings wie
der hinter die bestehende Gesetzgebung zurückgegangen, 
beispielsweise da, wo die Möglichkeit geschaffen wird, das 
bäuerliche Bodenrecht wieder aus den Angeln zu heben. Das 
hat sicher nichts mit der Fortschreibung oder Festschreibung 
einer zukunftsgerichteten Landwirtschaftspolitik zu tun! Da 
werden wir uns ganz entschieden zur Wehr setzen. 
Die Frage stellt sich: Ist der heute zur Diskussion stehende 
Vorschlag, dieser Gegenvorschlag des Ständerates, der 
durch Ihre Kommission angereichert wurde, reif für die parla
mentarische Beratung? Die drei Rückweisungsanträge werfen 
diese Frage auf. Sie wollen, dass in einem Verfassungstext die 
sichere Finanzierung der Direktzahlungen grundsätzlich gere
gelt werden soll. Die grüne Fraktion unterstützt diese Anträge. 
Diese Unterstützung ist ·aber an Erwartungen geknüpft Es 
kann aus unserer Sicht in einer weiteren Runde von Kommis
sionsberatungen nicht nur darum gehen, darüber zu diskutie
ren, wie die bäuerlichen Einkommen in Zukunft gesichert wer
den können. Das ist aus der Sicht der Bauern zwar verständ
lich. Wir möchten aber bei dieser Gelegenheit auf gesamtwIrt-
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schafttiche Zusammenhänge aufmerksam machen und die 
Frage stellen: Welche Berufsgruppe kann heute eine solche 
Forderung stellen angesichts der gewaltigen Umwälzungen. 
die auch in anderen Wirtschaftsbereichen zahlreiche Men
schen in diesem lande massiv verunsichern? Es sind nicht 
nur die Bauern. dte verunsichert sind; die Verunsicherung in 
verschiedensten Wirtschaftszweigen ist sehr breit Wenn nun 
heute solche verfassungsmässigen Eink~mmensgarantien 
von bäuerlicher Seite gefordert werden, dann kann das nicht 
einfach zum Nulltarif passieren. . 
Herr Nebiker sieht die Voraussetzung für die Einkommenssi
cherung für die Bauern schon dann als gegeben, wenn die 
Bauern bestehende Gesetze einhalten. Ich frage Sie: Welcher 
andere Berufsstand kann eine Einkommenssicherung gegen• 
über dem Staat geltend machen, nur weil er bestehende Ge
setze einhält? 
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn wir diese Frage 
heute diskutieren, einen Tag, nachdem die neuen Vorschläge 
zur Aenderung der Arbeitslosenversicherung vorgestellt wor
den sind! Dort verlangt man von den «Normalsterblichen», 
dass alle Arbeit zumutbar ist, die man ihnen gibt Das heisst im 
Klartext: Nicht nur alle Arbeit ist zumutbar, auch jeder Lohn ist 
es. In dieser Situation diskutieren wir die verfassungsmässige 
Einkommenssicherung für den Bauernstand. 
Ich möchte Sie einfach bitten, diesen Zusammenhang zu er
kennen und uns in der Ueberzeugung zu folgen, dass diese 
Einkommenssicherung nur dann Sinn macht, wenn wirklich 
auch ökologische Anforderungen erfüllt werden. Das kann si
cher nicht nur darin bestehen, dass bestehende Gesetze ein
gehalten werden. 
Es hat im Laufe der Kommissionsberatungen zwischen den 
Vertretern des Bauernverbandes und Umweltverbänden ver
schiedene Diskussionen gegeben. Diese Diskussionen ha
ben tu Annäherungen geführt; aber aus unserer Sicht war die 
Zeit zu kurz. um wirklich einen tragfähigen Kompromiss zu er• 
arbeiten. Das führte dann beispielsweise dazu, dass gewisse 
unserer Vorschläge von bäuerlicher Seite gar nicht r,ctitig ver
standen wurden. Beispielsweise wurde die Deklarations
pflicnt, a,e doch nichts anderes will, als auch auf dieser Etlene 
der einheimischen Produktion einen gewissen Schutz zuKom
men zu lassen, gerade von der bäuerlichen Seite in der Kom
mission abgelehnt -
Wtr sind der Auffassung, dass dieser tragfähige Kompromiss 
noch nicht da ist Aus all diesen Gründen - nicht allein, um die 
verfassungsmässige Verankerung der Einkommenssiche
rung noch zu erarbeiten - sind wir. für die Rückwe1sungsar:1-
träge und bitten Sie, diese zu unterstützen. 

Stalder: Je mehr man sich über dieses Geschäft informiert, 
desto mehr offene Fragen tauchen auf. Vom Grundsatz her 
sollte vieles klar sein, besonders, dass die Schweiz niemals 
auf einen soliden, g,ut funktionierenden B~emstand verzich
ten kann. Dazu gehört bestimmt die. Absicherung der landwirt• 
schaftlichen Basis, die wirtschaftliche Garantie des Bauern
standes. 
Hier beginnen bereits die Schwierigkeiten. Wenn man sich die 
Frage stellt, wie diese Absicherung zu geschehen habe, muss 
man feststellen, dass die vorliegenden Initiativen, inklusive 
Gegenvorschlag, nicht in der Lage sind, auch nur die wichtig• 
sten diesbezüglichen Fragen zu beantworten. Das ändert aber 
nichts an der Tatsache, dass wir als Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier gerade hier auf klare Richtlinien angewiesen 
sind Nicht nur die Produktion von qualitativ hochwertigen 
Nahrungsmitteln i~t gefragt Es geht ja auch um die Sicherste!• 
lung der Landesversorgung in Zeiten gestörter Zufuhren. Zu
dem ist der Aspekt der Landschaftspflege ein Faktor, der für 
die Sicherstell•mg des Tourismus, eines, wichtigen Wtrt
sch;iftszweiges, aber auch zur Absicherung der Verkehrs
wege, besonders im Berggebiet. eminent wichtig ist 
Bestimmt nicht vereinfachend wirkt sich aus, dass die Schwei
zer Landwirtschaft von der Uruguay-Runde der Gatt~Verhand
lungen besonders stark betroffen ist Kann sich der Bundesrat 
überhaupt ein Konkretes Bild machen, wie es um die Zukunft 
des Bauernstandes nach Abschluss dieser Verhandlungen 
aussehen soll? Oeffnung der Konkurrenz, Angleichung der 

Preise. selbstverständlich nach unten. wie das gestern er
schienene Grossinserat von Denner aufgezeigt hat. heisst die 
Devise. Fragwürdig wird es aber. wenn sich der Präsident der 
Kleinbauernvereinigung von diesem Inserat zu distanzieren 
versucht und Danner gleichzeitig die Unterschriften für die ln
it1at1ve dieser Vereinigung zu sammeln tnithil~ 
Auf jeden Fall habe ich grösste Bedenken, ob und wie das 
Hochpreis- und Hochlohnland Schweiz die Existenz dieses 
eminent wichtigen Wirtschaftszweiges Landwirtschaft zu fi
nanzieren vermag. Vielleicht mache ich mir zu grosse Sorgen. 
Wir haben ja jetzt das Wunderding Mehrwertsteuer. Qamit kön
,nen jetzt die dringend benötigten Mittel beschafft werden. Die 
Direktzahlungen an die Landwirtschaft sind ja im Parlament 
nicht bestritten. 
Wie dem a.uch sei: Zukunftsvisionen sind gefragt Die vorlie
genden,Vorlagen vermitteln diese aber nicht 
Aus den dargelegten Gründen unterstützt die SD/Lega-Frak
tion die Anträge Frey Walter, Leu Josef und Tschuppert Karl 
auf Rückweisung der Vorlage an die Komrmssion mit der kla
ren Forderung, die finanziellen Auswirkungen der zukünftigen 
Landwirtschaftspolitik ausformuliert auf den Tisch gelegt zu er
halten. Nur so kommen wir weiter. Nur so werden wir in der 
Lq.ge sein, uns eine solide Meinung zu bilden. Wir finden es 
nicht sehr sinnvoll, uns stundenlang mit einer Vorlage zu be
fassen, mit der man nicht in der Lage ist, die Zukunftspro
bleme der schweizerischen Landwirtschaft zu lösen. 

Hämmerte: Die Verfassung ist unser Grundgesetz, und in die
ser Verfassung sind die Grundsätze der Agrarpolitik festzu
schreiben und Weichen für die Zukunft zu stellen. Die heutige 
Verfassungsgrundlage für die Landwirtschaft ist minimal, sie 
ist rudimentär. 1 

Was wurde in den letzten Jahren mit dieser bestehenden, ein
fachen Verfassungsgrundlage an Neuem realisiert? Ich nenne 
nur ein paar Stict,worte: das neue bäuerliche Bodenrecht, die 
allgemeinverbindlichen Solidaritätsbeiträge. die Artikel 31 a 
und 31 b des Landwirtschaftsgesetzes. Das alles wurde mit der 
alten, einfachen Verfassungsgrundlage realisiert. Dies ist zwar 
nicht die neue Agrarpolitik, die wir meinen, aoer es ist auch 
nicht nichts. 
Die vom Bauernverband, vom Bundesrat und von der Kom
missionsmehrheit vorgeschlagenen neuen Verfassungstexte 
sind daran zu mes~n. inwieweit sie Grundsätze für die Zu
kunft f~stlegen, eben Weichen stellen. 
Zunächst zur Initiative des Bauernverbandes. Ich frage Sie -
und ich bitte um eine Antwort-: Welches tiestenende Gesetz. 
weiche bestehende Verordnung oder welche Budgetposition 
müsste aufgrund dieser Initiative, aufgrund dieses Verfas
sungstextes, im Gegensatz zu heute geändert werden? Ich 
sehe keinen einzigen Punkt, wo das zwingend der Fall wäre. 
Und wie verhält es sich mit dem Gegenvorschlag des Stände
rates? Es ist aus meiner Sicht, aus der Sicht des ehem~igen 
Juristen, ein sehr schöner Verfassungstext Man merkt, dass 
ein Staatsrechtsprofessor Kommissionspräsident im Stände
rat war. Aber eigentlich ist dieser Text nicht mehr als eine juri• 
stische Seminarübung mit folgendem Titel: «Wte muss ein Ver
fassungstext aussehen, welcher der tatsächlichen und rechtli
chen Entwicklung der letzten fünf Jahre Rechnung trägt?» Von 
einer Gestaltung für die Zukunft, von einer Weichenstellung, 
ist auch hier keine Rede! Ein schöner Text, der nichts bringt, 
nichts ändert! 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen für ei
nen grundlegenden Umbau der Landwirtschaftspolitik ein. 
Diese neue Landwirtschaftspolitik muss europa- Und Gatt-ver• 
träglich sein, sie muss ökologis9h sauber sein. Sie muss für 
Steuerzahlerinnen und -zahier, für die Bundeskasse tragbar 
sein. Sie muss mit wenig oder keinen produktegebundenen 
Beiträgen auskommen, und_sie soll wenig staatliche Beiträge 
an Ueberschussverwertungskosten oder keine auslösen. Es 
sollen Direktzahlungen pro Hektare für eine streng ökologi
sche Landwirtschaft eingeführt werden .. Produkterlös und Di· 
rektzahlungen zusammen müssen eine flächendeckende 
Landwirtschaft sichern, die für Bäuerinnen und Bauern inter
essant ist 
Die Grundsätze einer" solchen Landwirtsct:taftspolitik sind in 
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unserem Minderheitsantrag festgelegt Wir kommen in der De
tailberatung darauf zu ruck. 
Ein Wort noch ·zu den Rückweisungsanträgen. Es ist schon er
staunlich: In der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
(INAK) drängten vor allem die Bauernvertreter auf eine rasche 
Verabschiedung des Verfassungsartikels. Wir von der SP
Fraktion forderten immer wieder gründlichere Abklärungen. 
auch bezüglich der Finanzierung. Wir wollten. dass die ver
schiedenen Szenarien, die zur Diskussion stehen, seriös 
durchgerechnet werden .. Und es lag ein Antrag vor, wie er jetzt 
von Herrn Bühler Simeon wiederaufgenommen wird und wie 
er auch von den Leuten, die die Rückweisung wollen, vorge
schlagen wird: dass auf Verfassungsebene auch zweckge
bundene Abgaben oder andere Finanzierungsmechanismen 
einzuführen seien. 
Dieser Antrag - man muss das schon sagen - wurde in der 
Kommission mit 13 zu 1 Stimmen abgelehnt Also auch Ihre 
Leute wollten damals nichts davon wissen, obwohl sie Zeit ge
habt hätten, um zu diskutieren und zu überlegen! Heute wol
len die gleichen Leute die Rückweisung. Diesen Zickzackkurs 
müssen Sie gelegentlich Ihren Leuten erklären. · 
Wir wehren uns nicht gegen die Rückweisung, wir stimmen ihr 
sogar zu. Der Verfassungsartikel kann aus unserer Sicht ei
gentlich nur besser werden. Nur einem Trugschluss dürfen Sie 
sich nicht hingeben: nämlich dass wir jetzt in der Verfassung 

. voraussetzunglos eine Beitragsmaschinerie einrichten wer
den. Eine solche gibt es ft:ir keine Berufsgruppe in unserem 
Landl So etwas wäre eine absolute Illusion und würde vom 
Volk mit Sicherheit nicht angenommen. Die Rückweisung, der 
wir zustimmen, muss vielmehr heissen: Die verschiedenen 
Szenarien einer neuen Agrarpolitik sind seriös durchzurech
nen, und zwar sind es drei Szenarien: erstens die Fortschrei
bung der bisherigen Agrarpolitik mit einigen Anpassungen, 
wie es jetzt der Bundesrat und die Kommissionsmehrheit mit 
diesem Gegenvorschlag etwa sehen; zweitens eine Landwirt
schaftspolitik, die ungefähr auf den Vorgaben der Bauern- und 
Konsumenten-Initiative a1,.1fbaut; drittens eine streng ökologi
sche Landwirtschaftspolitik im Sinne meines Gegenvorschla
ges, den wir als Minderheitsantrag ja noch behandeln. 
Wir können Landwirtschaftspolitik nur dann seriös betreiben, 
wenn wir die Rechnungen für diese Szenarien unter folgenden 
Gesichtspunkten machen: . 
Erster Gesichtspunkt: Welches sind die Auswirkungen dieser 
Szeharien auf die Bundesfinanzen? 
Zweiter Gesichtspunkt: Wie sieht die jeweilige Oekobilanz die
ser einzelnen Szenarien aus? 
Dritter Geii>ichtspunkt: Welches ist die Belastung der Konsu
mentinnen und Konsumenten, je nach diesen Szenarien? 
Vierter Gesichtspunkt: Wie sehen die Einkommenseffekte für 
die Bäuerinnen und Bauern aus? 
Erst aufgrund dieser Rechnung können wir einen vernünftigen 
Verfassungsartikel und ein konsistentes Finanzierungsmodell 
formulieren. Was wir bis jetzt auf diesem Gebiet vollführt ha
ben, das war ein Blindflug ohne Instrumente. Davon sollten wir 
jetzt endlich wegkommen. 
In diesem Sinne sind wir für die Rückweisung der Vorlage an 
die Kommission. 

M. Frlderlcl Charles: Le groupe liberal partageait l'avis du 
Conseil federal lorsque celui-ci declarait que l'initiative de 
!'Union suisse des paysans, intitlilee «pour une agriculture. 
competitive et respectueuse de l'environnement», ne pouvait 
etre acceptee et qu'il proposait un contre-projet direct, clair et 
concis, en modifiant l'article 31 bis alinea 3 de la Constitution 
federale. Je dis bien «pattageait», car, depuis lors, le Conseil 
federal s'est rallie presque sans le combattre au contre-projet 
propose par la commission du Conseil des Etats. Devant la 
commission du Conseil national, pas plus que devant le ple
num aujourd'hui, le Conseil federal ne defendra donc sa pro
position initiale. Nous regrettons l'abandon de cette_ position 
qui avait le merite de laisser a une ou plusieurs lois le soin de 
regler des detalls qui n'ont rien a faire dans la Constitution fe
derale. En effet, la Constitution federale ne doit pas perdre de. 
sa concision, alle doit enoncer des principes generaux qui se
ront repri~ dans les Jois, plus souples, mieux a meme d'etre 

modifiees en fonct1on de nos accords internationaux et d~s 
modifications de structure de l'agriculture SUISSe. 
C'est certainement la que le bät blesse. L'Union suisse des 
paysans et une majorite du secteur economique qu'elle repre
sente ne veulent pas s'adapter aux exigences actuelles. 
L'Union suisse des paysans veut des assurances, elle desire 
etre protegee comme l'etait l'industrie horlogere a l'epoque de 
sa splendeur. On a pu, depuis lors, apprecier la chute de ce 
secteur industriel, sa prodigieuse reconversion. et nous cons
tatons aujourd'hui sa vigueur retröuvee. Sans doute n'y a-t-il 
pas. ou trop peu, d'individus de la trampe d'Ernst Thomke 

. dans le secteur agricole. Pourtant ils existent ces entrepre
neurs, ces agriculteurs novateurs, prets a investir dans des 
techniques modernes, respectueuses de renvironnement; ils 
sont disposes a concurrencer leurs collegues etrangers dans 
des niches encore peu exploitees. 
Nous regrettons que le texte propose par le Conseil des Etats 
et repris par la commission du Conseil national ne leur laisse 
que peu d'espojr d'etre consideres un jour comme de verita
bles agriculteurs. En effet, le texte constitutionnel qui nous est 
propose prevoit que la Confederation prend des mesures 
pour promouvoir las exploitations paysannes cultivant le sol: 
le beton nage d'une situation acquise, pas un mot sur les tech
niques d'aujourd'hui, sur la culture hors-sol par exemple -
n'avez-vous pas, durant votre sejour a Geneve. visite une ex
ploitation maraichere qui pratiquait ce genre de culture? 
Compte tenu du texte qua nous nous proposons d'inscrire au
jourd'hui dans la constitution, on peut se poser la question de 
savoir si nous pourrions un jour legiferer en cette matiere. 
Par souci de perfectionnisme bien helvetique, nous compli
quons a dessein les principes generaux que devrait contenir 
notre texte fondamental. Nous y ajoutons des elements lies a 
des aspirations de nature passagere, a des modes qui dure
ront le temps d'une generation, et qui paraitront sans doute 
obsoletes a l'aube du prochain siecle. A ce titre, nous pou
vions lire hier dans le «Nouveau Quotidien» un excellent article 
du professeur Stephan Kux intitule «La classe politique suisse 
souffre de sclerose brejnevienne». Le sous-titre declarait: «0e
sorientes par la rapidite des changements, le gouvernement et 
les partis refusent d'affronter les suiets les plus irriportants 
pour l'avenir du pays. Selon las ersteres de lascience politique, 
ces symptömes revelent un climat prerevolutionnaire.» 
Avouez que nous offrons aujourd'hui aux observateurs de la 
politique suisse la confirmation eclatante des affirmations du 
professeur Kux. 
A entendre mes propos, vous .vous rendez compte que le 
groupe liberal n 'est pas entierement satisfait du texte qui nous 
est propose, c'est le moins que l'on puisse dire. II se reserve 
de le refuser lors du vote final si les propositions de minorite 
Hämmerte, Baumann et Strahm Rudolf sont acceptees. 
Quant aux propositions de renvoi a la commission, nous pour
rions nous y rallier si nous avions la conviction que le Conseil 
federal et la commission du Conseil nati6nal etaient disposes 
a revenir au texte propose initialement en guise de contre-pro
jet par le Conseil federal Malheureusement, nous pensons 
qu'il ne s'agit que d'une manoeuvre supplementaire pour ins
crire de nouveaux elements disparates qui n'ont pas place 
dans un texte fondamental Nous observerons donc une atten
tive et prudente reserve. 
Le groupe liberal vous invite a prendre vos responsabilites au
jourd'hui meme. Nous ne pouvons pas continuer a donner a 
nos concitoyens l'image d'un «machin» informe, refusant le 
plus petit obstacle; incapable de la moindre decision. Meme si 
le texte propose ne nous plait que moderement, nous accep
tons d'en discuter sans retard. Nous voterons donc contre le 
renvoi ä la commission. 

Jaeger: Seit fast 30 Jahren verfolgen wir in der LdU/EVP-Frak
tion einen Kurs, der darauf ausgerichtet ist, die schweizerische 
Agrarpolitik umzugestalten in Richtung mehr Markt, mehr 
Oekologie, mehr Marktöffnung - und vor allem auch mehr Fi
nanzdisziplin. 
Die Diskussionen, wie sie in den le~en Sessionen geführt 
wurden und auch heute wieder stattfinden, werfen für uns die 
Frage auf, ob das jetzt für uns ein grosser Tag sei. Wenn wir 
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uns an die vielen :Jebatten zurückerinnern - ausgelöst auch 
durch Walter Siel. oer ja immer wieder diese Positionen vertre
ten hat -. können wir doch immerhin feststellen: Es scheint 
jetzt etwas in Bewegung geraten zu sein. Nun ist es die Frage, 
ob diese Bewegung genügt. damit wir uns selber einen Feier
tag leisten können. Da muss ich leider sagen: Nein, Feiertag 
ist noch nicht geboten; denn die vorgeschlagene Reform geht 
eben noch nicht in jene Zonen, in die sie gehen müsste. wenn 
wir unsere Ziele - die ja heute offensic.htlich von vielen unter
stützt werden - effektiv realisieren wollten. 
Ich habe in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
('NA'rq erklärt, dass der bundesrätliche Entwurf, verbessert 
durch die ständerätliche Kommission, nicht total negativ zu 
beurteilen sei. Ich möchte dem Bundesrat attestieren, dass er 
im Rahmen dessen, was realpolitisch möglich ist, versucht 
hat, die Marksteine etwas weiter zu setzen. Ich kann .ihm 
durqhaus attestieren, dass aufgrund dessen, was hier vorge
schlagen wird, an srch eine Weiterentwicklung möglich gewe
sen wäre. Enttäuscht haben mich und unsere Fraktion dann 
allerdings die Beratungen in der WAK, die letzten Endes keine 
Weiterentwicklung der ständerätlichen Beschlüsse gebracht 
haben, die im Prinzip eher wieder zurückwiesen. in Richtung 
Status quo. Die verschiedenen Mä,ngel wurden hier ganz klar 
offengelegt. bereits in der bisherigen Debatte. lch.r:nuss mich 
dieser Kritik leider anschliessen 
Ich sage noch einmal: Es ist offensichtlich Bewegung in die 
Agrarpolitik gekommen; denn interessant ist immerhin, dass 
der Ständerat zum bundesrätlichen Entwurf eine eigene Vari
ante entworfen hat. welcher der Bundesrat dann relativ bald 
zugestimmt hat Dann hat die WAK Aenderungen vorgeschla
gen, die ebenfalls wieder allgemein akzeptiert worden sind. 
Insbesondere dort haben die Bauern darauf g1:1drängt, dass 
wir jetzt relativ rasch zu einem Abschluss dieses Reformschrit
tes kommen. Um so mehr überrascht es mich. dass jetzt aus
gerechnet die Bauernvertreter mit in unseter Phalanx stehen 
und Rückweisung beantragen. Man kann das negativ interpre
tieren und sagen: Das ist ein Zickzackkurs. 
Ich möchte es positiv furmulieren und sagen; Die Bauern ha
ben cffe~s,c.ntlich unte, oem Druck des Gatt getarnt, schneller 
zu denken, ,imzudenilen und sich flexibel zu verhalten Das 
war nicht immer so, aber das ist erfreulich. 
Ich möchte deshalb all jenen bäuerlichen Vertretern, die hier 
Rückweisung beantragt und begründet haben, ein ganz offe
nes Kompliment machen. Nur muss ich sie gleich wieder ent
täuschen. Ich werde nc;1türlich ihre Rückweisungsanträge 
nicht in allen Belangen mit den gleichen Motiven unterstützen 
können Ich unterstütze sie, aber ich habe zum Teil eine etwas 
andere Sicht der Dinge. Ich sehe die Begründung eher so, wie 
sie beispielsweise von Herrn Kollega Hämmerle hier vorgetra
gen worden ist; denn er hat in seinem Plädoyer genau das ge
sagt. was wir seit zehn, zwanzig Jahren immerwiedervertreten 
haben. 
Herr Hämmerle, ich erinnere mich: Vor einem Jahr haben wir 
in der WAK mit einem Antrag verlangt, dass die Rechnungen. 
für verschiedene Szenarien gemacht werden. Dieser Antrag ist 
damals gutgeheissen worden; gerechnet wutde aber sehr we
ntg: Jetzt ist es wohl an der Zeit, diese Aufgabe nachzuholen, 
denn die Lücken. aufgrund der biSherigen Beratungen und der 
bisherigen Ergebnisse, wie sie aus der WAK hervorgegangen 
sind, sind offensichtlicn: 
1. In der Verfassung muss ganz klar definiert werden, dass die 
Direktzahlungen nicht einfach als Ersatz für Preisabschläge 

' und Einkommensausfälle ausgezahlt werden, sondern dass · 
Direktzahlungen letzten Endes Abgeltungen für ökologische 
Leistungen sind und bleiben müssen Es sind Abgeltungen für 
öffentliche, für gemeinwirtschaftliche Güter, die von der Land
wirtschaft neben der Produktion erstellt werden. Der bäuerli
ct:,e Produzent soll die Produkteangebote mehr als Unterneh
mer bewirtschaften. Mit anderen Worten: Er soll durch eine Di
rektfinanzierung - d. h. eine flächenabhängige, nicht produk
tionsabhängige Finanzierung - entlastet werden und in die 
Lage kommen, auch biologische Produkte konkurrenzfähig 
anzubieten. • . 
Es ist marktwirtschaftlich betrachtet nicht richtig; wenn Sie sa
gen, die BioproduKte seien dann gegenüber «ökogedump-

ten» Produkten aus dem Ausland nicht konkurrenzfahig.-denn. 
über die Direktzahlungen sollten die Landwirte Ja den Vorteil 
erhalten. mehr zu Grenzkosten anbieten zu können. Das 
würde ihnen die Möglichkeit geben, auch bei di~sem Seg
ment der Produktion konkurrenzfähig zu bleiben. 
Mit anderen Worten: Hier müssen ganz klare Richtlinien verab
schiedet werden. Das hat nichts mit unnötiger Regulierung zu 
tun. Das-zeigt, dass marktwirtschaftliche Lösungen - und das 

. ist ja eine marktwirtschaftliche Lösung - manchmal einer ge
wissen Regulierung im Sinne von Spielregeln bedlirfen. und 
diese Spielregeln müssen in der Verfassung genauer veran
kert werden. Dazu gehören beispielsweise Spielregeln zur bio
logischen, nicht nur zur integrierten Produktion, und diese feh
len in der vorliegenden Fassung. 
2. Eine weitere Lüdke besteht in bezug auf die finanzpoliti
schen Perspektiven. Wir müssen uns bewusst sein: Wir sind 
nicht- in der Lage. das Direktfinanzierungssystem einfach so 

· dem allgemeinen Haushalt zu üMrlassen. Herr Nebiker. Sie 
haben das postuliert. Bei einer anderen Finanzlage könnte 
man darüber diskutieren. Aber wenn wir jetzt die Rechnungen 
mit Bezug auf die Direktzahlungen machen würden, also das 
Szenario 3, das Herr Hämmerle erwähnt hat, werden wir sehr 
bald zum Resultat kommen, dass es ohne eine Zusatzfinanzie
rung über eine zweckgebundene Abgabe leider nicht geht 
Deshalb unterstütze ich den Antrag Bühler Simeon zu Artikel 2 
des Bundesbeschlusses A Ich möchte Ihnen auch sagen, 
dass jetzt unter dem neuen Auspizium einer Annahme der 
Mehrwertsteuer ein Nahrungsmittelzuschlag durchaus in Kauf 
genommen werden kann, sofern die Produktepreise aufgrund 
von mehr Markt dann endlich sinken. Wenn es zu Preisab
schlägen von 10, 20 und 30 Prozent kommt, sehe ich nicht ein, 
warum wir den Konsumenten nicht eine kleine zweckgebun-· 
dene Abgabe zumuten können. Ich bin aber der Meinung, 
dass es auch Lenkungsabgaben auf Düngemitteln geben 
muss. Ich nehme an. Herr Bühlerwird mit dieser Interpretation 
seines Antrages einverstanden sein. 
S,e sehen: Das sind die Eckpunkte einer zusätzllchen Veroes
serung des Gegenvorschlags. 
Wir müssen uns fragen: Was sollen wir Jetzt machen? So1le.n 
wir hier im Plenum versuchen, diese Verbesserungen in den 
Gegenvorschlag einzubauen? Ich meine: Das können wir 
nicht tun. Wir sind nicht in der Lage. die Ueberlegungen, die im 
Rat offensichtlich auch von einer grossen. einer grösser wer
denden Gruppe geteilt werden, zum Tragen zu bringen. Wir 
müssen diese Fragen sorgfältig prüfen, die Detalis abklären, 
Szenarien durchrechnen und auch versuchen. sorgfältige Ver
fassungsformulierungen zu beschliessen; das können wir nur 
in der Kommission. 
Deshalb unterstützen wir die Rückweisung. Es wird dann Sa
che der Kommission sein, letztlich eine wirklich tragfähige, 
konsensfähige und fortschrittliche Lösung zu finden. Wenn 
das gelingt. dann können-wir, die wir immer agrarpolitische 
Reformen verlangt haben, jenen Tag tatsächlich zu einem 
.agrarpolitischen Feiertag erklären. 

M Perey: L'initiative populaire «pour une agriculture pay
sanne competitive et respectueuse de l'environnement» dont 
nous nous occupons actuellement est l'une des nombreuses. 
je dirais mäme des trop nombr13uses. initiatives populaires 
dont l'agriculture est gratifiee dans las moments difficiles 
qu'elletraverse. · 
Alors que la nouvelle politique agrico!e a ete definie par le 
Conseil feqeral dans son 7e rapport sur l'agriculture, puis par 
l'adoption des articles 31 a et 31 b de la loi sur l'agriculture, l'on 
pourrait s'en tenir lä. L'initiative populaire deposee par !'Union 
suisse des paysans desfre qua l'on inscrive dans la constitu
tion un nouvel artjcle 31 octies plus detaille concemant les tä
ches assignees ä l'agriculture, et qui aille plus dans les details 
egalement en ce qui conceme les mesures qu 'il faudrait pren- · 
dre pour assurer cette realisation. 
Le Conseil federal, jugeant qu'on ne pouvait donner suite a 
.cette initiative, a opte pour un contre-projet de sa part, puis · 
s'est rallie au contre-projet, plus complet. elabore par le 
Conseil des Etats, et que nous avöns a traiter ici aujourd'hui. 
Le groupe radical ne s·est pas determine formellement sur les 
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demandes de renvoi. mais il est plutöt d'avis qu'il faudrait sui
vre la comm1ssion. bien que nous ne soyons guere acquis ä 
une constitut1on comportant trop de details qui devraient plu
töt trouver place dans des lois. Nous reviendrons, tout au long 
du debat - s'il a lieu -. sur les propositions de minorite que 
nous aurons a d1scuter ä l'article 2 du depliant (art. 31octies 
cst). 
D'une fa90n generale. nous retrouvons les memes proposi
tions de la part des memes deputes qui s,e manifestent chaque 
fois que nous parlons d'agriculture. Alors que nous avons pris -
jusqu'ä ce jour de nombreuses dispositions pour conduire 
une agriculture plus douce et plus respectueuse de notre envi
ronnement, certains voudraient transformer notre agriculture 
en une multitude de cellules biologiques. Lorsque l'on sait que 
les adeptes de cette agriculture ne representent ä peine que le 
1 pour cent des agriculteurs, de quel droit ces gens veulent-ils 
imposer au 99 pour cent de paysans traditionnels un passage 
immediat ä leurs idees? Saluons les progres importants et ra
pides qui s'effectuent dans la maniere de cultiver notre sol, 
mais n'entrons pas dans le jeu de ces marginaux qui croient 
etre les seuls ä detenir la verite! 
Les propositions de minorite Hämmerte, Baumann (-deux fois) 
et Strahm Rudolf, concernant l'article 31 octies (art. 2 du 
projet A), sont ä ecarter. Par contre, ä la lettre d, nous soutien
drons la proposition de minorite Philipona qui demande d'en 
.rester ä la version du Conseil des Etats ä laquelle le Conseil fe
deral se rallie. Enfin, la proposition de minorite Kühne, dans 
les dispositions transitoires, n'a de sens que si la proposition 
de minorite Philipona etait rejetee. 
Pour terminer, nous esperons, sans en etre trop persuades, 
que ce contre-projet amenera un peu de tranquillite dans l'es
prit de nos paysans. Mais JI taut admettre que rien ne nous le 
garantit Les negociations du Gatt qui devraient enfin se termi
n.er et nous hvrer la sauce ä laquelle nous allons etre assaison
nes, et le manque chronique d'argent dans nos caisses fede
rales, malgre le coup de pouce de dimanche dernier, laissent 
planer beaucoup d'inconnues sur le sort de notre agriculture. 
Plus que jamais, notre secteur primaire est soumis a une 
concurrence farouche, et nous ne pouvons que faire 
confiance au Conseil federal en general, et au chef du Depar
tement federal de l'economie publique en particulier, pour 
qu'ils puissent mener ä bien-la nouvelle politique agricole defi
nie dans le 7e rapport sur l'agriculture auquel nous avons ad
here, ne l'oublions pas. 
En conclusion, le groupe radical, dans sa majorite, est d'avis 
qu'il taut poursuivre nos travaux et ne soutiendra pas les pro
positions de renvoi, alors qu'une minorite les appuiera 

Kühne: Die Landwirtschaft muss sich neu orientieren. Diese 
Auffassung wird von der CVP mitgetragen. Die zunehmende 
wirtschaftliche und politische Verflechtung unseres Landes 
sowie der technische und biologische Fortschritt verlangen 
von der Landwirtschaft eine Neuorientierung. Offenheit und 
der Wille zur Selbsthilfe sind entscheidend dafür, dass dieser 
Prozess erfolgreich verläuft Ebenso ist eine zielgerichtete und 
zuverlässige Politik notwendig. Die Bauernfamilien müssen 
wissen, was von ihnen erwartet wird Anforderungen, Rah
menbedingungen und Sicherheiten si,nd möglichst konkret 
festzulegen. 
Auf Gesetzes- und Verordnungsstufe nimmt die Neuorientie
rung schon konkrete Formen an. Es ist aber auch notwendig, 
dass die Verfassungsbestimmungen neu umschrieben wer
den. Die beiden Volksinitiativen, jene des Schweizerischen 
Bauernverbandes und die Volksinitiative «Bauern und Konsu
menten - für eine naturnahe Landwirtschaft», verdeutlichen 
das Bedürfnis nach einer zeitgemässen Verfassungsgrund-
lage. ' 
Der Gegenvorschlag des Ständerates hat die Oberziele der 
schweizerischen Landwirtschaftspolitik zutreffend und perfekt 
umschrieben. Die Erwartungen an die Landwirtschaft und ihre 
Aufgaben haben sich gewandelt Die schweizerische Volks
wirtschaft ist auf Veredelung von importierten Rohc;toffer und 
auf den Export von hochwertigen Produkten und Dienstlei
stungen ausgerichtet Der Zugang zu ausländischen Märkten 
sowie zuverlässige internationale Handelsregeln sind unver-

zichtbar. Die Landwirtschaft leistet direkt keinen grossen Bei
trag zum Bruttosozialprodukt Die Bauern und Bäuerinnen 
nutzen und pflegen jedoch die bebaubare Fläche unseres 
Landes. Sie versorgen die Bevölkerung mit hochwertigen 
Nahrungsmitteln. Das Interesse an einer gesunden Landwirt
schaft begründet sich vor allem mit der unverzichtbaren. nach
haltigen wirtschaftlichen Nutzung der natürlichen. Lebens
grundlagen unter Erhaltung der Kulturlandscha~ Auch bei ei
ner offeneren Wirtschaftsordnung muss die Landwirtschaft 
diese wichtigen Aufgaben erfüllen können. 
Für die CVP ist es deshalb wichtig, dass das Gatt-Abkqmmen 
den agrarpolitischen Handlungsspielraum der Schweiz nicht 
so weit einengt, dass sie nicht mehr in der Lage ist, die agrar
politischen Ziele zu verfolgen. Für die Sicherstellung einer flä
chendeckenden Landwirtschaft als Voraussetzung, um die 
Ziele erreichen zu können, ist eine möglichst hohe Milchpro
duktion von zentraler Bedeutung. 
Der Bundesrat soll sich im Rahmen der Gatt-Verhandlungen 
einen genügenden Handlungsspielraum ausbedingen. Die 
Schweiz ist gesellschaftlich. wirtschaftlich und politisch an le
bensfähige ländliche Räume gebunden. Die Identität des Lan
des steht in einem engen Bezug zu einer ausgewogenen Ent
wicklung von Stadt und Land. 
Die CVP will deshalb auch weiter für diese Ausgewogenheit 
sorgen. Intakte ländliche Regionen erfüllen vor allem die Ver
sorgungs-, Erholungs- und Erlebnisfunktion für das Land. Das 
sind auch wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Tourismus. 
Die CVP unterstützt Rahmenbedingungen für die Eigenverant
wortung der Bauern und ist dafür, dass die Entwicklungschan
cen günstig gestaltet werden. Sie will, dass Bauern_familien 
Betriebe bewirtschaften können, auf denen sie ein angemes
senes Auskommen finden. Die wirtschaftlichen und politi
schen Rahmenbedingungen sollen es den Bauern ermögli
chen, ihre Fähigkeiten zu entfalten und ihre Betriebe zu ent~ 
wickeln. 
Eine dynamische Landwirtschaft braucht deshalb für ihre Pro
dukte einen besseren Zugang auch zu ausländischen Märk
ten. Schwergewichtig handelt es sich hier um den europäi
schen Markt Ich verweise auf die Motion Leu Josef (93.3441) 
vom 30. September 1993 betreffend das Verhandlungspaket 
mit der EG.im Agrarbereich. Die Stärkung der Eigenverantwor
tung der Bauern und ihrer Organisationen in der Vermarktung 
der Produkte setzt Innovationskraft frei; damit wird die Basis 
geschaffen, damit die Chancen offener Märkte genützt werden 
können. 
Die Leistungen im Interesse der Allgemeinheit, die nicht über 
den Ertrag der Produktion abgegolten werden können, sollen 
durch den Bund direkt entschädigt werden. Dabei sind wir uns 
bewusst, dass die politische Akzeptanz und die finanziellen 
Möglichkeiten Grenzen setzen. Deshalb sind nebst den Direkt
zahlungen noch zusätzliche agrarpolitische Schutzinstru
mente und Massnahmen erforderlich. Mit der parlamentari
schen Initiative Engler vom 30. September 1993, «Förderung 
einer dynamischen Landwirtschaft», sind Probleme und mög- -
liehe Lösungen aufgezeigt worden. Die CVP will also unter
nehmerische Bauern, Herr Giezendanner. 
Nun zum Gegenvorschlag des Ständerates und zu den Anträ
gen der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK): Die 
CVP-Fraktion ist mit der Umschreibung gemäss Artikel 31 oc
ties Absatz 2·1n der Formulierung des Ständerates einverstan
den. Sie ist aber der Ansicht, dass die Instrumente, insbeson
dere im ZUsammenhang mit den noch offenen Gatt-Verhand
lungen und deren möglichen Auswirkungen, zuwenig griffig 
sind Die Gatt-Frage ist alles andere als klar, auch nicht «klipp 
und klar», wenn man entsprechende Broschüren gelesen hat! 
Der WAK hat ein Bericht von Herrn Blankart vorgelegen, aber 
auch dieser Bericht lässt sehr viele Fragen offen. 
Herr Bundesrat,, auch Sie müssen zugeben, dass die Auswir
kungen im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschliessend 
quantifiziert werden können. In Genf haben Sie beispielsweise 
gesagt, dass im Bereich Milch eine Senkung der Menge ge
mäss Ihrer Offerte um 4,5 Prozent bis ins Jahr 2006 möglich 
seL Wenn man aber den Bericht des Bundesamtes für Land
wirtschaft liest, ist es ohne weiteres möglich, dass es das Dop-
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pelte ist. und zwar bis ium Jahr 2002. Es ist beispielsweise 
auch die Frage aes Futtergetreides offen, wo zusätzliche Im
porte in der Grössenordnung von 300 000 Tonnen zur Diskus
sion stehen. Gatt ist im heutigen Zeitpunkt «eine Katze im 
Sack», und wir wollen keine Katze im Sack kaufen! 
Ich beantrage und schlage Ihnen vor, dass wir einen Bericht 
über die Frage der Gatt-Auswirkungen erstellen lassen, und 
zwar etwa mit Stand vom 15. Januar 1994. Dann können wir 
diesen Bericht anlässlich der Sitzung der WAK Ende Januar 
oder Anfang Februar beraten und haben entsprechend kla
rere Grundlagen. 
Es geht ja darum, dass wir ein Gleichgewicht zwischen ökolo
gischen Auflagen - welche sich auf die Produktionskosten 
auswirken -, Oeffnung der Märkte und Abfederung durch Di
rektzahlungen schaffen. Es kann ja nicht sein, dass wir in der 
Schweiz allein Oekologie haben und die Grenzen für Produkte 
öffnen. die wie z. B. jene aus den USA im Durchschnitt 2100 Ki
lometer Transportdistanz hinter sich haben! 
Di~ Frage der Finanzierung ist wiederholt angesprochen wor
den. An der Basis herrscht Angst und Verunsicherung, dass 
diese Direktzahlungen in Frage gestellt sein könnten. 
Herr Bundesrat. immerhin kann ich Ihnen sagen, dass die 
Stimmung in jenen Kantonen besser geworden ist, welche die 
Auszahlung der Direktzahlungen 1993 bereits vorgenommen 
haben. Ich danke lh.nen hierfür die Anstrengungen, die Sie im 
Jahre der Umstrukturierung auf Stufe Bund für eine rechtzei
tige Auszahlung unternommen haben. . · ' 
Die Direktzahlungen bekommen aber zusätzliches Gewicht 
· ~eshalb ist es sinnvoll, dass diese Fragen geklärt werden-ich 
meine, ebenfalls zweckmässig ist ein Bericht des 8undesrates 
über die Möglichkeiten einer langfristigen Absicherung - und 
dass die WAK aufgrund dieses Berichtes weiterdiskutieren 
kann und keine grundsätzlich neue Diskussion beginnen 
muss. Einiges ist seit dem letzten Sonntag, seit der Zustim
mung zur neuen Bundesfinanzordnung, betreffend die Frage 
der Finanzierung klarer. Die neue Finanzordnung ist ja zu
stande gekommen, weil sich Damen und Herren, nicht zuletzt 
auch dieses Hauses. für diese moderne, zukunftsgeric~tete 
Lösung eingesetzt riaben. 
Die beste Verfassungsgrundlage wäre nach meiner Ansicht 
jene auf der Basis der Volksinitiative des Schweizeriscnen 
Bauemverbandes. Nun ist die Frage, ob diese mehrheitsfähig 
ist; die lniti1:1nten müssen Gelegenheit haben, über einen allfäl
ligen Rückzug ihres Vorstosses zugunsten eines Gegenvor
schlages Stellung zu nehmen Eine Politik ohne Rücksicht auf 
die Initianten, die ihrerseits 250 000 Unt-erschriften gesammelt 
haben, und all jene Leute, die Hoffnungen auf diese Initiative 
setzen, ist nicht realistisch. Ein Rückzug einer solchen Initia
tive ist nicht möglich in einem Zeitpunkt, in dem zuwenig Klar-
heit herrscht . 
Deshalb empfehle ich Ihnen im Namen der Mehrheit der CVP
Fraktion Rückweisung der Vorlage an die Kommission 

Scherrer Werner: Als ECU-Vertreter und Fraktionsloser habe 
ich 5 Minuten Redezeit Ich kann mich also nicht so ausführ
lich äussern wie beispielsweise Kollege Jaeger. 
Ich bin für Rückweisung der Vorlage wie die Kollegen Frey 
Walter, Tschuppert Karl und Leu Josef. Ich glaube, dass der 
Bauemstand ein Anrecht darauf hat, dass seine finanziellen 
Grundlagen gesichert werden Es gibt eigentlich keinen Be
rufsstand in der Schweiz, der derart bßdroht ist wie der Bau
ernstand Die mittleren und kleineren Betriebe Degen mir am 
Herzen -die Grossbetriebe weniger-, trifft es doch in erster Li
nie sie, wenn wir weitere Reduktionen ihres Einkommens vor
nehmen Hört man sich in derl Bauernbetrieben um, dann 
stellt man fest. dass dort-berechtigterweise-grosse Unruhe, 
Besorgnis und Angst herrschen. 

· Der Bauernstand ist immer noch das Mark unserer Gesell
schaft Diesen Ba1-1ernstand dürfen wir auf keinen Fall vernach
lässigen. Ich habe den Voten aufmerksam zugehört. Es wird 
einerseits gesagt, der Bauer solle Unternehmer werden, er 
solle untemehmerisch denken. Als Bergbauernsohn muss ich 
Ihnen sagen: Das hat er immer gemacht! Ich bin nicht ein spe
zieller Freund von Direktzählungen: aber die Situation hat sich 
gegenüber frimer sehr s~ark geändert. Wir werden von aussen 

gezwungen. vom Ausland. von den Verhältnissen, uns umzu
stellen. Das ist nicht einfach, das kann nachtvon heute auf mor
gen passieren. 
Wenn von Herrn Jaeger beispielsweise gesagt wird. man habe 
von seiner Seite schon früher Vorschläge gemacht. muss ich 
dazu sagen, dass die Optik von Migros und Denner und der · 
Grossverteiler nicht die Optik der kleinen und mittleren Bauern 
ist 
Wir können lange nicht alles nachvollziehen.· Ich bin aber' 
durchaus dafür, dass in einem Gegenvorschlag die Verbände 
einigermassen beweglich auf die aktuelle Sit1-1ation eingehen. 
Der Text ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Er muss ange
passt werden, damit ein Gegenvorschla~ beim Volk auch wirk~ 
liehe Chancen hat 
Es bestehen natürlich finanzielle Bedenken. Wir haben ein Rie
sendefizit Die Bauern haben ein Anrecht darauf, zu wissen. ob 
sie das Geld tatsächlich bekommen, in welcher Form und für 
welche Leistungen sie es bekommen. Darum sollte der Bun
desrat Hier noch zuwarten. Wir sollten die Rückweisung unter
stützen, bis einmal dieses Gatt-Abkommen unter Dach und 
Fach ist Dann soll der Bundesrat ganz klar im Rahmen seiner 
flnanzieilen Möglichkeiten - da gehört der ganze Haushalt 
dazu - sagen, was und wieviel die Bauern bekommen l/nd wie 
dies geschehen soll. · 

M Theubet, rapporteur: Les a~guments developpes dans les 
demandes de renvoi ainsi qua par les differents intervenants et 
surtout la situation d'hesitation qu'ils entrainent appeilent en
core quelques remarques de notre·part 
Le premier intervenant, M. Tschuppert Karl, veut donner ä la 
commission le. mandat d'ass1-1rer ie financement des paie
ments directs. Cette question a ete examinee par ia commis
sion et a meme fait l'objet d'une proposition de ia part du co
rapporteur. M. Binder, mais celle-ci n'ayant pas remporte l'ad
hesion, eile ne figure meme pas au nombre des propositions 
de minorite. Nous' ne voyons donc pas pourquoi il faudrait 
reouvrir ia debat sur ce point Pour la commission, les bases fi. 
nancieres sont claires: le financement des paiements directs 
passe par le budget general de 1a Confederation. Ce qui po.s
tuie ä terme, bien sur, l'equilibre des finances federales. 
S'agissantde la proposition de renvoi Leu Josef qui demande 
ä la commission de regler et d'assurer le financement de la 
compensation des desavantages lies ä la localisation ou des 
autres inconvenients d'ordre economique et environnemen
tal, il en est de mäme puisque nous avons traite deux proposi
tions plus ou moins similaires lors de notre seance. Dans ce 
cas egalemer:it, auc1-1n~ consideration nouvelle ne justifie la re
prise de ia discussion en commission. 
La proposition de renvoi Frey Walter, eile. est assortie du man
dat d'elaborer un projet pondere faisant etat des repercus
sions financieres sur notre economie et notre agriculture, en 
plus du mode de financement des paiements dirE)cts. On peut 
se demander si l'evaluation des consequences financieres 
d'un contre-projet ne doit pas plutöt faire l'objet d'une etude, 
puis d'un rapport emanant du Conseil federal. C'est en fait ce 
qua demandait deja M. Hämmerte prealablement au traite
ment des initiatives, et ce en prevoyant trois scenarios possi
bles. Mais sa proposition a ete refusee par 12 voi~ contre 7, 
compte tenu de l'importante infrastructure ä mettre en place et 
au temps necessaire a une teile etude: 
Pour le surplus, la commission pensait, naivement peut-etre, 
avoir pondu un contre-projet equilibre, voire une solution de 
compromis entre les differentes tendances en presence. Nous 
constatons, par ailleurs, que les motifs de renvoi invoques 
sonttres divergents, voire opposes, ce qui iaisse penser qu'•on 
en reviendra finalement a une solution mediane. 
A l'argument de la conformite avec le Gatt, deveioppee notam
ment par M. Baumann, nous avons dejä repond1-1 en citant la 
conclusion de l'avis de !'Office federal des affaires economi
ques exterieures. · 
Enfin, nous dirons qua les elements avances ä l'appui du ren-, 
voi etaient connus au moment ou la commission a pris ses de
cisions, de meme qua les echeances importantes devant les
q1-1elles se trouve l'agriculture de notre pays. Des lors, nous 
nous etonnons de ces manitestations de retenue, d'hesitation, 
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qui ne tcnt que retarder les decisions alors que le temps 
presse et q:.J·une large majorite est pour aller de l'avant dans 
ce dossier. · 
Au nom de la commission je vous demande de refuser ces 
proposi_tions de renvoi. La majorite de la commission a ap
prouve, je le rappelle, largement le contre-projet 

Binder, Berichterstatter: Wir haben nun eine ganze Palette 
von Unterstützungen für diese Rückweisungsantrage gehört 
Wenn wir die einzelnen Rückweisungsanträge betrachten, 
stellen wir fest, dass sie nicht alle .das gleiche Ziel verfolgen, 
aber im grossen und ganzen doch ziemlich in die gleiche Rich
tung gehen 
Ich kann meinen Vorredner in seinen Aeusserungen unterstüt
zen Allerdings muss ich sagen - weil er den Antrag Tschup
pert Karl betreffend diese Absicherung der Direktzahlungen 
angesprochen hat-: Mein Antrag wurde in der Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben rNA'f.:J aus dem einen Grund zurück
gewiesen, weil man sagte, er verlange zweckgebundene Mit
tel, aber man müsse gleichzeitig auch sagen, woher man 
diese nehme. Es haben mir Leute aus den verschiedensten 
Parteien attestiert, es müsse so etwas gemacht werden, aber 
man müsse diese Frage konkret beantworten, dann wäre ein 
solcher Vorschlag allenfalls unterstützungswürdig. 
Zu Herrn Giezendanner: Er sagt, die Bauern würden zu apathi
schen Staatsangestellten; das stimmt nicht Auch bei der 
heute geltenden Agrarpolitik fühlen wir uns nicht als apathi
sche Staatsangestellte, allerdings schon als eine Berufs
gruppe, die sehr stark von der Politik abhängig ist 
Herr Baumann fordert eine Gatt-verträgliche Lösung. Wir ha~ 
ben das bezüglich der Initiativen abklären lassen und festge
stellt, dass es bei beiden Initiativen - bei der SBV- und der Bau
ern- und Konsumenten-Initiative - Punkte gibt, die nicl"lt Gatt~ 
verträglich sind. Der Gegenvorschlag des Ständerates ist 
Gatt-verträglich; das haben wir auch festgestellt 
Wenn Herr Jaeger den Bauern ein Lob aussprechen muss, 
wird es für die Bauern wahrscheinlich ein wenig gefährlich. Es 
Ist nicht unbedingt an der Tagesordnung, dass Herr Jaeger 
.den Bauern ein Lob ausspricht, und deshalb muss man dieses 
Lob wahrscheinlich zwei-, dreimal überdenken, um dem auf 
die Spur zu kommen, was gemeint ist 
Zur Finanzierung: Herr Hämmerte hat gesagt, er habe einen 
Antrag eingereicht- das stimmt-, der die Szenarien, wie er sie 
hier auch dargelegt hat, aufzeige. Dieser Antrag wurde in der 
WAK mit 12 zu 7 Stimmen abgelehnt Herr Hämmerte, ich 
habe diesen Antrag nochmals sehr genau durchgelesen. Er 
sagt nichts über die Finanzierung aus. Er verlangt nur eine Ab
klärung, was es den Bund allenfalls kostet und welchen Ein
fluss es auf die Einkommen hat, nicht aber eine solche über 
die Finanzierung der verschiedenen Modelle. - ' 
Aus allen Voten klang heraus, dass eigentlich der Hauptpunkt 
die fehlende Sicherheit, die fehlende Sicherung der Direktzah
lungen, ist Herr Tschuppert hat darauf hingewiesen, dass der 
Umfang der Dlre~lungen dauernd zunehmen werde. Da
von bin ich auch überzeugt, und da sind Sie als Parlamentarie
rinnen und Parlamentarier mitverantwortlich. Sie werden nun 
hier auch in die Pflicht eingebunden 
Noch ein Wort zu den Fristen, die angetönt worden sind. Es ist 
möglich, das Geschäft heute an die Kommission zurückzuwei
sen. In Artikel 27 Absatz Sbis Geschäftsverkehrsgesetz heisst 
es: «Die Bundesversammlung kann die Frist um ein Jahr ver
längern, wenn mindestens ein Rat über einen Gegenentwurf 
oder einen mit der Volksinitiative eng zusammenhängenden 
Erlass Beschluss gefasst hat» Das ist der Fall, weil der Stände
rat zugestimmt hat Wenn Sie zurückweisen, wird Ihnen Ihre 
Kommission in einem kleinen Bericht den Antrag stellen, die 
Frist zu verlängern. Wir müssen also heute nicht aktiv bleiben, 
aber möglich ist es. 
Zum anderen muss ich sagen, dass die Finanzierungnatürlich 
immer ein Thema war. Es heisst auch in der Botschaft auf Sei
te 28 (oberster Abschnitt, letzter Satz): «Die Finanzierung 
muss mit der neuen Finanzordnung und den dazugehörigen 
Ausführungsg~setzen geregelt werden.» Also schon in CJdr 
Botschaft spricht man auch von der Finanzierung. Im Gegen
vorschlag ist davon allerdings nichts zu finden. 

Nichtsdestotrotz muss ich Sie als Sprecher der Kommission 
bitten, die Rückweisungsanträge abzulehnen. Wir wollen nun 
endlich eine Verfassungsgrundlage für die Landwirtschaft ha
ben und müssen nach einer Finanzierung suchen. 
Meine persönliche Meinung will ich hier nicht mehr bekannt
geben. Ich glaube, diese kennen Sie. 

M. Delamuraz, ~onseillerfederal: A mesurer les quelques he
sitations qu'il y a dans le Conseil national ce matin, a voir les 
propositions qui s·entrechoquent de -renvoyer un projet ä sa 
commission, jene peux avoir qu'une pensee admirative pour 
las gouvernants et les parlementaires de l'immediat apres
guerre, quand ils ont conc;:u l'article constitutionnel sur l'agri
culture. Par son depouillement, sa simplicite, mais sa force 
aussi, il a permis de tenir la raute agricole pendant taut 
l'apres-guerre et permet encore de la tenir aujourd'hui, puis
que le projet qui devra1t le remplacer donne lieu ä un certain 
ping-pong ou plutöt ä une volonte de shoot an c6rner, pour 
prendre une autre image que celle du tennis de table. 
L'article qui regit actuellement dans notre venerable constitu
tion la politique agricole a permis de tenir les caps et d'attein
dre las buts qua I' on s · etait fixes et a permis de surcro1t d' adap
ter tres considerablement las modalites de cette politique agri
cole aux conditions economiques, notamment. qui se sont for
tement changes dans cette periode de l'apres-guerre. Cet arti
cle a permis notamment I~ changement du cap de la politique 
agricole ar-monce et defini par le 7e rapport sur l'agriculture et 
l'application des premieres etapes de cette nouvelle politique 
agricole, telles qua vous las avez decidees en prenant ta deci
sion d'introduire deux articles nouveaux dans la loi sur l'agri
culture, las articles 31a et 31 b, et en acceptant- c'etait a Ge
neve, il y a quelques semaines - las deux arretes federaux sur 
l'economie IMiere. • 
En depit de cette tres grande aptitude de l'article constitution
nel actuel, !'Union suisse des paysans (USP) entre autres -
pour ne parfer qua d'elle -, a estime qu'il convenait de munir 
notre constitution d'un article plus explicite, d'un artlcle plus 
camptet, d'un article definissant non seulement des princIpes. 
mais, au-dela des principes. definissanttoute une ser.e de mo
datites qul permettraient de continuer la 'politique agricote qua 
nous avons pratiquee, mais en lul donnant, bien entendu, las 
moyens nouveaux qua vous avez decides. 
Teile etait !'Intention de l'Union suisse des paysans. A cette In
tention, te Conseil tederal a oppose un contre-projet Pour
quoi? Parce que cette torrnulation, teile qua la prevoit l'lnitia
tive, allait dans I~ bon sens. S'agissant de la postulatlon des 
principes de cette politique agricole, en revanche, eile sur
chargeait - je dis bien surchargealt et non pas chargeait - la 
constitution d'une serie de mesures d'application qui peuvent 
et qui doivent trouver leur place sans deute dans une loi, cer
talnes d'entre alles meme dans des ordonnances de l'executif, 
mals qui ne doivent passe situer, en l'alourdissant d'un ballast 
inutile, dans la constitution. 
Quoi qu'il en soit, inscrire des mesures de politique agricole 
dans notre constitution, qul rappellent la fonctlon de produc
tion devolue a l'agriculture, l'utilisation durable des bases na
turelles de l'existence, l'entretien du paysage rural et l'occupa
tion decentralisee. du territoire, autant de principes sur les
quels nous sommes d'accocd et que ce pays applique-je re
mercie M. Neblker de l'avoir signale expressement tout a 
l'heure dans son intervention -, 'relevait donc d'une banne po
litique et c'est bien de celle-ci qua le Conseil federal s'est ins
pire en redlgeant son contre-projet , 
Or-et je ne dlrai pas malheureusement-, le Conseil des Etats 
a prefere a la forrnule du Conseil federal un contre-projet 
«home made» qui constitue une reponse, lui aussi, mais une 
reponse peut-etre moins nette a l'lnitlative qua le contre-projet 
du Conseil federal. 
,Nous ne l'avons pas abandonne, Monsieur Fridericl Charles, 
ce projet gouvernemental, a la premiere escarmouche, mais -
nous avons bien dü nous rendre campte qua l'autre contre
projet faisait un tabac devant la commission du conseil priori
taire, au point qua, lors de la discussion au plenum du const3il 
prioritaire, il etait le-seul en dlscussion et le seul en lice avec un 
certain nombre d'amendements. 
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c·est la raison ::,our laquelle le contre-projet decide par le 
Conseil des Etats, apres ce laminoir parlementaire, est le seul 
qui a ete propose ä ta discussion dans votrl;l commission qui, ä 
son tour, vous le propose au1ourd'hui avec quelques amende
ments. 
J"aimerais insistar dans ce debat general sur le fait que, si !'ini
tiative de !'Union suisse des paysans n'est pas retenable en 
tant que telle et dans sa forme pour les rais6ns que j'ai ditesi 
nous ne sommes pas loin du principe et de la marche generale 
qu'elle definit Nous voyons bIen que le, contre-projet du 
Conseil des Etats, mäme s'il est un tout petit peu trop detaille 
et meme si on aurait pu se satisfaire d'un contre-projet plus re
duit et plus muscle-disons-le-,. va neanmoins tout ä fait dans 
la bonne direction et qu'il est preferable ä !'initiative elle
meme, notamment pour les raisons que j'ai dites. Ce que je 
mesure en tout cas, q'est que dans le nouveau cadre que re
presenterait ce nouvel article con~itutionnel tel que vous le 
propose le Conseil des Etats nous pourrions continuer avec 
securite de rapprocher l'agriculture suisse du marche, nous 
pourrions continuer d'honorer la composante ecologique de 
la production agricole suisse, nous pourrions verifier ces gran
des perspectives dans le respect des engagements economi
ques internationaux que nous prenons dans le cadre du' Gatt 
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons tres vivement 
que cet article tel qu'il est propose et tel que la discussion de 
detail l'epurera dans votre conseil puisse etre soumls dans 
des delais pas trop eloignes au verdict du peuple et des can
tons. 
Proposer le renvoi aujourd'hui, c'est votre affaire. Si vous ne 
considerez pas une initiative qui est connue de vous tous de
puis la date de son depöt au moins, c'est-ä-dire depuis le 26 
fevrier 1990, qui a ensuite fait l'objet de commentaires et de !ar
ges discussions qui ont abouti ä la presentation d'un contre
projet du Conseil federal sour'nis a la consultation generale et 
propose ä votre conseil et au Conseil des Etats dans un mes
sage du 19 aout 1992, c'est que vraiment la maturation est 
iente. Si pendant ces tongs mois qui se sont ecoules. marques 
,:!es travaux approfondis de la commission du Conseil des 
Etats, puis du Conseil des Etats lui-meme. puis de votre com
m,ss,on prolongeant ce calendrier, vous n'avez pas encore pu 
vous faire une idee cela me parait assez etrange et assez cu
rieux. C'est 1a raison pour Iaquelle, meme si je n'ai rien ä dire 
dans la procedure que vous choisirez entre votre plenum et 
votre commission; je souhaiterais perscmnellement que cela 
ne soit pas au detriment de ce necessaire contre-projef et ä 
son aboutissement devant le peuple et las cantons; 
Deuxieme reflexion quant ä ces propositions de renvoi. J'ob
serve qua dans plusieurs interventions on a voulu en quelque 
sorte subordonner la redaction definitive d'un projet d'article 
consfüutionnel fait pour durer, je dirals ä la «connaissance de
taillee d'un certain nombre d'actualites», en l'occurrence de 
l'actualite qua revet maintenant le prochain aboutlssement de 
l'Uruguay Round du Gatt C'est tres bien de vouloir prend~e 
des decisions en toute connaissance de cause, mais je ne 
voudrals quand meme pas qua l'on etablisse une liaison 
etroite et quasiment in5!itutionnelle entre tout un ensemble de 
details d'applicat1on importants - mais details d'application -
du Gatt tel qu'il sortira de la negociatlon de l'Uruguay Round 
et un article constitutionnel dont, encore une fols, la generalite 
et tes principes doivent etre la base constituante. 
D'ailleurs, j'observe qua, si tout va bien, nous aurons la fin du / 
round le 15 decembre 1993. Un cout> de gong marquera 
qu'on a fini de discuter. La traduction en droit national et la tra
duction en droit intematlonai concrete, pratlque de l'aboutis
sement de cette negociation, reclameront encore du temps, 
beaucoup de temps. Et le Conseil federal si toutva bien -je 
vous l'ai dit ä Geneve, je vous le repete a Beme - ne viendra 
pas devant vous avec un ou deux messages concemant l'ap
plication de l'Uruguay Round et la nouvelle forme du Gatt 
avant rate 1994. C'est ä ce moment-la seulement qu'il lui sera 
possible de repondre vraiment d'une maniere complete, la 
matiere etant connue. ä toutes !As questions qui doivent etre 
reglees par le Parlament avant que de ratifier cet accord inter-

, national nouveau et, eventuellement, avant que de modifier !es 
lois de notre arsenal legislatif suisse. 

Vous voyez bien que si un rapport nouveau est demande a 
l'administration federale pour les toutes premieres semaines 
de l'annee prochaine-:-et c'est ce que j'entendais dans les de
mandes de renvoi - ce rapport sera certes un tout petit peu 
plus complet que celui que nous avons dejä donne ä vo.tre 
commission lors de ses travaux, mais fl ne sera pas du tout ex
haustif, ,car cette exhaustivite appelle be.aucoup plus de temps 
de preparation. Nous ne vo4lons pas soumettre ä la ratification · 
du Parlament un arrete sur lequel nous ne pouvons pas vous 
donner toute la documentation definitivement et jusqu·aux de
tails. C'est ä ce moment la seulement qu'on pourra faire une 

· appreciation veritablement complete. II ne taut donc pas ima
giner qu'un renvoi en commission de ce contre-projet va re• 
gier, dansle delai tres bref du debut de l'annee prochaine, tou
tes les questions que nous aurons ä nous poser ulterieure
ment et pas dans le cadre de la revis,on constitutionnelle qui 
est actuellement en cours. 
Enfin. et ce sera ma derniere remarque ä propos de ces propo
sitions de renvoi, j'observe que cette volonte de retour ä la 
commission est dictee par le souci d'assurer le financement, 
de la politique agricole nouvelle, celle des paiements directs 
non generalises, en particulier. Les deux rapporteurs l'ont ex
cellemment dit: le financement des paiements directs passe 
par le budget general. Vouloir renvoyer ie financement des 
paiements directs a une disposition constitutionnelle specifi
que pose toute une serie de problemes qui ont deja ete exami
nes dans plusieurs cadres de votre Parlament 
Je rappelle qu'une initiative parlementaire de la Commission 
de l'economie et des redevances du Conseil des Etats; lors
que l'on examinait le 7e rapport sur l'agrlculture concernant le 
financement des paiements directs, a ete abandonnee en ehe
min. Elle portait exactement sur cette question. On a juge ä 
l'epoque qua c'etait probablement un trompe-l'oeil que, de 
vouloir assurer un financement specifique par la voie constitu
tionnelle: d'abord, parce' que l'on courait de tres grands ris
ques devant le peuple, des risques que nous ferait courir une 
semblable proposition demain de nouveau, et ensuite parce 
que cette methode rendaitabsolument inoperant le choix d'un 
certain nombre de pnorites par le Parlament lui-meme. tl ten
dait bien davantage ä se liberer de ses obligations specifi
ques. Pl45 tard, le Conseil des Etats a repris une proposition 
qui allait toujours dans ce sens et il l'a rejetee, lors du traite
ment de la presente initiative, par 14 voix contre 1 o. 
Au sein de votre cornmission - les rapporteurs l'ont dit et je le 
rappelle - une semblable proposition a ete rejetee par 13 voix 
contre 1 et avec 5 abstentions. Je dis qu 'a vouloir reintroduire 
cette notion maintenant. par le renvoi a la commission, le Par
lament s'engage dans un jeu plus dangereux qu'il n'y parait, 
et qua las. benefices que certains representants pay~ans 
comptent y trouver pourraient bien se trouver, au bout du 
compte, daris l'autre colonne. . , 
C'est la raison pour laquelle, vous abandonnant ä une deci
sion souveraine qui vous regarde vous, je me suis bome a 
vous mettre en garde contre les ilJusions d'un tel renvol, et je 
me suls sentl suffisamment confiant dans le travail minutieux 
qui a ete accompli pour dire qu'aujourd'hui on peut continuer 
l'examen de detail du contre-projet du Conseil des Etats. C'est 
ce que je vous invite a faire. 

Le presldent: Nous avons a no4s prononcer surtrols proposi
tions de renvoL Nous constatons que ces trois propositlons se 
recoupent partiellement, mais qu'elles ne s'excluent pas. Des 
lors, nous ne las l)pposerons pas, mais nous voterons separe
ment Cependant, MM. Leu Josef et Frey Walter sont d'accord 
pour que, sur leurs deux propositions, nous ne procedions 
qu'a un seul vote. 

Erste Abstimmung -Premier vote 
Für den Antrag Tschuppert Karl 
Dagegen 

Zweite Abstiminung-Deuxieme vote 
Für'den Antrag Leu Josef/Frey Walter 
Dagegen · 

TTStimmen 
39Stimmen 

104Stimmen 
· 24Stimmen 
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Siehe Seite 2123 hiervor - Voir page 2123 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 7. Dezember 1993 
Dectsion du Conseil des Etats du 7 decembre 1993 

HP.rr Oavid unterbreitet im Namen der Kommission den fol0 

g~nden schriftlichen Bericht: 

1. Sacn!age 
Am 1. Dezember 1993 hat der Nationalrat mit n zu 39 Stim
men dem Antrag Tschuppert Karl und r:nit 104 zu 24 Stimmen 
den Anträgen Leu Josef und Frey Walter zugestimmt, 
Der Antrag Tschuppert Karl verlangt eine Rückweisung an die 
Kommission mit dem Auftrag, die Direktzahlungen finanziell 
abzusichern. 
Die Anträge Leu Josef und Frey Walter verlangen aus dem glei
chen Grunde eine Rückweisung mit dem weiteren Auftrag, 
eine ausgewogene Vorlage auszuarbeiten, die die finanziellen 
Auswirkungen auf unsere Land- und Volkswirtschaft sichtbar 
macht 
2. Vergehen bei Volksinitiativen 
Gemäss Artikel 27 Absatz 1 des Geschäftsverkehrsgesetzes 
hat die Bundesversammlung tiei Volksinitiativen, die eine Par
tialrevision der Bundesverfassung verlangen und die Form ei-

. nes ausgearbeiteten Entwurfes aufweisen, innert vier Jahren 
nach Einreichung der Initiative darüber Beschluss zu fassen, 
ob sie ihr so, wie sie lautet, zustimmt oder nicht 
Die Volksinitiative «für eine umweltgerechte und ·leistungsfä
hige bäuerliche Landwirtschaft» wurde am 26. Februar 1990 
eingereicht, womit deren Frist am 26. Februar 1994 verfällt 
Die Volksinitiative ,,Bauern und. Konsumenten - für ejne natur
nahe Landwirtschaft». wurde am 6. Dezember 1991 einge
reicht Deren Frist läuft demnach am 6. Dezember 1995 aus. 

Erwägungen der Kommission 
Wie Artikel 27 Absatz 5bis festhält, kann die Bundesversamm
lung die Frist um ein Jahr verlängern, wenn mindestens ein 
Rat über einen Gegenentwurf oder einen mit der Volksinitiative 
eng zusammenhängenden Erlass B~schluss gefasst hat 
Diese Bedingung ist mit der am 15. Juni 1993 erfolgten An
nahme eine,s Gegenentwurfes im Ständerat erfüllt 

Was die Volksinitiative «Bauern und Konsumenten -für eine 
naturnahe Landwirtschaft» betrifft, ist daran zu erinnern, dass 
der Ständerat am 15. Juni 1993 gestützt auf Artikel 28 des Ge
schäftsverkehrsgesetzes beschlosse~ hat, die Behandlungen 
auszusetzen. 

M. David presente au nom de la commission le rapport ecrit 
suivant: · 

1. Rappel des faits . 
Le 1 er decembre 1993, le Conseil national a accepte, par 
n voix contre 39, la proposition Tschuppert Karl et par 
104 voix contre 24 ies propositlons Leu Josef et Frey Walter. 
La proposition Tschuppert Karl demande un renvoi en com
mission avec mandat d'assurer le financement des paiements 
directs. 
Les propositions Leu Josef et Frey Walter demandent le renvoi 
en commission pour la meme raison. Elles y ajoutent le man
dat d'elaborer un projet pondere qui mette en evidence les re
percussions financieres sur notre economie et notre agri
culture. 
2. Procedure en matiere d'initiative populaire 
Selon l'article 27 alinea premier de la loi sur les rapports entre 
les conseils, lorsqu'une initiative populaire reclame une revi
sion de la constitution·et qu'elle est presentee sous la forme 
d'un projet redige de toutes pieces, l'Assemblee federale de
cide, dans le delai de quatre ans a compter du Jour ou !'initia
tive a ete deposee, si · eile approuve ou non !'initiative teile 
qu'elle estformulee. · 
L'initiative populaire «pour une agriculture paysanne competi
tive et respectueuse de l'environnement» a ete deposee le 
26 fevrier 1990. Le delai echoit donc le 26 fevrier 1994. 
L'initiative populaire «Paysans et consommateurs - pour une 
agriculture en accord avec la nature» a ete deposee le 
6 decembre 1991. Le delai echoit donc le 6 decembre 1995. 

Considerations de Ja commist1on 
II est stipule a l'articte 27 alinea 5bis que I' ('.ssemblee tederale 
peut decider de prolonger le delai d'un an, si l'un des conseils 
au moins a pris une decision SU( un contre-projet ou sur un 
acta legislatif qui a un rapport etroit avec l'initiative populaire. 
Cette condition est realisee etant donne que le Conseil des 
Etats a adopte un contre-projet le 15 juin 1993. 
En ce qui concerne !'initiative populaire «Paysans et consom
mateurs - pour une agriculture en accord avec la oature». j~ 
rappellerai que le Conseil des Etats a decide le 15 juin 1993 de 
suspendre les deliberations; en vertu de l'article 28 de la loi sur 
les rapports entre les consei,s. 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt - gestützt auf Artikel 27 Absatz 
5bis des Geschäftsverkehrsgesetzes -, die Frist für die Volks
initiative «für eine umweltgerechte und leistungsfä,hige bäuerli- · 
ehe Landwirtschaft» um ein Jahr zu verlängern. 

· Proposition de Ja commission 
En vertu de l'article 27 alinea 5bis de la loi sur les rapports 
entre les conseils, la commission vous propose de prolonger 

. le delai d'un an pour l'initiative populaire «pour une agriculture 
paysanne competitive et respectueuse de l'environnement». 

Angenommen-Adopte 
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Präsidentin: Die allgemeine Aussprache zu diesem Geschäft 
hat im Dezember 1993 stattgefunden Das Resultat war Rück
weisung an die Kommission. Wir treten nun direkt auf den Ge
genvorschlag ein. 

Binder Max 0J; ZH), Berichterstatter: Am 1. Dezember 1993 
lag das heutige Geschäft dem Nationalrat erstmals zur Be
handlung vor (AB 1993 N 2123). Nach einer ausführlichen all
gemeinen Aussprache wurden drei Rückweisungsanträge an
genommen. 
Der Rückweisungsantrag Tschuppert Karl war verbunden mit 
dem Auftrag, die Direktzahlungen finanziell abzusichern. Herr 
Leu Josef verband seinen Rückweisungsantrag mit dem Auf-

. trag. «die Finanzierung des Ausgleiches der natürlichen. wirt
schaftlichen und umweltpolitisch bedingten Standortnachteile 
über Direktzahlungen grundsätzlich zu regeln und damit si
cherzustellen» . .Cer dritte Rückweisungsantrag, der Antrag 
Frey Walter, ist aufgrund des Auftrages demjenigen von Herrn 
Josef Leu sehr ähnlich. Er verlangt eine ausgewogene Vor
lage; «die die finanziellen Auswirkungen auf unsere Land- und 
Volkswirtschaft sichtbar macht und auch die sichere Finanzie-
rung der Direktzahlungen grundsätzlich regelt». , 
Diesen Rückweisungsanträgen hat der Nationalrat deutlich 
zugestimmt, indem der Antrag Tschuppert Karl mit n zu 
39 Stimmen sowie in einer gemeinsamen Abstimmung die An
träge Frey Walter und Leu Josef mit 104 zu 24 Stimmen ange
nommen wurden 
Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben Ihres Rates hat 
sich am 11. Januar 1994 mit dem weiteren Vorgehen befasst 
Die an dieser Sitzung von Bundesrat ijnd Departement ver
langten Berichte betr~end Gatt-Auswirkungen und Möglich
keiten zur langfristigen Absicherung der Direktzahlungen für 
die Landwirtschaft sowie die Antworten auf weitere Fragen aus _ 
der Kommission wurden in der Kommission am 15. August 
1994 zur Kenntnis genommen und beraten. 
Angesichts der Tatsache, dass wir die Debatte am 1. Dezem
ber 1993 geführt haben, verzichten wir heute auf eine allge
meine Aussprache und beschränken uns auf den Teil, der da
mals zur Rückweisung geführt hat. nämlich die gesicherte Fi
nanzierung der Direktzahlungen. 
Wir können uns die Frage stellen, ob wir mit dem, was wir Ih
nen heute vorlegen, den in den Rückweisungsanträgen erteil~ 
ten Aufträgen gerecht geworden sind. In meiner Beurteilung 

komme ich zum Schluss, dass das Ziel zum Teil erreicht ist. 
gewisse Erwartungen aber nicht mit der Verbindlichkeit erfüllt 
wurden, wie dies verlangt wurde- Erwartungen, die durchaus 
berechtigt sind, letztlich aber vor allem den Argumenten des 
Machbaren und des politisch Durchsetzbaren unterlegen 
sind. 
Der Bericht des Bundesamtes für Landwirtschaft in Zusam
menarbeit mit der Eidgenössischen Finanzverwaltung befasst 
sich mit verschiedenen Varianten der Finanzierung der Direkt
zahlungen. Grundsätzlich hat die Finanzierung der Landwirt
schaftsausgaben aus allgemeinen Bundesmitteln wie Steuern 
und Zöllen zu erfolgen. Dies geht aus Artikel 31 bis Absatz 3 
Buchstabe b der Bundesverfassung hervor, der besagt, dass 
die Förderung der Landwirtschaft Bundesaufgabe sei. 
Mit der Finan~ierung über allgemeine Bundesmittel ergibt sich 
eine indirekte Abhängigkeit der Landwirtschaftsausgaben von 
der finanziellen Situation des Bundeshaushaltes. Eine gesi
cherte Finanzierung ist nur bei einer gesunden Entwicklung 
des Staatshaushaltes gewährleistet Deshalb beantragt die 
Mehrheit der Kommission beim Artikel 2 des Beschlussent
wurfes A einen Artikel 31 octies Absatz 3 (neu), der das So
wohl-Als-auch-Prinzip verfolgt, indem für die Finanzierung der 
Direktzahlungen allgemeine Bundesmittel sowie zweckge
bundene Mittel aus dem Bereich der Landwirtschaft eingesetzt 
werden können. Diesem Antrag wurde in der Kommission mit 
11 zu 8 Stimmen zugestimmt 
Die Minderheit 1 (Hämmerle) verfolgt zur Finanzierung der Di
rektzahlungen ein anderes Konzept Ich werde in der Detailbe
ratung darauf eingehen. 
Die Kommission hat sich auch mit Finanzierungsalternativen 
befasst Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die Erhöhung des 
Mehrwertsteu.ersatzes. Diese würde eine relativ hohe Finan
zierungssicherheit ergeben, müsste aber in einer Volksab
stimmung erfolgreich sein, weil mit der Zustimmung von Volk 
und Ständen zur. Mehrwertsteuer auch der Steuersatz in der 
Verfassung verankert wurde. Es wäre also eine Verfassungs
änderung vorzunehmen. 
Die Kommission war sich einig, dass ein solches Vorhaben 1m 
Parlament und - noch mehr - beim Volk zum heutigen Zeit
punkt keine Chance hätte-, vor allem auch deshalb nicht, weil , 
die Mehrwertsteuer noch nicht einmal in Kraft ist Ähnliches gilt 
für die Idee einer Nahrungsmittelsteuer; dabei kommt als Ne
gativpunkt dazu, dass der «Einkaufstounsmusu in den Grenz
regionen noch gefördert würde. 
Die Finanzierung mittels Lenkungsabgaben auf landwirt
schaftlichen Hilfsstoffen, wie Mineraldünger oder Pflanzenbe
handlungsmittel, ist ebenfalls problematisch. 
Der Verbrauch ist stark rückläufig, das heisst, die Mittel aus 
solchen Abgaben sinken bei gleichzeitig steigendem Bedürf
nis nach Direktzahlungen. 
Finanzielle Mittel aus einer Lenkungsabgabe auf C02 für die 
Landwirtschaft sind in der sich seit März 1994 in Vernehmlas
sung befindenden Vorlage nicht vorgesehen. Über Einnah
men und Verwendung derselben aus der Tarifizierung werden 
wir im Rahmen der Gatt-Debatte sprechen. Die kredittechni
sctie Absicherung d~r Direktzahlungen könnte eine Möglich
keit sein, z. B. in Form eines Zahlungsrahmens. Allerdings ist 
zu beachten, dass dies keine Ausgabenbewilligung darstellt 
Das bedeutet, dass die jährlich in den Voranschlag einzustel
lenden Zahlungskredite der Budgetkompetenz des Parlamen
tes unterliegen 
Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte hat sich die Mehr
heit der Kommission - ich wiederhole es - mit dem Absatz 3 
für das Sowohl-Als-auch-Prinzip entschieden. 
In Artikel 2 hat unsere Kommission gegenüber dem Ständerat 
eine Änderung herbeigeführt Die Schaffung eines neuen Ver
fassungsartikels·für die Landwirtschaft-Artikel 31 octies - be
dingt als Konsequenz die Streichung des heutigen Buchsta
bens b in Artikel 31 bis Absatz 3 der Bundesverfassung. 
Gleichzeitig muss aber Artikel 32 der Bundesverfassung in der 
Aufzählung der betroffenen Artikel mit diesem neuen Arti
kel 31octies ergänzt werden. Auch dies ist konsequent. gilt 
de.eh na..:h der heutigen Verfassung für die Wirtschaftsartikel 
Artikel 32 der Bundesverfassung. Dieser besagt, dass die Wirt
schaftsartikel und -erlasse nur auf dem Weg von Bundesgeset-
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zen oder Buncesbeschlüssen eingeführt werden dürfen. für 
welche die \/01 -·sabstirnmung verlangt werden kann. 
Die Kommission beantragt Ihnen mit 12 zu O Stimmen bei 
2 Enthaltungen Zustimmung. 
Zum Artikel 31octies: Die Kommission folgt in den Grundzü
gen weitgehend dem Vorschlag des Ständerates. der als Ge
genvorschlag· zur Initiative des Schweizerischen Bauernver
bandes gedacht ist Er entspricht grundsätzlich der Struktur 
der Bauern-Initiative. ist aber allgemeiner und grundsätzlicher 
gefasst. d. h., er verzichtet auf Details in der Verfassung und ist 
demzufolge offener. Dadurch ergibt s1ch mehr Spielraum für 
die konkrete Ausgestaltung auf Gesetzesstufe, den die Land
wirtschaft im heutigen Zeitpunkt der Neuorientierung, der Ver
änderungen absolut braucht 
In Absatz 1 Buchstaben a bis d von Artikel 31 octies wird der 
Auftrag an die Landwirtschaft festgeschrieben. Es geht hier 
um die Oberziele der Agrarpolitik. wie wir sie im 7. Landwirt
schaftsbericht schon zur Kenntnis genommen haben. Bemer
kenswert und neu ist, dass als eigentliches Produktionsziel 
nur noch Buchstabe a bezeichnet werden kann. das heisst die 
sichere Versorgung, der Bevölkerung. Der Gegenvorschlag 
legt eindeutig stärker Gewicht auf den Umweltaspekt und for
dert von der Landwirtschaft mehr Marktorientierung. Zwei der 
vier Ziele sind ganz klar der Umwelt verpflichtet: Buchstabe b 
betrifft die nachhaltige Nutzung der natürlichen Lebensgrund
lagen, Buchstabe c die Pflege der Kulturtandscha~ Das vierte 
Ziel - il') Buchstabe d -verfolgt mit der Forderung nach dezen
traler Besiedlung ein vorwiegend gesellschaftliches Ziel. 
Sie sehen also. dass der erste Absatz sehr stark vom Umwelt-· 
aspekt der Agrarpolitik geprägt ist An erster Stelle aber steht 
die sichere Versorgung der Bevölkerung, und das zeigt un
missverständlich, dass der Bauer als Nahrungsmittelprodu
zent angesehe,n wird. Die Nachhaltigkeit der Nutzung wurde. 
früher schon erwähnt Der Begriff umfasst aber heute einen 
viel weiteren Bereich. Die Landwirtschaft ist verantwortlich für 
die Erhaltung und die Pflege des unersetzlichen Guts Boden, 
ai:; ~•oduktionsfak~r vorab auch für die kommenpen Genera• 
tio1:er:, :Jamit soll der Bauer aber nicht zum Lanfücnaftsaart
ner umrunktioniert werden. er soll vielmehr w1eoer a1s Unter
nehmer oroduzieren können. Mit seiner Produktion e_rfülit er 
eine ~emeinwirtschaftliche oder sogenannt multifunktionale 
Aufgaoe. Dies gilt es zu würdigen und anzuerkennen. Glei
ches gilt auch für die dezentrale Besiedlung unseres Landes. 
Dazu müssen wir den Bauer nicht verpflichten, er ist ja ohnehin 
standortgebunden. Allerdings gilt es. diese Leistung. die sehr 
oft mit Einschränkungen verbunden ist. auch im Interesse der 
Öffentlichkeit zu honorieren. , ' 
Bei Absatz 1 bitte ich Sie, der Mehrheit zu folgen. Der Text hält 
fest. dass die Landwirtschaft nach den bestehenden Gesetzen 
prod1.1Zieren muss. 1.ch bitte Sie, den Antrag der Minderheit 1 
(Hämmerle) abzulehnen. Ein solcher Antrag wurde in der 
Kommission mit 14 zu 6 Stimmen abgelehnt Das gilt für den 
ganzen Absatz 1. 
In Buchstabe a besteht zwischen Mehrheit und Ständerat 
keine Differenz. Die Versorgung mit gesunden Nahrungsmit
teln ist für mich eine Selbstverständlichkeit Auch hier können 
Sie getrost der Mehrheit zustimmen. 
Ich komme zu Absatz 2. Hier werdert die Massnahmen aufge
listet. die zur Erfüllung der Ziele führen sollen. Artikel 31 octies 
ist. wie gesagt. schon stark umweltorientiert. und das zu' 
Recht, meine ich.1 Alle agrarpolitischen Massnahmen haben in 
Zukunft auf die Bedürfnisse der Umwelt Rücksicht zu nehmen 
Die Bauern haben also Ökologie und Ökonomie unter einen 
Hut zu bringen, ' · . , 
Die Minderheit 1 (Hämmerle) will festlegen, dass nur noch 
Biobauern Direktzahlungen erhalten. Selbst die IP wäre aus
geschlossen. obwohl sie absolut anerkannt ist Gleichzeitig 
würde das das Ende der Direktzahlungen nach Artikel 31a 
Lanqwirtschaftsgesetz (LwG) bedeuten. Es würde zu einer 
einzigen Normproduktion führen, just in dem Moment. wo wir 
mehr,Markt verlangen! Wir wollen aber eine vielfältige Land
wirtschaft und keine uniforme Produktion. Die Umweltbela
stungen sinc nicht in einem Jahr, sondern über längere Zeit 
entstanden. !Jnd mindestens ebenso lange dauert auch de
ren Abb'au. Die Entwicklung von Artikel 31a und 31 b LwG, vor 

allem aber· auch die der integrierten Produktion zeigen mit 
grosser Deutlichkeit, dass die Schweizer Bauern gewillt sind. 
die neue Richtung einzuschlagen. Ich bitte Si.e. auch hier der 
Mehrheit zu folgen und den Antrag der Minderheit abzu-
lehnen. 1. 

Absatz 2 Buchstabe a ist unbestritten. 
Bei Buchstabe b geht es um die Selbsthilfemassnahmen. Sie 
sollen gemäss Minderheit Baumann in diesem Sinne unmög
lich sein. Dies ist ein Angriff auf die Solidaritätsbeiträge. die Sie 
in diesem Parlament beschlossen haben und gegen die die 
hier aufgeführte Minderheit das Referendum ergriffen hat Die 
Mehrheit der Kommission empfiehlt Zustimmung zum Stände
rat Der Antrag der Minderheit Baumann ist abzulehnen 
Im übrigen sind diese Solidaritätsbeiträge auch absolut Gatt
konform EU-Staaten wie Frankreich und Deutschland kennen 
schon längere Zeit solche Solidaritätsbeiträge. 
Zu Buchstabe c: Die Mehrheit der Kommission möchte hier -
entgegen dem· Ständerat - die Kann-Formulierung anstelle 
der zwingenden Muss-Formulierung festschreiben. Das zwin
gende Muss könnte sich in der Entwicklung der Landwirt
schaft als hemmend. als verhindernd erweisen. Die Kann
Bestimmun_g muss an der heutigen Praxis nichts ~ndern. Sie 
läs.s: aber Anderungen zu. wenn dies erforderlich sein sollte. 
Die Minderheit Baumann. die die zwingende Form anstrebt. ist 
hier. entgegen all ihren anderen Philosophien von freiem 
Markt, Deregulierung usw. inkonsequent Ihr Antrag ist abzu-
lehnen. 1 

Zu Buchstabe d: Die Fassung des Ständerats sagt in allgemei
ner Form, dass das Einkommen der Bauern durch Direktzah
lungen ergänzt wird „zur Erzielung eines angemessenen Ent
gelts für die erbrachten Leistungen». Die Landwirtschaft hat 
grundsätzlich Anspruch auf Direktzahlungen. Dies ist die 
Folge der Trennung von Preis- und Einkommenspolitik, also 
weg vom Konsumenten hin zum Steuerzahler. 
Wie ich schon b~tonte. ist Absatz 1, also der Auftrag an die 
Landwirtschaft. schon stark auf die Umwelt ausgerichtet Eine 
weitere Gewichtung erscheint desnalb nicht erforderlich. Den
nocn beantragt Ihnen die Komrr,ssionsmehrheit eine Ver
schärfung der Voraussetzunggn ;:um Bezug von Direktzahlun
gen. Sie schlägt hier eine ?.iS3tZti:t,e Gewichtung des Um
wellaspektes vor. im Gegensatz zum Ständerat Dabei ist man 
sich allerdings nicht einig, wie dieser ökologische Leistungs
nachweis definiert werden soll. Die Frage stellt sich auch, wie 
die Kontrolle funktionieren soll. Die Kommissionsmehrheit ist 
der Meinung, Direktzahlungen müssten an ökologiscne Lei
stu'lgen gebunden werden. wobei allenfalls 1ntegnerte Pro
duktion als flächendeckende Produktion das Kriterium sein 
kömte. · 
Die Befürchtungen der Minderheit Philipona. die Direktzahlun
gen nach Artikel 31 a LwG könnten dann ausfallen. sind aller
dings berechtigt Dies wurde der Kommission auch von seiten 
des Bundesamts bestätigt 
Zudem werden im Buchstaben e Beiträge, zusätzliche Lei
stungen. für die Umwelt vorgesehen. 
Namens der Kommissionsmehrheit muss ich Sie bitten, deren 
Antrag zuzustimmen. Persönlich werde ich. wie Sie der Fahne 
entnehmen können. mit der Minderheit Phiiipona stimmen 
Die Kommission hat sich mit 11 zu 8 Stimmen entschieden. 
Zu Buchstabe e: Im Gegensatz zum Ständerat. der «Betriebe» 
fördern will, werden mit dem Antrag der Kommission «Produk
tionsformen» gefördert. die besonders natumah, um\'leltge
rechll und tierfreundlich sind. Die Anreize sollen wirtschaftlich 
lohnend sein Die Bestimmung Schliesst eigentlich an Arti
kel 31 b des Landwirtschaftsgesetzes ·an. Die Kommission hat 
hier mit 17 zu O Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt 
Zu Buchstabe f: Mit einem neuen Buchstwen f möchte die 
Minderheit Strahm Rudolf eine Deklarationspflicht für Nah
run9s- und Futtermittel einführen. Diese soll vor allem Aus
kunft über Produktionsmethoden, Qualitätsmerkmale und 
Hen<unftsland geben 
Die Mehrheit der Kommission lehnt diesen Antrag mit 11 zu 
6 S~mmen und bei zwei Enthaltungen ab. Sie müssen sich 
vomellen, dass die Deklaration nicht einfach ist. vor allem bei 
den Qualitätsmerkmalen und den Produktionsmethoden. 

·Stellen Sie sich-die Milch vor. die zusam~engeführtwird. Da 
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gibt es Milch ·.on konventionell produzierenden Bauern. viel
-leicht von IP-53uern. ja vielleicht sogar von Biqbauern.-Es ist 
nachher nicht mehr nachvollziehbar, welche Produktionsme
thode überhaupt angewandt wurde. 
Die Frage ist nicht neu. die Antwort dazu aber auch nicht Wir 
haben keinen Einfluss auf die Produktionsmethoden unserer 
Importprodukte. Was nicht vollzogen und nicht überprüft wer
.den kann, soll nicht als «Alibiübung» beschlossen werden. 
Zu Absatz 3 von Artikel 31 oct1es. 'zur Finanzierung: Wir kom
men zum Resultat der Verhandlungen in der Kommission be
züglich der Finanzierung der Direktzahlungen. Diese fehlende 
Aussage im ständerätlichen Konzept war ja der Grund für die 
Rückweisung der Vorlage an die Kommission. Der Bericht des 
Bundesamtes für Landwirtschaft und der Eidgenössischen Fi-, 
nanzverwaltung hat der Kommission auf die am 11. Januar 
1994 gestellten Fragen umfassend Auskunft gegeben. Der Be
richt gibt Aufschluss über die bisherigen Direktzahlungen. vor 
allem befasst er sich aber mit Finanzierungsmodellen für die 
Direktzahlungen. ' . 
Unbestritten war in der Kommission der Grundsatz. wonach 
laut Artikel 31 bis Absatz 3 der Bundesverfassung die Förde
rung der Landwirtschaft Bundesaufgabe ist und der Bund 
demzufolge zur Wahrnehmung dieser Aufgabe die notwendi
gen Mittel zur Verfügung stellen muss. Daraus folgt, dass die 
Finanzierung der Landwirtschaftsaufgaben grundsätzlich 
durch allgemeine Bundesmittel zu erfolgen hat Anteilmässig 
beanspruchen die Aufwendungen für die Landwirtschaft und 
Ernährung rund 8 Prozent der Bundesausgaben, was 1993 ei
ner Ausgaöensumme von 3,4 Milliarden Franken entsprach. 
Di~ Finanzierung durch allgemeine Bundesmittel bringt eine 
indirekte Abhängigkeit von der Finanzlage des Bundes mit 
sich. Eine gesicherte Finanzierung erscheint nur bei einer 
gesunden Entwicklung des Staatshaushaltes möglich. Auch 
bei anderen Finanzierungslösungen kann nicht von einer ab
soluten Sicherheit auf lange Zeit ausgegangen werden. vor 
allem was die Höhe der Leistungen betrifft Dies gilt auch für, 
zweekgebundene Mitt~I. sind sie doch einerseits den allge
meinen finanzpolitischen Zielsetzungen nicht vollständig ent
zogen und können sie andererseits in der Höhe je nach Dy-
namik variieren. · 
Die Mehrheit der Kommission kam nach eingehender Bera
tung-zum Schluss. dass der vorliegende Artikel 31 octles Ab
satz 3 die beste Lösung sei. Zwar kann den ·sauern in der Tat 
im heutigen Zeitpunkt keine hundertprozentige Zusage ge
macht werden. Die Formulierung ist aber eine Präzisierung . 
und eine Stärkung des Willens. unsere Schweizer Landwirt
schaft unter ökonomischen und ökologischen Bedingungen 
zu erhalten. Es geht nicht darum. eine absolute Garantie in der 
Verfassung zu verankern Mit diesem Absatz wird der Land
wirtschaft auch nicht unmittelbar Geld verschafft Es handelt 
sich um den Grundsatz auf Verfassungsstufe, der in dieser 
Form auch stufengerecht ist 
Die Kommission hat sich hier mit 11 gegen 8 Stimmen für die
sen Absatz 3 entschieden Der Antrag, der von der Minder
heit II (Hämmerte) übernommen worden ist. wurde mit 13 ge
gen 7 Stimmen abgelehnt 
In einem Punkt sind sich Mehrheit, Minderheit II und Minder
heit III (Thür) einig: Zur Finanzierung der Massnahmen nach 
Absatz 2 sollen allgemeine Bundesmittel eingesetzt werden. 
Dann ist die Einigkeit aber zu Ende. Die Minderheit II will zwin
gend eine Lenkungsabgabe auf Mineraldüngern, Hofdünger
überschüssen und Pflanzenbehandlungsmitteln erheben 
Zum ersten ist festzuhalten, dass Lenkungsabgaben bereits 
aufgrund von Artikel 24septies der Bundesverfassung mög-· 
lieh sind. Folglich braucht es keine neue Verfassungsgrund
lage, um bereits bestehende Möglichkeiten nochmals explizit 
zu erwähnen. 
Ubrigens 1st nicht einzusehen. warum gerade die Landwirt
schaft. wenn sie doch Teil der gesamten Volkswirtschaft ist -
wie das 1m Zusammenhang mit Gatt immer betont wird -. als• 
erste Branche vor allen anderen volkswirtschaftlichen Sekto
ren mi~ LenKungsabgaben belastet werden soll. 
Im weiter„n kann auch festgestellt werden, dass der Einsc1tz 
von Mineraldüngern und Pflanzenschutzmitteln markant rück
läufig ist Lerikungsabgaben ·auf Hofdüngerüberschüssen zu 

erheben scheint mir eine unmögliche Sache zu sein. Hier re
geln doch das Gewässerschutz- und das Tierschutzgesetz be
reits„dass solche Hofdüngerüberschüsse eigentlich gar nicht 
entstehen können. Letztlich handelt es sich nur um- eine inner
landwirtschaftliche Verteilung. die für die Finanzierung der Di
rektzahlungen ungeeignet ist 
Zudem soll die Abgabe praktisch dem Biolandbau zugute 
kommen. heisst es doch im Text als Kriterium «insbesondere 
für Ausgleichszahlungen mit strengen ökologischen Auf
lagen». 
Die Minderheit III - der Antrag unterlag mit 13 gegen 6 Stim
men in der Kommission - will eigentlich das gleiche. Dieser 
Vorschlag ist nur offener gehalten, sagt nichts über die Vertei
lung der Gelder aus. ist aber in seiner Wirkung gleichgestellt 
und ist demzufolge ebenfalls abzulehnen. 
Die Minderheit IV (Jaeger) will gar Streichung des Absat
zes 3. Ich meine. dann hätten wir den Auftrag aus den Rück• 
weisungsanträgen nicht erfüllt Ich betone. es geht nicht um 
Geldbeschaffung mit absoluter Garantie. sondern um den 
Grundsatz der Möglichkeiten auf Verfassungsstufe. Dieser 
Antrag ist mit 11 zu 8 Stimmen in der Kommission ebenfalls 
unterlegen. 
Im übrigen - wir kommen heute noch auf das Postulat der 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben zu sprechen - geht 
es um die Umlagerung der abgebauten Mittel aus dem Gatt
Vollzug für die Landwirtschaft 
In diesem Sinne bitte ich Sie. den Anträgen der Kommis
sionsmehrheit zu folgen. 

Theubet Gabriel (C. JU), rapporteur: Le 1er decembre 1993 
le Conseil national renvoyait a la Commission de l'economie et 
des redevances le contre-projet du Conseil des Etats a l'initia~ 
tive de !'Union suisse des paysans «pour une agriculture pay-

, sanne competitive et respectueuse de l'environnement». Les 
trois propositions de renvoi donnaient mandat a la commis
sion d'elaborer un pro1et qui assure le financement de l_a no4-
velle politique agricole. plus precisement celui des paiements 
directs. 
Vu que letemps presse dans cette affa1re. lacommission s'est 
reunie le 11 janvier de cette annee pour en regler la procecture. 
A cette occasion le chef du Departement federal de l 'econom1e 
publique a rappele I 'echeance du 25 fevrier 1995 pour laquelle 
nous sommes tenus de nous prononcer sur cette initiative. II a 
encore attire l'attention sur le calendrier extremement serre au
quel le Conseil federal est soumis en matiere de Gatt De plus. 
nous avons ete informes qua trois commissfons extraparle- 1 

mentaires travaillaient depuis quelque temps sur les themes 
production animale, production vegetale et economie rurale. 
Celles-ci viennent de livrer leurs propositions pour la politique 
agricole de l'an 2002. 
Lars de cette meme seance, Ja commission a donne mandat 
au Conseil federal d'elaborer un rapport ~ur les consequences 
des Accords du Gatt pour l'agriculture suisse. 
Avant de parler du fjnancement, il est an effet necessaire de 
connaitre l'importance non seulement des paiements directs 
dans l'agriculture, mais aussi des effets du Gatt sur le volume 
de la production, sur les prix et sur le.revenu paysan Le Depar
tement federal de l'economie publique a en outre ete charge 
de rediger un rapport concernant les possibilites de garantir ä 
lang terme le financement des paiements directs, rapport ä 
fournir conjointement par !'Office federal de l'agriculture et 
I' Administration federale des finances. 
De sµrcroit, il incombait ä l'administration de repondre sepa
rement aux questions posees a- cet egard dans les proposi
tions Baumann. Strahm Rudolf et Hämmerle. Lesdits rap
ports ont ete remis ä la comlT\ission ä mi-juillet de cette an
nee, comme convenu. . lls ont constitue ta base essentielle 
des discussions se rapportant a. la question de la garantie 
des paiements directs, discussion tenue lors de la seance du 
15 aoüt dern1er. 
Le premier rapport a pour but de donner des indications sur 
les _consequences financi~res du volet agriculture des Ac
cord:. du Gatt pour l'agriculture et le budget de la Confedera
tion. Son intention n'est nullement d'anticiper le debat concer
nant la ratification des Accords du Gatt et l'adaptation neces-
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saire d'un certam nombre de lois puisque le Conseil federal 
s·expnmera prochamement dans deux messages relatifs a 
cesobjets. . 
II ressort des premieres estimations sommaires que les enga
gements pris e:wers le Gatt entraineront pour notre agricuJture 
une diminution des recettes de quelque 1,2 a 1.5 milliard de 
francs. tandis que les econom,es pouvant etre realisees en re
duisant les coüts se situeront entre 0.2 et 0.4 milliard de francs. 
Des paiements directs supplementaires, de !'ordre de 0,8 a 
1.3 milliard de francs. devraient etre verses jusqu'en l'an ?002 
pour maintenir ie revenu agricole des exploitations au niveau 
de 1993. Les sommes inscrites au plan financ,er correspo_n
dent a ce besoin. Elles incluent une inflation de 1,5 pour cent 
et il taut compter 100 millions de frands en plus annuellement 
pour chaque pour cent de rencherissement 
Les depenses occasionnees par la mise en valeur des pro
duits pourraient diminuer de 0,5 a 0. 7 milliard de, francs. ·Le 
produit des dro1ts de douane, lui, reculera probablement de 
1 oo a 200 millions de francs. Ces chiffres se soldent donc par 
un surcroit de 0.6 a 0,8 milliard de francs ä la charge de la 
caisse federale. La somme des paiements directs depassera 
ainsi 3 milliaras de francs et les depenses de la Confederation 
pour l'agriculture et l'alimentation seront superieures ä 
4 milliards de frarics. Rappelons qu'en 1993 les depenses to
tales se sont chiffrees a 3.4 milliards de francs. dont 2,9 an 
transferts. Ces calculs se fondent sur une etude de l'Ofag et 

1 sur les resultats intermediairesde l'etude de l'EPFZ. 
La commission a constate que la reorientation de la politique 
agricole, amorcee dans le 7e rapport sur l'agriculture, va da)1s 
le meme sens qua les engagements en matiere de soutien in
terne pris dans le cadre du Gatt et. qu·e11e a des consequences 
similaires. S'agissant du besoin fi'nancier, il importe peu de sa
voir. seien le rapport du Conseil federal. dans quelle mesure le 
passage du sout1en des prix ä un regime des paiements di
rects et !es autres changements sont dus aux Accords du Gatt 
et ä quel point ils ont ete dictes par !es raisons propres a notre 
pays. II e:- ,gst de meme pour ce qui conceme la decision d'ins
crire ou '10n une garant1e financiere des paiements chrectS 
dans ta--=onst1tut1on 
h taut ätre •::onscient •➔u·une fois les Accords du Gatt ratif1es 
Cl autres propos1ttons destinees a concretiser ta reonentation 
de la politique agncote seront soumises au Parlament Elias 
porteront tout d'abord sur un remaniement des organisations 
de marche visant ä renforcer la concurrence. Ces efforts s'im
posent pour maintenir un volume de production permettant 
aux agriculteurs d'exploiter durablement le sol cultivable et de 
s'assurer leur principale source de revenu. 
Certains membres de la commission ont trouve !es conclu-

. sions de ce rapport trop optimistes. d'ou la persistance des 
craintes a l'encontre du Gatt de la part des milieux agrjcoles. 
La question de savoir comment financer les paiements directs 
est abordee dans le second rapport qui analyse las principaux 
elements des sources de recettes supplementaires possibles. 
Les solutions qui reviennent le plus souvent dans les discus
sions politiques sont la majoration du taux de la TVA, un impöt 
special sur les denrees alimentaires, une taxe sur les engrais 
mineraux et les produits phytosanitaires, et la taxe d'incitation 
sur le C02. Selen les auteurs du rapport, une affectation des 

- eventuelles sources de recettes pour les paiements directs ä 
l'agriculture ne parait guere recommandable. 
Outre les sources de recettes mentionnees, on pourrait utili
ser, pour le financement. las ressources generates de la 
Confederation ou les quelque 300 millions de francs de recet
tes potentielles provenant de la tarification. Cette demiere 
source n'etant pas tres abondante. le financementpourrait en
core etre garanti. dans une certaine mesure, en recourant au 
plafond de depenses. 
Ces differentes sources de recettes supplementaires ont ete 
diversemem aopreciees par les membres de la commission. 
Pour certains. elles sont necessaires. etant donne que les res
s9urces generales de la Confederation ne suffisent pas a de
dommager toutes les prestations de l'agriculture, les presta
tions ecolog,ques notamment Mieux, il faudrait promouvoir 
l'ecologisation sur tous les plans. surtout sur le plan financier. 
D'autre part. les citoyens contribuables ne seraient plus dispo-

ses ä soutenir l'agriculture sans contre-prestations ou sans 
contrepartie de sa part 
Ainsi, la taxe sur les engrais mineraux et les produits de traIte-

. me·nt des plantes a fait l'objet d'une proposition subsidiaire de 
minorite II (Hämmerte), alors que des taxes d'incitation per-
9ues sur les agents de production et c;rautres taxes sont preco
nisees par la minorite III (Thür). Ces deux propositions ont tou
tefois ete refusees. respectivement par 13 voix contre 7 et par 
13 voix contre 6. 
Pour la majorite de la cbmmission, les paiements directs sont 
finan9ables principalement par les ressources generales de la 
Confedera.tion, lesquelles sont definies a I'c1-rticle 42· de la 
constitution. Mais le financement doit aussi etre envisage par 
des recettes affectees. des droits de douane par exemple. 
meme si, aux yeux de certains, ces recettes ne constituent pas 
une garantie a tong terme. 
Enfin, M. Gros Jean-Michel a formule une propositior:, deman
dant simplement au Conseil federal de garantir le financement 
des mesures prevues a l'article constitutionnet. Jugee trop va
gue: celle-ci a ete repoussee en commission par 1 o vo,x 
contre 8. 
Finalement, la commission a accepte pai' 11 voix contre 8 la 
proposition Kühne opposee ä la non-inscription d'une dispo
sition constitutionnelle sur le financement Ainsi, la majorite 
propose d'introduire un complement faisant obligatiorJ a la 
Confederation d'indemniser les prestations d'utilite publique 
au moyen de ,,credits ä affectation speciale du 'domaine de 
l'agriculture et des moyens generaux de la Confederation». 
Cette declaration d'intention devrait satisfaire aux attentes de 
la plupart des agriculteurs. a defaut. de donner satisfaction a 
tous ceux qui ont demande le renvoL ·C'est pourquoi la mino
·rite Jaeger demande de biffer la disposition sur le financement 
des paiements di_rects. rejoignant en cela le Conseil des Etats. 
La commission entend $galement assurer au moyen d'un 
postulatpresente par M. Kühne. accepte par 10 voix sans op
position et avec de nombreuses abstentions. l'attenuation des 
conseouences negatives du Gatt po1.ir las revenus agricoles. 
Ains,. 1e Conseil federal oavrait veille~ 3 ce aue tes ressources 

. liberees du fait de la baisse oes droits de.douane et de la dimt
nution des subventions aux exportations continuent a profiter 
a l'agriculture ou so1ent transformees en paiements directs. 
Pour la caisse federale, cela sionifie une charge ~upplemen
taire. Cette mesure correspohdrait. pour les six annees de 
transition prevues jusqu:a l'appiication integrale des Accords 
du Gatt, a la conversion d'environ ~O millions. de francs par 
annee selon !'Union suisse des paysans, 150 rri111ions de 
francs par annee seien le Departement federal de l'economie 
publique. Ce principe de conversion doit donc etre ancre dans 
1~ Gattlex. La demar-che de !a commission constitue une nou
velle pression destinee a rassurer las agriculteurs inquiets du 
maintien de leur revenu. · 
Enfin, une motion Strahm Rudolf. transformee en postulat. vi
sant a. reduirE1 globalement les subventions des 1996, a ete re
jetee par 11 voix contre 7, la majorite de la commission crai- · 
gnant qu'elle ne donne une fausse image de la future politique · 
agricole et qu'elle n'en accelere par trop la mise en place. 
Sachant qua !'initiative de !'Union suisse des paysans et le 
contre-projet que no111s entendons lui opposer seront soumis 
au vote populaire. le 12 mars 1995, il importe que nous nous 
prpnoncions rapidement sur cet objet et qua n6us lui don-

. nions le maximum de chance de succes devant le pefJple et 
les cantons, d'autant plus qu'il parait opportun de pouvoir le 
soumettre au peuple en meme temps que le referendum sur 
les contributions' de solidarite et le reterendum contre l'arräte 
tederal sur l'economie laltiere. Nous pensons que la solution 
presentee, qui reprend, pour ce qui est de !'essential, les deci
sions precedentes de la commission, est raisonnable et, par-

1 tant; acceptable. · 
C'est pourquoi nous vous demandons instamment de suivre 
en cette affaire la majorite de la commission. 
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Eintreten ist obligatorisch 
- L 'entree en mauere est acquise de p/ein dro,t 

A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für eine um
weltgerechte und leistungsfähige bäuerliche Landwirt
schaft» 
A. Arrete federal concernant !'initiative populaire «pour 
une agriculture paysanne competitive et respectueuse de 
l'environnement» 

Detailberatung - Discussion par articles . . 

Titel und Ingress. Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de ia commisSion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 Einleitung, Art. 31 bis Abs. 3 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2 Einleitr,.mg · 
.... zu streichen. einen neuen Artikel 31octies einzufügen und 
Artikel 32 Absatz 1 zu ändern. 
Art. 31 bis Abs. 3 Bst. b 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 2 al. 1, al. 2 introduction, art. 31 bis al. 3 let. b 
Proposition de la commiss,on 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 2 introduction 
.... de la constitution. d'introduire un nouvel article 31 öcties et 
de modifier l'articte 32 alinea 1 er. 
Art 31bis al. 3 let b 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen --':-dopte 

Art. 2 Abs. 2 Art. 31 octies, 32 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Art. 31octiesAbs. 1 

~- ~etrifft nur den französischen Text 

Art 31octiesAbs. 2 

c. er kann Vorschriften zur Festigung des bäuerlichen Grund
besitzes erlassen; . 
d •.•• Leistungen, unter der Voraussetzung eines ökologi
schen Leistungsnachweises; 
e. er fördert mit wirtschaftlich lohnenden Anreizen Produk
tionsformen, die besonders natumah, umwelt- und tierfreund
lich sind 
Art. 31 octies Abs. 3 (neu) 
Er setzt dafür zweckgebundene Mittel aus dem Bereich der 
Landwirtschaft und allgemeine Bundesmittel ein. 
Art. 32 Abs. 1 
Die in- den Artikeln 31 bis, 31ter Absatz 2, 31quater, 31quin
quies und 31 octies Absatz 2 genannten Bestimmungen dür
fen nur durch Bundesgesetze oder Bundesbeschlüsse einge
führt werden. 

Minderheit 
(Baumann. Bodenmann, Hämmerle, Ledergerber, Strahm Ru-
dolf. Thür) . 
Art. 31octies Abs. 2 Bst. b 
Streichen 

Minderheit 
(Baumann. Hämmerle. Strahm Rudolf. Thür) 
Art. 31octiesAbs. 2 Bst. c 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Philipona. Binder. Cavadini Adriano. Coucheprn. Friderici 
Charles. Nebiker. Perey) 
Art. 31octies Abs. 2 Bst. d 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Strahm Rudolf. Baumann. Bodenmann, Hämmerle, Leder
gerber, Thür) 
Art. 31octies Abs. 2 Bst. f (neu) 
f. er kann eine Deklarationspflicht für Nahrungs- und Futtermit
tel erlassen. Die Deklaration gibt insbesondere Auskunft über 
Produktionsmethoden. Qualitätsmerkmale und Herkunfts
land. 

Minderheit 
(Kühne, Gobet. Mauch Rolf. Nebiker. Philipona, Schwab. 
Strahm Rudolf, Theubet. Thür) 
(falls der Antrag der Minderheit Philipona abgelehnt wird) 
Übergangsbestimmungen · 
Nach einer Übergangsfrist von fünf Jahren nach Annahme 
durch Volk und Stände sind die Direktzahlungen nach Arti
kel 31 octies Absatz 2 Buchstabe d an einen ökologischen Lei
stungsnachweis zu binden. 

Minderheit I 
(Hämmerle, Baumann. Bodenmann. Jaeger. Ledergerber. 
Strahm Rudolf. Thür) 
Art. 31octies Abs. 1 
Der Bund wirkt darauf hin. dass die Landwirtschaft durch eine 
umwelt-, tier- und marktgerechte Produktion einen wesentli
chen Beitrag leistet zur: 
a Versorgung der Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmit
teln; 

Art 31octies Abs. 2 
Der Bund unterstützt bodenbewirtschaftende bäuerliche Be
triebe, welche eine besondere ökologische. t1erschützerische 
und gemeinwirtschaftliche Leistung eroringen. mit Direktzah• 
lungen. Voraussetzung für die Ausrichtung der Direktzahlun
gen ist die Erhaltung der anerkannten Bestimmungen über 
den biologischen Landbau Weitere Zahlungen, insbesondere 
produktgebundene Subventionen sowie Beiträge an die Pro
duktverwertung. sind ausgeschlossen. 

'Art. 31octies Abs. 3 (neu) _ 
Die Höhe der Direktzahlungen pro Hektare ist so zu bemes
sen, dass Produkterlös und Direktzahlungen unter allen topo
graphischen und klimatischen Bedingungen des Landeswirt
schaftlich existenzfähige Landwirtschaftsbetriebe verschiede
ner Grösse ermöglichen. 
Art. 31octiesAbs. 4 (neu) 
Einzelheiten regelt das Gesetz. 

Minderheit II 
(Hämmerle, Baumann. Jaeger, Leemann, Matthey, Strahm 
Rudolf, Thür) · 
(falls der Antrag der Minderheit I abgelehnt wird) 
Art. 31octiesAbs. 3 (neu) , 
Der Bund finanziert die Massnahmen gemäss Absatz 2 aus all
gemeinen Bundesmitteln. Er erhebt zudem eine Lenkungsab
gabe auf Mineraldüngern, Hofdüngerüberschüssen und 
Pflanzenbehandlungsmitteln. Er verwendet den Ertrag dieser 
Abgabe zur Förderung einer besonders umweltschonenden 
landwlrtschaftlichen Produktion, insbesondere für Aus-

- gleichszahlungen mit strengen ökologischen Auflagen. 

Minderheit III 
(Thür, Baumann. Hämmerle, Jaeger, Leemann. Strahm Ru
dolf) 
(falls der Antrag der Minderheit I abgelehnt wirci) 
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Art. 31octies Abs. 3 (neu) 
Er finanziert die MassnaHmen gemäss Artikel 31octies Ab
satz 2 aus allgemeinen Bundesmitteln 1:Jnd mittels Lenkungs
abgaben auf Produktionsmitteln. Er kann hiefür weitere Abga
ben erheben. 

Minderheit IV 
(Jaeger. Baumann. Leemann, Matthey. Strahm Rudolf. Thür) 
Art. 31octies Abs. 3 (neu) 
Streichen 

Art. 2 al. 2 art. 31 octles, 32 al. 1 
Proposition de la commission 
Majorite 
Art. 31octies al. 1 

a ä l'approv1sionnement assure de la population; 

Art. 31octies al. 2 

Minoritel 
(Hämmerle, Baumann, Bodenmann. Jaeger, Ledergerber, 
Strahm Rudolf, Thür) 
Art. 31 octies al. 1 
Le Conseil federaf s'emploie ä ce que l'agriculture. par le biais 
d'une production respectueuse del'environnement et des ani-

. maux et adaptee au marche, apporte une contribut1on essen
tielle: 
a ä l'approvis1onnement de la populatton en denrees alimen
taires saines; 

Art. 31octies.al. 2 
La Confederation soutient par des paiements directs les ex
ploitations paysannes cultivant le sol. qui fourmssent une 
prestation particuliere en matiere d'ecologie, de protection 
des animaux et d'utilite publique. •L'octroi des paIements di
rects est lie 'au respect des directives reconnues pour la 
culture biologique. D'a4tres paiements. notamment des sub
ventions liees a. la production et des contributions ä la mise en 

- valeur-cles produits. sont exclus. 
c. eile peut edicter des prescriptions pour consolider la pro- Art. 31 octJes al. 3 (nouveau) 
priete fonciere rurale: Le montant des paiements directs ä l'hectare est ä determiner 
d ..... les prestations fournies. ä la condition que la preuve soit de fa9on que ies recettes tirees de la vente des produits et les 
apportee que des exigences de caractere ecolog1que sont sa- paiements directs permettent ensemble de maintenir des ex-
tisfaites; · ploitations viables de differentes grandeurs dans toutes les 
e. · elle encourage au moyen d'incitations economiquement conditions topographiques et climatiques du pays. 
rentables les formes d'exploitation particulieremeryt en accord Art. 31octies al. 4 (nouveau) 
avec la nature et respectueuses de I' environnement et de la vie Les details seront regles par voie legale. 
animale. 
Art. 3iocties al. 3 (nouveau) Minorite II 
Elle engage a ces fins des credits ä affectation speciale du do- (Hämmerie, Baumann. Jaeger, Leemann, Matthey, Strahm 
maine de r agriculture et des moyens generaux de la Confede- Rudolf, Thür) 
ration. (au cas Oll la proposition de la minorite I serait rejetee) 
Art. 32al. 1 Art. 31octiesal. 3 (nouveau) 
Les dispositions prevues aux articles 31 bis. 31ter alinea 2. La Confederation finance les mesures mentionnees ä 
31quater. 31quinquies et 31octies alinea 2. ne pourront etre l'alinea 2 au moyen des ressources generales de la Confede-
etablies que sous forme de lois ou d'arretes federaux. ration. Elle cer90It ein outre une taxe d'inc1tatiori sur ies engraIs 

Mmorite 
(Baumann, Bodenmann. Hämmerle, Ledergerber, Strahm Ru
dolf, Thür) 
Art. 31 octies al. 2 let. b 
Biffer 

Minorite 
(Baumann, Hämmerle. Strahm Rudolf. Thür) 
Art. 31octies ql. 2 /et. c 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Minorite 
(Philipona, Binder, Cavadini Adriane. Couchepin, Friderici 
Charles, Nebiker, Perey) 
Art. 31octies al. 2 let. d 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Minorite 
(Strahm Rudolf, Baumann, Bodenmann, Hämmerle, Leder

. gerber, Thür) 
Art. 31octies al. 2 let.-f (nouvelle) 
f. alle peut ordonner une declaratlon obligatoire pour les den
rees alimentaires et fourrageres. Celle-ci renseigne notam
ment sur les methodes de production, les criteres de qualite et 
le pays d'origine. 

Minorite 
(Kühne, Gooet. Mauch Rolf, Nebiker. Philipona, Schwab, 
Strahm Rudolf. Theubet. Thür) , 
(au cas Oll la oroposition de la minorite Philipona serait reje
tee) 
Dispositions transitoires 
Apres un dela1 transitoire de cinq ans suivant l'adoption par le 
peuple et les cantons. le versement des paiements directs se
ien l'article 31 octies alinea 2 lettre d sera lie ä la cond1tion que 
la preuve seit apportee que des exigences de caractere ecolo
gique sont satisfaites. 

mineraux. sur ies excedents d'engra,s de terme et sur les pro
duits de tra1tement des plantes. Elle uti!ise le produit de cette 
taxe pour promouvoir une productIon agricole particuliere
ment respectueuse de l'environnement et. notamment, pourfi
nancer des paiements compensatoires assortis de severes 
conditions eco!ogiques. 

Minorite III 
(Thür, Baumann, Hämmerle. Jaeger. Leemanri, Strahm Ru-
dolf) . 
(au cas Oll la proposition de la minorite I serait rejetee) 
Art. 31octiesal. 3 (nouveau) 
Elle finance les mesures visees ä l'article 31octies alinea 2 au 
moyen des ressources generales de la Confederation et de 
taxes d'incitation per9ues sur les agents de production etpeut 
prelever d'autres taxes ä cet effet 

MinoriteN 
(Jaeger. Baumann, Leemann. Matthey, Strahm Rudolf, Thür) 
Art. 31 octies al. 3 (nouveau) 
Biffer 

Hämmerle Andrea (S, GR), Sprecher der Minderheit 1: In der 
Debatte geht das Ziel der Übung ein bisschen verloren. Des- . 
halb möchte ich es in Erinnerung rufen. 
Wir sind im Begriffe, eine neue Verfassungsgrundlage für die 
Landwirtschaft zu formulieren. Wenn wir also eine neue Verfas
sungsgrundlage schaffen, wollen wir der Landwirtschaftspoli-

. tik einen neuen Inhalt, eine neue Richtung, geben. Seit 1947 
bis heute genügte ein Halbsa~ in Artikel 31 bis Absatz 3 Lite
ra b der Bundesverfassung, wonach der Bund befugt ist. nö,ti· 
genfalls in Abweichung von der Handels- und Gewerbefrei
heit, Vorschriften «zur Erhaltung eines gesunden Bauernstah
des und einer leistungsfähigen Landwirtschaft sowie zur Festi
gung des bäuerlichen Grundbesitzes» zu erlassen. Dazu kom
men noch zwei, drei kleinere Bestimmungen in anderen Ver
fassUngsartikeln. Das ist schon alles! Das genügte für die Ge
staltung der gesamten Agrarpolitik der Nachkriegszeit Es ge-
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nügte auch br die neuesten Erlasse. wie zum Beispiel für das 
bäuerliche Bojenrecht sowie für die Artikel 31 a und 31 b des 
Landwirtschaftsgesetzes usw. 
Die Volksinitiative des Schweizerischen Bauernverbandes. 
1,1m die es heute geht. 1st ein Verfassungstext ohne substanti
elle Neuerungen. Er ist eher als Beruhigungstablette für die 
verunsicherte Bauernschaft gedacht Damit wollte der Bauern
verband Präsenz und politische Aktivität demonstrieren. Der 
Gegenvorschlag des Ständerates sowie derjenige unserer 
Kommissionsmehrheit sind schöne Texte. Beide Gegenvor
schläge bewegen jedoch ebensowenig wie die Initiative des 
Bauernverbandes. 
Ich frage Sie nun allen Ernstes: Wenn die Vorschläge der Kom
missionsmehrheit oder des Ständerates geltendes Verfas
sungsrecht wären. welches Gesetz. welche Verordnung, wel
che Budgetposition müssten aufgrund dieses neuen Verfas
sungsartikels geändert werden? Ich habe bisher noch nie eine 
Antwort auf diese Frage gehört. weil überhaupt kein Gesetz. 
keine Verordnung und keine Budgetposition geändert werden 
müssten. wenn wir dies~ Vorschläge annehmen würden. Es 
handelt sich also um Nul1ösungen. Wenn wir das, was wir ma
ch·en, ernst nehmen, betreiben wir eigentlich nur Schaum
schlägerei. Wir haben jetzt monatelang, jahrelang in der Kom
mission und.dann wieder im Plenum an diesen Verfassungs
texten herumgebastelt Das Ergebnis ist in der Tat eine Null
lösung. 

Wenn wir der Landwirtschaft wirklich eine neue Verfassungs
grundlage bieten wollen, dann soll diese doch Substanz ha
ben. Dann müssen wir dem Volk doch etwas anbieten. was 
auch wirklich etwas bringt. nicht nur heisse Luft. sonst lassen 
wir doch lieber alles beim alten. Für das Bisherige reicht das 
allemal aus. 
Wir dürfen doch nicht vergessen, dass die Landwirtschaft und 
die Landwirtschaftspolitik enorme Probleme haben. Diesen 
Problemen können wir doch nicht mit Allgemeinplätzen. mit 
nichtssagenden Verfassungsformulierungen. beikommen. 
Wir können ihnen auch nicht mit den bisherigen Rezepten bei
kommen. Ich nenne einige Stichworte. 
Stichwort Bundesfinanzen: Die traditionelle Landwirtschafts
politik ist auf die Dauer nicht mehr finanzierbar. Wir können es 
uns auf die Dauer nicht mehr leisten, nachgelagerte Bereiche 
wie Käseunion. Butyra usw. a discretion zu unterstützen. 
Stichwort Ökobilanz: Die Landwirtschaft weist insgesamt eine 
negative Ökobilanz auf - Überdüngung, Bodenbelastung, 
Luftbelastung -; das kann nicht bestritten werden. Rechnet 
man das in Geld um, kommt man auf eine Summe, die sich 
zwischen 500 und 1500 Millionen Franken bewegt 
Stichwort Bauernsterben: Trotz der alten Landwirtschaftspoli
tik, die sich auch die Strukturerhaltung auf ihre Fahnen ge
schrieben hat. gehen jährlich Hunderte von Betrieben ein. 
Stichwort Konsumentenpreise: Wir haben trotz dieser enorm 
teuren Landwirtschaftspolitik die weitaus höchsten Preise für 
die Konsumentinnen und Konsumenten. 
Handlungsbedarf ist also in der Tat gegeben. Hier setzt nun 
der Antrag der Minderheit ein. Dieser Gegenentwurf der Min
derheit schlägt einen zukunftsgerichteten Verfassungsartikel 
vor, der die Probleme nun ernsthaft angeht, Lösungen auf
zeigt und nicht um den Brei herumredet und alles vor sich hin
schiebt Unser Gegenvorschlag hat folgende Eckpfeiler: 
1. Strikte Beschränkung auf Direktzahlungen; Verzicht auf 
jede produktgebundene Subvention und Verzicht auf Beiträge 
zur Produktverwertung, Überschussverwertung. Beide Zah
lungen, die produktgebur'ldenen Subventionen und die Zah
lungen an die nachgelagerten Bereiche. haben uns ins Deba
kel hineingeführt 
2. Direktzahl urigen nur an Bauemb~triebe, welche mess- und 
kontrollierbare gemeinwirtschaftliche ökologische Leistungen 
. erbringen. Dies ist. ob Sie es gerne hören oder nicht, einzig 
und allein der biologische Landbau. · 
Ich wiederhole - wir kommen bei der Finanzierung im Detail 
darauf zu sorechen -: Keine Berufsgruppe in der Schweiz, 
auch keine sonstige Gruppe von Personer,, bekommt Direkt
zahlungen einfach nur. weil es sie gibt Das gibt es in unserem 
Land nicht Auch für Arbeitslose werden noch in dieser Ses
sion die Voraussetzungen für den Bezug von Taggeldern mas~ 
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siv verschärft, obwohl es sich hier nicht um Direktzahlungen. 
sondern um Versicherungsleistungen handelt 
3. Die Höhe der Direktzahlungen soll pro Hektare ausgerichtet 
werden. und deren Höhe bemisst sich am Ziel. dass in allen to
pographischen und klimatischE1n Lagen unseres Landes die 
Möglichkeit bestehen soll, existenzfähige Landwirtschaftsbe
tnebe verschiedener Grösse zu führen. 
Natürlich soll die Landwirtschaft nicht mit Direktzahlungen al
lein finanziert werden. sondern die Direktzahlungen sind nur 
das Dessert Das Hauptgericht sollen in Zukunft. anders als 
heute, die Produkterlöse,sein. also das, was auf dem Markt für 
die Produkte erzielt werden kann. Die Bauern müssen nach 
langen Jahren Halbstaatswirtschaft endlich mehr Markt spü
ren. dem Markt ausgesetzt werden. 
Dies ist ein zukunftsgerichtetes landwirtschaftspolitisches 
Konzept mit klarer Zielsetzung. Wir wollen die Probleme nicht 
vor uns herschieben. sondern ernsthaft angehen. Es werden 
Lösungen präsentiert Die Gatt-Konforcmtät ist gewährleistet 

.Für die Bäuerinnen und Bauern ist dieses Konzepteinespan
nende Herausforderung; für die Konsumentinnen und Konsu
menten ist das Konzept interessant: für Luft und Boden ist das 
Konzept eine Wohltat: und für die Bundeskasse ist das Kon
zept bezahlbar. 
·1ch bitte Sie. sich dies genau zu überlegen. bevor Sie dieses 
Konzept ablehnen. · 

BaL1mann Ruedi (G. BE). Sprecher der Minderheit: Die Min
derheit beantragt Ihnen, Buchstabe b von Artikel 31octies Ab
satz 2 SV-Entwurf zu streichen. wonach der Burid Vereinba
rungen über die Selbsthilfe allgemeinverbindlich erklären 
kann. . 
Es geht hier einmal mehr um die leidigen Zwangsabgaben 
an 'die grössten landwirtschaftlichen Branchenorganisatio
nen. Hier wird eine zusätzliche Regulierung geschaffen; ge
gen solche Regulierungen ist. wie Sie wahrscheinlich wissen. 
kürzlich ein Referendum zustande gekommen. Je nach Re
sultat der beiden Volksabstimmungen - die durch das Refe
rendum notwendig gewordene Abstimmung soll ja am glei
chen Tag stattfinden wie die Abstimmung über den Gegen
vorschlag - könnte dann eine sehr heikle Situation entste
hen. Die Gründe. die gegen entsprechende Zwangsabgaben 
sprechen - der Ständerat. spricht beschönigend von Selbst
hilfemassnahmen -. werden immer zahlreicher. 
In der Kommission für Wirtschaft und Abgaben wurden wir 
von der Verwaltung darauf aufmerksam gemacht. dass diese 
Bestimmung möglicherweise den Gatt-Bestimmungen wider
spricht Herr Zosse hat dazu in der Kommission folgendes 
ausgeführt: «Litera b wird dann problematisch, wenn bei
spielsweise die Bauern aufgrund einer Selbsthilfe Exporte 
von einem Produkt subventionieren. Sobald der Staat diese 
Selbsthilfeaktion als allgemeinverbindlich erklärt, wird sie zu 
einer staatlichen .Aktion. welche dann den Kürzungsvorschlä
gen im Gatt unterliegen würde.» Man wird also diese indi
rekte Produktionssubventionierung auch beim Gatt einkla
gen können. 
Ich muss schon sagen: Ich begreife nicht, wie man fast unwi
dersprochen Deregulierung in dem der Landwirtschaft vor
und nachgelagerten Gewerbe verlangen kann - ich erinnere 
an die Motion der FDP-Fraktion - und gleichzeitig auf Verfas
sungsebene neue Regulierungen akzeptiert Diese Bestim
mungen werden dazu führen, dass schlussendlich jeder mitt
lere Bauernhof zu Zahlungen an Verbände von mehr als 
2000 Franken ge~ngen werden kann. Letztlich wird das 
auch die Steuerzahler und Konsumenten treffen. Selbsthilfe
massnahmen müssen wie bisher freiwillig bleiben; staatlich 
angeordnete einzelbetriebliche Zwangsabgaben werden den 
Bauern nicht helfen, werden aber die Agrarbürokratie weiter 
aufblähen. 
Übrigens: Glauben Sie ja nicht. dass diese Massnahmen von 
der bäuerlichen Basis akzeptiert werden. In einer Umfrage ei
ner we_lschen Agrarzeitschrift bei jungen Meisterlandwirten 
wurden diese staatlich verordneten Marketingbeiträge fast 
einhellig abgelehnt Helfen werden diese Beiträge nicht den 
Bauern. sondern den zu zahlreichen ineffizienten Branchenor
ganisationen und Verbänden. Die Bauern sind mündig genug, 
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selber zu wissen, ob und an welche Verbände sie Beiträge 
ausrichten, we,che Verbände sie unterstützen wollen. · Man 
muss als Bauer doch noch die Freiheit haben, einem Verband 
einen Beitrag vorzuenthalten, wenn man mit dessen Ver
bandspolitik nicht einverstanden ist Mit der staatlich v1:1rord
neten Finanzierung von landwirtschaftlichen Verwertungsor
ganisationen haben wir ja in ,der Vergangenheit genügend 
schlechte Erfahrungen gemacht Die Käseunion ist nur ein 
Beispiel dafür, was für ein Debakel entsteht. wenn das Geld 
einfach fliesst Eine bequeme Finanzierung der. Landwirt
schaftsverbände durch die Bauern über Zwangsabgaben ist 
kontraproduktiv. Von den Bauern wird Ausrichtung auf den 
Markt· und mehr Risikobereitschaft verlangt Das gleiche, 
meine ich, kann man auch yon den Agrarverbänden verlanL 
gen. Ein Zwang, ineffiziente Organisationen zu finanzieren, ist 
absurd. 
Die Organisationen haben bereits heute ohne weiteres die · 
Möglichkeit. über Preisabzuge am Produkt Werbeabgaben 
zu erheben. Allerdings müssen sie dann mit der Vermarktung 
des Produktes selber eine messbare Leistung erbringen. 
Dazu braucht es aber keine neue Verfassungsgrundlage und 
auch kein neues Gesetz. Ich beantrage Ihnen namens der 
Minderheit. Artikel 31octies Absatz 2 Buchstab.e b ersatzlos 
zu streichen. 
Wte angekündigt, will ich auch gleich den zweiten Minderheits
antrag - zu Artikel 31octies Absatz 2 Buchstabe c - begrün
den. Wir beantragen Ihnen. Litera c gemäss der Formulierung 
des Ständerates zu belassen. Das heisst, Vorschriften zur Fe
stigung des bäuerlichen Grundbesitzes sind zwingend und 
nicht. wie es die Mehrheit der WAK vorschlägt, nur noch fakul-
tati_v zu erlassen. . 
Warum? Die wichtigste Bestimmung des bäuerlichen Boden
rechtes ist das Ertragswertprinzip. Beini landwirtschaftlichen 
Bodenmarkt muss man grundsätzlich zwischen dem soge
nannt freien Markt und den Handänderungen mit den Verfü. 
gungsbeschränkungen gemass bäuerlichem Bodenrecht un
terscheiden. Auf 95 Proze.ri~ t:er Handänderungen finden die 
Bestimmungen des bäu~r:1cnen Bodenrechts Anwendung, 
und nur etwa 5 Prozent der :-feimwesen werden demnach auf 

· dem sogenannt freien Mark1 gehandelt Dank diesen Verfü
gungsbeschränkungen des bäuerlichen Bodenrechtes wer
den die meisten Kulturlandflächen nach wie vor zum Ertrags
wert an die nächste Generation übertragen. Nun muss man 
aber wissen. dass der Ertragswert als kalkulatorische Grösse 
im Durchschnitt etwa 1. Franken pro Quadratmeter beträgt, 
der Verkehrswert aber in der Regel zehn- bis zwanizigmal 
höher liegt Im Klartext heisst das. dass die meisten Bauern, 
ui:,d Bäuerinnen für einen durchschnittlichen Betrieb bei der 
6etriebsübemahme etwa 200 000 Franken aufwenden und 
später verzinsen und abzahlen müssen. Ohne das bäuerllche 
Bodenrecht und das darin verankerte Ertragswertprinzip 
würde der gleiche Hof ohne weiteres Millionen von Franken 
kosten. 
Eine NFP-Studie hat folgendes ergeben: Sollte in der Land
wirtschaft dieses Ertragswertprinzip aufgegeben werden, 
dann müssten oei den heutigen Marktverhältnissen die Produ
zenten preise und die Direktzahlungen mindestei:!s verdoppelt 
werden, um den Bauern nur einigermassen ein Uberleben zu 
ermöglichen. Ich übertreibe nicht, wenn ich öehaupte, das Er
tragswertprinzip ist die wichtigste gesetzliche Grundlage für 
die schweizerische Landwirtschaft überhaupt 
Wenn wir dieses Prinzip mit einer Kann-Formulierung in einem 
neuen Verfassungsartikel nun relativieren, treiben wir die Ver
unsicherung in der Landwirtschaft auf die Spitze. Am Ertrags
wertprinzip und damit an den Bestimmungen zur Festigung 
.des bäuerlichen Grundbesitzes ist daher unter allen Umstän
den und ohne Einschränkungen festzuhalten. Das Ertrags
wertprinzip aufgeben heisst die schweizerische Landwirt
schaft aufgeben. Sie können nun einwenden, die Kann-For
mulierung müsse nicht zwingend zu einer Aushöhlung des 
bäuerlichen Bodenrechts führen Wie dem auch sei, es ist je
denfalls bewusst eine Einladung für die l<reisP. die qfbittert ge
gen das revidierte bäuerliche Bodenrecht gekämpft haben, 
wenn auch ohne Erfolg. Auf diesem Weg wollen sie ihr Ziel 
doch noch erreichen, das Ziel, wieder einfacher aus Bauern-
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land Bauland zu machen, im Zuge des nächsten Konjunktur
aufschwungs von Preissteigerungen zu profitieren. 
Kostengünstig kann auf einem Bauerngut nur produziert wer
den, wenn es zu sogenannt normalen Bedii:,gungen übernom
men ·werden konnte. Dank dem zwingenden bäuerlichen Bo
denrecht kann die überwiegende Mehrheit der Bauern und 
Bäuerinnen ihren Hof zu normalen Bedingungen überneh
men, und dank dem zwingenden Pachtrecht können Bauern
höfe und Kulturlandflächen zu realistischen Pachtzinsen ge
pachtet werden. Ich möchte die Autoren dieses WAK-Antrages 
fragen, ob sie diese Grundlage der s.chweizerischen Landwirt
schaft leichtfertig aufs Spiel setzen wollen. 
Ich bitte Sie, der besseren Fassung - also jener des Ständera
tes - zuzustimmen. 

Philipona Jean-Nicolas (R, FR), porte-parole de la minorite: 
Une partie de la population suisse reclame une produc;tion 
agricole particulierement ecologique. c'est-a-dire depassant 
les standards generalement admis en Europe. Satisfaire a 
cette demande, c'est bien, a condition toutefois que les sur
coüts occasionnes soient payes par Ies consommateurs de 
ces specialites, voire, a !'extreme limite, qu'ifs soient pris en 
charge par la collectivite publique. si cela ne prejudicie pas les 
producteurs de denrees courantes qua l'on expose a la 
concurrence internationale. 

, La nouvelle politique agricole forrnulee dans le 7e rapport sur 
l'agriculture indique clairement trois directions: premiere
ment; tenir compte davantage de l'influence des marches: 
deuxiemement, soutenir une exploitation plus ecologique: 
troisiemement. accroitre les paiements directs. 
II n 'est peut-etre pas inutile de rappeler ici que notre Parlament 
a enterine ces dispositions l'annees derniere. La reference au 
marche signifie un rapprochement progressif par rapport aux 
prix prevalant en Europa et dans le monde. Pour encourager 
des formes d'agriculture specialement respectueuse~ de l'en-, 
vironnement. un train de mesures educatives. incitatives et re
glementaires est m1s en oeuvre. Quant aux paiements directs 
instaures en 1993 par les art1ctes 31a et 31 b de la loi sur l'agri· 
culture, ils visent deux buts que ie vous rappelle: les premiers, 
dits complementaires. sont destines a compenser les pertes 
de revenu resultant de la flexibilite et de l'internationalisation 
des prix. Les seconds sont des contributions pour prestations 
ecologiques particulieres. 
Jusqu'ici, meme si ces mesures sont diversement appreciees. 
alles ont en to1:1t cas l'avantage d'etre coherentes et de su1vre 
une logiqua Malheureusement, la ma)orite de la commission, 
dans un moment de faiblesse, d'egarement. ou peut-ätre de 
grande fatigue. a accepte une modification qui remet totale
ment en cause l'equilibre de la nouvelle politique agricole que 
nous avons decidee en votant rannee derniere les modifica-
tions de la loi sur l'agricultura · · 
Si vous suivez la majorite de la commission. ce sera la totalite 
des paiements dlrects qui serviront a indemniser des produc
tions hors standards dont on ne sait d 'ailleurs pas quei volume 
est souhaite par le marche ou par la sociEMe. II n'y aurait plus~ 
dans cette sombre hypothese-nibase legale, ni manne bud
getaire pour attenuer les baisses de prix consecutives aux Ac
cords de l'Uruguay Round du Gatt ou au rapprochement avec 
!'Union europeenna · 
II a et~ dit et redit dans cette salle-corrtme ailleurs- que l'agri
culture doit absolument reduire· ses coüts de production 
Comment voutez-vous que cela soit possible si nous creons 
simultanement des exigences qui ont pour effet direct de les 
augmenter? II faut absolument suivre la decision du Conseil 
des Etats pour aller dans le sens d'une revitalisation du sec
teur agricole et non le contraire. Gardons les pieds sur terre et 
reconnaissons que la production agricole suisse est qualitati
vement l'une des meilleures en coniparaison internationale. 
Elle est onereuse parce que l'environnement natural et econo
mique de la Suisse est coüteux, mais aussi parce que les exi
gences legislatives sont plus severes. 
Des lors qu'on öuvre davantage les frontieres, une 'dose de 
paiementsdirects's'impose pour combler une partie de l'ecart 
entre nos coüts et les prix praticables sur les marches. C'est la 

. une obligation si l'on veut conserver une agriculture dans ce 
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pays. II ne faut oas laisser le sapin ecologiste etoutter la forät 
qui est laborieusement tenue en bon etal 
La decision du Conseil des Etats reprise par la minorite de la 
commission est bien la meilleure, il taut la soutenir. 

Strahm Rudolf (S. BE),· Sprecher der Minderheit: Ich be
gründe zuerst den Minderheitsantrag zur Deklarationspflicht 
(Arl 31 octies Abs. 2 Bsl f neu). Ich erlaube mir dann aber 
auch, noch einige Worte zum Antrag der Minderheit Philipona 
(Arl 31 bcties Abs. 2 Bsl d) -zur Frage des ökologischen Lei-
stungsnachweises - zu sagen. ' 
Zuerst zum Minderheitsantrag zu Artikel 31 octies Absatz 2 
Buchstabe f: Wir möchten in diesem neuen «Agrarartikel» eine 
Deklarationsmöglichkeit oder eine Deklarationspflicht in der 
Kann-Formel verankert haben. Deklarationspflicht heisst. 
dass der B.und vorschreiben kann - ich betone: kann -. dass 
bestimmte Merkmale betreffend Qualität oder Produktionsart 
eines Landwirtschaftsproduktes bei der Vermarktung angege
ben werden. 
Eine Vorbemerkung: Zur Marktwirtschaft gehört Transparenz. 
Transparenz für den Konsumenten oder Käufer ist eine der 
sechs Voraussetzungen in der klassischen Nationalökono
mie, eine der sechs Voraussetzungen für einen funktionieren
den Markl Wer die Pflicht der Deklaration Ober ein Gut ab
lehnt, kann sicher nicht für sich in Anspruch nehmßn. er sei 
für die Marktwirtschaft. Die Konsumentin oder der Konsu
ment muss wissen, was hinter dem Produkt steckt, woher es 
kommt und wo es produziert worden ist Es muss deklariert 
werden, wie das Produkt zustande gekommen ist und was es 
enthält . 
Ich möchte. dass der Bund die Möglichkeit erhält. zum Bei
spiel - ich enumeriere nicht abschliessend - die Produktions
methode deklarieren zu lassen: Ist das Produkt ein Resultat 
aus der Hors-sol-Produktion. oder ist es bodenabhängig pro
duziert worden. oder stammt das Produkt aus biologischem 
Anbau, aus IP-Produktion oder konventioneller Landwirt
schaft? Beim Fleisch zum Beispiel ist die Tierhaltungsart ein 
Kriterium: Handelt es sich um Natura-Beet? Bei Eiern: Stam
men die Eier aus Bodenhaltung? 
Weitere Kriterien könnten sein: Ist das Produkt bestrahlt wor
den oder nicht. ist das Produkt das Resultat eines gentech• 
nisch veränderten Organismus, oder ist es eine natürliche 
$orte? Zur Deklaration kann auch die Angabe des Herkunfts-
landes gehören. . 
Mit unserem Antrag wollen wir ein jahrelanges Anliegen der
Konsumentenorganisationen, ein langjährigens Anliegen üb• 
rigens auch des Biolandbaus. endlich verwirklichen. Mit der 
Kann-Formel haben wir eine Flexibilität eingebaut: Wir möch
ten. dass die Deklarationspflicht dort realisiert, dort verankert 
wird, wo dies sinnvoll und machbar ist Wo bei Importproduk
ten Probleme bestehen, kann man auch pragmatische Lösun
gen realisieren oder eine freiwillige Deklaration erwirken. 
Einige «Freihandelsfundamentalisten», vor allem Leute aus 
dem Bawi, haben behauptet, die Deklarationspflicht sei Gatt
widrig. Deklarationspflichten im konsumentenpolitischen 
Sinne sind nicht Gatt-widrig! Wir haben die gleiche Frage in ei• 
ner anderen Kommission, nämlich in der Urek, betreffend Tro
penholzdekla~ation oder Holzdeklaration geprüft Wir haben 
zu dieser speziellen Frage - ist eine Deklarationspflicht Gatt
konform oder nichti- sogar Hearings mit Aussenstehenden, 
mit Professor Hauser aus St Gallen, durchgeführt 
Das Resultat ist folgendes: Deklarationspflicht mit konsumen
tenpolitischer Zielsetzung ist Gatt-konform. Es gibt nur dort 
Probleme mit der Gatt-Regel und mit der WTO-Gesetzgebung, 
wo die Deklarationspflicht einen diskriminierenden Charakter 
hätte, oder dort. wo das Erbringen der nötigen Informationen 
aus dem Aus·3.nd den Charakter eines nichttarifarischen Han
delshemmnisses annehmen könnte. Wir haben aus diesem 
Grunde bei unserem Antrag die Kann-Formel gewählt Man 
hat hier eine Flexibilität, man kann pragmatische Lösungen 
anvisieren. Aber das Gatt-Recht ist tangiert. die konsumenten
orientierte DeKlaration nicht 
Per seist das Gatt-Recht ohnehin offen. es gibt dort keine Vor
schriften. auch im neuen WTO-Recht nicht Würde ein Konflikt 
entstehen. musste die zukünftige Schiedsinstanz der WTO 
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den Entscheid fällen. Per se ist aber eine Deklaration gar nicht 
Gatt-widrig. 
Ein Wort zu den Auswirkungen der Deklaration: Ich glaube, die 
schweizerische Landwirtschaft kann an dieser Deklarations
pflicht nur Interesse haben. Ich.muss Sie daran erinnern. dass 
auch der Bauernverband in den Vorverhandlungen die Dekla
rationspflicht immer unterstützt hat Eln Label für bestimmte 
Produktionsarten signalisiert und markiert auch gegenüber der 
Konsumentin und dem Konsumenten deutlich den möglichen 
Konkurrenzvorteil für die schweizerische Landwirtschaft. für die 
schweizerische Ware. Die schweizerische Spezialitätenpro
duktion hätte damit eine Rahmenbedingung, die einen Schutz 
bedeutet, auch wenn sie nichtdiskriminierend ist Der Schwei
zer Landwirt erhält eine Profilierungsmöglichkeit mit seinem 
speziellen Produkt. mit seiner Spezialität, seien es nun Eier aus 
Bodenhaltung oder sei es Natura Beet oder sei es Gemüse aus 
integrierter Produktion. Das ist ein Konkurrenzvorteil. 
Ich glaube. gegen die Deklarationspflicht können nur jene 
Tierfabrik-Betriebsleiter etwas haben. die dem EU-Modell · 
nacheifern möchten. Aber diese Deklarationspflicht ist im 
Sinne der schweizerischen Landwirtschaft. Sie diskriminiert 
weder Schweizer .noch Ausländer, wenn sie so angewandt 
wird. wie ich es hier erklärt habe. Sie ist im Interesse der 
schweizerischen Landwirte. und sie ist auf mµndige und be
wusste Konsumenten und Konsumentinnen ausgerichtet 
Diese Konsumenten brauchen Informationen für ihren Kauf
entscheid. Ich bitte Sie, das zu unterstützen. 
Weil jetzt die Diskussion so angelegt ist, dass wir nicht zu jeder 
einzelnen Bestimmung etwas sagen können, erlaube ich mir 
noch ein Wort zum Minderheitsantrag Philipona. der bekannt
lich den ökologischen Leistungsnachweis bekämpft. Ich muss 
hier nur eines sagen. Weil fast alle Unterzeichner des Antrags 
der Minderheit Philipona aus der Westschweiz stammen. wird 
der Anschein erweckt, es bestehe hier einmal mehr ein Rösti
graben. nämlich in bezug auf den ökologischen Leistungs
nachweis. Ich muss das berichtigen, wenn ich die Zahlen 
habe und feststelle. wie viele Landwirte in der Westschweiz -
verglichen mit der -Oeutschschweiz - bereits auf integrierte 
Produktion umgestellt haben. Es ist ein überproportionaler 
Anteil. Gesamtschweizerisch haben nach dem ersten Jahr 
17 Prozent der Landwirte, also etwa jeder sechste, auf IP um
gestellt Das ist ein grosser Erfolg nach dem ersten Jahr. Aber 
im Kanton Neuenburg sind es 41 Prozent. im Kanton Waadt 
21 Prozent. im Jura 24 Prozent, im Kanton Genf über 20 Pro
zent Sie sehen, der Anteil der IP-Bauern in der Romandie 1st 
überproportion~I hoch. In der IP-Frage gibt es keinen Röstr
graben. Das wollte ich noch berichtigt haben. 
Wenn der ökologische Leistungsnachweis jetzt zufälliger
weise aus der Romandie bekämpft wird, so ist dort vielleicht 
bei den «Bauernpolitikern» etwas mehr «Wagenburgmentali
tät» festzustellen. aber die Basis der Bauern selber hat längst 
mit der Umstellung begonnen. Auf dieser Liste sehe ich z. B., 
dass im Kanton Waadt bereits nach einem Jahr 790 Landwirte 
auf IP umgestellt haben. Deshalb ist der Antrag der Minderheit 
Philipona zu Buchstabe d abzulehnen. 

Gobet Alexis (C, FR), porte-parole de la minorite: En raison de 
l'absence de M. Kühne, je prends le relais pour defendre la 
position de la minorite Kühne. 
Dans un premier temps, je vous demanderai d'approuver la 
proposition de· minorite Philipona faite a. la lettre d La proposi
tion de minorite Kühne devrait etre soumise au vote et, bien 

· sür, etre soutenue seulement si la majorite de la commission 
l'emporte dans le debat qui opposera la majorite a. la minorite 
Philipona (let d). Si la minorite Philipona l'emporte, nous reti-
rerons la proposition de minorite Kühne. · 
Je rappelle brievement les principes de la nouvelle politique 
agricole: d'une part. renforcer les liens avec le marche, d'autre 
part. combler le hanc'.licap economique du ä l'environnement 
tres couteux que nous connaissons en Suisse, au travers des 
paierr,ents directs selon l'article 31a et, ensuite, selon 
l'article 31 b de la loi sur l'agriculture pour retribuer les metho• 
des de production proches de la nature. Je crois que ces prin
cipes ont ete clairement definis lors de l'adoption du 
7e rapport sur l'agriculture aussi bien que lors des modifica-
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tior,s de la toi sur l'agriculture, notamment dans les articles ner Referate - er wird es· sicher auch heute sagen-, dass die 
que je viens de citer. Ökologisierung der Landwirtschaft vorangetneoen werde. Wir 
Nous suivrons une marche normale vers cette evolution sou- haben ja Artikel 31 b des Landwirtschaftsgesetzes eingeführt. 
ha1teeparlaConfederation. Nousdevonsdoncveilleräceque Ich muss Ihnen sagen: Dieser Artikel ist schön und gut. und 
cette. nouvelle politique agricole se mette en oeuvre de ma- wenn er angewendet wird, massiv angewendet wird. ist er 
mere coherente. c'est-a-dire que nous devons donner aux ·noch besser. Aber er ist mit Sicherheit nicht das einzige und 
agriculteurs la possibilite de se reorienter graduellement. sans auch nicht das wichtigste lnstrun:ient zur Ökologisierung der 
mettre en peril les exploitations. - Landwirtschaft. 
C'est le but de la proposition de minorite Kühne. qui prevoit Der Antrip.g der Minderheit II hat einen anderen Ansatz. Die 
des dispositions transitoires seien tesquelles tes exigences re- Bauern selber sollen über einen finanziellen Anreiz etwas zur 
quises dans ta proposition de la majorite de la commission ne Realisierung einer ·ökologischeren Landwirtschaft beitrqgen. 
soient appliquees que cinq ans apres l'adoption par le peuple Die Produktionsmittel, die der\ Hauptgrund für die vorhin 
et les cantons de cette disposition constitutionnelle. , schon beklagte Misere. für die Probleme bilden, sollen mit ei-
Je profite de l'occasion pou~ m'inscrire en faux contre ce que ner Lenkungsabgabe belastet werden 
vientde dire M. Strahm Rudolf. qui pretend qu'il y aun «Rösti- Wir haben ja-das ist ebenfalls unbestritten-in der Landwirt-
graben» dans la conception de la nouvellfi! politique agricole. schaft ein Stickstoffproblem, wir haben ein Phosphorproblem. 
Je veux quand meme relever que font partie de la minorite de wir haben Probleme mit Fungiziden. Herbiziden. Pestiziden. 
la. commission non seulement des Romands. mais aussi Der Einsatz dieser unerwünschten Produktionsmittel führt zu-
MM. Binder et Nebiker, notamment Par consequent. la dem noch zu einem weiteren Problem. nämlich zu dem der 
conception de la nouvelle politique agricole, la percept1on par Überproduktion, zu dieser Überproduktion. die wir uns nicht 
les responsables. ne connait pas de „Aöstigraben». c'est leisten und die wir nicht finanzieren können. Also müssen 
somme taute un consensus qui s'est revele au sein des repre- diese Produktionsmittel, die zu diesem unerwünschten· Zu-
sentants de la profession pour faire en sorte que cette nouvelle stand führen .. belastet werden. · 
politique agricole se matte an oeuvre de fago'n coherente, et Diese Lenkungsabgabe soll nach un_serem Antrag auf diejeni-
d'une maniere qui pursse etre totalement maitrisee par les gen Betriebe umgelagert werden, die zukunftsgerichtet. er-
paysans suisses. wünscht, d. h. ökologisch. wirtschaften. Weil diese Lenkungs-
Par consequent. je vous recommande d'approuver la proposi- abgaben innerhalb der Landwirtschaft umgelagert werden, 
tion de minorite Philipona et, si vous deviez malheureusement gibt es für die Landwirtschaft auch keine Mehrbelastung, 
la refuser. je vous proposerais alors d'approuver la proposi- "Ich habe das Gegenargument von Herrn Binder schon kurz 
tion de minorite Kühne. ' gehört. es handle sich hier nur um einen kleinen Beitrag, des-

Hämmerle Andrea (S, GA). Sprecher der Minderheit II: Wie 
gesagt, es handelt sich bei unserem Antrag zu Absatz 3 um ei
nen Eventualantrag, falls das Konzept der Minderheit 1 (Häm
merte) abgelehnt wird und Sie der M1;mrheit folgen. Wenn Sie 
namlich das Konzept der Mindernett : annehmen. dann wird ' 
dieser Eventualantrag natürlich hinfaltig. weil dann diese Pro
auktionsmittet. die unerwünscht sind, gar nicht mehr zum Ein
satz kommen können. 
Ich habe viel Verständnis für die Verunsicherung der Bäuerin
nen und Bauern: Das Gatt bietet Probleme. die Einkommens
verluste sind nicht wegzudiskutieren, die Finanzkrise des Bun
des ebenfalls nicht 
Absatz 3 über die Finanzierung der Landwirtschaftspolitik ge
mass Antrag der Kommissionsmehrheit ist aber - ich muss es 
Ihnen sagen - nichtssagend Es handelt sich auch hier um 
eine Nullösung. Hier hat der Berg nicht einmal eine Maus, son
dern höchstens ein Mäuschen geboren, denn was Sie da hin
einschreiben. das ist eine Trivialität Wie sonst finanzierte der 
Bund bisher die Agrarpolitik, wenn nicht mit allgemeinen und 
zweckgebundenen Bundesmitteln? Er macht es oh_ne Verfas
sungsbestimmung genau so, wie er es mit Verfassungsbe
stimmung machen würde. Mit diesem Antrag der Kommis
sionsmehrheit wird ja auch nicht gesagt, wie viele Mittel der 
Bund für die Landwirtschaft einsetzt Was Sie da vorschlagen, 
ist genau soviel wert wie der ganze Verfassungsartikel. dem 
Sie dann irgE:indwann zustimmen werden, nämlich überhaupt 
nichts. 
Wenn Sie aber mit dem Absatz über die Finanzierung, wie.Sie 
ihn formuliert haben, mehr wollen als einfach das in die Ver
fassung schreiben, was ohnehin Praxis ist, also wenn Sie da
mit irgendwie eine Beitragsmaschine zum Nulltarif einrichten 
wollen. dann kann ich Ihnen sagen: Das geht flicht Ich muss 
als Bauer und als Staatsbürger wiederholen: Es gibt in der 
Schweiz keine Berufsgruppe, die ·ein verfassungsmässiges 
und erst noch yoraussetzungsloses Recht auf ein garantier
tes Einkommen hat Für ein solches Ansinnen werden Sie im 
Volk nie eine Mehrheit bekommen. Für dieses Ansinnen sinkt 
das Verständ:iis von Tag zu Tag. Sie werden damit ins Leere 
laufen. 
Sie wissen: In allen Studien, in allen Berichten und in alten De
klarationen wird immer wieder f:~Sagt die 0kologisierung der 
Landwirtschaft sei das Ziel. Dieses Ziel ist anerkannt. verbal 
und auf dem Papier. Aber in der Praxis besteht ein riesiger 
Nachholbedarf. Herr Bundesrat Detamuraz sagt in jedem sei-

halb bringe das nicht viel. Ich muss Ihnen aoer sagen, es geht . 
immerhin um 200 Millionen Franken. Ich weiss. dass das im 
Landwirtschaftsbudget ein kleiner Betrag ist Aber 200 Millio-
nen sind für mich immer noch 200 Millionen. · 
Zum zweiten ist das Ziel die Verminderung des Einsatzes die
ser unerwünschten Produktionsmittel. Dieses Ziel wird genau 
mit dieser Abgabe erreicht: Es geht weiterhin um die Extensi
vierung, die kleinere Umweltbelastung, die kleinere Über
schussproduktion, die kleineren Kosten für die Überschuss-
verwertung. · 
Wenn die Bäuerinnen und Bauern diese Eigenleistung erbrin
gen, ist auch die Verankerung des Grundsatzes .vertretbar. 
dass der Bund die Landwirtschaft mit allgemeinen Bundesmit
teln unterstützen soll. Dieser Grundsatz ist denn auch im An
trag der Minderheit II festgehalten. 
Im März 1995 soll ein ganzes Paket von landwirtschaftspoliti
schen Vorlagen zur Volksabstimmung kommen. Es werden 
insgesamt drei oder vier Vorlagen sein. Wenn Sie der Landwirt
schaft, den Bäuerihnen und Bauern, einen Dienst erweisen 
wollen, müssen Sie Ihre Vorschläge bedeutend breiter abstüt
zen. Sie dürfen nicht nur die «Bauernpolitiker» befriedigen -· 
und allenfalls die Bauern, aber nicht einmal die befriedigen Sie 
mit Ihrem Konzept-, Sie müssen auch berücksichtigen, dass 

, die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Konsu
menten sind, Arbeitnehmer, Leute. die in.anderen Berufen ar
beiten als in der Landwirtschaft. Wi~ Sie das angelegt haben, 
laufen Sie im März 1995 ih ein Debakel. Die Leidtragenden 
sind zuerst und vor altem die Bäuerinnen und Bauern. die Sie 
vertreten. 
Ich bitte Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass Sie Ihre Politik viel 
breiter abstützen müssen, sonst geht das nicht! 

Thür Hanspeter (G, AG), Sprecher der Minderheit III: In Ab
S!ltz 3 dieses Verfassungsartikels hätte es darum gehen sol
len, die Finanzierung der bäuerlichen Einkommen zu garantie
ren Das w,ar die Meinung, die eine Mehrheit dieses Rates 
hatte, als sie in der letzten Session diesen Verfassungsartikel 
zur nochmaligen Beratung an die Kommission zurückwies. 
Die Kommission hat sich dieser Frage intensiv angenommen. • 
Und die Mehrheit kommt zur beeindruckenden Formulierung: 
Der Bund setzt für d_ie Direktzahlungen «zweckgebundene Mit
tel aus dem Bereich der Landwirtschaft und allgemeine Bun
desmittel ein». Das wäre etwa gleich unnötig oder gleich wirk
sam. wie wenn Sie in die Verfassung schreiben würden: Die 
Kosten der Landesverteidigung werden aus den allgemeinen 
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Bundesmitteln ·inanziert Das haben Sie also zu bieten, wenn 
Sie die Frage. oeantworten müssen, wie Sie die bäuerlichen 
Einkommen garantieren wollen. 
Der Antrag der Minderh~it III zielt in die gleiche Richtung wie 
jener der Minderheit II (Hämmerle). Die Minderheit III Will, 
wenn man schon über die Finanzierung spricht. in der Verfas
sung verankert haben, dass auch für die Finanzierung von Di
rektzahlungen Lenkungsabgaben erhoben werden können. 
Im Unterschied zum Antrag der Minderheit II, der diese Len
kungsabgaben nur fyr besonders umweltschonende landwirt
schaftliche Produktion einsetzen will, ist dieser Antrag etwas 
allgemeiner und offener formuliert: Wir sagen, dass diese Len
kungsabgaben zur, Finanzierung aller Mas1inahmen. die ge
mäss Artikel 31 octies Absatz 2 Buchstabe d vorgesehen sind, 
eingesetzt werden müssen. Das heisst im Klartext, dass ein 
ökologischer ~eistungsnachweis zur Auszahlung genügt, 
dass die Lenkungsabgaben zur Finanzierung eingesetzt wer
den dürfen, wenn solche Leistungen die IP-Anforderungen er-
füllen. · 
Sie werden sagen, dass wir mit den Direktzahlungen, wie sie die 
Verfassung nun vorsieht, einen Beitrag dafür leisten, dass sich 
umweltschonende Produktion breiter durchsetzt. Das ist rich
tig. Dieses Ziel wird durch diesen Verfassungsartikel anvisiert 
Aus meiner Sicht und aus der _Sicht der Minderheit III genügt 
das aber nicht Mit den Direktzahlungen werden zwar jene 
Landwirte belohnt, die bereit sind, ökologische Auflagen zu er
füllen und die Natur weniger zu belasten.-Die grossen Umwelt· 
belastungen können jedoch mit dem System der Direktzahlun
gen noch nicht nachhaltig vermindert werden, weil die Direkt
zahlungen für lntensivtierhalter, -ackerbauern oder -gärtner 
bestenfalls ein Trinkgeld sind und wir diesen Teil der landwirt
schaftlich Produzierenden mit den Ökobeiträgen nicht für eine 
umweltschonendere Produktion motivieren können. Das er
klärte Ziel eines solchen Verfassungsartikels müsste doch sein, 
dass nicht nur jene belohnt werden, die bereits umwelt
schonend produzieren oder die es bereits wissen. sondern 
dass auch jene. die zu den grössten Umweltverschmutzern ge
hören - die lntensivtierhalter -. für solche Umstellungen moti
viert werden. Dass sie mit dem bestehenden System zu wenig 
motiviert werden. kann rr:,an statistisch nachweisen. , 
In jenen Kantonen. in denen die lntensivtierhalter besonders 
verbreitet sind. beispielsweise im Kanton Luzern, in den Kan
tonen der lnnerschweiz - Appenzell lnnerrhoden, Appenzell 
Ausserrhoden -, ist die Anzahl der umgestellten Betriebe mit 
4 Prozent unterdurchschnittlich, während in der übrigen 
Schweiz der Prozentsatz der Umstellung immerhin bereits 
17 Prozent beträgt Das ist der Beweis dafür, dass dort. wo 
überdurchschnittlich viele lntensivtierhalter existieren, eine 
unterdurchschnittliche Umstellung auf IP-Produktion und bio
logischen Landbau festzustellen ist Das ist der Grund, wes
halb Sie allein mit Direktzahlungen das anvisierte ökologische 
Ziel nicht erreichen können, sondern gleichzeitig mit den Len
~ungsabgaben einen zusätzlichen Impuls in diese Richtung 
geben müssen. . 
Eine Umstellung in diesen Bereichen, eine Extensivierung der 
Produktion, kann also nur über eine Lenkungsabgabe auf Mi
neraldüngern, Hofdüngerüberschüssen und Pflanzenbe
handlungsmitteln erreicht werden. Ohne Lenkungsabgaben 
müssen Sie eine tiefgehende Spaltung iii den Landwirt
schaftsbetrieben in Kauf nehmen: Sie werden auf der einen 
Seite die wenigen Betriebe haben, die ihre Ökogärtchen pfle
gen und Direktzahlungen beziehen - solche Betriebe, die bis
her ohnehin die Natur nur minimal gefährdet haben-, und auf 
der anderen Seite das Gros der landwirtschaftlichen Intensiv
betriebe, welches aufgrund des beschlossenen Anreizsy
stems der Direktzahlungen überhaupt keine Veranlassung 
hat. die lntensivtierhaltung zu überdenken und umzustellen. 
~erade für solche Betriebe sollten Sie mit den Lenkungsabga
ben die Voraussetzungen schaffen, damit diese gewaltigen 
ökologischer, Schäden, diese gewaltige Umweltbelastung, 
die gerade von solchen Betrieben verursacht werden, endlich • 
verringert werden können. 
Deshalb bitte ich Sie, den Antrag der Minderheit III zu unter
stützen. falls Sie dem weiter gehenden Antrag der Minderheit. 
Hämmerle nicht folgen können. 
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Jaeger Franz (U. SG), Sprecher der Minderheit IV: Ich habe ei
nen Vorschlag zur Rationalisierung gemacht und gesagt, ich 
spräche sowohl für die Minderheit IV als auch für die Fraktion. 
Ich werde deshalb jetzt nicht doppelt so lange reden, sondern · 
möc.hte es so kurz als möglich machen. 
Ich bin überzeugt, dass wir am Ende dieser Debatte mit rela
tiv grossem Mehr dem bundesrätlichen Entwurf bzw. den An-

, trägen der Mehrheit der Kommission als Gegenvorschlag zur 
Initiative des Bauernverbandes zustimmen werden. Es kann 
eigentlich auch diesmal kaum viel passieren. Dennoch bin 
ich überzeugt davon, dass Sie damit eine falsche Entschei.
dung treffen - Sie machen einen Fehler. Denn Sie haben ja 
vor etwa einem halben Jahr diese Vorlage. den Gegenvor
schlag, zurückgewiesen und der Kommission bzw. dem Bun
desrat den Auftrag gegeben. einige Dinge zu klären, nämlich 
z. 8. die Finanzierungsbedürfnisse und die Art und Weise. 
wie man die Finanzierungsbedürfnisse befriedigen möchte. 
Die Antwort ist nun aber nicht so eindeutig herausgekom
men. als dass sie jetzt eine Grundlage abgeben würde. damit 
wir hier einen rationalen, zukunftsgerichteten Entscheid fällen 
können. Wir können das nicht Wir müssen uns auch be
wusst sein, dass dies nicht unbedingt die Schuld der lnitian• 
ten oder der Leute ist. die damals diesen Gegenvorschlag 
ausgearbeitet haben, sondern die Rahmenbedingungen ha
ben sich seither enorm verändert 
Ich möchte hier vier Stichworte aufwerfen: 
1. Inzwischen ist generell, insbesondere aber mit Bezug auf 
die schweizerische Wirtschaft, eine Oeregulierungsd'ebatte in 
Gang gekommen. Und diese Deregulierungsdebatte kann na
türlich- darüber müssen wir uns im klaren sein - an der Land
wirtschaftspolitik nicht vorbeikommen, denn eine Deregulie
rung, die die Landwirtschaftspolitik umgeht, ist ja gar keine 
echte Deregulierung. 
2 Die Diskussionen um das Gatt und die Einflüsse der Uru
guay-Runde auf die Agrarpolitik in der Schweiz sind weit vor
angekommen -viel weiter und schneller, als.wir es damals ge
dacht hätten. Wir müssen uns im klaren darüber sein, dass die 
Tarifizierung und der Subventionsabbau. der dort verlangt 
wird, neue Rahmenbedingungen schaffen. 
3. Dies wird zudem noch durch die Umweltsituation untermau
ert, die sich ja mittlerweile auch nicht verbessert hat DenKen 
wir daran, dass die Landwirtschaft immerhin 15 Prozent der 
klimarelevanten Schadstoffe emittiert, was ja nicht die Schuld 
der Bauern ist, aber es ist die Schuld des Systems - es ist die 
Schuld des Systems, das die Bauern zu einer intensiven Be
wirtschaftung anhält 
4. Eine weitere Rahmenbedingung bildet die desaströse Ver
fassung unserer Bundesfinanzen. Wir hätten vor einigen Jah- . 
ren noch nicht daran gedacht, dass es dereinst kal.lm mehr 
möglich sein wird, einige der grossen Aufgaben ·des Bundes 
überhaupt noch finanzieren zu können. gehe es um die AHV, 
um die Arbeitslosenversicherung, um die Verkehrspolitik 
oder um die Landwirtschaftspolitik. Aber wir wissen, dass wir 
die Bedürfnisse der Landwirtschaft in Zukunft nicht finanzie
ren und überhaupt die Frage der Finanzierung nicht beant
worten können, wenn wir heute nicht Klarheit schaffen. bei
spielsweise darüt;>er, wieviel die Umlagerung auf die Direkt
zahlungen kostet 
Aus diesen Gründen wäre es richtig, einen Marschhalt zu ma
chen, und es wäre nicht an den Vertretern der Minderheit, dar
über nachzudenken, wie der Übergang von produktbezoge
nen Unterstützungsbeiträgen zu Direktzahlungen vollzogen 
werden kann. Es sollten am Schluss nicht zwei Subventions
systeme nebeneinander zum Tragen kommen, die letzten 
Endes die ganze Politik in ein Fiasko hineinführen könnten. 
Das müssen wir verhindern. 
Wir müssen aber auch verhindern, dass diese Regulierungen 
beibehalten werden. Wir sind uns ja alle einig, dass hier mehr 
Markt zum Tragen, zum Spielen. kommen muss. Herr Strahm 
Rudolf hat erwähnt. dass die Transparenz zum Markt gehöre. 
Herr Strahm, ich möchte hinzufügen, es gehört auch zur Funk
tionsfähigkeit eines Marktes, dass Subventionen nicht voraus
setzungslos gewährt werden. Denn Subventionen sind Preis
eingriffe; verzerren, und Subventionen, sofern sie Yorausset
zungslos gewährt werden, sind weiterhin einfach einseitige 
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Einkommensübertragungen. Das hat mit Markt nichts oder 
wenig zu tun. , · 
Ich muss Sie deshalb bitten. hier den Vertretern der Minderhei
ten zuzuhören, die, sagen, dass es im Sinne der marktwirt
schaftlichen Verpflichtung sein muss. die Direktzahlungen. die 
ja die Existenzgrundlage der bäuerlichen Produzenten si
chern sollen. verpflichtend an ökologische Leistungen zu bin
den Das muss eigentlich die Aufgabe der Gesetzgebung sein 
und nachher aucn diejenige der Vollzugsbehörde. Wir dürfen 
das nicht schlittern lassen. Tun wir das. landen wir schliesslich 
einfach in einem weiteren Subvention~dschungel. Bei den fi
nanziellen Bedürfnissen und Erfordernissen, die dort anste
hen. werden wir ganz grosse Schwierigkeiten haben, sie der
einst einmal zu finanzieren. 
Ich erinnere an 01e Stichworte der Expertenkommissionen. de
ren Berichte vor einigen Tagen erschienen sind und die in ihrer 
Substanz sicher nchtig sind. Ich denke an die integrierte Pro
duktion, an den biologischen Landbau. aber auch an die öko
logischen Ausgleichsflächen und an die kontrollierte freie Hai- · 
tung. All das sind Stichworte, die verbindlich in die Vorausset
zungen für Auszahlung von Direktzahlungen einbezogen wer
den müssen. 
Das wäre an sich ein Konzept. das grundsätzlich. substantiell 
von gar niemandem bestritten wird In der Umsetzung haben 
wir jedoch grosse Mühe. Wir haben beispielsweise auch 
Mühe, die Lenkungseffekte durch ein weiteres marktwirt
schaftliches Instrument zu verstärken, nämlich durch die Len
kungsabgaben beispielsweise auf Dünge- und Produktions
mitteln. Vor einigen Jahren habe ich in dieser Hinsicht eine 
Motion eingereicht, die dann als Postulat überwiesen wurde. 
Man hat gesagt, dass c;:las an sich ein richtiges. marktwirt
schaftliches Instrument sei. 
Jetzt wollen wir nur wieder die Finanzierung über zweckge
bundene Beiträge aus allgemeinen Bundesmitteln sicherstel
len. Das reicht nicht Mit diesen Finanzierungsinstrumenten 
können wir erstens die Finanzierung der DirektzahlUngen 
nicht sicherstellen. und zweitens mussen wir dort loionkreter 
werden. wo es darum geht. die Lenkungseffekte der ökolo
gisch verpflichtenden Direktzahlungen zu verstärken Das ist 
eigentlich der Sinn dieser Minderheitsanträge. Es ist falsch, 
dass man darauf nicht so richtig eingehen will. 
Aus all dem Gesagten ist es offensichtlich geworden. dass un
sere Fraktion selbstverständlich nicht der· initiative des Bau
ernverbandes, aber'auch nicht den Anträgen der Mehrheit der 
Kommission zustimmen kann. Wir ziehen, vor die Wahl ge
stellt, die Minderheitsanträge vor und sind der Auffassung, 
dass es letztlich darum geht •. hier wirklich marktwirtschaftliche 
Verhältnisse einzuführen, in der Auffassung, dass marktwirt
schaftliche Verr.ältnisse in der Agrarwirtschaft le~en Endes 
auch der Ökologie am ehesten förderlich sind 
Ich möchte an das erinnern. was wir kürzlich im «Folio» der 
«NZZ» lesen konnten, nämlich an den Ausspruch eines Bau
ern aus Neuseeland, Cij3r gesagt hat: «Subventionen sind 
schmutziges Geld. u11d ein Bauer, der von seinem Handwerk 
etwas versteht. wird niemals etwas für Subventionen übrig ha
ben» Das sollte, glaube ich, die Mentalität werden. Ich gebe 
durchau~_zu. dass dies nicht einfach ist, dass es schwierig ist. 
hier den Ubergang zu finden Den.ken Sie jedoch daran, dass 
gerade die Bauern in Neuseeland damals auch demor:istriert 
haben, sie jedoch heute ihre neue Ordnung nicht mehr gegen 
die frühere eintauschen würden. 
Der Übergang ist etwas Hartes. und wir müssen ihn sozial ab
fedem Wir müssen diesen Bauern die Möglichkeit geben, Un
ternehmer zu werden. Ich bin überzeugt, dass sie diese 
Chance auch nutzen werden, weil sie in der Lage sind, die 
Marktnischen zu entdecken, und damit in Zukunft eine viel 
grössere wirtschaftliche Rolle spielen werden - nicht mehr un
bedingt eine oolitische, aber ganz sicher eine wirtschaftliche 
Rolle, was an sich noch viel sympathischer wäre als das bishe
rige Kartelldenken. 
Ich bitte Sie in .diesem Sinne, den Minderheitsanträgen zuzu
stimmen. 
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Nebiker Hans-Rudolf (:/. BL): Es ist schwierig, zu all diesen 
Minderheitsantra.gen in einem Votum Stellung zu nehmen; ich 
will jedoch mein Bestes versuchen. 
Zuerst einmal zu Herrn Jaeger. wenn er zuhört, der Herr Pro
fessor: Sie haben vie.lleicht noch gar nicht gemerkt. dass die 
Landwirtschaft in einem Umbruch steht Sie hat selbst schon 
gemerkt, dass es anders gehen muss. Sie ist auf den ökologi
schen Weg umgestiegen,,und sie ist auch umgestiegen~ und 
anerkennt das auch - für mehr Marktwirtscha~ Die Landwirt
schaft ist in diesem Falle weiter als die Gesetzgebung. 
Zur Haltung der SVP~Fraktion zu diesen Vorlagen: Wir 
stimmen dem Gegenvorschlag gemäss Kommissionsmehr
heit zu. Damit erhält die Landwirtschaft einen klaren Leistungs
auftrag und Rahmenbedingungen für eine umweltgerechte, 
auf den Markt orientierte Landwirtscha~ Das allgemein aner
kannte Postulat «Mehr Ökolqgie, mehr Umweltschutz. aber 
auch mehr Marktwirtschaft» kann mit dieser Verfassungsvor-
lage realisiert weroen. . 
Die SVP-Fraktion lehnt insbesondere die Anträge der Minder
heiten I und II (Hämmerle) und damit das sogenannte «Kon
zept Hämmerle» ab. Die Minderheit Hämmerle will Direktzah
lungen nur den bäuerlichen Betrieben zukommen lassen. die 
nach den anerkannten Methoden des biologischen Land-
baues produzieren. , 
Für die Ablehnung der Anträge der Minderheit Hämmerle gibt 
es mehrere Gründe. · 
1. Es ist unbestritten und anerkannt, dass Umweltprobleme in 
der Landwirtschaft viel mehr zu beachten sind als in den ver
gangenen Jahren. Der Umweltschutz hat einen höheren Stel
lenwert. Die'Landwirtschaft beweist auch - sie handelt so: Sie 
ersehen das aus der weiten Zustimmung zur integrierten Pro
duktion, aber auch aus der Ausdehnung d~s biologischen 
Landbaues. 
Die Landwirtschaft selbst ist daran interessiert, eine nachhal
tige Nutzung des Bodens anzustreben. denn der Boden ist 
das Kapital der Laridwirtscha~ Dazu gibt es aber verschie- , 
dene Wege. Es ex,stert nicht nur der biologische Landbau. 
Auch beim biologischen Landbau können Fehler in bezug auf 
die Umweltbelastung gemacht werden. Es gibt daher keine 
Garantie. Man kann auch im Rahmen der sogenannten kon
ventionellen Produktion durchaus ökologisch produzieren. in
dem z. B. extensiviert wird Die meisten Alpweiden werden _ 
heute z. B. naturschonend, umweltgerecht bewirtschaftet, 
ohne dass sich die Bewirtschafter einem bestimmten Produk
tionssystem verpflichtet fühlen. 
Ganz sicher ist die integrierte Produktion ein ganz wesentli
cher Schritt zur Ökologisierung der Landwirtscha~ IP ist im 
Gegensatz zum mehr ideologischen Ansatz bei der biologi
schen Prodaktion ein streng.wissenschaftlicher Ansatz. Wo
bei ich nicht sagen will, dass der biologische Landbau unwis
senschaftlich sei, aber der Ansatz ist anders: Es ist ähnlich 
wie bei der Alternativmedizin im Vergleich zur modernen 
Schulmedizin. Die Alternativmedizin lehnt chemische Medi
kamente konsequent ab. Die Schulmedizin verwendet auch 
Tee, wenn es genügt aber auch Medikamente, wenn sie not
wendig sind. Das ist der Sinn der integrierten Produktion. 
Sel~stverständlich kann auch der biologische Landbau sei
nen Beitrag leisten. 
In die Verfassung gehört ab.er nict,t die Methode der Produk
tion, sondern gehören die Ziele, nämlich die nachhaltige Nut
zung der natürlichen Lebensgrundlagen, die umweltgerechte 
Produktion, eben nicht ejne bestimmte Methode, die vielleicht 
heute aktuell Ist, die aber irh Rahmen der weiteren Entwick
lung überholt werden kann. 
2. Der zweite Grund für die Ablehnung der Anträge der Minder
heit Hämmerl.e ist. dass mit der Vorschrift des biologischen 
Landbaues natürlich zusätzliche Regulierungen, Vorschriften 
und Kontrollen notwendig würden. Es wird genau das Gegen
teil dessen gemacht. was von der Wirtschaft verlangt wird, 
nämlich Deregulierung. Hier würden zusätzliche Regulierun
gen und Kontrollen eingeführt. Die LandwirtscHatt in der 
Schweiz wäre nicht mehr wettbewerbstauglich - oder min
destens noch weniger. Dabei muss die Landwirtschaft in der 
Schweiz wettbewerbstauglicher werden, sonst können wir die 
Öffnung gegenüber dem Gatt gar nicht bestehen, oder die Ko-
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sten der schweizerischen Landwirtschaft wachsen ins uner-
messliche. · 
Der Konsument sotl schliesslich entscheiden. ob er biologi-

. sehe Produkte oder ob er Produkte der integrierten Produktion 
kaufen will. Es soll nicht der Staat sein. def mit Zuckerbrot und 
Peitsche die Produktionsmethoden vorschreibt. sondern es 
soll im freien Markt entschieden werden. was besser und was 
eher akzeptabel ist 
Zum Antrag cer Minderheit Baumann zu Artikel 31 octies Ab· 

, satz 2 Buchstabe b. Herr Baumann möchte die Allgemeinver-
bindlich'erklärung für Selbsthilfemassnahmen nicht festschrei
ben. Er möchte also das auf der Verfassungsstufe erreichen, 
was mildem Referendum gegen die Selbsthilfemassnahmen 
eingeleitet worden ist 
Selbsthilfemassnahmen sind ein marktwirtschaftliches Instru
ment, um sich gegenseitig zu helfen. um den Absatz sicherzu
stellen. Sie treten an die Stelle der staatlichen Monopole oder 
der staatlichen Absatzgarantien. Selbsthilfemassnahmen kön
nen sein: Werbung, Absatzförderung ganz allgemein, Quali
tätsvorschriften. M~rktentlastungsmassnahmen. Wirksam 
sind Selbsthilfemassnahmen aber nur. wenn sie allgemeinver
bindlich sind. Sonst profitieren die Trittbrettfahrer, ohne an die 
Kosten und Aufwendungen beizutragen. Es ist eine perfide 
Unterstellung, Herr Baumann, wenn Sie nun in bezug.auf 
diese Selbsthilfemassnahmen und die Allgemeinverbindlich
keitsmassnahmen erklären, damit wollten sich die Verbände 
sanieren und zu Beiträgen kommen. Es ist ganz klar, und da 
bin ich mit Ihnen einverstanden, dass nur Beiträge für die ef
fektiven Massnahmen am Markt und nicht einfach Verbands
beiträge eingesetzt werden können. Es geht nur darum. diese 
Beiträge solidarisch auch bei den Produzenten einziehen zu 
können. die nicht Verbandsmitglied sind. Es geht also nicht 
um die Absicherung der Verbände, sondern darum. mit einer 
marktwirtschaftlichen Methode den Absatz landwirtschaftli
cher Produkte zu fördern. 
Bei Buchstabe d schliesslich unterstützt diE! SVP-Fraktion den 
Minderheitsantrag Philipona. d h. Zustimmung, zum Be
schluss des Ständerates. Die einkommensreleyanten Aus
gleichszahlungen sollen für «Leistungen» ausgerichtet wer
den. also nicht ausschliesslich für ökologische Leistungen, 
sondern für Leistungen ganz allgemein. Und diese sind im Lei
stungsauftrag in Absatz 1 definiert und dienen der «a sicheren 
Versorgung der Bevölk~rung: b. nachhaltigen Nutzung der 
natürlichen Lebensgrundlagen: c. Pflege der Kulturland
schaft: d. dezentralen Besiedlung des Landes». All das sind 
Leistungen, die Geld kosten, die bisher über die Preise abge
golten worden sind Das Gegenstück zu diesen Leistungen 
soll über die Direktzahlungen abgegolten werden, die soge
nannten einkommenspolitischen Direktzahlungen. 
Mit den Direktzahlungen sollen die Einkommensausfälle 
kompensiert werden. die durch die Liberalisierung des Mark
tes entstehen. Denn ohne ausreichendes Einkommen blei
ben die Landwirte nicht auf ihren Betrieben. Die Landwirte le
ben nicht nur von der gesunden Landluft. Die zusätzlichen 
ökologischen Auflagen, die durchaus auch ihren Platz ha
ben, sollen mit den zusätzlichen Zahlungen gemäss Arti
kel 31 b des Landwirtschaftsgesetzes oder durch lohnende 
Anreize gemäss Buchstabe e des Verfassungstextes abge
golten und gefördert werden Dieser Prozess ist im Gange. 
Erstaunlich ist, wie rasch er vor sich geht Die ökologischen 
Ausgleichszahlungen nehmen sehr stark zu. Die Basis der 
einkommenspolitischen Direktzahlungen sollte also nicht mit 
zusätzlichen Auflagen belastet w_erden Vielmehr sollen mit 
den Direktzahlungen - anders ausgedrückt mit Artikel 31 a 
des Landwirtschaftsgesetzes - die Leistungen abgegolten 
werden, die die Landwirtschaft äusserhalb der reinen Nah
rungsmitte!::-roduktion erbringt Diese gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen sind etwas wert und sollen bezahlt werden Es 
wird nicht für nichts bezahlt. sondern es wird für konkrete, ef
fektive Leistungen bezahlt, die viel teurer zu stehen kämen, 
wenn sie durch beamtete «Landschaftsgärtner» erbracht wer
den müssten - d6.3 nur .,ebe:ibei gesagt 
Zu Absatz 3 schlussendlich beantragt Ihnen die SVP, die An
träge der Minderheit II (Hämmerle), der Minderheit III (Thür) 
und der Minderheit IV (Jaeger) abzulehnen. • 
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Der Finanzierungsbeschluss gemäss Kommissionsmehrheit 
ist offen, er ist allgemein formuliert Er entspricht den allgemei
nen Finanzierungsgrundsätzen für allgemeine Staatsaufga
ben. Mit dieser Verfassungsgrundlage sorgen wir für die Erhal
tung d_er Landwirtschaft im Sinne einer allgemein anerkannten 
Staatsaufgabe. Die Finanzierung, wie sie von d_er Mehrheit be
antragt wird. ist sicher richtig. Die Formulierung ist offen und 
allgemein. Es wäre falsch. hier z. B. gemäss dem Antrag der 
Minderheit II (Hämmerle) indirekt die Lenkungsabgaben ein
zuführen. Damit können Sie Leistungen nicht abgelten. Das 1st 
ein Widerspruch in sich in sich. Wenn nämlich Lenkungsabga
ben tatsächlich wirken, wenn also beispielsweise keine Dün-. 
ger mehr gebraucht werden. dann gibt es auch keine Erträge 
mehr, dann können Sie gar nichts mehr finanzieren. 
Wenn die ·Lenkungsabgaben nicht wirken, hat das nur zur 
Folge, dass Sie damit die Produktion verteuern, und Sie ver
teuern auch die Produktion bei den Landwirten. die ökolo• 
gisch richtig produzieren. In dem Sinne gehören die Len
kungsabgaben nicht in den Finanz,erungsbeschluss. 
Ich beantrage Ihnen namens der SVP-Fraktion, Zustimmung 
zu den Antragen der Kommissionsmehrheit mit Ausnahme 

, von Buchstabe d, wo wir dem Antrag der Minderheit Philipona 
eindeutig den Vorzug geben. 

Bauroann Ruedi (G, BE), Sprecher der Minderheit: Am 1. De- _ 
zember letzten Jahres haben wir mit grossen Mehrheiten den 
hier vorliegenden Bundesbeschluss an die Kommission zu
rückgewiesen. Verlangt wurde ein Vorschlag, der die künfti
gen Direktzahlungen sicherstellt Die Kommission für Wirt
schaft und Abgaben rNAK) hat in der Zwischenzeit durch ver
schiedene Berichte des Bundesrates abklären lassen, wie 

· sich diese neuen Direktzahlungen künftig finanzieren lassen. 
Dabei hat man festgestellt. dass weder die, Erhöhung der 
Mehrwertsteuer noch eine spezielle Nahrungsmittelsteuer, 
noch eine allfällige C02-Abgabe geeignete Finanzierungsmit· 
tel sind und sich zurzeit politisch ohnehin nicht realisieren las
sen. Für eine Teilfinanzierung über Lenkungsabgaben auf 
Düngem und Pflanzenschutzmitteln konnte sich in der WAK 
leider auch nur eine Minderheit erwärmen. So bleibt nach vie
len Studien und langen Diskussionen nur noch Goethes 
«Faust»: «Da steh' ich m,m, ich armer Tor! und bin so klug als 
wie zuvor ... 
Prosaischer heisst das dann, in Absatz 3 des reuen. Verfas
sungsartikels. der Bund setze für die Finanzierung «zweckge
bundene Mittel aus dem Bereich der Landwirtschaft und all
gemeine Bundesmittel ein». Mehr als eine Selbstvel'$tändlich
keit -ist das natürlich nicht Man kann das in die Verfassung 
schreiben oder weglassen. es bleibt ohnehin alles beim al
ten. und Bauern und Bäuerinnen werden so oder so von den 
jährlichen Budgetentscheiden des Parlamentes abhängig 
bleiben. Aber, Hand aufs Herz, eigentlich konnte man gar 
nichts anderes erwarten Man kann nicht die alten, produkt
gebundenen Subventionen und Preisgarantien, die Beiträge 
an die Produktverwertung und die Exportsubventionen mehr 
oder weniger beibehalten und dann neue Direktzahlungen 
sozusagen als «Nidletupf» dazugeben. Neue Direktzahlun- , 
gen ja, aber dafür müssen die alten Produktsubventionen fal
len. Man kann die neuen Direktzahlungen nicht tel quel über
all als Zuckerguss verteilen, ohne auch etwas dafür zu verlan
gen. Direktzahlungen müssen grundsätzlich an einen ökolo
gischen Leistungsnachweis gebunden werden: anders sind 
sie nich, zu rechtfertigen. 
Ich kann nicht glauben, dass eine Landwirtschaftspolitik, die 
Direktzahlungen bedingungslos an Bauern verteilt, in Zukunft 
noch mehrheitsfähig sein wird. 
Ich könnte mich im Grunde genommen jetzt zurücklehnen 
und triumphieren: Je schlechter dieser Gegenvorschlag wird. 
desto grösser werden die Chancen der eingereichten ökolo
gisch konsequenten Kleinbauern-Initiative sein. Das Problem 
ist nur, dass wir mit diesem schlechten Gegenvorschlag - ich 
tituliere ihn so - unnötig viel Zeit verlieren. 
Wir von der Grünen Partei sind der Meinung, dass der Antrag 
der Minderheit 1 (Hämmerte) die notwendigen Elemente für 
eine wirkliche Wende in der schweizerischen Agrarpolitik ent
hält: Erstens sollen die Zahlungen an Bauern gehen. und nicht 
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an die Verwerter: zweitens erhält nur Direktzahlungen, wer ein 
bestimmtes Mass an ökologischen Auflagen einhält; drittens 
werden dafür Preis- und Absatzgarantien, Überschussverwer-

. tung und Exportsubventionen aufgehoben. 
Der Markt - und,nicht das Bundesamt für Landwirtschaft! -
würde dann entscheiden. was ir;, der Landwirtschaft prpduziert 
wird. 
Ich beantrage Ihnen namens der Grünen, den Antrag der Min
derheit 1 (Hämmerle) zu unterstützen. Er enthält ein anderes. 
ein besseres Konzept als der Gegenvorschlag der Mehrheit, 
den wir diskutieren. 
Wir haben auch eine Reihe weiterer Anliegen, die ich nur kurz 
anführen will; ich habe sie zum Teil bereits begründet: 
Wir wollen in diesem Verfassungsartikel keine neuen Zwangs
abgaben; wir wollen. dass das bäuerliche Bodenrecht in der 
Verfassung zwingend gesichert und nicht fakultativ wird; wir 
wollen einen bindenden ökologischen Leistungsauftrag; wir 
wollen eine Deklarationspflicht für Nahrungsmittel; wir wollen 
Lenkungsabgaben für Dünger- und Pflanzenschutzmittel. und 
dafür wurden wir auch den An~pruch auf ökologische Direkt
zahlungen wirklich in der Verfassung festschreiben. 
Wir haben einen Eventualant~ag eingereicht für den Fall. dass 

• diese Verbesserungen hier keine Mehrheiten finden sollten: 
Wir schlagen vor, überhaupt auf einen Gegenvorschlag zur 
Bauernverbands-Initiative zu verzichten, weil wir für die Land
wirtschaft, für die agrarpolitische Situation, eigentlich Verbes
serungen erwarten und nicht noch Verschlechterungen in der 
Verfassung. 
Wenn diese zahlreichen Anliegen keine Mehrheiten finden, 
wäre es unseres Erachtens besser, auf die hängigen Volks
initiativen zu warten. 

Leu Josef (C, LU): Bei, der Rückweisung dieses .Geschäftes 
verlangten wir eine bessere Übereinstimmung zwischen Auf
trag, Mitteln und Rahmenbedingungen. Dabei ging es nicht 
darum. quasi eine Existenzgarantie oder eine Ex1stenzsiche
. 1.n3 zu erhalten. Da bin ich mit Herrn Hämmerle durchaus ei
ri.a. ;Jas wäre falsch. Das wollen wir nicht 
Es ;ing einzig darui:n, jene Mittel und Rahmenbedingungen 
zu erNirken. die jede andere Branche auch .bräuchte, um ei
nen gestellten Auftrag bezüglich Planung und Investitionen 
mit Aussicht auf Erfolg anpacken zu können. Sie haben der 
Landwirtschaft einen Auftrag gestellt, für dessen Erfüllung eine 
flächendeckende Bewirtschaftung Voraussetzung ist Das 
kann nur über eine zweckmässige Kombination von Nutz- und 
Schutzfunktion erfolgen. 
Um die Direktiahlungen politisch. sozial und volkswirtschaft
lich in einem vertretbaren Rahmen zu halten, muss und will die 
Landwirtschaft weiterhin produzieren können. Dazu braucht 
es Produktions- und Absatzmöglichkeiten, braµcht es Markt
anteile. Genau hier brauchen wir mehr Luft und Handlungs
spielraum, um Eigeninitiative und Innovation spielen zu las
sen. Es gibt sie. diese bäuerlichen Familienunternehmen, die 
das können und wollen. Sie können und wollen unternehmeri
sche Offenheit und Kompetenz in der Umsetzung· einer um
weltgerechten Landwirtschaft bei offeneren Grenzen an den 
Tag legen. Sie können und wollen ihren Beitrag zur Verbesse
rung der Wettbewerbsfähigkeit leisten. Dabei darf aber die ge
mäss 7. Landwirtschaftsbericht neu definierte Agrarpolitik 
nicht der Gefahr ausgesetzt werden, m~ ständig neuen und 
zusätzlichen Regelungen noch planWirtschaftlicher als früher 
zu werden 
Es braucht rasches politisches Handeln, damit Strukturen so 
verbessert werden, damit wir am Markt konkurrenzfähig blei
ben können. 
Sie sehen, die Herausforderungen in d~r Landwirtschaft sind 
nicht nur eine Frage der Direktzahlungen. Vor diesem Hinter
grund beurteilt die CVP-Fraktion die Neuauflage des stände
rätlichen Gegenvorschlages und hält folgendes fest: 
1. Dem Anliegen, über die Finanzierung der agrarpolitischen 1 

Massnahmen eine Aussage zu machen, wird mit dem in 
Artikel 31 octies vorge:,ehe:ien Absatz 3 und mit dem Kommis
sionspostulat 94.3318, das heute noch behandelt wird, Rech
nung getragen. Viel entscheidender ist aber der politische 
Wille, ob man in der Schweiz weiterhin eine leistungsfähige 

und flächendeckende Landwirtschaft will und ob die Errei
chung dieses Zieles eine wichtige Bundesaufgabe bleiben 
soll. , . 
2. Dass der Gegenvorschlag im Vergleich zur Bauern-Initiative 
ein stärkeres Gewicht auf den Umweltaspekt und die-Marktori
entierung legt. wird in unserer Fraktion positiv aufgenommen. 
Damit wird der allgemeinen politischen Erwartung gegenüber 
der Landwirtschaft entsprochen. 
3. Die CVP-Fraktion ist sehr skeptisch, wenn die das bäuerli
che Einkommen ergänzenden Direktzahlungen für erbrachte 
und definierte Leistungen an einen besonderen ökologischen 
Leistungsnachweis gebunden werden sollen, wie das die 
Mehrheit der vorberatenden Kommission unseres Rates vor
schlägt Damit würde nicht nur die Idee von Artikel 31a und 
31 b des Landwirtschaftsgesetzes.verwischt Da wird zwischen 
einkommens- und ökologisch motivierten Direktzahlungen 
unterschieden: Es würde auch der Eindruck entstehen. dass 
die heutigen Direktzahlungen nach Artikel 31a des Landwirt
schaftsgesetzes noch keinen ökologischen Kriterien genügen 
müssten,, was nicht stimmt Betriebe, wie sie von Herrn Thür 

· geschildert wurden, kämen also bereits heute schon, nicht 
mehr in den Genuss ,von Direktzahlungen. 
Di~ ersten Auswertungen über die Ausrichtung der Direktz~h
lungen nach Artikel 31 a und 31 b des Landwirtschaftsgesetzes 
zeigen, dass eine extensivere Landwirtschaft gefördert wird 
und die Umstellung auf ökologischere Produktionsformen im 
Gange ist Wir sind der Meinung, dass vor allem der Markt ent
scheiden soll, wie viele Betriebe schliesslich die Methode der 
integrierten Prof.luktion oder die Methode des biologischen 
Landbaus wählen sollen. und nicht der Staat 
Es kommt dazu, dass es nicht sinnvoll ist, wenn der Bund 
neb~ den verschiedenen Marktorganisationen. die mit Labels 
arbeiten, ebenfalls ein System von Produktionsvorschriften 
und -kontrollen mit der gleichen Zielsetzurig einrichten 
müsste. Damit würde sich die Agrarpolitik rasch wieder dem 
Vorwurf der Marktfeme aussetzen. Es gibt tatsächlich keinen 
Röstigraben zwischen der welschen und der Deutschschweiz • 
wie das vorhin angesprochen wu,ae. Ich selber. bin IP-Produ
zent und bin trotzdem gegen diesen zusätzlichen ökologi
schen Leistungsnachweis. Ich möchte verhindern. dass der 
Kontrollapparat zusätzlich aufgebläht wird. dass Doppelspu
rigkeiten entstehen, die teuer bezahlt werden müssen. Das ist 
auch eine der Zielsetzungen der neuen Agrarpolitik. . 
Die CVP-Fraktion wird mehrheitlich der Mehrheit der vorbera
tenden Kommission folgen. Sezüglich des ökologischen Lei
stungsna~hweises wird sie mehrheitlich mit der Minderheit 
Philiponast_immen (Art 31octiesAbs. 2 Bst d). 

Stalder Fritz (D, BE): Die SDiLega-Fraktion anerkennt die Be
deutung der schweizerischen Landwirtschaft·und ist mit Bun
desrat und Kommission der Meinung, dass die Einkommens
sicherung dieses Wirtschaftszweiges durch einen Artikel in der 
Bundesverfassung gesichert werden muss. 
Das Bauernsterben darf nicht ins Uferlose weitergehen. Der 
Bundesrat bekannte sich immer zur Struktur des bäuerlichen 
Familienbetriebes. Natürlich kann nicht jedes «Betriebli» um 
jeden Preis am Leben erhalten werden. Da aber die Anzahl der 
Betriebe - noch vor wenigen Jahren waren es über 200 000 -
bereits unter 100 000 gesunken ist, muss dieser Entwicklung 
langsam Einhalt geboten werden. Für die Erhaltung der Be
siedlungsstruktur des Landes, aber ebenso für die sehr wich
tige Aufgabe der Landschaftspflege im Berggebiet und für die 
Verkehrswegsicherung· ist - nicht zuletzt unter Berücksichti
gung der Topographie der Schweiz - die kleingegliederte Be
triebsstruktur zu erhalten. 
Diese Betriebsform mit Haupt- urid Nebenerw.erbscharakter 

· muss unbedingt erhalten bleiben. Darum darf das Bauernster
ben, insbesondere nach der Uruguay-Runde des Gatt, nicht 
verstärkt weiterlaufen, sonst wird sogar die Basis für den Wich
tigen Wirtschaftszweig Tourismus zerstört Der Tourismus ist 
gant besonders auf eine gepflegte Landschaft, aber auch auf 
sichere Verkehrswege angewiesen. Es muss doch anerkannt 
werden, dass der Wirtschaftsfaktor «Landwirtschaft» nicht nur 
aus der Sicht der Lebensmittelproduktion betrachtet werden 
darf. 
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Die Bedeutung der finanziellen Existenzsicherung darf nicht 
ausser acht gelassen-werden. Dazu braucht es die Veranke- · 
rung dieses Artikels in der Bundesverfassung. Ganzheitliches 
Denken ist hie· am Platz. · 
Die SD/Lega-Fraktion unterstützt den Antrag der Kommis
sionsmehrheit Einzig in bezug auf die Übergangsbestimmun
gen unterstützt sie die Minderheit Kühne. Dieser Antrag ent
spricht den Vorstellungen unserer Fraktion in bezug auf Öko
logie. Die Fraktion empfiehlt Ihnen, dasselbe zu tun. 

Ledergerber Elmar (S, ZH): Die sozialdemokratische Fraktion 
ist gegen diese Initiative, und sie ist auch gegen den Gegen~ 
vorschlag, wie er jetztvon der Mehrheit der Kommission vertre
ten wird Wir haben ganz klare Bedingungen, die erfüllt sein 
müssen, damit wir die Vorlage mittragen könneA. 
Sie finden das Gegenkonzept in den von Herrn Hämmerle 
bereits klar vorgestellten Minderheitsanträgen. Wenn dieses 
Konzept bei Ihnen nicht durchkommt. ist die Minderheit II 
(Hämmerle) für uns die Schlüsselstelle in diesem Gegenvor
schlag. Wir sind nicht'deshalb gegen diese Initiative unc;! die 
Mehrheitsmeinung, weil wir gegen die Bauern in diesem 
lande wären, ganz im Gegenteil: Wir möchten gerne, dass 
es den Bauern in Zukunft besser geht als heute. Aber wir 
wenden uns hier in aller Schärfe gegen die Landwirtschafts
politik des Bundes. wie sie jetzt schon seit mehreren Jahren 
oder Jahrzehnten betrieben wird. Ich will Ihnen dazu vier 
Stichworte geben. 
1. Zur Landwirtschattspolitlk: Sie haben heute in einem Teilbe
reich der Wirtschaft als Resultat einer bürgerlichen Planwirt
schaft katastrophale Ergebnisse vorliegen. Das ist leider so. 
obwohl im entsprechenden Departement seit längerer Zeit 
freisinnige Vertretersitzen. die gerade letzten Sonntag die libe-

-rale Kraft sehr deutlich abgefeiert haben -wir wollen ihnen das 
nicht versagen-. aber mindestens in diesem Teilbereich der 
Politik ist davon nichts zu spüren. Ich will Ihnen dazu ein paar 
Müsterchen geben, die Sie zum Teil selber kennen. 
Die Milchrechnung: Diese Politik, diese Landwirtschaftspolitik, 
verursacht mit 9rossen Preisanreizen. die die_ Konsumenten 
bezahlen, eine Uberproduktlon. Der Bund oder die parastaatli
chen Bürokratien nehmen diese Milch zu fixen Preisen entge
gen, verarbeiten sie zu Butter und Käse, und wir haben überall 
grosse Überschüsse. Allein zur Verwertung der Überschüsse 
im Käsebereich gibt der Bund dieses Jahr über 600 Millionen 
Franken aus. 1m Bereich der Butter sind es über 400 Millionen 
Franken. Sie wissen. dass allein die Milchrechnung jedes Jahr 
mit etwa 1,3 Milliarden Franken Defizit abschliesst Das ist das 
Resultat dieser bürgerlichen Planwirtschaft Es ist auch eine 
Planwirtschaft. die gemäss Stop-and-go-Politik funktioniert: 
Einerseits gibt man gewaltige Produktionsanreize, und ande
rerseits muss man nachher wieder dämpfen, indem man zum 
Beispiel Kontingente einführt, die ihrerseits wieder Verzerrun
gen zur Folge haben, indem man Stallbauverbote erlässt usw. 
Es ist auch eine Planwirtschaft, die dazu geführt hat, dass die 
Bauern heute nicht mehr Unternehmer sind, sondern Agrarbe
amte, indem jeder Franken, der bei ihnen eingeht, zu 80 Rap
pen aus Preisgarantien und Subventionen besteht und nur zu 
20 Rappen aus selber erwirtschafteten Marktleistungen. Das 
ist eine Situation, die so nicht weiterbestehen kann! Wir neh
men es dem Bundesrat vorläufig nicht ab, dass alles auf dem 
Weg zum Besseren seL Was wir heute vor uns sehen, ist ei
gentlich genau das Gegenteil 
Auch die Initiative, über die wir heute sprechen, ist eine Initia
tive zur Strukturerhaltung und nicht zum Strukturwandel 
2. Zum Strukturwandel: Es ist offensichtlich, dass wir uns 
diese Landwirtschaftspolitik, wie wir sie heute haben, nicht 
mehr leisten können, finanziell nicht mehr leisten können, öko
logisch nicht mehr leisten können, und erst recht in Zukunft 
nicht mehr finanzieren können. Ich möchte Sie daran erinnern, 
dass wir in den letzten Jahrzehnten Strukturwandel in ver
schiedenen Bereic.t,en gehabt haben: Ich erinnere Sie an die 
Maschinenindustrie, an die Uhrenindustrie oder an die Textil
industrie, \·!o sei- r vie! mehr Arbeitsplätze betroffen waren. wo 
man abgebaut, umstrukturiert hat. in der Regel auf dem 
Buckel der Beschäftigten, und die Bundeshilfe war nicht da 
oder nur in einem ganz kleinen Bereich. Es waren wirtschaftli-
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ehe Strukturumwandlungsprozesse, die man laufenlassen 
hat. und nur iri der Landwirtschaft soll dieser Wandel nicht so 
laufen. 
Mit der heutigen Landwirtschaftspolitik verhindern wir diesen 
Strukturwandel. Wir verunmöglichen dieser Landwirtschaft 
weitgehend die Möglichkeit. Nischenproduktionen zu ent
wickeln, Exportprodukte zu entwickeln, die eben in ihrer Quali
tät einzigartig smd, die ihre Märkte finden könnten. Diese Poli
tik setzt einseitig auf homogene Güter. auf Massengüter. Auch 
im Inland sind, wie wir feststellen, Märkte für biologische, für 
hochwertige Produkte vorhanden. aber nicht für diese Art ho
mogener Massenproduktion. Ich habe es schon gesagt: Die 
Initiative des Bauernverbandes ist eine Initiative zur Strukturer
haltung. Wir können diese so nicht mittragen. 
3. Zur Umwelt: Es ist dazu viel gesagt worden, ich will es nicht 
wiederholen. Ich möchte trotzdem daran erinnern, dass nach 
vorliegenden Studien die Landwirtschaft in der Schweiz im 
Umweltsektor jährlich Folgekosten von bis zu 1,5 Milliarden 
Franken verursacht - Kosten. die von den Konsumenten. von • 
den Steuerzahlern und von den Bürgerinnen und Bürgern ge
tragen werden müssen. So kann es nicht weitergehen, wir ha
ben darüber diskutiert bei den Artikeln 31 a und 31 b des Land
wirtschaftsgesetzes: Die «Bauernführer» und die Landwirt
schaft wollen in diesen Bereichen keine ökologischen Aufla
gen akzeptieren. Die IP-Bauern, die jetzt auch keine Auflagen 
wollen, erweisen ihren Kollegen eigentlich einen Bärendienst 
Die Landwirtschaft ist heute neben dem Verkehr der grösste 
einzelne Umweltbeiaster. Wir können diese Politik nicht mehr 
mittragen 
4. Zu den Bundesfinanzen: Meine Damen und Herren von den 
bürgerlichen Parteien, die Sie jetzt Ihre rigorosen Sparpakete 
präsentieren, die Sie den Rentnern. den AHV-Bezügerinnen 
und AHV-Bezügern. Abstriche machen wollen, die Sie bei den 
Arbeitslosen massive Abstriche machen wollen, Sie werden 
die Quittung dafür bei den Vorlagen im nächsten März bekom
men: Ihre Landwirtschaftspolitik ist angesichts dieser Sparpo
litik in den anderen Bereichen so nicht mehr mehrheitsfähig. 
Es ist nicht mehr vorstellbar, dass Sie den Bauern einen Auto
matismus versprechen, der jedes Jahr einen Direktzahlungs
zuwachs von 300 Millionen Franken vorsieht Das ist heute 
nicht mehr mehrheitsfähig, und Sie haben offenbar die Zei
chen der Zeit noch nicht erkannt 
Wo machen wir von der SP weiter mit? ich will es noch einmal 
wiederholen: Wir machen mit bei Lenkungsabgaben. bei Ab
gaben auf Betriebsstoffen. auf Düngern, auf Pestiziden usw. 
Wir machen bei Direktzahlungen mit. wenn sie an ökologische 
Auflagen gebunden sind Und wir machen überall dort mit, wo 
Sie den Bauern wieder zum Unternehmer machen und nicht 
mehr als Beamten knechten. 
Zum Schlu~ habe ich noch eine Frage an Bundesrat Delamu
raz zu Buchstabe d: Ich möchte von Bundesrat Delamuraz 
wissen, wie er die Mehrheitsposition, die von Herrn Philipona 
abgelehnt wird, interpretiert, nämlich die Position, wonach Lei
stungen unter der Voraussetzung eines ökologischen Lei
stungsnachweises erbracht werden können: Ist das inte
grierte Produktion, ist das biologische Produktion, oder wie 
muss das genau verstanden werden? 

Gros Jean-Michel (L, GE): Je m'exprimerai taut partlculiere
ment sur la proposition de minorite Philipona. concemant la 
lettre d, que fe·groupe liberal vous prie instamment de soute
nir, vous ralliant ainsi a la version du Conseil des Etats. 
Le premier motif que j'aimerals invoquer a l'appui de cette pro
position de minorite est l'incertitude vecue actuellement par 
les agriculteurs face aux nouveaux enjeux. Les Accords de 
l'Uruguay Round sont, nous l'esperons vivement, en. passe 
d'etre ratifiees, mais ils accentueront, c'est indeniable, la 
concurrence a laquelle sont soumis les produits agricoles 
suisses. Une reduction importante du prix des denrees ali
mentaires indigenes est a attendre. Meme si le paysan suisse 
peut esperer, a ce moment-lä, une·certaine pression sur le prix 
de ses agents de productlon soumis eux aussi a une concur
rence plus vive. il est sür, cependant, que l'ecart entre frais de 
production et prix des produits va s'accroitre. C'est justement 
dans le but de compenser, en taut cas partiellement, cet ecart 
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que les Cha;-nbres ont modifie la loi sur l'agriculture. en insti
tuant des pa,ements directs. Nous Je savons dejä, la facture 
sera lourde pour la Confederation. Mais si, aujourd'hui, vous 
liez en plus le versement des paiements compensatoires ä des 
exigences ecologiques supplementaires. vous augmentez 
ainsi les coüts de production agricole, et donc l'ecart ä com
bler entre les frais et les prix payes. 
La version de la majorite de la commission, ä la lettre d, est 
donc tout a fait inopportune, puisqu'elle contribuerait ä ren
cherir encore la production suisse face ä de,s produits etran
gers non soum,s ä de telles restrictions de production et libres 
d'importation. Elle contribuerait aussi ä augmenter la facture 
des paiements directs au moment Oll la caisse federale n'en a 
vraiment pas besoin. . . 
11,y a aussI un autre motif. Lorsque nous avons instaure les 
paiements directs, nous avons vote deux articles: l'article 31a 
qui prevoit des paiements directs lies ä la simple prestation 
agricole que le paysan fournit au pays, et l'article 31b qui lie 
le versement de paiements directs a des exigences ecologi
ques particulieres. Si maintenant, dans la constitution, nous 
limitons i'octroi de versements compensatoires ä ceux qui 
remplissent des conditions de caractere ecologique force
ment autres que celles prescrites par les lois en vigueur, 
nous biffons de facto l'article 31 a que nous avons vote der
nierement, 
Plusieurs agriculteurs, qui ne sont pas en mesure ou pas en
core en mesure de remplir ces conditions, se verront prives de 
revenu. Est-ce vraiment le message que nous voulons adres
ser aux agriculteurs qui sont tres inquiets face a l'avenir? 
Enfin, une raison de principe m'incite ä vous demander de 
vous rallier ä la decision du Conseil des Etats. Qu'est-ce qu'un 
contre-projet? En general, !'Assemblee federale oppose un 
contre-projet ä une initiative populaire, lorsqu'elle considere 
qua celle-ci va trop loin, mais qu'elle souhaite faire un pas 
d,ans la direction des initiants. Si nous acceptons ta version de 
Ia ma1or1te de ta commission, nous aurons un contre-projet qui 
va plus t0In cue !'initiative. On l'!e lit nulle part dans la texte da 
l'Union suisse des paysans une condition auss, drastiqua 
pour l'obtention- de paiements directs. Alors, ne soyons pas 
plus royatistes que le ·roi, et taissons, pour l'octroi des paie
ments directs. des conditions acceptables pour nos agri
culteurs qui. dans l'insecurite Oll ils se sentent, n'pnt pas be-
soin d'etre inquietes davantage. , 
En conclusion, il s'agit ici d'un article cle du contre-projet a' 
('initiative de l'USP. Voulons-nous indemniser des paysans 
susceptibles de conserver ä la Suisse une agriculture digne de 
ce nom, ou souhaitons-nous seulement maintenir une pay
sannerie folklorique, payee ä ne rien produire et ä mettre en 
pratique des theories d'ecologistes de salon? Le groupe libe
ral opte resolument pour la premiere alternative et liera son 
vote sur le contre-projet ä l'acceptation de la propositlon de 
minorite Phihpona et au rejet des propositlons de minorite 
Hämmerte et Baumann. 
Quant aux propositions de minorite II (Hämmerte) et da 

, minorite III (Thür) concemant le financement des mesures, 
alles visent: una fois de plus, a introduire des taxas cfincitation 
par ta petite porte, et alnsi ä accroitre tes couts de production 
agricotes. Elias doivant donc egalamantetre rejetees. 

Dreher Michael (A, ZH): Die Freiheits-Partei ist noch zu Jung, 
um mit dar Landwirtschaft, den Butterbaronen, den Käsefür- .. 
sten und den Sofaimporteuren von FleischkontingeAten ver
fitzt zu sein. Das hat insofern sein Gutes, als wir die Möglichkeit 
haben, uns relativ frei in den Ansichten zu dieser Sache zu be-
wegen. , . 
Der Umstand, dass wir in diesem lande bald 70 Jahre Kriegs
wirtschaft schreiben - soweit es die Landwirtschaft betrifft -, 
hat zu den enormen Fehlentwicklungen geführt, die man seit 
Jahren beklagt, bejam.mert, aber im Prinzip perpetuiart 
Ich erinnere Sie an das Kabinettstück von Votum, das unser 
früherer Kollege Paul Eisenring am 30. November 1988 hielt. 
als es um die Käseverwertung ging. Daran hat sich nur inso
fern etwas geändert, als seine damaligen Ausführungen nicht 
nur unverär.::::ert Gültigkeit hal:>en, sondern dass es noch viel 
schlimmer geworden ist 
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Was sollen wir also tun? Wtr sind absolut für die Rückketir an 
den Markt. und wenn Sie den Markt haben wollen,. dann hat es 
ke,inen Platz für eine Butyra, und es hat keinen Platz für eine 
Käseunion, und es hat keinen Platz für Fleischkontingente 
usw. -was alle dieser Fehlentwicklungen waren und sind. 
Wir sind jetzt in der etwas unangenehmen Lage, dass diejeni• 
gen Landwirtschaftspolitiker, die näher an unsere Vorstellun
gen herankommen, zufällig einem Lager angehören, das uns 
ordnungspolitisch in anderen Bereichen denn doch so zuwi
der ist, dass wir ihnen hier nicht zustimmen mögen. 
Aus diesem Grunde hat sich die Fraktion der Freiheits-Partei 
für einmal entschieden, sich der Stimme zu enthalten. Wir wol
len damit gegen 70 Jahre verfehlte Landwirtschaftspolitik pro
testieren, wollen aber andererseits auch nicht alles. wofür wir 
aussarhalb der Landwirtschaft einstehen, über. Bord werfen 
und Unterstützungen leisten, für die wir morgen nicht mehr in 
den Spiegel schauen könnten. · 
Zum Schluss möchte ich warnen. Ich möchte vor der Volksin
itiati-.;e «für preisgünstige Nahrungsmittel und ökologische 
Bauernhöfe» warnen. Sie wissen, dass die letzte Kleinbauern
Initiative - nicht zuletzt aufgrund des Protestes, den sehr viele 
Konsumenten der mittleren und rechten Seite mit ihrem Votum 
in die Urne gelegt haben - ganz knapp gescheitert ist Ich 
glaube, dass diese erwähnte·Volksinitiative an dar Urne glatt 
durchmarschiert. so dass vieles, über das wir heute reden, 
dann bereits wieder Makulatur sein wird. · 
Aus allen diesen Gründen bitte ich Sie, den Standpunkt der 
Freiheits-Partei zu akzeptieren. Es bleibt Ihnen auch nichts an
deres übrig. 

Perey Andre (R, VD): Une fois de p'lus, selon leur habitude, 
quelques deputes - toujours les memas - saisissent chaque 
occasion possible pour remettre en cause notre politique agri
cole. Cette nouvelle politique doit pouvoir se mettra en place. 
Las buts en sont bian definis et ont ete approuves par notre 
Conseil. · · 
L'article ·31 ade la loi surr agricuIture est la pour compenser ta 
baisse des prix ä la production et!' article 31 b doit apporter un 
supplement a celui qui fournit des prestations ecotog1ques 
supptementaires. · 
Nous avons pris a ce jour de nombreuses dispositions pour 
conduira une agriculture plus douce, plus respectueuse de 
notre environnement · 
A l'article 2, la minorite 1 (Hämmerte) voudrait remetfre en 
cause tout le systeme an imposant una agricuttura biologique 
a l'ensembla du pays puisque seules tes exploitations biotogi
ques devraient recevoir des paiements diracts. C'est dira que 
seulement moins de 2 poyr cent de nos agriculteurs pour
ralent en beneficier. C'est ta la trouvailla de ta minorite Häm
merle. Nous vous invitons donc a repousser sa proposition, 
afin de permettre a la nouvelle politique agricote da se mettre 
en placa et de faire ses preuves. Las modifications necassai
res viendront ä l'usage et sans modifiar continuellement les 
bases de cette nouvelle politlque. La proposition de minorite . 
Hämmerte va ä l'encontre de ce qui est souhaite. Le groupe ra
dical-democratique la rejettera donc et soutiendra la proposi-

. tion de ta majorite. 
A l'article 31octies alinea 2 lettre b, il est fait mention de l'obli
gation se rapportant a l'entraide qua nous avons votee dernie
rement dans ce Conseil 8le a donc sa ptace dans cet article. 
M Baumann, mauvais perdant, voudrait biffer la possibilite 
qu'a la Confederation de faire appliquer la dlsposition concer
nant l'entraide. Relevons qua la Confederation peut. mais 
qu 'eile ne le fera pas systematiquement 
En conctusion, le groupe radical-democratique soutiendra la 
version de la majorite et rejettera ta proposition de minorite 
Baumann. Sur ta meme lancee, je vous informe qu'il en tera de 
meme pour la tattre c, soit deux fois non aux propositions de 
minotite Baumann. 
A la tattre d, le groupe ractical-democratique soutiendra la pro
position de minorite Philipona qui demande d'en rester a la 
version du Conseil des Etats, appuyee par te Conseil federal. 
La majorite va plus toin que le Conseil des Etats et exige que la 
preuve soit apportee qua des exigences de.caractere ecologi
que sont satisfaites. Une fois de plus. on metange volontaire-
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ment les exige>nces de la loi sur l'agriculture. Dans sa version, 
le Conseil des Etats dit que ta Confederation «comptete Je re
venu paysan par te versement de paiements directs aux fins de 
remunerer equitablement les prestations fournies». Ce texte 
est conforme a Ja nouvelle politique agricole. alors que la ma
jorite de la commission veut ignorer au supprimer l'article 31 a 
et ne faire intervenir que l'article 31 b. Si c'est de cette fa9on 
que vous pensez apporter aux paysans des assurances pour 
qu'ils acceptent le Gatt, c'est perdu d'avance!. -
L'acceptation de la proposition de la majorite ~ la (ettre d dres
sera automatiquement les paysans contre l'acceptation du 
Gatt et, personnellement, je me verrai dans l'obligation de re
fuser ce contre-projet en votation finale. II est donc imperatif de 
voter en faveur de la proposition de minorite Philipona, ce que 
fera le groupe radical-democratique. 
L'alinea 3 (nouveau) concernant le financement des mesures 
de compensation nous parait conforme a ce qui a ete souhaite 
et le groupe radical-democratique l'approuve, ,taut comme il 
approuve le postulat forrnule par la commission concernant Je 
financement des mesures conforrnes au Gatt II est absolu
ment necessaire que les paysans sentent notre volonte de ne 
pas les lai~ser en danger face aux Accords du Gatt, ce qui de
vrait nous perrnettre de mieux faire admettre ce fameux Gatt 
qui doittant nous apporter, a ce que l'on nousdit! 
En conclusion, le groupe radical-democratique votera 
l'alinea3 sur le financement dans la version de la majorite et 
le postulat de la CER-CN, et d'autorite, bien sur, il refusera les 
propositions de minorite II (Hämmerle), 111 (Thür) et IV 
(Jaeger). 

Hämmerte Andrea (S, GA), Sprecher der Minderheit: Neben 
vielen Ungenauigkeiten hat Herr Nebiker eine abenteuerliche 
Behauptung aufgestellt Er hat nämlich gesagt, der biologi
sche Landbau sei eine ideologisch begründete Methode, die 
IP hingegen sei eine wissenschaftliche Methode. Diese Be
hauptung muss ich in aller Form zurückweisen. 
Ich will jetzt den Spiess nicht umkehren und sagen. das Ge
genteil sei richtig. Aber ich muss zwei Dinge klarstellen: Der 
biologische Landbau hat ganz klare, messbare und kontrol
lierbare Richtlinien, die in vielen Jahren entwickelt urid erprobt 
wurden. Die IP hingegen ist schon im Grundsatz überaus 
schwammig. Der Grundsatz heisst: Sowenig wie möglich, so
viel wie nötig. Was daran wissenschaftlich sein soll, müssen 
Sie mir zuerst erklären. 

Binder Max (V. ZH), Berichterstatter: Sie haben eine ganze Pa
lette von Meinungen zu dieser Vorlage gehört: und es wird für 
manche recht schwierig sein, überhaupt noch den Überblick 
zu behalten. 
Ich beginne mit Herrn Hämmerle: Er hat gesagt, die alte Be
stimmung habe genügt, um die Agrarpolitik bis zur heutigen 
Zeit zu gestalten Ich gebe ihm recht; aber er sagt auch. die In
itiative des Bauernverbandes und auch der Gegenvorschlag 
hätten keine Substanz, enthalte nichtssagende Formulierun
gen, bringe überhaupt nichts Neues. Ich möchte aber immer
hin betonen, dass schon grundlegende Änderungen in der 
Formulierung liegen. Er hat den Artikel selbst vorgelesen, in 
dem von einer leistungsfähigen Landwirtschaft die Rede ist 
Das heisst es im neuen Artikel nicht mehr. Es wird nicht mehr 
von der Leistung und der Leistungsfähigkeit gesprochen; es 
wird nur noch ein produktlonsbezogenes Element eingeführt, 
nämlich die sichere Versorgung der Bevölkerung, in Buchsta
be a von Artikel 31 octles Absatz 1. Alles andere ist viel stärker 
ökologisch gewichtet als das Bisherige. · 
Es ist auch richtig, wenn Herr Hämmerle sagt. für keine Berufs
gruppe bestünden Garantien. Das wissen wir auch. Wir verlan
gen an und für sich mit dieser Formulierung betreffend Finan
zierung keine Garantien Wir sagen lediglich, man solle die Di
rektzahlungen aus allgemeinen Bundesmitteln und zweckge
bundenen Mitteln aus dem Bereich der Landwirtschaft finan
zieren. Damit sagen wir auch, dass die Zweckbindung nicht ir
gondeir9 Pn"ntasievorstellung ist. sondern das Geld aus der 
Landwirtschaft für die landwirtschaft kommt 
Herr Baumann, Sie haben - wie schon so oft - die Selbsthilfe 
als staatlich verordnete Zwangsmassnahme kritisiert (vgl 

Landwirtschaft Volksinitiativen 

Abs. 2 Bst b). Da muss ich Ihnen sagen und Sie bei der Ehre 
packen: Eine Lüge wird nicht zur Wahrheit. auch wenn sie 
noch so oft verbreitet wird. Je öfter Sie das sagen, desto grös
ser wird ihre Lüge. Die Lüge gipfelt darin, dass die Finanzie
rung von Organisationen, Verbänden explizit im Gesetz 
(Art 25 des Landwirtschaftsgesetzes) untersagt ist Es geht le
diglich darum, dass die Organisationen diese Beiträge einzie
hen, und zwar für die Werbung, für das Marketing der Pro
dukte. Diese müssen allen zugute kommen. nicht n\H irgend
einer Produktion. Von diesem Marketing werden Sie, Herr 
Baumann, genauso wie ich profitieren, und Sie werden diesen 
Profit einstreichen. 
Zu Absatz 2 Buchstabe c habe ich bereits vorher ausgeführt. 
dass die Kann-Formel besser ist, sie ermöglicht eine gewisse 
Flexibilität, gewisse Anpassungsmöglichkeiten. Es kann 
durchaus sein, dass wir das Bodenrecht in gewissen Punkten 
anpassen müssen, ohne dabei das Ertragswertprinzip zu ver
lassen. Das möchte ich persönlich auch nicht 
Herr Strahm Rudolf, zur Frage der Deklarationspflicht (Abs. 2 
Bst f) gibt es nicht mehr viel beizufügen, ausser dem, dass 
Eier das schlechteste Beispiel sind, das Sie bringen konnten. 
Wenn Sie heute in einem Grossverteilermarkt schauen, wel
che Eier zuerst gekauft wurden, dann sind das die billigsten. 
und zwar die Importeier aus Batteriehaltung, und es sind nicht 
die teuer produzierten Eier aus der Freilandhaltllng in der 
Schweiz. Ich habe schon an anderer Stelle das Beispiel von ei
nem Nachbar gebracht, der einen Hühnerstall mit Batterien 
mit 2000 Hühnern hatte. Er stellte freiwillig auf Bodenhaltung 
um, mit dem Resultat, dass er heute bei hohen Investitionen 
nur noch 1500 Hühner halten kann. Die Batterien hätte er nach 
Deutschland exportieren können, und es wären aus seinen 
Batt~rien wieder Eier importiert worden. Damit will ich nur sa
gen, dass wir - ich hoffe. Herr Bundesrat Delamuraz wird es 
bestätigen, er hat das schon im Zusammenhang mit dem Le
bensmittelgesetz gemacht- auf die Produktionsmethode, die 
Produktionsweise, in anderen Staaten keinen Einfluss haben. 
Im übrigen kann die Deklaration auch auf freiwilliger Basis be
ruhen. Das sehen Sie bei den Biobauern. Diese deklarieren 
ihre Produkte als Bioprodukte aus einer guten. aus der besten 
Produktion, wie sie zum Teil sagen. Das ist durchaus möglich. 
Herr Gebet hat recht. wenn er sagt, dass die Übergangsbe
stimmungen nur einen Sinn machen, wenn Sie Buchstabe d 
allenfalls gemäss dem Antrag der Mehrheit annehmen. 
Zur fy'linderheit II (Hämmerle): Herr Hämmerle sagte, die For
mulierung in Absatz 3 bezüglich Finanzierung sei nichtssa
gend, der Berg habe nicht einmal eine Maus geboren. Ich 

• frage Sie, wo dann die von Ihrem Berg geborene Maus steckt? 
Auch Sie sprechen in Ihrem Antrag zuerst von den allgemei
nen Bundesmitteln - wie wir das auch tun - und gehen dann 
auf die Lenkungsabgaben ein: An und für sich sind das für 
mich keine effektiven Direktzahlungen, sondern das ist nur 
eine Umverteilung· innerhalb der Landwirtschaft Da Sie die, 
Stickstoff- und Phosphorprobleme ansprechen, ist zu sagen. 
dass die Landwirtschaft sehr grosse Anstrengungen unter
nimmt Auch die Schulen und Gemeinden sind sehr aktiv, 
auch die Verantwortlichen der Wasserversorgung sind hellhö
rig geworden, und ich bin der Meinung, dass wir dieses Pro
blem auf gütlicher und vernünftiger Basis lösen können. 
Betreffend Lenkungsabgaben habe ich nicht gesagt, sie 
brächten nichts. Ich habe nur gesagt: Es sei rückläufig. Sie ha
ben recht Im Moment rechnet man mit 200 Millionen Franken, 
aber gerade weil die Schweizer Bauern Richtung Ökologie. 
Richtung extensivere Bewirtschaftung g~hen, aber auch aus 
dem wirtschaftlichen Aspekt heraus ist der Einsatz von sol
chen Mitteln rückläufig. Damit werden letztlich auch die Bei
träge rückläufig. Mich stört am meisten, dass die Beiträge nur 
an die biologische Produktion gehen sollen: von den einen er
bracht, von den anderen genossen 
Die Minderheit III (Thür) bietet eigentlich nicht viel mehr. Auch 
sie hat nur eine tote Maus geboren Auch sie spricht von allge
meinen Bundesmitteln Auch sie spricht von Lenkungsabga
ben, die rückläufig sind. 
Betreffend intensiver Tierhaltung muss ich Ihnen einfach sa
gen, Herr Thür, dass vielleicht gerade in diesem Bereich die 
Umstellung am schwierigsten ist, in dem Sinne, dass sie wahr-
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scheinlich sehr hohe Investitionen bei Ei.nrichtungen erfordert, 
die vielleicht vor noch nicht allzu langer Zeit installiert worden 
sind. ' 
Zu Herrn Jaeger mit seinem feurigen Votum; Ich habe gesagt: 
Ich muss mich einmal vorne hinsetzen, damit ich Herrn Jaeger 
in die Augen schauen kann, sonst erzählt er noch viele solcher 
Sachen. Wenn Sie die Bundesfinanzen ansprechen, haben 
Sie natürlich recht, diese sind in einem desolaten Zustand 
Meiner Meinung nach, Herr Jaeger, ist es unehrlich, wenn Sie 
einerseits für die Trennung der Einkommens- und Preispolitik 
eingestanden sind-was Sie getan haben-und dann anderer
seits aber erst erwachen, wenn Sie sehen, dass die Zahlungen 
vom Konsumenten eben zum Steuerzahler oder ?Um Staat ge
hen. Davor haben wir immer gew~rnt, und heute kommen Sie' 
und tun so. als ob es jetzt eine Uberraschung für Sie wäre, 
dass diese Zahlungen ständig zunehmen. Ich muss Ihnen 
auch sagen, dass in den letzten Jahren der Einkommensrück
gang für die Schweizer Bauern knapp 30 Prozent ausmachte -
was kein anderer Berufsstand ohne grosses Mucken hinge
nommen hätte-, und dies erst noch von einem tiefen Niveau 
ausgehend. 
Ich bitte Sie; gehen Sie in sich. überlegen Sie sich Ihre Reak
tion auf eine solche Situation Wer;in Sie dann noch das «Folio» 
ansprechen, gemäss welchem ein Bauer gesagt hat. dass 
Subventionen schmutziges Geld seien, so müssen Sie noch 
ein wenig weiterlesen - was Sie hoffentlich gemacht haben. 
Sie lesen dann. wer dieser Bauer war. Man kennt Brian Locher 
in Neuseeland, er ist nicht zu übersehen Er ist Hauptdarsteller 
in einem lV-Werbespot für ein Auto, er ist die Rugbylegende 
der sechziger und siebziger Jahre usw. Man erfährt auch, dass 
er 400 Hektaren Land bewirtschaftet; andere Bauern, die hier 
zitiert werden, bewirtschaften 16 000 Hektaren, andere haben 
800 Hirsche, 5000 Schafe und . bewirtschaften 400 oder 
600 Hektaren Wenn Sie das alles wollen, müssen Sie es ehr
lich sagen; dann hätten Sie beim 7. Landwirtschaftsbericht 
ganz anders opponieren müssen. In diesem Beitrag über Neu
seeianc steht nirgends etwas von einem kleinen Bauern mit 
23 Hektaren Land geschrieben 
Nocnmals zu Herrn Baumann. Er hat im Namen seiner Fr'ak
hon ja auch zu den Direktzahlungen gemäss den Artikeln 31 a 
und 31 b Landwirtschaftsgesetz ge~prochen. Ich bin der Mei
nung, dass es heute schon Bedingungen für diese Zahlungen ' 
gibt. was Ihnen auch Herr Leu Josef im Namen der CVP-Frak
tion erklärt hat Es gibt diE:t Bedingungen des Gewässerschutz
gesetzes, , des Tierschutzgesetzes usw. Es ist eine Verken
nung 'der Realität, wenn Sie so tun. ;:1ls ob heute ü,berhaupt 
nichts getan werden müsste, um DirektZahlungen zu bekom
men. Ich glaube, das grenzt gleichzeitig an Verrat an verant
wortungsvollen Bäuerinnen und Bauern in unserem Land 
Wenn Herr Ledergerber namens der SP-Fraktion sagt, dass 
ihre Opposition nicht gegen die Schweizer Bauern gerichtet 
sei, kommen bei mir schon ein wenig komische Gefühle aul 
Immerhin hört man von SP-Seite immer wieder, wie man heute 
sehr gut günstige Produkte importieren könne usw. In der SP 
spricht man von einer katastrophalen Situation der heutigen 
Agrarpolitik. Tatsac~e ist. dass viele Bauern in Europa uns um 
den Stand der Schweizer Landwirtschaft beneiden. Wenn Herr 
Ledergerber noch sagt, dass die Bauern nur 20 Prozent ihres 
Einkommens über Arbeit erzielen, ist das, so·meine ich, eine· 
absolute Frechheit den Bauernfamilien gegenüber. Es ist mir 
zuwider, auf ein solch unqualifiziertes Votum überhaupt einzu
gehen 
Herr Ledergerber, wir verhindern gar nichts in Richtung Ökolo
g[e. Wir haben heute schon sehr weitgehende Auflagen und 
werden noch weiter gehende Auflagen erhalten, denen wir 
uns auch nicht widersetzen werden Tut man aber einfach so, 
als ob die Umweltbelastung in der Schweiz durch die Land
wirtschaft einer. Betrag von 1,5 Milliarden Franken ausmache, 
muss ich Ihnen einfach sagen: Auf der Gegenseite steht auch 
eine Leistung hiefür. 
Herr Dreher - leider ist er nicht mehr da, ich will es ihm trotz
dem cageri -: Ich habe Ihre Äusserung so interpretiert, dass 
Sie sagen wollten, die Freiheits-Partei sei noch zu jung, um in 
der Landwirtschaftspolitik weise zu sein. Wir sind gerne bereit, 
Ihnen dabei zu helfen, weiser zu werden. 
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Theubet Gabriel (C, JU), rapporteur: Essayons de mettre un 
peu d'ordre, a defaut de clarte, dans cette foison de proposi
tions. 
Tout d'abord, la proposition de minorite Hämmerle: eile ,est 
presentee en ta,nt qua contre-projet a !'initiative de !'Union 
suisse des paysans. Sur le plan formet. cette proposition est 
substantiellement differente du contre-projet du Conseil des 
Etats. II s'agit d'une orientation nouvelle et, surtout, d'une vo
lonte d'aller plus rapidement dans une direction qui est er;icore 
loin de faire l'unanimite. Nous ne pouvons pas introduire d'un 
seul coup dans la constitution une disposition qui s'ecarte • 
aussi fondamentalement de la conception discutee actuelle
ment Cela nedessiterait d'autres reflexions et analyses et. 
comme vous le savez, le delai pour formuler un contre-projet 
courttoujours plus vite. Sur le fond, on peut s'etonner qua l'on 
veuille accelerer pareillement, pour ne pas dire precipiter, le 
mouvement d'ecologisation amorce dans le 7e rapport sur 
l'agriculture. Privilegier la production ecologique n'est pas ac
ceptable dans le contexte actuel. 
II convient donc de rejeter l'ensemble de la proposition de mi
norite Hämmerte, qui recouvre d'ailleurs en grande partie !'ini
tiative parlementaire Baumann, dont nous aurons ä debattre 
ulter,ieurement C'est ce qu'a decide la commission par 
14 voix contre 6. 
J'en viens aux deux propositions de minorite Baumann, tout 
d'abord s'agissantde la lettre b de l'alinea 2: la possibilite lais
see ä la Confederation d'«edicter des dispositions sur la decla
ration de force' obligatoire generale de conventions se rappor
tant ä l'entraide» est contestee par la minorite. Pourtant, par 
voie legislative, le Parlament a cree la possibilite de mesures 
d'entraide. Comme las denrees alimentaires suisses doivent 
se positionner plus clairement sur le marche qUe las produits 
Importes, de gros efforts de marketing sont necessaires. 
Contrairen1ent a l'obligation de declarer, cela peut etre obtenu 
par l'entraide de fa90n plus liberale et cela exige d'avantage 
de responsabilite' de la part des producteurs face au marche, 
car seule une production de haute c;ualite peut etre ecoulee. 
C.c-mme le Conseil des Etats, la maiorite de la commission est 
d'avis qu'il fautfaire figurer sous ta lettre b la possibilite deren
dre obligatoires las conventions se rapportant a l'entraide 

'entre organisations professionnelles. II s'agit de confirmer la 
-volonte du legislateur sur le plan constitutionnel, ne serait-ce 
que sous forme potestative. 
S'agissant ensuite de la lettre c, la possibilite pour la Confede
ration d' «edicter des prescriptions pour consolider la propriete , 
fonciere. rurale" a souleve la question de savoir si la forrnule 
doit ette imperative ou potestative. L'introduction de la forrnule 
potestative ne diverge pas de la competence actuelle qu'a la 
Confederation de s'ecarter de la liberte de commerce et d'in• 
dustrie pour garantir la propriete fonciere rurale. La mise en vi
gueur recente du nouveau droit foncier rural et ses premiers ' 
effets expliquent certainement la volonte de la majorite de la 
commission de s'en tenir a la forrnule potestative. 
Nous vous demandons de rejeter las deux propositions de mi
norite Baumann, comme l'a fait la commission respectivement 
par 13 voix contre 6 et 12 voix contre 8. 
G'est a. propos de la tattre d que le debat a ete le plus nourri en 
commission. II s'agit en fait d'une question d'interpretation 
des articles 31a et 31b de la loi,sur l'agriculture, plus precise
ment de savoir si l'article 31a deviendra plus ecologique 
qu'actuellement 
La version retenue par la majorite de' la commission est en falt 
une forrnule de compromis tenant compte de la signification 
grandissante de la composante ecologique dans la produc
tion agricole. II parait donc logique de fixer maintenant les an
crages constitutionnels correspondant a la direction prise. 
Pour la minorite Philipona, te complement prevu est inutile et 
ne fait qu'ajouter un element de contusion D'autre part. la mi
norite craint qu'en int~oduisant l'exigence de prestations eco
logiques dans la consfitution on prenne le risque d',engendrer · 
une inflation des couts de production et d'accentuer encore le 
desequilibre par rapport au prix des produits. Ces craintes 
sont infondees pour la majorite de la commission qui, pas trop 
fatiguee je crois a ce moment-la, a refuse la proposition Phili
pona par 11 voix contre 8. 
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Dans sa proposition de minorite. M. Strahm Rudolf desire 
ajouter une lettre f qui pennet ä la Ccnfederation d'ordonner 
une declaration obligatoire pour les denrees alimentaires et 
fourrageres. L'obhgation de declarer est un moyen qui permet 
une protection limitee contre les importations de dumping. 
Avec cette declaration, les denrees alimentaires suisses doi
vent ätre designees clairement de maniere ä ce que le 
cohsommateur puisse les distinguer des denrees importees. 
Cette obligation entraine cependant du travail et des frais ad
ministratifs. Une promotion des ventes sur la base de l'en
traide est probablement plus economique et poursuit finale
ment des objectifs analogues. 
Considerant le caractere superfetatoire de cette proposition et 
la modification en cours de la loi sur la protection des mar
ques, la commission l'a refusee par 11 voix contre 6. 
Venons-en ä l'alinea 3 qui est l'element nouveau de ce contre
projet Comme nous l'avons signale dans le debat general 
d.'entree en matiere, la majorite de la commission introduit un 
alinea supplementaire relatif au financement des paiements 
directs. L'alinea propose ne correspond toutefois qu'ä une 
pure declaration generala II ne donne en effet aucune indica
tion concrete sur la maniere dont devra ätre compensee la re
duction des soutiens internes ä l'agriculture exigee par le Gatt. 
Cette promesse de financement a pour but d'assurer aux pay
sans l'enveloppe des ressources federales dont ils disposent 
actuellement 
Demeure donc ouverte la question de savoir avec quelles res
sources la Confederation devra financer la conversion en paie
ments directs des mesures de soutien de politique agricole 
dont las Accords du Gatt exigent la reduction ou la transforma
tion: II convient de signaler que, lors de sa seance du 
7 septembre dernier, la commiss1on a accepte une interven
tion Strahm Rudolf visant ä demander au Conseil federal 
quelles seraient las consequences financieres pour la Confe
deration en cas de realisation integrale du postulat de la 
CER-CN et de combien las contributions federales ä l'agri-· 
culture seraient augmentees ces prochaines annees par rap
port au plan financier. La reponse est parvenue aujourd'hui 
aux membres de la commission. MM. Strahm Rudolf et Jae
ger, qui s'inquietent beaucoup pour las finances federales. ont 
pu en prendre connaissance et seront peut-ätre rassures. 
Tro1s proposit1ons de minorite sont donc opposees ä la for
mule de financement de la majorite. Les deux premieres vont 
plus loin, puisau · eil es preconisent le financement par une taxe 
sur les engrais mineraux et las produits phytosanitaires pour la 
minorite II (Hämmerte), et par des taxes d'incitation sur les 
agents de production et d'eventuelles autres taxes pour la 
minorite III (Thür). Quant ä la minorite IV (Jaeger), eile de
mande_purement et simplement de biffer la disposition sur le 
financement des paiements directs. Nous avons expose dans 
le debatd'entree en matiere les raisons qui ontamene la majo
rite de la commission ä repousser ces trois propositions. 
Je dirai encore quelques mots de la proposition de minorite 
Kühne, ä propos des dispositions transitoires, laquelle n'est 
necessaire que si la propositlon de minorite Philipona est refu- · 
sea La preuve que des exigences de caractere ecologique 
sont satisfaites doit taut d'abord ätre developpee methodique
ment et, pour ce faire, les resultats de I' application dans la pra
tique des artlcles 31a et 31 b de la loir sur l'agriculture sont ne
cessaires. Un delat de clnq ans est prevu pour parvenir ä cet 
objectif. ce qui nous semblait raisonnable. 
Toutefois, la majorite de la commission a refuse, par 1 o voix 
contre 9, cette propositlon concernant las dispositions transi-
toires. · 
La proposition de minorite Baumann de demiere heure de
mande taut simplement de rejeter !'initiative de l'Union suisse 
des paysans sans y opposer de contre-projet, autrement dit 
d'en rester au statu q~o. Nous avons suffisarnment parle, 
aussi bien en plenum. lors de m;,tre seance du 1 er decembre 
de l'annee derniere, qu'en commission. de la necessite dado
ter la Constitution federale d'un article agricole allant dans le 
:::ans jes conclusions du 7e rapport sur l'agriculture. pour ne 
pas y revenir aujourd'huL . 
Nous vous demandons donc de repousser categoriquement 
cette proposition de minorite. 
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Delamuraz Jean-Pascal. conseiller federal: L'imtiative lancee 
par !'Union suisse des paysans. qui a abouti en 1990. a connu 
un processus gouvernemental puis parlementaire de traite
ment particulierement long et complexe. En effet. le Conseil 
des Etats. le 13 juin de l'annee passee. pouvait se rallier ä un 
contre-prcjet certes different, qertes plus lourd. certes plus 
complexe que celui du Conseil federal, mais admissible. Votre 
Conseil, lui, sur une partie en tout cas de ce contre-projet. ne 

· pouvait se declarer d'accord et renvoyait l'etude ä la commis
sion qui a tenu les delais, au point que vous etes saisis mainte
nant in extremis de ses propositions. Je veux dire par lä que s1 
votre volonte politique est aujourd'hui encore d'opposer un 
contre-projet ä !'«initiative de Brugg», c'est le dernier moment, 
car passe le d(,lai du 26 fevrier de l'annee prochaine, et c'est 
tout proche, nous n'aurons plus aucune possibilite d'influen
cer l'electorat en lui presentant un choix entre le projet de 
!'Union suisse des paysans et le contre-projet ' 
Or, nous persistons ä penser que ce contre-projet est une ne
cessite. car en effet le projet original de !'Union suisse des pay
sans est tres long, tres complique. trop restrictif en plusieurs 
domaines. II ne rendrait pas grand service ä l'agriculture. Des 
lors, speculer sans opposer de contre-projet sur le fa\t que 
cette initiative ne trouverait pas gräce devant le peuple est un 
jeu decidement dangereux. C'est la raison pour laquelle je 
vous invite finalement ä voter un contre-projet et ä rejeter !'ini
tiative de !'Union suisse des paysans. 
Je sais bien. et on l'a entendu cet apres-midi, qu'il y a des 
deputes parmi vous pour qui l'article const1tutionnel agricole 
existant est tout ä fait satisfaisant 11s n'önt pas entierement 
tort selon la lettre du droit: j'observe en effet qu'avec cet arti
cle on a pu notamment donner cette nouvelle orientat1on ä la 
politique agricole que le 7e rapport sur l'agriculture et le vote 
des articles 31 a et 31 b de la loi sur l'agriculture ont permis, 
sans qu'il n'y ait ä changer une virgule ä un article constitu
tionnel, le mäme article qui, pendant 50 ans. avait permis 
egalement de faire de l'economie de guerre avec l'agriculture 
suisse. J'observe cependant quasi cet article.. un peu caout
chouc, un peu passe-partout. surtout tres bref, pourrait en
core faire nos beaux jours dans l'avenir. il est plus serieux et 
plus logique de vouloir tout de mäme adapter la lettre de la 
constitution ä nos nouvelles methodes. aux nouvelles orien
tations et aux nouveaux instruments que nous nous sommes 
donnes, notamment au travers du 7e rapport sur l'agri
culture. lequel d'ailleurs va en developper d'autres encore ä 
l'avenir. 
C' est dans ce sens que, si nous avons estime excessif le projet 
de !'Union suisse des paysans, il nous parait aujourd'hui en
core dangereux de ne pas vouloir lui opposer un contre-projet 
C'est ce qua je dis en preambule ä ceux d'entre vous qui veu
lent combattre l'un et l'autre. D'ailleurs les intentions de tel ou 
tel d'entre vous qui combat et !'initiative et le contre-projet ca
chent certainement la volonte de pouvoir, le moment venu, 
c'est-ä-dire dans quelques mois, lorsque le peuple se sera 
prononce sur cette initiative - au cas ou il se prononcerait ne
gativement surtout -. de pouvoir profiler la deuxieme initiative 
qui est traitee dans le message qua. vous avez sous les yeux, 
mais dont nous ne parlons pas aujourd'hui, car c'est au traite
ment de la premiere qua nous reservons nos soins prloritaires. 
C'est bien sür dans cette perspective de pouvoir faire passer 
une initiative tres differente de celle qua nous avons sous les 
yeux qu'on apere de cette maniera 
J'aimerais dire que si nous voulons tenir le delai et annoncer 
quelque chose au peuple suisse. c'est maintenant qu'il faut 
trancher, et au Conseil des Etats si possible. Ce serait meme 
une necessite durant cette session. 
Je me bornerai. sur les nombreux amendements qui nous 
sont proposes. ä en traiter cinq, et encore tres rapidement 
La premiere des propositions que je voudrais aborder est celle 
de la minorite Hämmerla La, veritablement, c'est une solution 
extreme, taut entiere construite sur la culture biologique. qui 
deviendrait une condition sine qua non pour recevoir quelque 
paiement direct qua ce soit Cet article constitutionnel creerait 
quelque chose de tout ä fait nouveau qua la majorite de votre 
Conseil n'a pas voulu, lorsque las articles 31 a et 31 b de la loi 
sur l'agriculture ont ete adoptes. 
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Cette pretentio;-, est excessive. Elle depasse les buts que nous 
devons assigner a l'agricultur'e, et je le dis pour deux raisons 
majeures. ' 
Premierement, l'arsenal legislatif federal en matiere non stric
tement agricole est deja suffisant. ecologiquement parlant La 
loi federale sur la protection des eaux. la loi federale sur la pro
tection de l'env1ronnement. la loi federale sur la protection de 
la nature et du paysage, pour citer ces trois piliers majeurs de 
notre politique environnementale, sont des dispositions qui 
montrent, particulierement dans leurs consequences pour 
l'agriculture, le campte qui est pris de cette derniere dans cette 
vision. Ces instruments sont d'ailleurs perfectibles en toutes 
circonstances et ne constituent pas un monument fige et defi-
nitif. · 
Deuxiemement, l'article 31 b, precisement. contient dejä toute 
une gamme de possibilites en matiere biologique qui font par
tie du droit positif, c'est-ä-dire du droit actuellement applique 
lorsque l'article 31b parle, par exempte. de surfaces de com
pensation ecologique, de la production integree, de la produc
tion biologique. de la detention d'animaux de rente en plein 
air. Voila un ensemble de dispositions de la loi sur l'agricutture 
qui complete !es autres dispositions et qui m'oblige a vous 
mettre eh garde de ne pas aller gaiement beaucoup trop loin 
sur ce chemin exclusifde l'ecologia 
La deuxieme remarque que je veuille faire concerne la propo
sition de minorite Baumann, a la lettre b, concernant la decla
ration de force obligatoire. M. Baumann n'a pas tout tort de _ 
dire qu'il pourrait peut-etre y avoir une contradiction· entre ce 
que nous faisons ici et ca que le peuple decidera au rriois de 
mars prochain. sur cette declaration de force obligatoire. C'est 
d'ailleurs, chose piqu.ante, le meme dimanche, le 12 mars 
1995, que le peuple aura äse prononcer sur ce texte - silant 
est que vous Je terminiez une fois - et sur les mesures obliga
toires. Je dis a r-,1. Baumann que c'est precisement parce que 
ta majorite de ta commission a retenu la forme potestative 
ccncernant la declaration de force obligatoire que nous pour
rcins, le cas. ectieant, ·arbitrer te differend qui serait ne d'un 
refus poputaire. le 12 mars 1995, de 1a proposition du Conseil 
tederaL 
J'en viens a un troisieme sujet: c'est cette fameuse lettre d. 
Non sans une malice evidente, Monsieur Ledergerber. vous 
me demandez comment j'interprete cette disposition de la 
lettre d que la minorite Philipona pourfend .. Non sans une cer
taine malice. dis-je, car vou~ souhaitez que le pauvre repre
sentant du Conseil federal s'enferme dans une interpretation 
extremement restrictive de cet article - dont il n·est pas l'au
teur, je dois le rappeler-, et qu'ainsi vous ayez la possibilite de 
faire miroiter aux foules rejouies l'interet beaucoup plus grand 
de vos propositions. Je vous diraf, au risque de decevoir votre 
attente, que pour moi l'interpretation de la disposition de .la 
lettre d, "a la condition que la preuve seit apportee que des exi~ 
gences de caractere ecologique sont satisfaites», est une re
ponse qui permet purement et simplement la continuation de 
la politique agricole inspiree d'ecologia Elle ne constitue pas 
un choix dans l'arserial des possibilites, un choix qui serait de
liberement et definitivement celui de la production biologlque. 
A notre interpretation de cette disposition sortie des cerveaux 
de la commission, nous pensons qu'.il y a lieu de dire qu'elle 
permettrait, sans selection impitoyable, de poursuivre une po
litique plus large, teile que nous l'avons inauguree notamment 
par l'article 31 b. Mais il est ,clair qu'en surchargeant ainsi le 
contre-projet de toutes sortes de precisions, qui n'en sont pas 
tout en l'etant. de contre-precisions et de nuances, on finit par 
affaiblir l'ensemble qui devient legerement bojteux. C'est la rai
son pour laquelle je souhaiterais, quant a moi, finalement pour 
davantage de clarte que l'on en revienne ä la version du 
Conseil des Etats pour eviter que nos enfants et petits-enfimts 
n' aient äse lancer ensuite dans de filandreuses interpretations 
historiques sur le contenu de cette phrase ajoutee par la majo
rite de la commission. Sur ce point, le Conseil federal salue la 
proposition de minorite Philipona qui lui parait, encore une 
f.:>is, avoir pour eile davantage de clarte. 
J'en viens ä mon quatrieme etavant-demiercommentaire, Ma
dame la Presidente. II conceme naturellement l'alinea 3 de cet 
article. Nous constatons que. dans notre message relatif ä,une 

revision de la 1of sur la protectio'n de l'environnement. le 
Conseil federal a propose une clause de competence concer
nant le prel,evement de taxes sur les engrais mineraux et les 
produits phytosanitaires. Le Conseil des Etats a renonce a 
cette clause au cours de la session d'ete de cette annee. mais 
par le biais d'une rriotion qua le Conseil federal a acceptee en 
tant que motion, il a charge l'administration de preparer, au 
cours des cinq prochaines annees, un rapport sur l'evolution 
de la consommation quantitative de:; engrais. C'est la raison 
pour laquelle nous pensons que, la motion etant en cours. la 
necessite de·suivre les minorites II et III tombe et que nous 
pouvons for;t bien vivre avec. la proposition de la minorite a 
l'alinea :3. a moins que l'on ne souhaite suivre purement et sim
plement la minorite IV (Jaeger) qui consisterait ä biffer cet 
alinea 3. J'insiste: il s'agit d'une disposition qui rend las propo
sitions superflues. 
Je voudrais preciser que la recherche d'affectation financiere 
dans le texte de !'initiative ne serait pas une banne recherche 
et je me felicite qu 'ainsi la commissipn du Conseil national ait 
renonce ä l'idee d'emettre dans ie contre-projet une formule 
qui ferait intervenir une garantie de.paiement ä l'avenir. Cela 
aurait certainement conduit a une grave difficulte devant te 
peuple. Nous n'en. sommes pas ä cette disposition. La formule 
qui a ete retenue par la majorite de votre commission est plus 
douce et. des lors, plus facile ä comprendre. 

Präsidentin: Ich schlage Ihnen vor, zuerst den Antrag der 
Mehrheit zu bereinigen, indem wir die folgenden Minderheits
anträge diesem Antrag einzeln.gegenüberstellen: Minderheit 
Baumann zu Litera b, Minderheit Baumann zu. Litera c, Min
derheit Philipona zu Litera d, Minderheit Strahm Rudolf zu Lite
ra f. Dann würden wir noch wir noch über die den Antrag der 
Minderheit Kühne abstimmen, sofern die Minderheit Philipona 
abgelehnt worden ist 
Das so bereinigte Konzept der Mehrheit würden wir dem Kon
zept der Minderheit 1 (Hämmerte) gegenüberstellen. 
Sollte sich das Konzept der Mehrheit durchsetzen, würden wir 
nachher über den Antrag der Minderheit II (Hämmerle) ab
stimmen. Sofern wieder die Mehrheit obsiegt; würden wir 
diese der Minderheit III (Thür) gegenüberstellen. 
Am Schluss würden wir über die Minderheit IV (Jaeger) befin
den, die Absatz 3 streichen will. 

Art. 31octies Abs. 2 Bst. b-Art. 31octies al. 2 /et. b 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit Baumann 

104Stimmen 
58Stimmen 

Art.,31octies Abs. 2 Bst. c-Art. 31octiesal. 2 let. c 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit Baumann 

104Stimmen 
63Stimmen 

Art. 31octiesAbs. 2 Bst. d-Art. 31octiesal. 2/et. d 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Minderheit Philipona 
Für den An~g der Mehrheit 

97Stimmen 
72Stimmen 

Präsidentin: Damit entfällt der Eventualantrag der Minderheit 
Kühne.· 

Art. 31octiesAbs. 2 Bst. f-Art. 31octies al. 2 fet. f 

Abstimmung- Vota 
FürdenARtrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Strahm Rudolf 

102Stimmen 

66Stimmen 
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Art. 31octiesADs. 1-4, Art. 32Abs. 1 
Art. 31octies al. 1-4, art. 32 a/. 1 

Präsidentin: Wir stellen nun das bereinigte Konzept der Mehr
heit dem Konzept der Minderheit 1 (Hämmerle) gegenüber. 

Abstimmung - Vote 
Für den modifizierten Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 1 

(Hämmerle) 

Art. 31octies Abs. 3-Art. 31octies al.:, 

106Stimmen 

63Stimmen \ 
I 

Präsidentin: Nachdem das Konzept der Minderheit I abge
lehnt worden ist, stimmen wir nun noch über die Eventualan
träge der verschiedenen Minderheiten zu Absatz 3 ab. 

Erste Eventualabstimmung - Premier vote pre/iminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 109 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II 

(Hämmerle) 62 Stimmen 

Zweite Eventualabstimmung - Deuxieme vote pre/iminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 111 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit III 

(Thür) 60 Stimmen 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit IV 

(Jaeger) 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Baumann 
.•.• die Initiative zu verwerfen. 
(Rest streichen) 

Art.3 
Proposition de 1a commission 
Adherer ä. la decision du Conseil des Etats 

Proposition Baumann 
.•.. de rejeter !'initiative. 

. (Bitter le raste) 

96Stimmen 

61 Stimmen 

Baumann Ruedi (G, BE): Ich habe den Antrag gestellt, der In
itiative des Schweizerischen Bauernverbandes überhaupt 
keinen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, namentlich weil 
er - nach meiner Überzeugung - so schlecht herausgekom
men ist wie der vorliegende. 
Wir haben jetzt eine eindeutige Verschlechterung der Situation 
für die Landwirtschaft beschlossen Wir haben auf Verfas
sungsebene zusätzlich Zwangsabgaben vorgesehen. Ich 
sagte, dass mit Zwangsabgaben ineffiziente Branchenorgani
sationen und ihre Tätigkeiten finanziert würden Herr Binder 
behauptet, das sei eine Lüge, die Zwangsabgaben seien für 
PR-Massnahmen dieser Verbände bestimmt, Ich nehme an, 
Herr Binder, die Pro-Bauer-Kampagne ist eine solche PR
Massnahme. Auch der Bauembrunch ist eine solche PR
Massnahme. Wenn aber dann an diesem Bauernbrunch politi
sche Propaganda gegen unsere Initiative verteilt wird, ist das 
offensichtlicn auch eine PR-Masshahme des Bauernverban
des. Kurz. mit PR-Massnahmen werden unsere eigenen Initia
tiven und Referenden bekämpft, und wir werden gezwungen, 
genau diese Bekämpfung noch selber zu finanzieren Das ist 
keine Lüge, Herr Binder, das ist traurige Realität 
Wir haben mit dem Gegenvorschlag auch eine Verschlechte
rung des bäuerlichen Bodenrechtes beschlossen, weil das in 
der Verlas$ung nur noch fakultativ geschützt wird Wir haben 
jetzt keinen bindenden ökologischen Leistungsauftrag in der 
Verfassung verankert Wir haben'keine Deklarationspflicht -
etwas, das die Bauern eigentlich seit langem wünschten. Wir 
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haben keine Lenkun_gsabgaben auf Düngern und Pflanzen
schutzmitteln. und schlussendlich haben die Bauern nach die
sem Verfassungsgrundsatz auch keinen Anspruch auf Direkt
zahlungen. Das genügt für mich nicht als neue Grundlage für 
die Agrarpolitik. 
Darum beantrage ich Ihnen, auf einen Gegenvorschlag zu ver
zichten. Ich muss auch bereits ankündigen, dass ich bei einer 
entsprechenden . Volksabstimmung, die offen~ichtlich am 
12 März 1995 stattfinden soll, diesen Gegenvorschlag aktiv 
bekämpfen werde. 

Binder Max 0/. ZH), Berichterstatter: Im Gegensatz zu Herrn 
Baumann bin ich der Meinung, dass wir keine Verschlechte
rung der Situation haben. Wir haben eine Situation haben. die 
ihm nicht passt Wir haben eine g!,rte, flexible Lösung für die 
Schweizer Landwirtschaft gefunden, auch wenn Herr Bau
mann den Eindruck hat. wir hätten für die Ökologie zuwenig 
getan. Die Schweizer Bauern haben die Zeichen der Zeit er
kannt und werden ökologische Gesichtspunkte auch ohne 
zwingende Aufträge berücksichtigen. 
In diesem Sinn bin ich der Meinung, die Lösung sei gut Zur In
itiative des Schweizerischen Bauernverbandes sollten wir ei
nen Gegenvorschlag präsentieren. Es ist völlig in Herrn Bau
manns Interesse. dass womöglich nur die Initiative zur Abstim
mung kommt Dafür habe ich Verständnis. Wahrscheinlich 
würde jeder an seiner Stelle gleich handeln. 
Ich bitte Sie dennoch, seinen Antrag abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Baumann 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur l'ensemble, par appel nominat 

101 Stimmen 
57Stimmen 

Für Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent le projet: 
Allenspach, Aregger, Baumberger, Berger, Bezzola, Binder, 
Bircher Peter, Bischof. Blatter, Blocher. Borradori; Bortoluzzi. 
Bühler Simeon, Bürgi, Caccia. Camponovo. Cavadini Adriane. 
Chevallaz, Columberg, Comby, Cornaz, Couchepin, Darbel
lay, Deiss, Dettling, Ducret, Eggly, Engler. Eymann Christoph. 
Fahr. Fischer-Hägglingen. Fischer-Seengen, Fischer-Sursee, 
Frey Claude, Fritschi Oscar. Früh, Giger, Graber, Gros Jean
Michel, Grossenbacher. Gysin. Hari, Heberlein, Hass Otto, 
Hess Peter, Hil.dbrand, Jäggi Paul, Keller Anton, Lepori Bo
netti, Leu Josef, Loeb Fram;ois, Mamie. Maspoli, Mauch Rolf • 
Maurer, Mühlemann, Müller,"Narbel, Nebiker, Neuenschwan
der, Oehler, Perey, Philipona. Pidoux, Pini, Raggenbass, Rei
mann Maximilian, Rohrbasser, Ruckstuhl, Ruf, Rutishauser, 
Savary, Scharrer Werner, Scheurer Remy, Schmidhalter, 
Schmied Walter, Schnider, Schweingruber, Segmüller, Seiler 
Hanspeter, Spoerry, Stalder, Stamm Judith, Stamm Luzi, Stef
fen, Steinegger, Stucky, Suter, Theubet, Tschopp, Tschuppert 
Karl, Vetterli, Wanner, Wiek, Wittenwiler, Wyss William, 
Zwahlen (97) 

Dagegen stimmen - Rejettent /e projet: 
Aguet, Bär, Baumann, Bäumlin, Beguelin, Bore! Fran~is, 
Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Bugnon, Bühlmann, 
Bundi, Carobbio, Caspar-Hutter, Danuser, Diener, Duvoisin, 
Eggenberger, Fankhauser, Fasel, von Feiten, Goll, Gonseth, 
Grendelmeier, Gross Andreas, Haering Binder, Hafner Rudolf, 
Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog, Hollenstein, Hubacher,1 
Jaeger, Jeanpretre, Jöri, Ledergerber, Leemann, Leuenber
ger Ernst, Maeder, Marti Werner, Mauch Ursula, Meier Hans, 
Meier Samuel, Meyer Theo. Misteli, Ostermann, Rechsteiner, 
Ruffy, Schmid Peter, Sieber, Steiger Hans, Strahm Rudolf, 
Thür, TschäppätAlexander, Vollmer, WederHansjürg, Wieder
kehr, Zbinden, Züger, Zwygart (59) 

Der Stimme enthalten sich -S'abstiennent: 
Borer Roland, David, Dreher, Friderici Charles, Jenni Peter; 
Kern, Leuba, Moser, Sandoz, Scharrer Jürg, Seiler Rolf, 
Steinemann (~ 2) 
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Abwesend sind - Sont absents: 
Aubry, Bodenmann, Bonny, Bührer Gerold, Cincera, de Dar
del. Dormann, Dunki. Epiney, Frey Walter. Giezendanner, Ge
bet, Hegetschweiler. lten Joseph. Keller Rudolf, Kühne. Leu
enberger Mari~. Maitre, Matthey, Miesch, Nabholz, Poncet. 
Robert. Rychen. Schmid Samuel, Schwab, Spielmann, Stei
ner.Rudolf, Weyeneth, Ziegler Jean, Zisyadis (31) 

Präsidentin, stimmt nicht-Presidente. ne vote pas: 
Haller (1) 

B. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Bauern und 
Konsumenten - für eine naturnahe Landwirtschaft» 
B. Arrete federal concernant l'lnitiatlve populaire ccPay
sans et consommateurs - pour une agriculture en accord 
avec la nature» 

Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Präsidentin: Beim Bundesbeschluss B beantragt die Kom
mission. die Beratu'ngen in Anwendung von Artikel 28 GVG 
auszusetzen. 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 
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Beschluss des Ständerates vom 7. Oktober 1994 
Decision du Conseil des Etats du 7 october 1994 

17010 

A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für eine um
weltgerechte und leistungsfähige bäuerliche Landwirt
.schaft» 
A. Arrete federal concernant f'lnitlative populalre «pour 
une agrlculture paysanne competltlve et respectueuse de 
l'environnement» · 

Namentliche Schlussabstimmung 
Vote final, par appel nomin.al 

Für Annahme des Entwurfes stimmen -Accep_tent le projet: 
Allenspach, Aregger, Baumberger, Bezzola, Binder, Bircher 
Peter, Blocher, Bonny, Borer Roland, Borradori, Bortoluzzi, 
Bühler Simeon. Bürgi, Caccia. camponovo, Chevallaz. Cin
cera. Columberg, Comby, Comaz. Darbellay, David, Oeiss, 
Dettling, Oorm.ann. Dreher, Ducret, Engler, Epiney, Eymann 
~hristoph, Fasel, Fahr, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seen
gen, Fischer-Sursee, Frey Claude, Frey Walter, Friderici Char• 
les, Fritschi Oscar, Früh, Giezendanner, Giger, Gebet, Graber, 
Gros Jean-Michel, Grossenbacher, Gysin, Hari, Heberlein, 
Hegetschweiler, Hess Otto, Hass Peter, Hildbrand, lten Jo
seph, Jäggi Paul, Jenni Peter, Keller Anton, Keller Rudolf, 
Kam, Kühne, Lepori Bonetti, Leu Josef, Leuba. loeb Fran~ois, 
Mamie, Maspoli, Mauch Rolf, Maurer, Miesch, Moser, Mühle
mann, Müller, Narbel, Nebiker, Neuenschwander, Oehler, Pe
rey, Philipona. Pidoux, Poncet, Raggenbass, Reimann Maxi
milian, Rohrbassar, Ruf, Rutishauser, Ryctien, Sandoz, Sa
vary, Scharrer Jürg, ScherrerWerner, Scheurer Remy, Schmid 
Samuel, Schm1dhalter, Schmied Walter. Schnider, Schwab, 
Schweingruber, Segmüller, Seiler Hanspeter, Spoerry, Stal· 
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der, Stamm Judith, Stamm Luzi, Steffen. Steinegger, Steine
mann, Steiner Rudolf, Stucky, Suter, Theubet. Tschuppert 
Karl, Vetterli, Wanner, Weyeneth, Wiek, Wittenwiler, Wyss Wil
liam, Zwahlen (118) 

Dagegen stimmen -Rejettent le projet: 
Aguet, Bär, Baumann, Bäuml.in, Beguelin. Bodenmann, Borel 
Fran~is. Brunner Christiane, Bugnon. Bühlmann, Bundi, Da
nuser, de Dardel, Diener, Dünki, Eggenberger, Fankhauser, 
von Feiten, Goll. Gonseth, Grendelmeier, GrossAndreas, Haf
ner Rudolf, Hafner Ursula, Hämmerle, Hollenstein, Hubacher, 
Jaeger, JeanpretreLJöri, Leemann, Leuenberger Ernst, Leu
enberger Moritz, Maeder, Marti Werner, Mauch Ursula. Meier 
Hans, Meier Samuel, Meyer Theo. Misteli, Ostermann, Rech
steiner. Robert, Schmid Peter, Sieber, Spielmann, Steiger 
Hans, Thür, Tschäppät Alexander, Vollm1;1r, Weder Hansjürg, 
Wiederkehr, Zbinden, Zlegler Jean, Züger, Zwygart (56) 

Der Stimme enthalten sich -S'abstiennent: 
Bischof, Seiler Rolf (2) 

Abwesend sind-Sontabsents: 
Aubry, Berger, Blatter, Brügger Cyrill, Bührer Gerold, Carob
bio, Caspar-Hutter, cavadini Adriane, Couchepln, Duvoisin, 
Eggly, Haering Binder, Herczog, Ledergerber, Maitre, Mat
they, Nabholz. Pini, Ruckstuhl, Ruffy, Strahm Rudolf, Tschopp, 
Zlsyadis (23) 

Präsidentin, stimmt nicht-Presidente, ne vote pas: 
Haller (1) 

An den Bundesrat-AJ.J Conseil federal 
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Botschaft und Beschlussentwürfe vom 19. August 1992 (881 VI 292) 
Message et projets d'arrätes du 19 aoüt 1992 (FF VI 284) · 

Jagmettl, Berichterstatter: Seit 1947 ist die Landwirtschaft 
ausdrücklich in der Bundesverfassung verankert Bei der Revi
sion der Wirtschaftsartikel in der Nachkriegszeit war auch die 
Agrarpolitik in Artikel 31bis Absatz 3 der Bundesverfassung 
umschrieben worden. Es handelte sich damals um eine Neu
orientierung der gesamten schweizerischen Wirtschaft mit der 
Zielsetzung, von der Kriegswirtschaft zum offenen Markt zu 
gelangen. Die korporatistischen und anderen Tendenzen, die 
noch in den dreissiger Jahren geherrscht und zur ersten Fas
sung der Wirtschaftsartikel 1937 geführt hatten, waren über
wunden. Es galt, in einem vom Krieg zerstörten Europa einen 
Wiederaufbau einzuleiten und dabei eine offene Politik nach 
zwei Richtungen hin durchzuführen: erstens im Sinne einer 
freiheitlichen Wirtschaftsordnung und zweitens im Sinne des 
offenen internationalen Austausches. 
Freier Wettbewerb und freier internationaler Markt konnten 
aber nicht einfach auch die Ausrichtung der schweizerischen 
Agrarpolitik sein. Die Gründe dazu sind uns bekannt Unsere 
Landwirtschaft produziert unter schwierigeren topographi
schen Gegebenheiten als ihre Konkurrenten in anderen Län
dern. Sie produziert mit höheren Kosten für den Boden, für die 
Löhne und für den vor- und nachgelagerten Aufwand 
Wir hatten eine .,,hr stark verschuldete Landwirtschaft. was 
zum Entschuldungsgesetz Anlass gegeben hatte. Schliess
lfch herrschten damals keine international wirklich freien Welt
marktpreise, sondern die Preise waren durch verschiedenste 
staatliche Massnahmen stark beeinflusst So konnte die 
schweizerische Li:indwirtschaft nicht einfach ihrem Schicksal 
'Überlassen werden. Sie erhielt in der Bundesverfassung eine 
von jener der anderen Wirtschaftszw~ige abweichende Stel
lung, mit anderen Worten: Sie wurde als ordnungspolitische 
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Ausnahme in den Verfassungstext aufgenommen. Deshalb fi. 
guriert sie noch heute in Artikel 31 bis Absatz 3 der Verfassung 
als Zweig, bei dem von der Handels- und Gewerbefreiheit ab
gewichen werden kann. 
Die weitere Entwicklung auf Verfassungsstufe vollzog sich 
dann in anderen Bereichen, die aber auf die Landwirtschaft ei
nen sehr starken Einfluss haben. Die Raumplanung wurde 
1969 in der Bundesverfassung verankert, nicht zuletzt nach
dem sich erwiesen hatte, dass die Trennung von Siedlungsge
biet und Landwirtschaftsgebiet ohne eine neue Verfassungs
bestimmung nicht möglich war. Artikel 22qqater SV hat also 
ausgeprägt, auch einen agrarpolitischen Hintergrund Zwei 
Jahre danach, nämlich 1971, fand der Umweltschutzartikel 
Eingang in die Verfassung. Diese Thematik beschäftigte un
sere Agrarpolitik in den letzten Jahren in besonderem Masse. 
Nun ist es Zeit zu einem neuen Schritt in der Verfassung, und 
zwar zu einem Schritt von der ordnungspolitischen Ausnahme 
zur gestaltenden Aufgabe. Die Agrarpolitik kann nicht weiter 
als blasse Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit 
in der Verfassung stehen, mit dem Hinweis, es gehe um die Er
haltung eines gesunden Bauernstandes und einer leistungsfä
higen Landwirtschaft sowie um die Festigung des bäuerlichen 
Grundbesitzes. Die Landwirtschaft hat in unserem Land eine 
gestaltende Aufgabe für Raum und Bevölkerung. Sie sollte in 
der Verfassung mit dieser Funktion - und nicht als blasse Ab
weichung von derordnungspotitischen Grundidee-verankert 
werden. 
Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben unterbreitet Ih
nen mit ihrem Vorschl~g zu einem neuen Verfassungsartikel 
keinen Antrag zu einer plötzlichen und unerwarteten Kehrt
wendung in unserer Agrarpolitik. Im Frühjahr letzten Jahres 
haben wir hier die Neuordnung unserer Landwirtschaftspolitik 
anhand des 7. Landwirtschaftsberichtes beraten. Ausgegan
gen sind wir von den Oberzielen und haben dann darüber ge
sprochen. wie sie in einem neuen Umfeld zu realisieren seien. 
Es blieb aber nicht beim Programm. Gestützt auf diese Diskus
sion sind Artikel 31 a und 31 b als Ergänzung ins Landwirt
schaftsgesetz aufgenommen worden Diese Bestimmungen 
sind auf den 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten. 
Unmittelbaren Anlass zur Rechtsetzung auf der Verfassungs
stufe bildeten allerdings zwei Initiativen. Spontan gehandelt 
haben also wed$r der Bundesrat noch die Kommissionen· der 
Bundesversammlung, um eine neue Verfassungsvorschrift 
aufzustellen. Beide nahmen die Idee einer verfassungsrechtli
chen Bereinigung aber auf, nachdem in der Sache selbst die 
ersten Schritte schon getan worden waren. Wir machen also 
keine neue Politik mit der Aenderung der Verfassung, sondern 
wir schaffen, wenn wir auf diese Vortage eintreten und sie so 
bereinigen, einen neuen verfassungsrechtlichen Ueberbau zu 
einer veränderten Landwirtschaftspolitik, über die wir schon 
gesprochen haben und für die wir die ersten Schritte schon ins 
Gesetz aufgenommen haben. 
Am 26. Februar 1990, also noch vor unserer Diskussion über 
den 7. Landwirtschaftsbericht, wurde die vom Schweizeri
schen Bauernverband lancierte Initiative eingereicht, und zwar 
mit 262 435 Unterschriften. Diese Initiative sieht einen neuen 
Bundesverfassungsartikel 31octies mit drei Absätzen vor: 
Ziele, Mittel und Finanzierung. 
Vle,r Monate später, am 12. Juni 1990, wurde die Initiative 
«Bauern und Konsumenten - für eine naturnahe Landwirt
schaft„ lanciert und am 6. Dezember 1991 mit 11 O 928 Unter
schriften eingereicht Anders als die Initiative des Bauemver
bandes geht sie formell davon aus, dass man ·die L,andwirt
schaftspolitlk weiterhin in Artikel 31 bis Absatz 3 und Absatz 6 
verankert Sie setzt die Akzente anders - der Titel sagt es 
schon-und hebt den Umweltschutz und auch die Konsumen
tenanliegen hervor. 
Der Bundesrat unterbreitet uns mit seiner Botschaft vom 
19, August 1992 einen eigenen Entwurf als Gegenvorschlag 
zu diesen beiden Initiativen. Auch der Bundesrat möchte am 
Artikel 31 bis Absatz 3 BV festhalten und dort einige Korrektu
ren anbrinceo. 
Ihre Kommission für Wirtschaft und Abgaben hat die Fragen 
geprüft und ist an mehreren Sitzungen zur Auffassung ge
langt, es wäre doch zweckmässig, die Agrarpolitik aus Arti-
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kel 31 bis Absatz 3 herauszulösen. Das ist wesentlich mehr als 
eine kleine formelle Bereinigung. Es steckt die Grundidee da
hinter, dass man nun von der 1947 geschaffenen ordnungspo
litischen Aushahme wegkommen und in der 'Landwirtschafts
politik eine gestaltende Aufgabe für Raum und Bevölkerung
sehen soll Deshalb diese Hervorhebung in einem eigenen 
Verfassungsartikel. 
Nun möchte ich Ihnen diese Bestimmung, wie sie die Kommis
sion vorschlägt, kurz erläutern und sie damit auch etwas ge
gen die Bestimmungen abgrenzen, die in den beiden Initiati
ven und im bundesrätlichen Entwurf entahlten sind 
Der Aufbau des Artikels ist einfach. Er enthält einen Absatz mit 
den Zielen und einen mit den Mitteln. Die Oberziele würden 
also in Artikel 31 octies Absatz 1 umschrieben. Von diesen 
Oberzlelen war seit Jahren die Rede. Sie stehen aber in kei
nem Erlass, sondern in den_jeweiligen Landwirtschaftsberich
ten mit einer gewissen Erneueru,ng und Aktualisierung. Wenn 
sich aber unsere schweizerische Landwirtschaftspolitik an be
stimmteri Oberzielen orientiert, wäre es doch richtig, dass wir 
diese auch festlegen und sie umschreiben würden Das soll ja 
der Orientierungsmassstab sein, und Orientierungsrriass
stäbe gehören nicht einfach in Berichte, sondern sie gehören 
in die Rechtsordnung und irlsbesondere in die Verfassung. 
Wir haben die bisher üblichen Oberziele aufgenommen. Sie 
finden sie im Gegenvorschlag der Kommission in Ab
satz 1. Dabei sind schon in der Einleitung zwei Rahmenbedin
gungen neu hervorgehoben worden, nämlich Umwelt und 
Markt Wie ich schon gesagt habe, hat der 1971 in die Verfas
sung aufgenommene Umweltschutzartikel starke Rückwir
kungen auf die Landwirtschaft. Wir haben das mit den Ausfüh
rungbestimmungen zum Umweltsqhutzgesetz erlebt Ich erin
nere Sie an die Verordnung über den Schadstoffgehalt des 
Bodens und an andere Bestimmungen. Wir haben erneut da
von gesprochen, als wir Artikel 14 ins Gewässerschutzgesetz 
aufgenommen haben. 
Der Umweltschutz hat uns stark geleitet in der Umschreibung 
der Artikel 31 a und 31 b im Landwirtschaftsgesetz anlässlich 
unserer letztjährigen Beratung. Nun soll das also in der Einlei
tung zum ersten Absatz der vorgeschlagenen Verfassungsbe
stimmung hervorgehoben werden. Gleichzeitig aber verbin
den wir damit eine Zielvorstellung, nämlich eine stärkere Ori
entierung am Markt 
Wir wissen, dass auf der einen Seite weltweit ein Ueberschuss 
an Landwirtschaftsprodukten herrscht und auf der anderen 
Seite Menschen an Hunger sterben. Dieses unglückliche und 
nicht tragbare Geschehen können wir allerdings mit einem 
eidgenössischen Verfassungsartikel nicht einfach korrigieren, 
sondern das muss das Bemühen auf weltweiter Ebene sei!l, 
Wir möchten für unsere nationale Politik die stärkere Ausrich
tung auf den Markt in die Einleitung dieser Zlelumschreibung 
aufnehmen. 
Die einzelnen Ziele werden dann anschliessend genannt Die 
Ernährungsgrundlage steht an erster Stelle. Das ist nicht histo
risch in einer Rückschau auf die Anbauschlacht zu verstehen,, 
sondern durchaus gegenwartsbezogen. Die Landwirtschaft 
sehen wir als Nahrungsmittelproduzentin und damit als Liefe-
rantin einer entscheidenden Existenzgrundlage. . 
Die Nachhaltigkeit der Nutzung unserer natürlichen Lebens- · 
grundlager: ist für uns alle nichts Neues. Von nachhaltiger Nut-

. zung wird in amtlichen Dokumenten allerdings nicht erst ge-
sprochen, seit das Wort ln sein~ englischen Fassung von 
«sustalnable development» in aller Leute Mund ist Ich darf 
den Bundesrat loben, aber Herr Bundesrat, Sie werden mir 
verzeihen, dass iclT mein Lob in diesem Moment auf den Bun
desrat von 1875 konzentriere, der nämlich damals in seinem 
Entwurf ZUITI Forstpolileigesetz das Wort «Nachhaltigkeit» 
zweimal aufgenommen, also für die Zukunft geradezu weg
weisend gehandelt hat Wir zweifeln nicht daran, dass der heu- · 
tige Bundesrat in gleicher Weise wegweisend urteilt und dass 
spätere Generationen das ihrerseits feststellen werden. 
Das Anliegen der Nachhaltlgkelt erfasst heute aber einen 
sachlich viel weiteren Bereich, und insbesondere wird der 
Landwirtschaft ein erheblicher Teil der Verantwortung übertra
gen. Denn Landwirtschaft darf nicht Raubbau sein, sondern 
soll Pflege des unersetzlichen Gutes auch für die folgenden 

Generationen sein. Das tönt etwas pathetisch; das ist aber ein
fach so und muss uns lenken. 
Den Bauern sehen die Bauern selbst und ihre Landsleute in 
anderen Berufen nicht als Landschaftsgärtner. Aber wir alle 
wissen, dass die Bewirtschaftung von Wiesen, Aeckern und 
Rebbergen für den Raum, in dem wir leben, von grösster Be
deutung ist Die Landwirte übernehmen diese Aufgabe. Das 
zu verkennen, hiesse die Augen vor einer eindeutigen Lei
stung unserer Landwirtschaft verschliessen; diese Leistung 
möchten wir hervorheben, ohne damit den Landwirt zum Pfle
ger der Landschaft umzufunktionieren. Die gestaltende Auf
gabe beim Raum ist eine sehr wichtige Tätigkeit 
In den Oberzielen ist jeweils die Rede vom Beitrag der bäuerli
chen Bevölkerung an die Kultur im ländlichen Raum Wir woll
ten keine Aufgabe in dieser Richtung formulieren, weil es nicht 

· Sache der Bevölkerung im allgemeinen ist, das Selbstver
ständnis einer Bevölkerungsgruppe festzulegen. So ist das 
vierte Ziel auf die Besiedlung_ ausgerichtet worden. ' 
Das Problem der Aufrechterhaltung von Einwohnerzahlen, c;lie 
auch in den Dörfern des Berggebietes eine echte Gemein
schaft sichern, kann nicht mit agrarpolitischen Massnahmen 
allein gelöst werden; das wissen wir. Deshalb hat der Stände
rat auf Vorschlag seiner Kommission für Wirtschaft und Abga
ben vor einer,, Jahr ein Postulat überwiesen, in welchem ein 
Bericht über die längerfristige Entwicklung des Berggebietes 
verlangt wird. Dass die Besiedlung aber ohne Agrarstrukturen 
im Haupt- oder im Nebenerwerbsbetrieb nicht möglich ist, wis
sen wir alle. 
Das also wäre die Umschreibung der Oberziele, die sehr 
knapp gehalten werden muss, denn wir legiferieren ja hier auf 
Verfassungsstufe und sollten uns nicht in Einzelheiten verlie
ren, sondern die Jalons setzen, damit die Landwirtschaftspoli
tik dann eine bestimmte Ausrichtung hat 
Der zweite Absatz von Artikel 31 octies, den wir Ihnen beantra
gen, nennt die Mittel. Wieder ergibt sich der Rahmen aus der 

, -Einleitung. Der bäuerliche Betrieb ist anvisiert. also der Betrieb 
des selbstbewirtschaftenden Bauern. Dass es sich um amen 
Haupterwerbsbetrieb handeln müsste, ist damit nicht gesagt 
Der Nebenerwerbsbetrieb darf als Unternehmungsform nicht 
ausgeschlossen werden, wenn die Ziele von Absatz 1 ange
strebt werden. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir 
doch in vielen Landesgegenden eine Struktur der Bodenbe
wirtschaftung haben, die sehr stark auf den Nebenerwel'.bsbe
trieb ausgerichtet ist 
Die Selbsthilfe, die Sie ebenfalls in der Einleitung finden, ist 
_schon heute Voraussetzung für staatliche Unterstützung - ich 
mache Sie auf Artikel 31 bis Absatz 4 der Bundesverfassung 
aufmerksam - und soll es auch bleiben. Zudem muss von der 
Handels- urid Gewerbefreiheit auch in Zukunft abgewichen 
werden ,können, was zur Vermeidung von Unklarheiten aus
drücklich festgehalten wird Wenn ich Ihnen sagte: Weg von 
der ordnungspoiitischen Ausnahme und hin zur gestaltenden 
Aufgabe, dann ist damit natürlich nicht die Unterstellung der 
Agrarpolitik unter den freien Wettbewerb gemeint, sondern es 
soll zum Ausdruck kommen, dass Agrarpolitik noch mehr ist 
als eine Ausnahme davon. 
Die Massnahmen werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der. 
sie wirksam werden sollen. Es ist also nicht primär eine Ge
wichtung, sondern es ist eine zeitliche Abfolge, die r,er anvi
siert Ist Die Massnahmen bilden teils Gegenstand von Kom
petenznormen - dort. wo die Kann-Formel verwendet wird -, 
teils von Gesetzgebungsaufträgen; dort haben wir die MuS&
FormeL 
Die Infrastruktur- im weitesten Sinne verstanden -steht an er
ster Stelle (Bst a): Ausbildung, Forschung und Beratung ei
nerseits, Investitionshilfe andererseits dienen dazu, die Vor
aussetzungen für eine zielgerichtete Landwirtschaft zu schaf
fen. Wenn hier die Kann-Formel verwendet worden ist, hat das 
seinen Grund darin, dass nicht alles vom Bund zu regeln und 
vorzukehren ist, sondern dass die Kantone und die Organisa
tionen ihren Anteil haben sollten; ferner sollen nicht alle alles 
machen. Wenn in den weiteren Arbeiten die Reihenfolge inner
halb der Liteta a geändert werden sollte, hätte ich viel 
Verst,ändnis dafür, aber darüber können wir oachher hoch 
sprechen. ' 
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Die Selbsthilfe ,sst b) als Voraussetzung für die agrarpoliti
schen Massnahmen wird uns im anschliessenden Traktan
dum beschäftigen. Wir haben hier eine Möglichkeit der Allge
meinverbindlicherklärung vorgesehen, ähnlich wie in der Ver
'fassung die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtar
beitsverträgen und von Rahmenmietverträgen vorgeset,en ist 
Es soll durch diese Bestimmung verhindert werden. dass Tritt
brettfahrer von den Leistungen anderer profitieren, und es soll 
erreicht werden. dass damit die Solidarität auch gegenüber je
nen durchgesetzt werden kann, die sich ihr sonst entziehen 
würden. 

.Das neue bäuerliche Bodenrecht ist in der Volksabstimmung 
angenommen worden. Dass der Bund zum Erlass entspre
chender Vorschriften ermächtigt ist, steht heute schon in der 
Verfassung und muss bei Wegfall der anderen Bestimmung 
neu verankert werden (Bst c). 
Der Unterschied in der Formulierung von Litera b und Litera c 
ist eher zufällig entstanden, von der Kommission aber aus
drücklich gebilligt worden. Das Bodenrecht wird in der Tat 
weitgehend im Gesetz selbst geregelt, während im Agrarwirt
schaftsrecht der Verordnung grosse Bedeutung zukommt. 
ohne dass das Gesetz als Grundlage überflüssig würde. So ist 
es nicht falsch. im einen Fall einfach von Bestimmungen und 
im anderen Fall von Vorschriften zu sprechen, die auf dem 
Wege der Gesetzgebung erlassen werden; denn im bäuerli
chen Bodenrecht ist das Wesentliche im Gesetz enthalten, 
während in der Agrarwirtschaftspolitik dann vieles in Verord
nungen geregelt wird. 
Wie beim Bodenrecht wird für die Direktzahlungen (Bst d) die 
Muss-Formel verwendet Jedem fällt der Bezug auf Artikel 31 a 
Landwirtschaftsgesetz auf. Dass es sich dabei nicht um eine 
Einzelheit des Gesetzes handelt, sondern dass in den Direkt
zahlungen allgemein ein Einkommensbestandteil liegen soll, 
kommt im neuen Verfassungsartikel zum Ausdruck. Direktzah
lungen sind nicht Zahlungen ohne Grund; sie sind Gegenlei
stung, also Entgelt für Leistungen. die von den Landwirten im 
allgemeinen Interesse erbracht werden, um die Ziele nach Ab-
satz 1 zu erreiehen. ,, · 
Separat aufgeführt werden, wie im Gesetz, auch in den Verfas
sungsbestimmungen pie Zahlungen für ökologisehe Sonder
anstrengungen (Bst e). Ausgerichtet werden sie jenen, die 
besonders umwelt- und tiergerecht produzieren, die also 
mehr tun als das, wozu jeder nach den Vorschriften des Um
weltschutz- und Gewässerschutzgesetzes und des Tierschut
zes verpflichtet ist Solche Zahlungen sollen zu speziellen Lei
stungen anregen und ganz oder teilweise kompensieren, was 
dadurch an Einkommen entfällt 
Sie sehen, 'dass die Kommission mit den Literae d und e von 
Absatz 2 eine Zweiteilung und nicht eine Dreiteilung solcher 
Direktzahlungen vorgesehen 'hat Sie geht, ähnlich .wie Arti
kel 31a und 31b des Landwirtsehaftsgesetzes, davon aus, 
dass Direktzahlungen jenen geleistet werden, die die gesetzli
chen Regeln über Umweltschutz und Tierschutz einhalten. 
Und sie geht dav,on aus, dass jenen, die für Umwelt- und Tier
schutz mehr tun, zusätzliche Leistungen nach Litera e ausge
richtet werden. Sie geht aber nicht davon aus, dass es Land
wirte gibt, die gesetzeskonform produzieren und keine Lei
stungen erhalten, solche, die etwas mehrtufl und deshalb ent
sprechende Leistungen erhalten, und solche, die noch mehr 
tun und dann die zusätzlichen Leistungen in Litera e erhalten. 
Es wird also in den nachfolgenden Beratungen zur Detailbera
tung zu prüfen sein, ob wir diese von der Kommission vorge
schlagene Zweiteilung oder ob wir eine Dreiteilung wünsehen. 
leh möehte die Detailberatung dazu nicht vorwegnehmen. 
Ich habe Ihnen diesen von der Kommission beantragten Arti
kel 31 octies etwas ausführlich erläutert und darauf verzichtet, 
Ihnen alle Einzelheiten zu den Initiativen des Bauernverban
des und der_Umwelt- und Konsumentenorganisationen sowie 
zum Entwurf des Bundesrates vorzulegen. Die Thematik aber 
ist in allen vier Entwürfen ähnlich. Die Gewiehtung ist etwas 
verschieden. 
Was die Kommission zu einem G.egenentwurf in anderer For
mulierung als jener des Bundesrates veranlasst hat, ist folgen
des: Die Kommission wollte die Landwirtschaftsbestimmung 
der Verfassung aus Artikel 31 bis Absatz 3 herauslösen und mit 

Nennung von Zielen und Mitteln eine klarere Ordnung· aufstel
len. Es gilt, damit für unsere Landwirtschaftspolitik Pflöcke ein
zuschlagen und die Jalons zu setzen. wie ich schon zu Beginn 
sagte. 
Darf ich noch darauf hinweisen. dass in der Kommission so
wohl Unterzeichner der Bauern'verband-lnitiative als auch der 
Initiative der Umwelt- und Konsumentenorganisationen mit
wirkten. Ich möchte diesen Kommissionsmitgliedern und den 
beiden Initiativgruppen für die Zusammenarbeit danken. Ich 
möchte auch dem Bundesamt für Landwirtschaft und vor al
lem Herrn Bundesrat Delamuraz bestens für die kooperative 
Zusammenarbeit danken. Denn was Ihnen die Kommission 
vorlegt, ist nicht einfach aus dem Aermel geschüttelt worden, 
sondern wurde in Zusammenarbeit mit dem Departement, ins• 
besondere mit dem Bundesamt für Landwirtschaft, entwickelt 
Die, Gespräche wurden auch unter den beiden lnitiatlvkomi
tees geführt und haben auf diesem Weg Eingang in die Verfas
sungsarbeiten gefunden. Ich würde mich sehr freuen, wenn es 
zu einer gesamthaften Verständigungslösung kommen 
könnte. 
Die Kommission schlägt Ihnen diese Grundausrichtung, über 
die wir im einzelnen noch sprechen werden, weitgehend ein
stimmig vor. Ich muss mieh so ausdrücken: Den ersten Bun
desbeschlussentwurf mit dem eigenen Entwurf hat die Kom
mission mit 10 zu O Stimmen angenommen, den zweiten Bun
desbeschlussentwurf über die Initiative der Umwelt- und Kon
sumentenorganisationen hat sie mit 1 O zu 2 Stimmen be
schlossen. Ich bin mir aber bewusst, dass die Mitinitianten ei
nige Hürden zu überwinden haben. um sich diesem Gegen
vorschlag anzuschliessen. 
Ich möchte Sie aber bitten, erstens auf die Vorlage einzutreten 
und zweitens die Vorlage gestützt auf den Gegenentwurf der 
Kommission zu beraten. Ich mache das mit dem besten Dank 
an alle. die mitgewirkt haben. Es war eine sehr kooperative Zu
sammenarbeit Die Vertreter beider lnitiativkomitees können 
bescheinigen, dass wir einen gemeinsamen Weg suchten unp 
aus der Konfrontation herauskommen möchten, die ja schon 
von den Organisationen vermieden worden ist, indem sie die 
Gespräche gemeinsam geführt haben. 
Namens der Kommission bitte ich Sie also. auf die Vorlage ein
zutreten und den Kommissionsantragen mit dem Gegenent
wurf zuzustimmen. 

M Cottler: Les deux initiatives sur Ja politique agricole repon
dent ä des degres divers aux objectifs definis par le 7e rapport 
sur l'agriculture. Si Ja premiere, celle de l'Union suisse des 
paysans, s'oriente en principe, a une exception pres, vers les 
buts de Ja nouvelle politique agricole, Ja seconde, en revan
che, !'initiative dite «Paysans et consommateurs - pour une 
agriculture en accord avec la nature», depasse ces objectifs et 
est excessive dans ses effets. Elle demande en effet que des 
laxes et des contributions ecologiques soient pergues, que 
des laxes d'importati9n soient prelevees. II s'agit Ja de mesu
res qui sont contraires ä Ja nouvelle politique agricole. Des 
laxes d'importation inscrites dans Ja constitution nous lieraient 
imperativement pour toute negociation internationale future et 
empecheraient d'emblee la conclusion de nombreux accords 
intemationaux. Cette initiative est donc en contradiction avec 
les principes d'un commerce international ouvert 
De surcroit, les deux initiatives veulent garantir un revenu equi
table. Aucune profession dans notre pays ne beneficie d'une 
teile ganintie constitutionnelle et, en cette periode ou les per
sonnes sans emploi perdent apres 400 jours, voite 300, toute 
indemnite, on voudrait garantir de fagon illimitee dans le 
temps un revenu equitable ä une profession. Meme s'il est vi
vement souhaite que l'agriculteur puisse-realiser un revenu 
decent, cette garar~:e ne peut toutefols pas trouver un an
crage constitutionnel.. 
Un contre-projet doit etre oppose aux initiatives, et le contre
projet de {a commission s'inspire largement du contenu de 
!'initiative de l'Union suisse des paysans. Le monde paysan 
est aujourd'hui prof1Jndement desecurise, il deute de lui
meme. De nombreux paysans abandonnent leur exploitation. 
Une nouvelle disposition constitutionnelle, assortie de dero
gations generales ä la liberte du commerce et de l'industrie, 
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renforcerait 1 1mportance attribuee. au moins sur le plan.consti
tutionnel. a l'agriculture et lui donnerait une place autonome et 
solide. L'agriculture en a fortement besoin. 
c·est pourquoi je vous invite a soutenir le contre-projet qui est 
issu des debats de la comm1ssion. 

Uhlmann: Ich unterstütze grundsätzlich die Volksinitiative «für 
eine umweltgerechte und leistungsfähige bäuerliche Land
wirtschaft», wie sie vom Bauernverband eingereicht wurde. Sie 
entspricht nämlich den Anliegen der Bevölkerung betreffend 
eine künftige Landwirtschaftspolitik sehr gut Eine Abwei
chung von der Unterstützµng der Initiative zugunsten ·eines 
Gegenvorschlages muss deshalb auch sehr gut unq fundiert 
begründet werden. Zud~m müsste der Gegenvorschlag in 
diesem FaHe den Interessen und Anliegen der Initiative mög
lichst umfassend Rechnung tragen. 
Aber dennoch gibt es Gründe für die Bevorzugung eines Ge
genvorschlages, nämlich: Die Initiative wurde 1990 lanciert 
Seither sind Veränderungen in der Landwirtschaftspolitik so
wohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene eingetreten. 
Mit einem Gegenvorschlag kann also eine aktualisierte Norm 
eingeführt werden. Das Anliegen der Initianten, nämlich die 
Einführung von Direktzahlungen, konnte ja, wie wir wissen, be
reits durchgesetzt werden. 
Um dem Gegenvorschlag zustimmen zu können, muss er 
aber insbesondere folgendes zusätzlich aufweisen: 
1. die Verbindung von Pflege und Nutzung der natürlichen Le
bensgrundlagen, und nicht ·nur die Pflege der Ku_lturland
schaft; 
2 das Ziel der Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nah
rungsmitteln; 
3. die Förderung der bodenbewirtschaftenden bäuerlichen 
Betriebe. 
Ihre Kommission hat unter der Federführung unseres verehr-

. ten Präsidenten einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der die 
genannten Forder·.1r1gen weitgehend beinhaltet Zudem ist 
dieser· Gegenvorscr:iag nach meinem Dafürhalten verfas
sungswürdlg. 
Die schweizerische Landwirtschaft hat in der Vergangenheit 
grosse Leistungen vollbracht Die schweizerische Landwirt· 
schaft wird in der Gegenwart von allen Seiten kritisiert und ver
unsichert; man könnte fast meinen, es gehe der schweizerl• 
schen Landwirtschaft ungefähr gleich wie unserer Armee: 
Aber ohne das eine macht das andere keinen Sinn. Die 
schweizerische Landwirtschaft wird in Zukunft neben den bis
herigen Aufgaben neue, ;zusätzliche Aufgaben erfüllen müs
sen. Sie kann dies jedoch nur tun, wenn sie auch in Zukunft 
existieren kann und einen klaren, einfachen Verfassungsauf
trag hat Mir scheint, dass d~r Gegenvorschlag der Kommis
sion diese Voraussetzungen garantiert 
Darum stimme icn diesem Gegenvorschlag zu und lehne die 
Initiativen ab. Ich bitte Sie, dies ebenfalls zu tun. 

. M. Reymond:Le debat que nous tenons aujourd'hui est en soi 
une gageure. II y a Heu d'exarniner en un seul discours, si pos
sible court, deux initiatives constitutionnelles touffues et sou
vent contradictoires, un contre-projet du Conseil federal, en
core quelque peu inspire du plan Wahlen et de !'immediate 
apre~uerre, ainsi qu'un contre-projet de la commission du 
Conseil des Etats qui se veut adapte.ä la sltuati!)n resultant du 
7e rapport sur l'agriculture ainsi qu'ä la legislation dejä mise 
en place ces demiers mois. 
Cette gageure est d'autant plus dlfficile qu'en matiere d'agri
culture il y a autantd'opinions et de politiques possibles qu'il y 
a dans ce pays de paysans et de consommateurs. Chacun a 
en effet sa propre conception du probleme, son propre accent 
prioritaire quant aux objectifs ä atteindre et aux differents · 
moyens d'y parvenir. La realite commande, a mes yeux, de de
meurer pru.:lent et modeste dans l'appreciation de chacun des 
textes qui r-:>us sont soumis. Selon qua le presentateur mettra 
ou hon l'accentsur un motou surune phrase, il pourrasoule-, 
ver l'approbation ou la reprobatlon de son auditoire. 
Nous sommes en effet en pleine crise agricole dans ce pays, 
et la place de l'agriculture et son röle sont l'objet de maintes 
controverses au sein de la profession, mais surtout dans le pu-

blic. A la contestation interieure des consommateurs, des eco
logistes, des distributeurs et des importateurs, pour ne citer 
que ceux-la, s·ajoutent les pressions exterieures du Gatt, de la 
Communaute europeenne et des pays de monoculture 
agraire qui souhaitent exporter chez nous. Taut cet arriere
pian politique, social et economique a pour consequence que 
le debat public, au moment du vote du souverain sur les textes 
que nous examinons; fera appel ä la psychologie autant qu·a 
laraison. · 
N9us pouvons en effet affirmer d'ores et dejä qua ces articles 
constitutionnels ne modifieront guere las dispositifs recem
ment admis dans la legislation, car la marge de manoeuvre 
entre ce qui est souhaitable et ce qui est raisonnable est tres 
etroite. La Constitution federaie ne changera rien aux realites 
economiques ni climatiques, pas plus qu'a Ja necessite 
d'adapter nos methodes de production, ecologiques ou non, 
ä ce qui existe dans les agricultures de nos voisins, evoluees 
et soucieuses de progres tecnniques alles aussi. 
Si donc, nous recommandons de rejeter aussi bien !'initiative 
de !'Union suisse des paysans que ceile intitulee «Paysans et 
consommateurs - pour une agricuiture en accord avec la na
ture», c'est que l'une et l'autre prevoient des mesures qu'il se
rait dangereux de fixer au niveau constitutionnei, c'est-a-dire 
durables et difficilement modifiables, alors qu'elles relevant de 
la ioi et des ordonnances. De plus, las deux initiatives visent 
certains objectifs qui sont deja realises. De meme, certaines 
pretentioni, sont excessives. Elias seraient source de diffi
cultes dans les negociations internationales. 
Pour I\;! reste, !'initiative de l'Union suisse des paysans a le me
rite de definir un mandat de prestations de l'agriculture, tQut en 
s'assurant que las ressources necessaires a son execution 
soient mises a Glisposition. Malheureusernent. le texte de l'or
ganisation faitiere paysanne pose des problemes dans la me
sure ou il recoupe, dans une formulation nouvelle, une partie 
de l'actuel article 31 bis alinea 3 de la constitution . 
Quanta l'jnitiative «Paysans et consommateurs - pour une 
agriculture en accord avec la nature». eile va beaucoup plus 
loin que celle de !'Union suisse des paysans an matiere de 
protection de l'environnement, de la nature et des animaux. II 
s'agit en fait d'un manifeste d'opposition ä la politique agricoie 
officielle, qui veut deliberement consacrer des methodes 
contre-productives et egalitaristes, et qui n'engendrerait. a 

JCoup de diktats reglementaires et trop coüteux pour les 
consommateurs et pour !'Etat, qu'une agriculture passeiste et 
marginale. · . 
Venons-en maintenant aux deux contre-projets. Celui du 
Conseil federal, qu'il ne soutient pratiquement plus, est insuffi
sant et corhporte 1.m äefaut II reprend simplement l'actuel 
article 31 bis alinea 3 lettre b de la constitution et le complete 
sommairement Ce faisant, il s'inscrit dans la poursüite de la 
politique agricole suggeree par le 7e rapport sur l'agriculture, 
mais il ne coupe pas avec les disposition!> de base datant de 
194 7, inspirees du plan Wahlen et de la guerre. 
Or, notre commission a ete d'avis qu'il fallait rompre avec cette 
politique-la et; en s'inspirant mieux et precisement du 7e rap
port sur l'agriculture, proposer de biffer l'actuel article 31 bis 
alinea 3 lettre b de la constitution et le remplacer par un 
article 31 octies qui consacre d.e maniere plus complete et in• · 
telligible la reorientation de la politique agricole. Au premier ali
nea, la commission reprend les objectifs de cette politique, 
alors qua le deuxieme fait explicitement reference a la neces
site des paiements directs pour realiser le revenu paysan, tout 

· en soulignant que la Confederation peut soutenir des exploita• 
tions qui produisent selon des methodes particulierement res
pectueuses de l'environnement Ce contre-projet a le merite 
d'€rtre court, tout en etant complet, et de nature ä satiS,aire lar
gement, ä mes yeux, ies protagonistes des deux initiatives 
qu'il convient de rejeter. 
C'est alnsi qua je vous demande de soutenir le contre-projet 
elabore par votre commission. 

Rüesch: Unsere Landwirtschaftspolitik befindet sich in einem 
Umbruch, der wie jeder Umbruch verschiedene Gefahren mit 
sich bringt, insbesondere die Gefahr der Uebersteuerung. Im 
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Zweiten Weltk•.,:,-:;i stand die Landesversorgung im Zentrum 
der landwirtschaftlichen Aufgaben. In der Nachkriegszeit ge
lang es der Landwirtschaft durch hervorragende Arbeit. die 
Produktivitat ganz gewaltig zu steigern. Daraus entstand das 
Ueberschussproblem. Die Bauern wurden also das Opfer ih
rer eigenen Tüchtigkeit Heute spricht man vor allem von den 
ökologischen Aufgaben der Landwirtschaft Dabei verfällt man 
der Gefahr der Uebersteuerung. Man läuft Gefahr, den Versor
gungsauftrag nic:it mehr genügend zu beachten. 
Sind Sie so siehe(, dass die internationale Lage auf alle Zeiten 
so unproblematisch ist, dass wir auf den «Nährstand» verzich
ten könnten? Schon Machiavelli hat gesagt, dass die Men
,schen bei schönem Wetter nicht an den Sturm glauben woll
ten. Dieser Satz gilt für unsere nationale Sicherheitspolitik, .er 
gilt aber auch für die Landesversorgung .. 
Es mag sein, dass die feistungsbetonte Landwirtschaft, insbe
sondere mit Hilfe der Chemie, die Grenze der ökologischen 
Toleranz da und dort überschritten hat Wir dürfen nun aber 
nicht von einem Extrem ins andere verfallen. Es gibt auch eine 
Toleranzgrenze bei der Oekologisierung der Landwirtschaft 
Irgendwo und irgendwann muss der Bauer auch noch produ
zieren dürfen und produzieren können. Ebensowenig wie man 
die moderne Spitzenmedizin durch den Massenanbau von 
Kamillen zur Herstellung von Kamillentee ersetzen kann, 
ebensowenig kann man die heutige Produktion von Nah
rungsmitteln durch einen grossen Bannfluch auf die bisherige 
Agrartechnologie ersetzen. 
Die Schweiz schützt die Lanl'.lwirtschaft Dieser Schµtz wird im
mer wieder kritisiert Eine schweizerische Landwirtschaft ohne 
jeglichen Schutz könnte aber nicht mehr lange existieren. Un
sere Topograpnie und unser Klima nehmen uns bei den heuti
gen Transportmöglichkeiten und dem absolut freien Wettbe
werb gegenüber jenen Ländern, in welchen man zum Beispiel 
zweimal im Jahr ernten kann, jede Chance. Dazu kof'T1J'Tlen die 
hot:ten Gestehungskosten für unsere Landwirtschaft Diese ist. 
in ein teures vor- und nachgeschaltetes System eingebettet 
Von einem Franken Ertrag, den die Landwirtschaft erzielt, blei-
ben nur etwa 30 bis 40 Rappen beim Bauern. · 
Es ist ein Irrtum zu glauben, wir SchweiZer seien die einzigen, 
welche die Landwirtschaft schützen. Soeben ist eine Analyse 
der OECD über die Agrarsubventioneri erschienen. Daraus er
gibt sich, dass die Agrarsubventionen in 24 OECD-Staaten im 
Jahre 1992 nochmals gestiegen sind. Die Subventionen er
reichten durchschnittlich einen Anteil von 44 Prozent der Pro
duktion. Verschiedene Staaten unterstützen die Landwirt
schaft noch mehr als die Schweiz. Bei der Pro-Kopf-Belastung 
steht Norwegen an der Spitze. Die Hilfe an die Landwirtschaft 
beträgt in Finnland 4, 1 Prozent des Bruttosozialproduktes. In 
der Schweiz beträgt der Anteil 2,4 Prozent, in Oesterreich ist er 
mit 2,3 Prozent praktisch gleich hoch. Die EG erreicht jm Mittel 
immerhin 2 Prozent Die Problematik des Agrarschutzes lässt 
sich nicht einseitig lös!:)n. Eio Alleingang der Schweiz würde 
unsere Landwirtschaft vernichten und kann deshalb nicht in 
Frage kommen. 
Unse~ landwirtschaftliche Bevölkerung ist heute verunsi- . 
chert Man fühlt sich vom Gatt und von der EG bedroht Diese 
Verunsicherung hat seit dem EWA-Nein auch andere Wirt
schaftszweige erfasst Es ist aber Aufgabe des Staates, solche 
Verunsicherungen durch die Schaffung vernünftiger Rahmen
bedingungen abzubauen. Die Volksinitiative des Bauernver
bandes ist ein Alatmsignal, welches das grosse Ausmass die
ser Verunsicherung anzeigt Es ist deshalb notwendig, der 
Landwirtschaft den Rücken zu stärken. Dazu ist endlich ein ei
geneiVerfassungsartlkel notwendig. 
Der von der Kommission ausgearbeitete Artikel fasst die Ziele 
zusammen, die wir beim 7. Landwirtschaftsbericht erarbeitet 
haben. Gemäss Kommissionsantrag soll die Landwirtschaft 
nicht nur umweltfreundlich produzieren, sondern sich auch 
auf die Absatzmöglichkeiten ausrichten. Der Artikel verlangt 
die Zusammenarbeit zwischen Oekologie und Oekonomie im 
Sinne unseres Leitbildes des qualitativen Wachstums. Eine 
weitere «Vergrünung» des Artikels würde dieses Gleichge-
wicht aber störe!"I. · 
Im Hinblick auf die Detailberatung möchte ich Sie doch bitten, 
den Artikel nicht so weit zu «vergrünen», bis er «vergraut». Die 

grünen Fundamentalisten werden Ihnen Ihr Entgegenkom
men nicht honorieren. Die dritte Agrar-Initiative ist bereits in 

Vorbereitung. Der VKMB hat sie bereits angekündigt, und zwar 
als Initiative für preisgünstige Nahrungsmittel und ökologi
sche Bauernhöfe. DerVKMB will mit seiner neuen Initiative alle 
Agrarschutzmassnahmen mit Ausnahme der Zölle aufheben 
und sieht zur Einkommenssicherung der Bauern Direktzah
lungen bis maximal 50 000 Franken pro Betrieb vor. jedoch 
nur für solche, welche die Normen des biologischen Land
baues erfüllen. Diese Initiative ist bereits im Kommen. Ent
scheidend ist also, dass wir jetzt·ein Zeichen setzen und der 
Landwirtschaft durch Vorgabe stabiler und berechenbarer 
Rahmenbedingungen rasch wied~r eine Zukunftsperspektive 
vermitteln, damit die Bauern die betrieblichen Anpassungen 
besser planen und durchführen können. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, allen Versuchen zur weiteren 
«Vergrünung» des Artikels zu widerstehen und möglichst den 
Gegenvorschlag. den die Kommission ausgearbeitet hat. zu 
verabschieden und dem Volk zu präsentieren. 

Büttlker: Es scheint seit Einführung des doppelten Ja das er
ste Mal zu sein, dass einer Volksinitiative ein Gegenvorschlag 
gegenübergestellt wird. Dieser Aspekt ist in den Kommis
sionsberatungen etwas untergegangen. Deshalb möchte ich 
die Möglichkeit eines doppelten Ja für Initiative und Gegenvor-

. schlag auch im Plenum aufgreifen. Ich möchte mich dafür ent
schuldigen, Herr Bundesrat; es ist etwas spät Aber besser, 
spät als nie, denn diese Frage wird sich im Abstimmungs
kampf so oder so stellen. Und wenn ich Herrn Rüesch und 
Herrn Uhimann gut zugehört habe, könnte auch bei ihnen 
durchaus ein doppeltes Ja für Gegenvorschlag und Initiative 
herausschauen. 
Die schweizerische Landwirtschaft braucht heute Antworten 
auf vier Fragen: 
1. Wie lassen sich angesichts des technischen Fortschritts bei 
begrenzten f,bsatzmöglichkeiten Probleme auf den einzelnen 
Märkten vermeiden? 
2. Wie kann der angesichts der Vielzahl von agrarpolitischen 
Detailvorschriften stark eingeschränkte Handlungsspielraum 
für die Bauern vergrössert werden? 
3. Wie können die Erwartungen der Gesellschaft, vor allem im 
Hinblick auf die umwelt- und tiergerechte Produktion gesun
der Nahrungsmittel, möglichst gut berücksichtigt werden? 
4. Wie können auf internationaler Ebene Regeln verwirklicht 
werden, welche der Landwirtschaft gestatten, ih~e vielfältigen 
Aufgaben im konkreten schweizerischen Umfeld wahrzu
nehmen? 
Der Schweizerische Bauernverband {SBV) hat mit seiner 
Volksinitiative versucht, Antworten auf diese vier Fragen zu ge
ben. Er hat den Willen zu einer Akzentverschiebung in der 
Agrarpolitik bekundet Mit einem Paket von Selbsthilfemass
nahmen und der Zustimmung zu Direktzahlungen für flächen
bewirtschaftende Bauern wurde die Bereitschaft zu einer Oeff
nung und zu einem Struktur:wandel im Interesse der überle
bensfähigen Betriebe signalisiert 
Wo sind nun die inhaltlichen Differenzen zwischen der Initia
tive und dem Gegenvorschlag im Hinblick auf die Möglichkeit 
des doppelten Ja? 
1. Die SBV-lnitiative, Volksinitiative «für eine umweltgerechte 
und leistungsfähige bäuerliche Landwirtschaft», und der Ge
genvorschlag der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
(WAi<) gleichen sich in der Konzeption. Im ersten Absatz wer
den die Ziele formuliert; im zweiten Absatz wird die Strategie 
vorgezeichnet, wie die Landwirtschaft gefördert werden soll, 
damit sie die Ziele· erreichen kann. Der wesentliche, allge
meine Unterschied liegt im Detaillierungsgrad des zweiten Ab
satzes, der in der SBV-lnitiative wesentlich grösser ist als im 
Gegenvorschlag. 
Ferner regelt die SBV-lnitiative in einem dritten Absatz die Fi
nanzierung der Agrarpolitik. Ein formaler Unterschied besteht 
auch darin, dass der Gegenvorschlag der Kommission die gel
tenden Verfassungsbestimmungen zur Landwirtschaft in Arti
kel 31 bis Absatz 3 Buchstabe b BV ebenfalls in den neuen Arti
kel 31 octies integriert · 
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Die lnitiati,v schlägt einen Artikel 31octies in Ergänzung zur
geltenden verfassungsgrundlage vor. Die Verständlichkeit der 
Verfassung wird mit dem Gegenvorschlag verbessert 
2. Unterschiede auf der Zielebene: Die SBV-lnitiative verbindet 
Nutzen und Pflege konsequent. Dahinter steht die Auffassung, 
dass die Kulturlandschaft ein Produkt der landwirtschaftlichen 
Nutzung ist und bleiben soll. Der Gegenvorschlag nimmt eine 
teilweise Trennung von Nutzung und Pflege vor, indem er die 
Pflege der Kulturlandschaft als eigenständiges Ziel formuliert 
3. Unterschiede auf der operativen Ebene der Agrarpolitik: Ab
gesehen vom höheren Detaillierungsgrad sind folgende we
sentliche materielle Unterschiede zu vermerken: 
- Der Gegenvorschlag geht nicht auf die aussenhandelspoliti
schen Aspekte der Agrarpolitik ein. 
- Der Gegenvorschlag bringt keinen Hinweis darauf, wie die 
Agrarpolitik in Zukunft finanziert werden soll. 
- Die $SV-Initiative hält zudem fest, dass die Landwirtschaft 
nictit riur Nahrungsmittel produzieren will, sondern dass der 
Bund auch die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen 
fördern kann Der Gegenvorschlag schliesst eine solche För
derung nicht aus,, erwähnt sie aber nicht ausdrücklich. 
Wenn man nun das Ganze anschaut und materiell und formal 
vergleicht, kann man durchaus zu einem doppelten Ja kom
men; ich meine, dass sich das Parlament dies überlegen 
müsste. Nach der in Artikel 27 Geschäftsverkehrsgesetz ge
schaffenen Möglichkeit ist ja seit Einführung des doppelten Ja 
auch für das Parlament die Möglichkeit geschaffen, diesem 
Umstand Rechnung zu tragen. 
Das heisst, dass wir im Beschlussentwurf die SBV-lnitiative 
nicht zur Abl,ehnung empfehlen, also dort keine Stellung
nahme abgeben, dass wir den Gegenvorschlag bevorzugen 
und in der Stichfrage auch den Gegenvorschlag vorziehen. 
Ich meine, das Volk wird trotzdem auch vor diese Frage ge
stellt Ich werde bei Artikel 3 in der Detailberatung meinen An
trag dazu stellen und begründen. 

Schallberger: Als einer der 21 Initianten bin ich hier In einer 
heiklen Situation. Ich darf erwähnen, dass der Erfolg der Initia
tive des Schweizerischen Bauernverbandes selbst die Initian
ten überrascht hat In einer Rekordzeit von ungefähr drei Mo
naten sind weit über eine Viertelmillion Unterschriften zusam
mengekommen. Diese Unterschriften stammen keineswegs 
nur aus Bauernkreisen. Ich erwähne absichtlich einen Grenz
kanton, nämlich den Kanton Genf, wo pro Bauernbetrieb mehr 
als zehn Unterschriften gesammelt worden sind Das ist ein Er
folg, und er bestätigt, dass die Initiative nicht blass von Bauern 
getragen wird. 
Die Umschreibung der Aufgaben unserer Landwirtschaft ist 
so'A'ohl in der Initiative wie auch im vorgelegten Gegenvor
schlag und im 7. Landwirtschaftsbericht praktisch identisch. 
Das ist ein Lichtblick. Ziel irgendeiner Verfassungsbestim
mung über die Landwirtschaft muss es sein, dass die hier tor~ 
mulierten Aufgaben auch in Zukunft durch Bauernfamilien 
ausgeführt werden können, und zwar durch Familien, die ein 
anständiges Einkommen erarbeiten und folglich menschen
würdig leben können. Gegenwärtig sind wir in einer Situation, 
in welcher dieses Ziel von verschiedener Seite in Zweifel gezo
gen wird 
Unsere junge Bauerngeneration hat grosse Mühe, in die Land
wirtschaftsberufe einzusteigen. Ich nenne nur die stark gesun
kenen Schülerzahlen in den LandWirtschaftsschulen. Dies ist 
so, weil die Jugend daran zweifelt, dass sie von der Gesell
schaft noch akzeptiert wird Gottlob akzeptieren die Mitglieder 
der Kommission für Wirtschaft und Abgaben ~AK) unsere 
Landwirtscfia~ Ich hoffe, auch unser Rat werde dies tun Un
sere junge Bauerngeneration fühlt sich nicht mehr verstanden. 
Sie hat das Gefühl, die pausenlose öffentliche Kritik sei ein 
Aus~ruck oafür, dass man ihre Verantwortung, ihre Fähigkei
ten und Leistungen nicht ernst nehme. Diese junge Bauernge
neration hat Angst, sie könne in der Zukunft kein anständiges 
Einkommen erwirtschaften. . . . 
Ich weiss, dass mein formuliertes Ziel, nämlich eine ehrbar be
zahlte Landwirtschaft, auch Ihr Ziel ist Dies ermöglicht es mir, 
auch bei einem Gegenvorschlag konstruktiv mitzudiskutieren 
und bei der Detailberatung mitzustimmen. Bei der Schlussab-

Stimmung werde ich rruch jedoch beim Gegenvorschlag der 
Stimme enthalten, weil ich es nichfausschliesse, dass sich der 
Schweizerische Bauernverband. je nach Ergebnis der Detail
beratung, für ein doppeltes Ja entschliessen könnte. Der An
trag Büttikerwürde uns dies massiv erleichtern. 
Der Bauernstand ist sich seiner grossen Verantwortung inner
halb unserer Gesellschaft voll bewusst Die heutige Bauernge
neration weiss, dass ihre Bedeutung im Volksganzen ihren 
prozentualen Anteil an der Bevölkerung bei weitem übersteigt 
Die Beachtung, die die Landwirtschaft in der öffentlichen Dis
kussion findet, bestätigt, dass ihre Bedeutung erkannt wird 
Auch die WAK hat erkannnt, wie wichtig die Erhaltung eines 
gesunden B.auernstandes für unser Volk ist 
Ich danke für die positive Einstellung, und ich hoffe, dass auch 
die heutige Detailberatung meinen Endruck bestätigen wird. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten. · 

Seiler Bernhard: Ich habe die Initiative des Bauernverbandes 
«für eine umweltgerechte und leistungsfähige bäuerliche 
Landwirtschaft» mit Ueberzeugung unterschrieben. Aus der 
Sicht des Bauernstandes wäre nach meiner Meinung jeden
falls dieser Text nach wie vor der kompletteste zur Erhaltung 
einer gesunden schweizerischen Landwirtschaft Deshalb ist 
mir der Antrag Büttiker·sehr sympathisch. Ich werde ihn auch 
unterstützen - in der Meinung, dass dann die Bürgerinnen 
und Bürger wählen könnten, weil doch der Gegenvorschlag 
des Ständerates nicht alles beinhaltet, was die Bauerngrund-

- sätzlich gefordert haben. 
Was aber der Bundesrat als Gegenvorschlag unterbreitete, 
war schlichtweg unbefriedigend und für mich nicht akzepta
bel. Dieser liess nämlich mehr Fragen offen, als er beantwortet 
hat Vor allem hat es der Bundesrat in seinem Gegenvorschlag 
verpasst, den Bauernfamilien in unserem Land 'eine klare 
Marschrichtung vorzugeben. Noch weniger verstehen konnte 
ich, dass im bundesrätlichen Gegenvorschlag ausgerechnet 
iene Aufgaben nicht enthalten waren. welche im 7. Landwirt
sc:iaftsbericht als erste aufgezahlt wuroen. wie zum Beispiel 
Nahrungsmrtte!versorgung und Versorgungssicherheit Aber 
auch die Ausrichtung der Agrarpolitik auf bodenbewirtschaf- · 
tende Betriebe mit Hinweis auf internati.onale Entwicklungen 
hat er meiner Ansicht nach zu stark relativiert 
Ich bin deshalb froh, dass unsere Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben ~AK) diese Mängel erkannt und einen neuen, 
besseren Gegenvorschlag ausgearbeitet hat Dieser Gegen
vorschlag überzeugt mich, er basiert auf der Multifunktionalität 
der Landwirtschaft und lässt zudem der Agrarpolitik der kom
menden Jahre genügend Gestaltungsraum offen. Er nimmt 
auch die beiden wichtigsten neuen 'Elemente auf - der Kom
missionspräsident hat das betont-, d. h. die Ausrichtung auf 
den Markt und die Ausrichtung auf die Umweltbedürfnisse. 
Das scheint mir sehr wichtig. Der Bundesrat wird damit ver
pflichtet, diese Werte der Multifunktionalltät in internationalen 
Verhandlungen zu verteidigen und den dazu · notwendigen 
agrarpolitischentiandlungsspielraum zu sichern. 

• Dass der Bundesrat sich tatsächlich dafür einsetzt, hat er be
reits bei den Verhandlungen mit de_m Gatt gezeigt Auf seine 
Initiative hin ist der Begriff der Multifunl<tionalf$ im Verhand
lungspapier verankert worden, dafür sind wir ihm dankbar. 
Trotzdem möchte ich klar hervorheben - und Herr Bundesrat 
Delamuraz wird mir das bestätigen können -, dass die Forde
rung nach Mulitfunktionalität der Landwirtschaft absolut Gatt
konform ist und einen Abschluss der Verhandlungen und 
schlie~lich die Umsetzung der Ergebnisse nicht behindert 
Es ist mir auch klar, dass mit einer neuen Verfassungsgrund
lage, wie wir sie heu~e beraten, nicht einfach alle Schwierigkei
ten beseitigt und nicht alle problematischen Entwicklungen 
verhindert werden können und dass für die Exportwirtschaft 
möglichst freier Handel nicht zur'Staatsmaxime werden darf. 
Die ausschliesslich negativen Konsequenzen des Gatt für die 
Landwirtschaft müssen innenpolitisch auf Gesetzesstufe auf
gefangen werden. Mit der Inkraftsetzung der Artikel 31a und 
31 b des, Landwirtschaftsgesetzes ist ein erster Schritt in diese 
Richtung getan worden. 
Wenn ich ~ber an unsere Bundesfinanzen und die bevorste
henden · Gatt-Abschlussverh~ndlungen denke, habe ich 
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schon grosse Bece,ken, ob wir unsere sogenannten Ober
ziele der Landwirtscnaftspolitik überhaupt realisieren können. 
Die Landwirtschaft könnte sehr leicht zum totalen Verlierer un
ser~r Volkswirtschaft werden, wenn zukünftig nicht mehr der 
Buhdesrat. sondern primär das Parlament über die Höhe der 
Direktzahlungen, das Einkommen und damit direkt den Wei
terbestand unserer Bauernbetriebe zu bestimmen hat Mir 
scheint diese Entwicklung unheimlich. , 
Nun nochmals zurück zum ständerätlichen Gegenvorschlag: 
Ich teile die Meinung der Kommission, dass die Landwirtschaft 
auf die Umweltbedürfnisse Rücksicht nehmen muss und spe
zielle Anstrengungen bezüglich der Ausrichtung der Produk- · 
tion auf den Tier- und Umweltschutz nicht mit zusätzlichen po
lizeirechtlichen Instrumenten oder über rechtsstaatlich frag
würdige, existenzielle Abhängigkeiten erzwungen werden 
dürfen. Es sollen dafür fördernde Instrumente eingesetzt 
werden. 
Die Initianten täten gut daran, wenn sie mindestens vorläufig 
ihre Initiative nicht zurückzögen, zumindest nicht bevor diese 
ständerätliche Fassung, dieser Gegenvorschlag von beiden 
Kammern verabschiedet worden ist, und zwar einigermassen 
in dem Rahmen. der heute vorgesehen ist 
Ich hätte noch eine Frage an die Kommission im-Zusammen
hang mit der SBV-lnitiative. In die Initiative des Bauernverban
des ist ja etwas über die Finanzierung der Agrarpolitik aufge
nommen. Es werden auch Fragen des Grenzschutzes ange
schnitten. Ich möchte gerne wissen, ob die Kommission dar
über auch gesprochen hat und welche Gründe sie dazu ge
führt haben, diese beiden Punkte - Finanzierung der Agrarpo
litik, Frage des Grenzschutzes - nicht in diesen Gegenvor
schlag atrfzunehmen. 
Ich unterstütze also den Antrag Büttiker, d. h. anderseits auch 
den Gegenvorschlag des Ständerates. 

Küchler: Es ist uns allen klar. dass im Nachgang zum 7. Land
wirtschaftsbericht und im Nachgang zur Revision des Land
wirtschaftsgesetzes auch auf Verfassungsstufe die Folgerun
gen zu ziehen sind und für unsere neu ausgerichtete Agrar~o
litik im Sinne der Multifunktionalität eine zeitgerechte rechtli
che Grundlage geschaffen werden muss. Die wirtschaftlichen 

, und politischen Rahmenbedingungen haben sich seit dem 
Zweiten Weltkrieg grundlegend verändert, und das Ur;ibeha
gen über die heutige, bald fünfzigjährige Verfassungsbestim
mung ist immer starker geworden. 
Die Landwirtschaft hat zwar in den letzten Jahren massiv an 
volkswirtschaftlicher Bedeutung verloren. Selbst unsere Berg
kantone sind nicht mehr die reinen Landwirtschaftskantone, 
die sie einst waren Der Anteil der in der Landwirtschaft tätigen 
aktiven Bevölkerung nimmt konstant ab. Aber eines hat sich 
nicht verändert: Mehr als die Hälfte der Fläche in der Sishweiz 
wird nach wie vorvon der Landwirtschaft genutzt und gepflegt 
Gleichzeitig stellen wir fest, dass zwar einerseits die volkswirt
schaftliche Bedeutung der Landwirtschaft abgenommen, an
dererseits aber in gleichem Masse das·1nteresse unserer Ge
sellschaft an der Art und Weise der Produktion, an den Auswir
kungen der Pflege der Natur zugenommen hat Es ist daher 
angezeigt, heute neue, an neuen Werthaltungen angepasste 
Normen in unserer Verfassung festzuschreiben, im Sinne ei
nes neuen Gesellschaftsvertrages für unsere aktive landwirt
schaftliche Bevölkerung. Ich bin überzeugt. dass die neue Ver
fassungsgrundlage wieder mehr Ruhe, mehr Zuversicht und 
Zuverlässigkeit in unsere sct,weizerlsche Agrarpolitik einkeh
ren lässt 
Die Initiative des Schweizerischen Bauernverbandes· ist 
grundsätzlich die richtige Stossrichtung, wie die Interessen 
der Bauern und der Volkswirtschaft mit jenen der Gesellschaft 
vereinigt werden können. Das Konzept der Multifunktionalität 
der Landwirtschaft. dal,l zwischenzeitlich auch im Gatt Einzug 
erhalten hat, ist eir.e gute Grundlage dafür. Die WAK hat das 
erkannt und ihren ausgewogenen, konsensfähigen Gegen
vorschlag darauf aufgebaut Der Kommission ist auch gelun
gen, was bei der lmtia.tivs des 3aue:nverbandes vermisst wird, 
nämlich die Normen in eine einfache und klare Sprache zu fas
sen und somit das künftige Grundkonzept der Agrarpolitik ver
fassungstauglich zu gestalten. 

Trotzdem vermisse ich zwei wesentliche Parameter der Agrar
politik: Eine glaubwürdige Agrarpolitik ist - ob wir das gerne 
hören oder nicht - davon abhängig_, wieweit natürliche und 
von der Gesellschaft gewünschte Konkurrenznachteile der 
schweizerischen Landwirtschaft mit Massnahmen an der 
Grenze oder mitfinanziellen Mitteln ausgeglichen werden kön
nen. Man kann es auch anders formulieren: Die Landwirt
schaft kann den von ihr erwarteten Beitrag nur so weit leisten. 
wie wir bereit sind, die daraus entstehenden Nachteile für die 
Landwirtschaft auf einem heute immer internationaler werden
den Markt auszugleichen. Die Kommission war sich ihrer Ver• 
antwortung und der politischen Redlichkeit gegenüber der Be
völkerung, insbesondere aber gegenüber den Bauern, be
wusst Doch um glaubwürdig zu bleiben, müssen wir den Ge
genvorschlag noch mit zwei Bestimmungen erweitern - wir 
kommen in der Detailberatung darauf zurück -: mit Bestim
mungen über den Grenzschutz und über die gesicherte Finan
zierung. 
Mit einem in sich geschlossenen. abgerundeten Verfassungs
konzept haben wir dann auch die beste Chance. entweder die 
Urheber der verschiedenen bereits hängigen landwirtschaftli
chen Initiativen dazu zu bewegen. sie zurückzuziehen. oder 
aber die Volksmehrheit für den Gegenvorschlag zu gewinnen. 
Gleichzeitig dürften es auch künftige landwirtschaftliche Initia
tiven schwerer haben, in Abstimmungen überhaupt zu reüs
sieren Voraussetzung ist aber, dass wir heute unsere politi
sche Verantwortung wahrnehmen und eine Verfassungs
grundlage schaffen, die klar die grundlegenden Werte der 
Agrarpolitik für die Zukunft festschreibt und gleichzeitig einen 
mögliphst umfassenden Katalog der wichtigsten agrarpoliti
schen Instrumente und Massnahmen für die Gestaltung der 
künftigen Landwirtschaftspolitik aufzählt 
Innerhalb dieser verfassungsmässigen Leitplanken kann 
dann auf Gesetzesstufe unsere Agrarpolitik in Zukunft flexibel 
den jeweiligen äusseren Rahmenbedingungen angepasst 
werden. 
Die in Absatz 1 des Gegenvorschlages erwähnten Oberziele 
einer multifunktionalen Landwirtschaft liegen meines Erach
tens richtig. aber das agrarpolitische Instrumentarium gemäss 
Absatz 2 bedarf noch gewisser Ergänzungen. 
Abschliessend: Ich teile die Auffassung, dass der Gegenvor
schlag beiden Initiativen vorzuziehen ist Ich kann mich auch 
mit dem Antrag Büttiker einverstanden erklären, dass wir -weil 
die Grundsätze der Stossrichtung der Initiative des Schweize
rischen Bauernverbandes mit jenen des Gegenvorschlages 
übereinstimmen - zur Initiative des Bauernverbandes formell 
keine Stellung nehmen; hingegen ist die Bauern- und Konsu
menten-Initiative abzulehnen. 
Ich bin also für Eintreten auf den Gegenvorschlag. 

On Momlroll: Voglio segnalare un particolare ehe ritengo 
non privo di importanza . 
Für eine umweltgerechte und leistungsfähige bäuerliche 
Landwirtschaft: einverstanden - jedoch unter der Bedingung, 
dass mit «umweltgerecht» auch «gesundheitsfördernd» ge-

- meint ist Dies scheint mir der Fall zu sein, wenn ich in Absatz 1 
Buchstabe b des vom Bauernverband vorgeschlagenen Ver
fassungsartikels 31 octies (neu) lese: «Versorgung der Bevöl
kerung mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln... Dann 
kommen aber die Zweifel Heisst dies wirklich «gesundheits
gerecht», oder bedeutet dies lediglich «kalorienreichn? Ich 
möchte also schon, dass man sich hier klar festlegt Beinhaltet 
«umweltfreundlich» zwingend auch «gesundheits'gerecht»? 
Ich wäre Ihnen, Herr Bundesrat, dankbar, wenn Sie mir diese 
Frage beantworten würden. 
Um Ihnen aufzuzeigen, worum es mir geht, leuchte ich kurz die 
Problematik anhand eines Beispiels aus: Gesundheitskosten, 
ein gern debattiertes Thema Wenn man von Kostenexplosion 
im Gesundheitswesen spricht, dann kargt man nicht mit Be
kämpfungsrezepten aller Art, von den dringlichen Bundesbe
schlüssen über die KVG-Revision bis zum Allerweltsmittel Prä
vention; aber wenn man Prävention sagt, genügt das nicht: 
man muss sie auch aktiv betreiben. 
50 Prozent aller Todesfälle in der Schweiz sind durch kardio
vaskuläre Erkrankungen bedingt: Hirnschläge und Herzin-
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farkte. Diese entstehen auf der Basis von degerierativen Ver
änderungen der Schlagadern, sprich Arterienverkalkung, bes
ser Arterienverfettung oder Arteriosklerose. Es handelt sich bei 
dieser Affektion um Fettablagerungen in der Wand der Ge
fässe. 
Ich will es kurz machen. Die Prävention besteht oarin, dass 
man die Zufuhr von gesättigten tierischen Fetten einschränkt 
und die Einnahme von ungesättigten pflanzlichen Fetten, also 
flüssigen Oelen, fördert. 
Der Bundesrat hat es aber bisher unterlassen, die übersetzten 
Abgaben auf diesen Produkten zw reduzieren, und lediglich 
am Butterpreis «herumgedoktert». 
Die genannten Abgaben wurden erstmals 1955 eingeführt und 
hatten den Zweck, die Konkurrenzfähigkeit der Butter zu ver
bessern. In etwas mehr als 30 Jahren ist die steuerliche Bela
stung von 5 Franken auf 230 Franken pro 100 Kilogramm an
gestiegen, also um 4500 Prozent 
Der Preis für einen Liter bekanntlich gesunden Sonnen
blumenöls wird steuertechnisch um fast 200 Prozent des ef
fektiven Warenpreises erhöht und ist somit steuerlich weit 
mehr belastet als die alkoholischen Getränke. Wir zahlen für 
einen Liter dieses Oels Fr. 4.40, können es indessen jenseits 
der Grenze für Fr. 1.50 einkaufen. In der Tat kosteten am 1. Ja
nuar 1993 100 Kilogramm Sonnenblumenöl Fr. 93.50, zusätz
lich für Zoll und verschiedene Steuern Fr. 183.-. Endpreis: 
Fr. 276.50; steuerliche Belastung also sage und schreibe 
195,7 Prozent 
Non basta inscenare delle grandi campagne anticolesterolo -
das böse Cholesterin - nevrotizzando la gante, senza ridurre il 
massiccio carico fiscale incombente sui grassi vegetali_che ne 
fa triplicare il prezzo. . · ' 
Sie verstehen nun sicherlich, wenn ich fordere, dass bei den 
Massnahmen des Bundes gemäss Artikel 31 octies die Formu
lierung «Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwerti
gen Nahrungsmitteln» auch im Sinne von «gesundheitsge
rechten» Nahrungsmitteln zu interpretieren sei. 
Für die Beantwortung dieser Frage danke ich Ihnen, ~err Bun
desrat Delamuraz, zum voraus bestens. Auch die Meinung oer 
Kommission würde mich natürlich interessieren. 

Onken: Der ausgewiesenste Landwirtschaftspolitiker unserer 
kleinen ständerätlichen Gruppe, Otto Piller, sitzt auf hohen 
Stühlen und frönt seiner präsidialen Machtfülle; da müssen 
wieder einmal die anderen in die Hosen steigen und seinen 
Part übernehmen. Deshalb ergreife ich hier für ihn das Wort 
Wir stehen vor einer paradoxen Situation. Auf der einen Seite 
haben wir das Landwirtschaftsgesetz bereits revidiert und mit 
deh Artikeln 31a und 31b nach langer Diskussion wichtige 
agrarpolitische Weichanstellungen vorgenommen. Daraufhin 
erleben wir in einer zweiten Phase staunend, wie eine Verord
nung erlassen wird, die das Gesetz ganz klar unterläuft und 
den politischen Willen - den Mehrheitswillen des Parlamen
tes - umbiegt Nun gehen wir wieder zurück auf die Verfas
sungsstufe, um einen Landwirtschaftsartikel in der Verfassung 
zu verankern. Einen Verfassungsartikel, der nichts wirklich 
Neues bringt, keine echt zukunftsweisenden Akzente setzt; ei
nen Verfassungsartikel, der von niemandem wirklich herbei-
gesehnt wird. . 
Ich biri überzeugt, Herr Kollege Schallberger, dass sich die 
Bäuerinnen und Bauern, die in grosser Zahl die Initiative unter
zeichnet haben, nachdem wir jetzt schon die Diskussion um 
das Gesetz hatten, von diesem Verfassungsartikel auch nicht 
mehr sehr viel ,Handfestes erwarten. Auch wie es sich mit der 
Rekordzeit und den vielen Unterschriften verhalten kann, ha
ben wir am 6. Juni wieder erfahren. 
Es geht um einen Verfassungsartikel, von dem wir nicht recht 
wissen -auch vom Gegenvorschlag nicht-, ob er nun das Ge
setz stützen soll, also die Beschlüsse, die wir dort getroffen ha
ben, oder ob er eher der zurechtgebogenen Verordnung als 
Rechtferti9ung dienen soll. 
In gewisser Weise kommt die ganze Piskussion zu spät Sie 
hinkt hinter der Entwicklung her, und alle wichtigen Instru
mente sind längst ausdiskutiert und festgeschrieben worden: 
die Selbsthilfemassnahmen, das bäuerliche Bodenrecht, die 
Direktzattlungen und die Oekobeiträge. Ueber all das haben 

wir gesprochen, und wir haben auf Gesetzesstufe verbindliche 
Regelungen dafür gefunden. 
Der Verfassungsartikel bringt nicht nur keine Kehrtwendung, 
wie der Kommissionspräsident gesagt hat, er greift noch nicht 
einmal über die von uns durchgeführten Beratungen hinaus. 
Ich meine sogar, er geht in einigen vagen Formulierungen so-

·. gar noch hinter die Gesetzesbestimmungen zutück. Das gilt 
vor allem für den Buchstaben d des Gegen"'.orschlages der 
Kommission. der die Basis für Artikel 31 a und 31 b abgibt Die 
Formulierung ist so «schlank», dass wichtige Voraussetzun
gen fehlen, die auch in die Verfassung hineingehört hätten: die 
Bindung an den Boden, die Ausrichtung auf die bodenbewirt
schaftenden Betriebe, das Erfordernis,, dass im Allgemein
interesse eine gemeinwirtsch'aftliche Leistung zu erbringen ist. 
und schliesslich die Notwendigkeit. dass Direktzahlungen 
auch an ökologische Auflagen zu knüpfen sind. 
Wir können doch in der Verfassung heute keine Einkommens
garantie festschreiben. die nicht auch an eine ganz klare. ver
bindlich festgeschriebene Gegenleistung gebunden ist, also 
etwa an eine Produktionstechnik, die mindestens gesamtbe
trieblich das Niveau der integrierten Produktion aufweist, oder 
an eine überwiegend bodenabhängige Produktion mit eige
ner Futterrriittelbasis bei Tierhaltung oder an einen minimalen _ 
Beitrag zur Landschaftspflege. 
Natürlich kann das nicht Punkt für Punkt in die Verfassung ge
schrieben werden. Damit würde der Artikel zweifellos überla
den und unübersichtlich. Aber ein zwingender Auftrag zu Di
rektzahlungen - und nicht etwa eine Kann-Formulierung -
ohne jede 'nähere Umschreibung. o~ne weitere Vorausset
zung, ohne Akzentuierung in Richtung gemeinwirtschaftliche 
Leistung, in Ri_chtung ökologische Vorgaben - das geht doch 
schlicht nicht an, das ist in der vorgeschlagenen Form unak
zeptabel. 
Gleiches gilt für die Litera e. Auch hier ist der Gegenvorschlag 
der Kommission halbherzig ausgefallen. Die besonders um
weit- und tiergerechte Produktion muss entschiedener ermu
tigt, muss gestärkt werden. Lesen Sie noch einmal die Geset
zesbestimmung nach, die wir in Artikel 31 getroffen haben. 
Das kann doch nicht uoer ein «Oeko-Sackgeld» geschehen, 
das ,beiläufig ausgerichtet wird. Wenr, wir Wirkung erzielen 
wollen, braucht es einen stimulierenden Anreiz. Es braucht 
wirtschaftliche Impulse. Es muss wirtschaftlich lohnend sein, 
so aufwendig, so extensiv, so naturnah und tiergerechtzu pro
duzieren, wie es erforderlich ist 
In diesen beiden Punkten ist der Gegenvorschlag durchaus 
verbesserungsfähig. Ich habe dazu einen Antrag unterbreitet, 
der eine gewisse Akzentuierung· bringt, der verpflichtendere 
Formulierungen enthält, und ich unterstütze selbstverständ
lich auch die Zielrichtung der Anträge Beerli und lten. 
Mein Kollege Uhlmann misst den Gegenvorschlag verständli
cherweise an der Volksinitiative des Schweizerischen Bauern
verbandes. Dort ist der Auftrag auch sehr vage, mit vielen wei
chen Kann-Formulierungen umschrieben Auf der anderen 
Seite will man eine recht verbindliche Einkommensgarantie 
verankern, zu deren Absicherung wieder die Konsumenten 
und die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden müssten. 
Ich meinerseits messe den Gegenvorschlag an der Bauern
und Konsumenteninitiative, der zumindest das Verdienst zu- ' 
kommt, dass sie die Landwirtschaftsdisl<ussion In der letzten 
Zeit massgeblich beeinflusst hat In die von ihr vorgezeichnete 
Richtung ist nämlich die Diskussion gelaufen. Dieser Volksin
itiative gilt es zumindest dort, wo wir schon einen gemeinsa
men Grund erreicht haben - bei den Direktzahlungen, bei den 
Oekobeiträgen -, Rechnung zu tragen im Sinne eines ausge
wogenen Kompromisses. Dieser ist jetzt erforderlich und liegt 
im Gesamtinteresse .. Er muss deri Anliegen der Produzenten 
wie auch der Konsumenten, des Marktes wie auch der Umwelt 
Rechnung tragen. , 
Da fehlt natürlich diesem Verfassungsartikel der Kommission 
einiges: das ist teilweise von meinen Vorrednern bereits ge
sagt worden. Ich finde beispielsweise nirgends einen Ansatz 
zu_ Lenkungsmassnahmen in bezug auf die Hilfsstoffe - Dün
ger, Pflanzenbehandlungsmittel, Futtermittel -, damit man 
auch dort einen Schritt weiterkäme. Ich finde nirgends ein 
Wort zu einer ausgeglichenen Nährstoffbilanz. Sie ist zwar Be-
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standteil der IP-Richtlinien, aber sie wäre auch erwähnens
wert Ich vermisse eine restriktive Regelung der Gen- und Bio
technik in der Landwirtschaft - ein heisses Thema, das es 
auch auszudiskutieren gälte. Ich finde keinen Ansatz für Dekla
rationsvorschriften der Produktionsmethoden für Nahrungs
und Futtermittel. Ich finde nichts über ein Leistungssystem für 
Importe oder über Abgaben auf importierten Produkten. Da 
wird immer wieder mit der Europafähigkeit und mit unseren in
ternationalen \(erpflichtungen operiert, aber es gibt auf diesem 
Gebiet europafähige Möglichkeiten, die nicht diskriminierend 
sind und doch einen gewissen Schutz bieten. Diese Möglich
keiten - eine Oeko-Abgabe an der Grenze etwa-sind in unse
rem Land bisher zu wenig ausgelotet, zu wenig ausdiskutiert 
worden. Ich finde auch nichts über eine Lenkung der landwirt
schaftlichen Produktion über die Preise, über die eigentliche 
Nachfrage. 
Eine moderne, zukunftsgerichtete Landwirtschaftsdiskussion 
müsste solche Punkte aufgreifen; man müsste wenigstens die 
wichtigsten davon auf Verfassungsstufe regeln und ihnen dort 
eine Grundlage geben. Das ist aber nicht der Fall. 
Ich halte deshalb im Grundsatz an der Vol-ksinitiative «Bauern 
und Konsumenten - für eine naturnahe Landwirtschaft» fest, 
weil sie folgerichtig und in sich schlüssig auf eine naturnahe, 
marktgerechte und dem bäuerlichen Familienbetrieb die
nende Landwirtschaft ausgerichtet ist Wir sollten - um so 
mehr, als wir zwei Volksbegehren haben und ein drittes ange
sagt ist - versuchen, hier und jetzt dem Gegenvorschlag ein 
Profil, einen Inhalt, eine Substanz zu geben, clie von allen ak
zeptiert werden kann und die die Diskussion um weitere Volks
begehren hinfällig macht Der Verfassungsartikel müsste ei
nen echten Kompromiss darstellen, zu dem wir alle uns be
kennen können und der einer gesunden Landwirtschaftspoli
tik der Zukunft die Basis gibt 
Auch ich möchte, wie Kollege Schallberger gesagt hat, dass 
die Bauern und Bäuerinnen wieder mit Selbstbewusstsein in 
die Zukunft sctJauen können und dass die jungen Landwirte 
eine echte Perspektive haben, auch mit Blick auf die europä
ische Entwicklung. Dafür eine Grundlage zu schaffen, ist jetzt 
der Moment . 
Der Gegenvorschlag, ergänzt und angereichert, bietet die 
Handhabe zu einer Lösung. 

Frau Weber Monika: Ich gehöre zum lnitiativkomitee der 
zweiten Initiative, der Bauern- und Konsumenten-Initiative. 
Nachdem in der Kommission für Wirtschaft und Ausgaben 
r,NAK) eine gründliche Diskussion stattgefunden hat, erstaunt 
mich der Antrag Büttiker, die Initiative des Bauernverbandes 
zu unterstützen. 
Man muss sich daran erinnern, wie die Initiative des Bauern
verbandes überhaupt entstanden ist Es ist so, dass sie als Ge
gengewicht zur Bauern- und Konsumenten-Initiative entstan
den ist und konzipiert wurde. Ueber die zweite Initiative wurde 
zuerst gesprochen. Dann hat der Bauernverband quasi zur in
neren Konsolidierung diese Initiative lanciert- das muss deut
lich gesagt werden. 
Wenn man die Initiative des Bauernverbandes anschaut, sieht 
man, dass sie viele Kann-Formulierungen enthält und dass 
das Ganze sehr unklar bleibt Letztlich bringt diese Initiative -
wie Herr Onken schon gesagt hat - im Grunde genommen 
wirklich nichts Neues. Sie ist eine Rückkehr hinter den 7. Land
wirtschaftsbericht Sie bringt überhaupt nichts in bezug auf die 
Zukunft 
Ich mache dieser Initiative aber gar keinen Vorwurf, denn sie 
wurde -wie gesagt- nur zur inneren Konsolidierung der da
mals prekären Situation innerhalb des Schweizerischen Bau
ernverbandes lanciert Im Grunde genommen hätte der Bau
ernverband, der in den beide., Räten über eine Bauernlobby 
oder einen Landwirtschaftsklub von über 100 Personen ver
fügt, ja die Möglichkeit, hier jederzeit eine neue Richtung 
durchzubringen: der Bauernverband müsste demnach über
haupt keine Vo:ksinitiative lancieren. 
Ich habe mich in der Kommis~ion darauf verpflichten können, 
dass ich den Gegenvorschlag unterstütze. Der Gegenvor
schlag hat nämlich einige positive Punkte. Ich werde neben 
dem. Gegenvorschlag selbstverständlich auch die zweite In-

itiative unterstützen. Ich werde auch die Anträge Beerli und 
lten unterstützen. Aber ich muss einige Bemerkungen zum An
trag Küchler machen. 
Herr Momiroli hat bereits die Frage der Massnahmen an der 
Grenze angesprochen. Wenn wir diesen Antrag auch anneh
men, gehen wir'zurück ins Gestern. Ich denke, dass wir unsere 
Landwirtschaftspolitik modern ausformulieren müssen. d. h., 
dass wir auf die Gatt-Bestimmungen Rücksicht nehmen 
müssen. 
Es ist eindeutig so: Wenn wir Massnahmen an der Grenze vor
sehen, sind wird nicht Gatt-konform. Ich glaube, wir müssen 
alles daran setzen, damit unsere Landwirtschaft trotz des Gatt 
blühen kann. Deshalb dürfen wir keine solchen Bestimmun
gen aufnehmen. 
Ich bin also der Meinung, dass man den Gegenvorschlag, der 
Substanz hat- es geht um einen Verfassungsartikel und er ist 
deshalb relativ allgemein gehalten -, unterstützen kann. Ich 
werde selbstverstänc;ilich auch der zweiten Initiative zustim
men. Wie sich unser lnitiativkomitee letztlich entscheidet. wer
den wir nach der Behandlung in den beiden Räten sehen. 

Zlegler Oswald: Ich stehe grundsätzlich hinter dem Gegen
vorschlag derWAK·Allerdings stelle ich fest, dass gemässArti
kel 31 bis BV, wo heute die Landwirtschaft untergebracht ist, 
der Bund nur dann befugt ist, von der Handels- und Gewerbe
freiheit abzuweichen, wenn das Gesamtinteresse es rechtfer
tigt Ich verzichte darauf, darzulegen, was dies nun tatsächlich 
bedeutet, sondern verweise auf die zahlreichen Kommentare. 
Allerdings erlaube ich mir doch. eine Kommentarstelie zu zitie
ren, sie stammt von unserem Ratskollegen Rhinow: «Die lnter
essenwahrungstormel zielt vor allem auf die Verhinderung von 
· gesetzgeberischen Massnahmen des Bundes, die sich auf 
Kosten der Gesamtwirtschaft lediglich einseitig zugunsten ei
nes Teilberelchs der Wirtschaft auswirken.» 
Es fällt auf, dass das Gesamtinteresse beim Vorschlag der 
WAK nicht mehr erwähnt .wird. d h., im Landwirtschaftsbe
reich nicht mehr Voraussetzung für die Abweichung von der 
Handels- und Gewerbefreiheit sein wird. Ist das Absicht, ist 
das ein Versehen? Ich frage deshalb die Kommission: Was be
deutet das? Spielt das Gesamtinteresse tatsachlich keine 
Rolle mehr, und -wenn das gemeint ist-: Was heisst das nun 
tatsächlich, was hat das für Folgen? 

Jagmettl, Berichterstatter: Herr Onken hat sich gewundert, 
dass er plötzlich Landwirtschaftspolitiker ist Herr Onken, es 
ist uns nicht allen in die Wiege gel89t worden, welche Ge
schäfte wir hier zu vertreten haben, aber ich muss Ihnen sa
gen, dass auch einer, der sich bisher nicht so intensiv damit 
befasst hat, grosses Interesse an der Landwirtschaftspolitik 
finden kann. 
Ich setze mich gleich mit Ihrem Vorwurf auseinander, dass hier 
zuwenig klare Linien gegeben sind und dass dieser Verfas
sungsartikel zuwenig über verschiedene Gebiete aussagt 
Vergessen wir nicht, dass wir in diesem Artikel nicht alles re
geln, was nachher die Bewirtschaftung des Bodens betrifft 
Ich habe Sie schon einleitend darauf hingewiesen, dass wir 
1969 den Raumplanungsartikel in die Verfassung aufgenom
men haben, um eine bessere Abgrenzung von Besiedlung 
und landwirtschaftlicher Produktion zu erreichen; das war ei
gentlich das Hauptmotiv. Wir haben das nicht noch einmal in 
der Verfassung festzuhalten, denn das Instrumentarium, das 
sich auf die Zielvorstellungen von Artikel 22quater BV stützt, 
hat sich für die Landwirtschaft ausgewirkt und muss auch wei
terhin wegleitend sein. 
In Artikel 24bis BV ist die Rede vom qualitativen und quantitati
ven Gewässerschutz. Gestützt darauf haben wir den Artikel 14 
ins Gewässerschutzgesetz aufgenommen, um diesem Anlie
gen von umweltrelevant grösster Bedeutung Rechnung zu tra
gen. Der Gewässerschutz muss also nicht wieder im heute zur 
Debatte stehenden Artikel verankert werden. weil er schon 
eine Grundlage hat und unsere Verfassung ein Ganzes bildet 
Das gleiche muss von 11.rtikel 24se1Jties BV über den Umwelt
-schutz gesagt werden. Die Bodenbelastung mit Fremdstoffen, 
Herr Onken, ist, gestützt auf diesen Artikel, im Umweltschutz
gesetz und in der Verordnung über den Schadstoffgehalt des 
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Bodens gere 1elt: also besteht hier wieder kein Bedürfnis nach 
einer zusätz11chen Verfassungsgrundlage. 
Und schliesslich - das wäre an Herrn Morniroli gerichtet; ich 
muss hier den Konjunktiv verwenden - haben wir in Ar
tikel 69bis BV Verfassungsgrundlagen für den Verkehr mit Le
bens- und Genussmitteln, so dass wir auch in dieser Bezie
hung in der Verfassung einen Ansatz haben. Man mag, Herr 
Onken, durchaus bedauern, dass dies nicht alles noch einmal 
als Synthese in diesem Artikel zum Ausdruck kommt Aber wir 
dürfen nicht vergessen, dass unsere Verfassung nicht aus Arti
keln besteht. von denen jeder für sich allein lebt, sondern dass 
sie ein Ganzes bildet Deshalb war es nach Auffassung der, 
Kommission nicht notwendig, hier nun Raumplanung, Gewäs
ser- und Umweltschutz und Lebensmittelrichtlinien aufzuneh
men, sondern das sind 61emente, die anderswo verankert 
sind, und diese verschiedenen Elemente machen insgesamt 
unsere Rechtsordnung aus. Wir dürfen also bei der Lektüre 
des Artikels 31 octies nicht vergessen, dass es diese anderen 
Artikel auch gibt, und dass sich diese natürlich sehr sfark auf 
die landwirtschaftliche Produktion auswirken. 
In diesem Zusammenhang nun noch zur Frage von Herrn 
Ziegler Oswald; sie gehört etwa in den gleichen grundsätzli
chen Bereich. Warum erscheint hier das Gesamtinteresse als 
Voraussetzung der Einschränkungen der Handels- und Ge
werbefreiheit nicht? Das hat zwei Gründe. Erstens war die 
WAK der Auffassung, dass wir von der Grundkonzeption weg
kommen sollten, nach der die Landwirtschaft in der Verlas-. 
sung nur als Ausnahme von der Handels- und Gewerbefreiheit 
erscheint; deshalb auch der eigene Verfassungsartikel Aller
dings muss auch in Zukunft von der Handels- und Gewerbe
freiheit abgewichen werden kö,nnen, weil wir unsere Landwirt
schaftsproduktion nicht einfach dem internationalen Wettbe
werb mit völlig unterschiedlichen Konkurrenzsituationen aus-
setzen können. ' 
Aber das Anliegen, das Sie zu Recht hervorheben, hat die 
Kommission veranlasst.in Artikel 31octies (neu) BV den Ab
satz 1 aufzunehme"I .md nicht einfach von einem nicht näher 
definierten Gesamtinteresse zu sprechen, sondern die Zielset
zungen, die im Gesamtinteresse liegen, hier aufzuzählen: Ver
sorgung, Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen, Pflege 
der Kulturlandschaft, dezentrale Besiedlung des Landes - al
les Elemente, welche die Marschrichtung der Agrarpolitik an
geben. 
Wir erwarten, dass wir mit dieser Formulierung konkreter sind 
als mit der bisherigen, gleichzeitig aber auch offener in der 
Konzeption, die wir nicht einfach als Abweichung von der Ord
nungspolitik, sondern als gestaltende Aufgabe betrachten. 
Es sind zwei Elemeote in die Diskussion gebracht worden, zu 
denen ich noch kurz Stellung nehmen muss. Das eine sind die 
Massnahmen an der Grenze, das andere die Finanzierung. 
Ueber die Massnahmen an der Grenze haben wir in der Kom
mission diskutiert und sind dann zur Auffassung gelangt, dass , 
wir dies nicht in diesen Verfassungsartikel aufnehmen sollten, 
weil wir sonst die allgemeine Staatsvertragskompetenz des 
Bundes nach Artikel 8 BV in einem bestimmten Gebiet ein
schränken würden. Wir sind uns alle bewusst, dass wir viel 
stärker als bisher ins internationale Geflecht einbezogen sind 
und uns nicht in bestimmten Sektoren abgrenzen und ab
schotten können, sondern die Debatte mit den·anderen Staa-

, ten und Organisationen führen müssen. '1-/ir müssen auf der 
internationalen Ebene antreten, dort unsere Anliegen einbrin
gen und am Schluss entscheiden, ob sl~ das in unsere Ord
nung einbeziehen lässt , · 
Aus diesem Grund ~ind wir davon ausgegangen, dass jetzt 
nicht eine Einschränkung ganz bestimmter Art für internatio
nale Verhandlungen in die Verfassung aufgenommen werden 
soll, sondern dass der Bundesrat die Landwirtschaftspolitik, 
wie wir sie hierumschrieben haben, in das internationale Ge
spräch einbringen wird, dass er aber nicht schon von Anfang 
an in seinen Verhandlungen blockiert sein dürfe. 
Das zeigt sich auch bei den Gatt-Verhandlungen, von denen 
wir noch nicht wissen, wie si~ ausgehen werden. Es wird sich 
darum handeln, dass wir von den Kontingents- und anderen 
Einfuhrbeschränku_ngen möglicherweise zur sogenannten Ta
rifizierung -wie man das so schön f"!ennt-wechseln und das 
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machen müssen, was wir mit der Revision des· Landwirt-, 
schaftsgesetzes vom letzten Jahr eingeleitet haben. 
Das bedingt einfach eine gewisse Freiheit in der Handhabung 
unserer aussenpolitischen, also aussenwirtschaftlichen In- . 
strumente, um hier mithalten zu können. Deshalb hat die Kom
mission die Auffassung vertreten, dass wir zwar Leitplanken 
setzen, die aussenpolitische Verhandlung jetzt aber nicht ein
schränken, sondern dann, wenn die Ergebnisse da sind. beur
teilen, ob wir uns diesen anschliessen können oder nicht Das 
war der Grund für den Verzicht auf die Massnahmen an der 
Grenze, die in der Debatte erwähnt wurden. 
Was'die Finanzierung betrifft, kamen wir immer wieder in eine 
heikle Situation -wie bei allen Bundesausgaben, nicht nur bei 
diesen. Die Dil,kussion hat sich auch beim Umweltschutz er
geben, und sie ergibt sich noch in andi:tren Fragen. Sollen wir 
bei den einzelnen Sachbefugnissen eine Finanzierungsrege
lung einbauen, oder. sollen wir die Finanzierungsregelung der 
allgemeinen Finanzordnung des Bundes übertragen? Das ist 
die Frage, die sich dabei stellt 
Man ist bisher .immer davon ausgegangen, dass bestimmte 
Kausalabgaben, gestützt ~uf die Sachkompetenz, erhoben 
werden können, dass aber die reinen Fiskalabgaben im Rah
men <;!er Bundeskompetenzen zur Finanzordnung zu stehen 
hätten. Das hat die Kommission veranlasst, hier kein Durchein
ander zu machen und nicht den Eindruck zu 'erwecken, wir 
würden von dieser Grundidee wegrücken, d. h. hier nicht nur 
Kausalabgaben ermöglichen, sondern auch eigentliche Fis
kalabgaben. 
Wir waren der Auffassung, dass wir die Abgrenzung der Fiskal
kompetenzen zwischen Bund und Kantonen in Frage stellen 
würden, wenn wir bei den einzelnen Fiskalabgaben übergrei
fen würden. Es war aber bisher immer unbestritten, dass die 
Sachkompetenzen auch zu Kausalabgaben Anlass geben 
könnten. Ich erinnere Sie nur an die verschiedensten Abga
ben, die das Landwirtschaftsrecht vorsieht, ohne damit aber 
die Komoetenz1:1n der Kantone in ihrer Fiska1gesetzgebung 
einzuschrani<en, Das war der Grund; es war also nicr.: einfach 
ein Versehen. sondern die Ueberlegung, dass wir hier die 
Trennung der Fiskalkompetenzen zwischen Bund und Kanto
nen nicht in Frage stellen möchten. 
Noch ein Wort zu Herrn Büttiker. Die Verfassung, Herr Büttiker, 
erlaubt uns einen Gegenvorschlag nur, wenn wir der Initiative 
nicht zustimmen; das steht so in Artikel 121 BV. Im Falle der 
Nichtzustimmung kann die Bundesversammlung einen eige
nen Entwurf ausarbeiten. Möglich ist, dass wir keine Emp
fehlung abgeben, ·aber ohne eine Stellungnahme - für uns 
selbst- kommen wir nicht aus. Wenn Sie also den Artikel 3 des 
vorliegenden Beschlussentwurfes von einer Empfehlung be
freien wollen, müssen Sie in die Einleitung von Artikel 2 eine 
Ergänzung etwa in dem Sinne aufnehmen, dass die Bundes
versammlung der Initiative nicht zustimme - das ist das Mini
mum, was die Verfassung verlangt-, sondern folgenden Ge-
genvorschlag vorlege. · 
Wir kommen um die Empfehlung herum, aber nfcht um die 
Stellungnahme zur Initiative, sonst können wir keinen Gegen
entwurf vorlegen. Das ist also die Ueberl~ung, die schliess
lich auch zum Artikel 3 geführt hat Wenn Sie das anders for
mulieren wollen, kann darüber gesprochen werden, aber mit 
einer Stellungnahme zur Initiative. 
Das war noch beizufügen. Ich hoffe, dass ich zu Ihren Fragen 
zum Inhalt der Vorlage der Kommission für Wirtschaft und Ab-
gaben Stellung genommen habe. . 
Darf ich zum Abschluss noch einmal darauf hinweisen, dass 
es uns darum geht, aus der alten Ordnung herauszukommen, 
die in der Landwirtschaft einfach eine ordnungspolitische Aus
nahme sah, und dass man die Zielbestimmungen, von denen 
man - das anerkenne ich, Herr Onken - bisher schon gespro
chen hat, endlich einmal festschreibt Dann haben wir Jalons, 
aufgrund derer wir unsere weitere Landwirtschaftspolitik 
schrittweise neu entwickeln können. 

M. Delamuraz, conseiller federal: Les paysans constituent un 
pflier solide du pays, de son economie et de son corps social, 
tout d'abord, bien sür, par la fonction fondamentale qui est la 
leur, de contribuer en toutes circonstances au rav1ta1Jlement 
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de la population. !'s accomplissent ainsi une activite economi
que essentielle et. Je me plajs ä te signater et ä te souligner, ils 
l'accomplissent en etant ä la hauteur du temps. Ces paysans 
suisses etaient 330 000 en 1950, ils representaient plus de 
15 pour cent de ta poputation active du pays: ils sont au
jourd'hui moins de la moitie, 150 000, ils representent ä peine 
plus du 4 pourcent de la population active, et pourtant, vous le 
savez bien, leur capacite de production. donc teur service eco
nomique au pays. a cru dans des proportions exträmement 
spectaculaires pendant ces quarante annees. · 

_ Mais l'agriculture suisse - et il faut le rappeler en toile de fand 
dans ce debat constitutionnel - ad' autres activites encore qua 
sa saute activite economique. Las paysans revetent ainsi d'au
tres significations que leur saute signification d'agents de ta 
production. Rattaches qu'ils sont ä teur terre, les paysans ta 
soignent, l'entretiennent, la cuttivent au sens le plus eleve et le 
plus complet du terme, et ils jouent ainsi un röle ecologique 
capital. De surcroit, dans ta region ou ils sont etablis, regions 

· qui, pour certaines d'entre alles, ne peuvent connaitre qu'une 
vocation agricote, eventuellement une vocation partagee 
entre l'agriculture et le tourisme, ils fixent une population. Et ils 
assument ainsi. en plus de leur röte fondamental et ecotogi
que, un röte important dans l'amenagement du territoire, en 
permettant cette decentralisation du peuplement et des activi
tes, qui correspond ä un voeu et ä une necessite pour une so
ciete. Cesactivites humaines qu'ils ont ainsi contribue a main
tenir decentralisees, tout cela fait partie de cette action multi
fonctionnelle qui est enfin reconnue dans l'enceinte internatio
nale ou nous avons ä nous debattre, et cela, il faut le dire, 
gräce aux contributions essentielles et repetees de la Suisse 
en tant que pays membre de ces organisations internationa
les, le Gatt notamment, pour qua cette multifonctionnalite seit 
reconnue. Enfin. tes paysans sont par excellence l'armature 
de notre societe. son encadrement et le gage de sa stabilite. 
Cette signification, tres _complete et tres complementaire 
aussi, de l'activite paysanne, nos concitoyens de 1947 ont su 
fort blen la saisir, puisque, ä t'epoque, bien inspires qu'ils 
etaient, ils ont congu un article constifutionnel voue a l'agri
culture. dans le cadre des articles sur l'economie, d'une brie
vete et d'une sobriete remarquables. II a ete la base constitu
tionnelle sur laquelle s'est faite cette formidable evolution de 
l'agriculture de plus de quarante ans, et sur laquette nous 
avons pu etablir des politiques agricotes successives qui ten
taient de preceder les differences de nos structures $0ciales, 
de nos capacites economiques, de la nature de nos relations 

_ economiques internationales. 
Cette remarquable base constitutlonnelle nous a meme per
mis de fonder le 7e rapport sur l'agriculture qui, de tous tes 
rapports sur l'agriculture que l'on ecrit et que l'on discute de
puis 1947, a ete le plus decisif, celui qui signifiait l'orientation la 
plus nouvelle et la plus resolument novatrice dans l'orientation 
de notre politique agricole. On aurait pu fort bien imaginer que 
cette base constitutionnelle restant la meme, il ait ete possible 
ä l'avenir de proceder au developpement certain, qu'ensem
ble nous ferons connaitre ä 1a politique agricole pour continuer 
de la maintenir a la hauteur du temps. 
C'etait compter sans les initiants qui ont tout d'abord lance 
l'lnitiatlve de l'Union suisse des paysans, deposee le 26 fevrier 
1990, avec 262 435 signatures valables. Et puis, !'initiative po
pulalre intitulee,«Paysans et consommateurs - pour une agri-

. culture en accord av~ la nature», lancee par 23 organisations 
en date du 12 juin 1990, a recueilli 11 O 928 signatures vala
bles. Des lors que le Conseil federal etait mandate pour vous 
presenter, avec ses commentaires, ces deux initiatives popu
lalres qui avaient abouti, il s'est pose la question de savoir si, 
en effet, il pou1.a;t. soit accepter l'une ou l'autre de ces initiati
ves, soit proposer de les refuser, ou se contenter de cet article 
constitutionnel remarquable introduit en 1947 par le peuple et 
les cantons. 
Cette'seconde solution lui a paru tout de meme insuffisante 
compte tenu des transformations apparues et qui doivent etre 
accomplies par notre agriculture. II lui est apparu que l'idee 
des initiants de vouloir inscrire dans la constitution un certain 
nombre de principes plus explicites que ceux qui sont conte
nus dans les articles concernant l'economie etait legitime. 11 lui 

est apparu, en particulier, justement, qua cet aspect de la mul
tifonctionnalite de t'agricutture, non timitee ä une seule activ1te 
economique, pouvait prendre et trouver sa place dans ta cons
titution. 
C'est au nom de cette consideration que te Conseil federal. es
timant que - pour des raisons que je vais expliquer brievement 
encore- ni l'une ni l'autre de ces deux initiatives n'etait admis
sible en tant que teilte, s'est resolu ä presenter un contre-projet 
ä votre examen. Un contre-projet qui pouvait. eri effet, repren
dre de ces initiatives ca qu'elles ont de positif et d'ipteressant. 
par l'inscription expressis verbis dans la constitution d'un cer
tain nombre de principes devant guider. orienter la politique 
agricote de demain. 
En effet. il etait opportun d'dpposer te contre-projet du Conseil 
federal aux deux initiatives. Taut d'abord, ä la premiere initia
tive qui, aux yeux du Conseil federal. presente deux inconve
nients essentiets. Le premier de ces inconvenients, s'agissant 
de !'initiative de !'Union suisse des paysan, est de maintenir. 
avec l'article 31octies qu'elle se propose d'introduire. 
t'article 31 bis alinea 3 tattre b, mouture 1947, creant ainsi une 
double source sujette ä confusion de ta politique agricole, un 
double ancrage. dans une certaine mesure contradictoire, de 
notre politique agricole constitutionnettement definie. Pour 
cette premiere raison, te Conseil federat jugeait preferable ta 
formule resurriee en un article dans la constitution. 
Une seconde raison est apparue au Conseil federat, qui etait 
de ne pas vouloir charger ta constitution de prescriptions qui 
vont au-delä des principes, qui fixent quasiment tes modalites 
de notre politique agricole, dont la place est plus normalement 
ä l'interieur d'une toi, voire pour certaines d'entre alles, ä t'inte
rieur d'une ordonnance. 
Ces deux raisons qui ne sont - je vous prie de le croire - pas 
seutement des raisons d'esthetique, qui sont aussi des rai
sons de fond. -ont conduit te Conseil federat ä recommander te 
rejet cfe !'initiative de !'Union suisse des paysans. 
Quant ä ta seconde initiative, qui fera I' obJet d'une votation po
putaire distincte dans te temps. mais dont it taut bien dire deux 
mots aujourd'hui, pour des raisons encore plus peremptoires, 
ne peut pas etre suivie par le Conseil federat. En effet, les exi
gences contenu~ dans cette initiative en matiere de perequa
tion des revenus, en matiere de renforcement des mesures de 
protection ä ta fron_tiere, en matiere de prise en charge par tes 
importateurs de la production indigene, ne sont pas compati
bles dans leur rigidite constitutionnelle avec tes principes 
enonces dans te 7e rapport sur l'agricutture et avec ta potitique 
beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile. qua nous de
vrons suivre pour t'interet de l'agricutture et pour t'interet gene
raJ du pays ä l'avenir. 
Ces deux initiatives devant donc etre abandonnees aux yeux 
du Conseil federal, il s'est concentre sur ta preparation d'un 
contre-projet qui ne devrait pas tomber saus te coup des criti
ques qua l'on pouvait tegitimement adresser ä l'une et ä l'autre 
des initiatives. Cela l'a conduit ä presenter un contre-projet di
rect qui a ete mis en consuttation t'annee derniere, et qui per
met de.repondre ä la premiere partie des intentions des deux 
initiatives e.n introduisant dans ta constitution, en plus de la no
tion de ta production agricole, la notion de l'agriculture respec
tueuse de l'environnement et des animaux. Le contre-projet 
veut ainsi inscrire dans la constitution la vocation multifonc
tionnelle de l'agriculture: servir ä ta securite alimentaire du 
pays, exploiter et sauvegarder les bases naturelles de l'exis
tence, preserver et entretenir las sites cultives, contribuer a ta 
vie economique et culturelle de l'espace rural, voila ce qua 
contient le contre-projet direct du Conseil federat. 
En revanche, te Conseil federal s'abstient, dans son contre
projet, d'enoncer, comme le font las initiatives, les moyens et 
les mesures de ta politique agricole qui devraient permettre 
d'atteindre ses buts. II en raste ä une notion restrictive, et je di
rai rigoureuse, du mandat ,constitutionnel. C'est donc un tres 
beau monument Un tres beau monurnent qua je peux defen
dre ici dans son integralite,. car il constituait veritabtement !'al
ternative utile et efficace aux deux initiatives dont je vous pro
pose de recommander le rejet Mais J · en parle ä l'imparfait, car 
cet admirable contre-projet gouvernemental a reussi un dou

,bte score fameux: aucune voix en sa faveur dans la commis-
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sion pr~sidei-- par M. Jagmetti et - me semble-t-il - aucune 
voix favorable ce matin au plenum, car je n'ai p'as entendu de 
voix s' elevant pour le soutenir avec terveur. 
En effet, la commissi.on et, semble-t-il, votre conseil ont prefere 
alter plus loin que le Conseil federal et apres avoir. comme le 
Conseil_ federal. enonce tes principes devant regir l'agriculture 
de ·ctemain, ils s'avancent dans le catalogue des mesures qui 
devraient ätre inscrites dans la constitution. On peut discuter 
de ce choix; on peut-comme nous l'avons fait to'ut ä !'heure -
dire que les principes ont leur place dans la constitution et que 
les mesures doivent plutöt se trouver dans les lois, les ordon
nances et las reglements. On peut arguer du fait qu'en inscri
vant les principes dans la constitution, on a plus de·mobilite 
par la loi et les ordonnances quant ä l'adaptation, dans le 
temps et aux conditions futures, de l'arsenal des mesures et 
des moyens permettant d'accomplir la täche de l'agriculture. 
La commission et votre conseil en decident autrement; je n · en
tends pas prolonger un debat byzantin et je me rallie, au nom 
du Conseil federal, au contre-projet qua votre commission, ä la 
quasi-unanimite, a presente ca matin ä votre Conseil. 
Cette voie est sans doute plus compliquee, plus rigide, mais 
nous pensons qu'elle va, dans la formulation que la commis
sion en a fa•·.e, parfaitement dans la direction qua nous vou
lions inscrire dans la constitution, an opposition aux deux ini
tiatives. Elle est. des lors, respectueuse, d'une maniere tout ä 
fait consequente, tout ä fait logique et tout ä fait rigoureuse, 
des principes nouveaux de notre politique agricole, tels que 
vous las avez acceptes en adoptant, l'an dernier-, le 7e rapport 
sur l'agriculture. . 
Nous aurions ainsi dans la constitution, si teile est votre vo
lonte lors du vote de tout a l 'h'eure, si teile est ensuite la volonte 
du peuple et des cantons, un article concemant l'agriculture, 
et non pas deux, non pas, comme le proposait le Conseil fede
ral, un article sur l'economie, mais a consonance non econo
mique aussL Nous aurions un ensemble coherent. ä mes yeux 
trop detaille quant a l'enonca des mesures. mais tout de 
meme coherent, par consequent admissible, par consequent 
bien dans la iigne de ce_ qua nous avons defini et de ca qua 

· 11ous avons voulu .de surcroit par le 7e rapport sur l'agriculture. 
L' :nscription d'un tel article dans la constitution, sous la forme 
du contre-projet de votre commission, donne un certain nom
bre non pas de garanties; il n'y a pas de garanties en econo
mie, mais un certain nombre de conditions-cadres qui permet· 
tent a notre agriculture. et surtout ä nos paysans. d'envisager 
ravenir avec confianca. de savoir qua rien ne leur est materiel
lement assure ni garanti, mais qu'en tout cas las conditions 
generales dan_s lesquelles ils auront a se devetopper et ä 
conduire, au niveau des exploitations, la politique agricole 
dont nous aurons fixe l'encadrement general est une condi
tion motivante et est un encadrement positif pour leurs activi
tes. C'est dans des temps de discussion, parfois d'incertitu
des, parfois meme de mefiance et d'inquietude, un element 
qui n'est pas negligeable. II exprime aussi catte necessaire so
lidarlte qui doit unir• entre eux las secteurs economiques de 
notre pays et qui, bien davantage, doit servir ä une politique de 
confiance mutuelle des Suisses et des Suissesses dans leur 
ensemble. II a donc une signification extremement importante 
et bien inspiree, et c'est en cette qualite que nous voulons le 
defendre et le recommander a votre attentiort 
La discussion a porte tout a l'heure sur la compatibilite. du dou
ble oui, c'est-ä-dire d'une initiative ou de l'autre initiative et de 
ce contre-projet Vous avez entendu le remarquable precis 
constitutionnel du professeur Jagmetti, rapporteur sur ca 
point Pour des raisons politiques fondamentales, le Conseil 
federal est de l'avis qu'il faut recommander au peuple le rejet 
de l'une etde l'autre initiative, mais, par contre, lui recomman
der l'adoption du contre-projet tel qu'il est issu des delibera
tions de votre commission. 
Dans la procecture - je l'ai dit, mais je le repete -, il n'est pas 
possible de soumettre au vote populaire ces deux initiatives le 

• meme jour. Si las deux initiatives etaient acceptees, on ne se
rait pas en mesure, en effet, de decider quel texte constitution
nel serait applicable. Pour cette toute bonne raison, ces deux 
initiatives - a supposer qu'elles soient · maintenues l'une et 
l'autre -, si alles peuve~t etre traitees dans un seul et meme 
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message comme nous l'avons fait. doivent etre separees dans 
le temps lors de leur soumission a la double approbation du 
peuple et des cantons. 
c·est la raison pour laquelle il s'agira maintenant de decider. 
en vue du debat au Conseil national et de la öeliberation popu
laire. de votre avis sur !'initiative de !'Union suisse des pay
sans, sur le contre-projet de la commission face auquel le 
contre-projet du Conseil federal s'efface, puis, si vous prenez 
une decision s'agissant de la deuxieme initiative, de la garder 
en conserve jusqu'a ce que le peuple et les cantons se soient 
prononces surJa premiere initiative et/ou le contre-proj~t issu 
du Parlament C'est seulement a l'issue de cette votation 
populaire qua la deuxieme initiative„ populaire, celle des 
23 organisations - «Paysans et consommateurs - pour une 
agriculture en accord avec la nature .. -, si alle est maintenue, 
sera alors soumise ä son tour ä la votation populaire. 
Je crois etre suffisamment clair quant a l'echelorinerr,ent de 
ces procedures et quant ä la position qu'a adoptee le Conseil 
federal. Je ta resume une fois encore: nous vous proposons 
en tout bien tout honneur de renoncer aux deux initiativeis, de 
vous opposer a leur teneur et de leur preferer le contre-projet 
prepare parvotre commission. J'interviendrai dans le debat de 
detail sur differentes propositions qui ont ete faites et qui, pour 
la piupart d'entre alles, concernent Je libelle de ca contre
projet 

Eintreten ist obligatorisch 
L 'entree, an_ matiere est 8Cf:{Uise de plein droit 

A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für eine umd 
weltgerechte und leistungsfähige· bäuerliche Landwirt
schaft» 
A. Arrete federal concernant l'lnitlative populaire «pour 
une agriculture paysanne competitive et respectueuse de 
l'environnement» 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, art. 1 · 
Proposition de la comroission · 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.2Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwu_rf des Bundesrates 

Arl.2al.1 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Arl.2Abs.2 
Antrag der Kommission 
Die Bundesversammlung schlägt vor, Artikel 31 bis Absatz 3 
Buchstabe b der Bundesverfassung zu streichen und· einen 
neuen Artikel 31 octies einzufügen. 
Art. 31 bis Abs. 3 Bst. b 
Streichen 
Art. 31octiesAbs. 1 (neu) 
Der Bund wirkt darauf hin, dass die Landwirtschaft durch eine 
umweltgerechte und auf die Absatzmöglichkeiten ausgerich
tete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur: 
a sicheren Versorgung der Bevölkerung; 
b. nachhaltigen Nutzuhg der natürlichen Lebensgrundlagen; 
c. Pflege der Kulturlandschaft; 
d. dezentralen Besiedlung des Landes. 
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Art. 31octiesAbs. 2 (neu) 
In Ergänzung zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft 
und nötigenfalls in Abweichung von der Handels- und Gewer
befreiheit trifft der Bund Massnahmen zur Förderung der bo
denbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe. Er hat insbeson
dere folgende Befugnisse und Aufgaben: 
a er kann die· landwirtschaftliche Forschung, Beratung und 
Ausbildung fördern sowie Investitionshilfen leisten; 
b. er kann Bestimmungen über die Allgemeinverbindlicherklä
rung von Vereinbarungen über die Selbsthilfe erlassen; 
c. er erlässt auf dem Wege der Gesetzgebung Vorschriften zur 
Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes; 
d. er ergänzt das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlun
gen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die er
brachten Leistuncen; 
e. er unterstützt Betriebe, die besonders umwelt- und tierge-
recht produzieren. · 

Antrag Beerli 
Art. 31 octies Abs. 2 Bst. d (neu) 
d .... erbrachten Leistungen. Er kann die Ausrichtung von 
Zahlungen an ökologische Mindestahforderungen binden; 

Antrag Küchler 
Art. 31 octies Abs. 2 Bst. f, g (neu) 
f. ßr kann zur Finanzierung der Massnahmen zweckgebun
dene Einnahmen beschliessen; 
g: er kann Massnahmen an der Grenze treff~n. 

Antrag lten Andreas 
Art. 31octies Abs. 2 Bst e (neu) 
e. er fördert mit wirtschaftlichen Anreizen Betriebe, die beson
ders umwelt- und tiergerecht produzieren. 

Antrag Onken , 
Art. 31octiesAbs. 2 Bst. a, d, .e (neu) 
a er fördert die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und 
Ausbildung und leistet Investitionshilfen; • 
d er ergänzt das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlun
gen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die er
brachten gemeinwirtschaftlichen Leistungen. Die Ausrichtung 
von Zahlungen ist an ökologische Mindestanforderungen ge
bunden; 
e. er fördert mit wirtschaftlichen Anreizen Betriebe, die beson
ders umwelt- und tierge.recht produzieren. 

Art.2al.2 
Proposition de /a commission 
L'Assemblee federale propose de bitter l'article 31 bis alinea 3 
lettre b de la constitution et d'iritroduire un nouvel article 31 oc-
ties. · 
Art. 31 bis al. 3 let. b 
Bitter 
Art. 31octiesal. 1 (nouveau) 
La Confederation fait en sorte que l'agriculture, par une pro
duction ä la fois respectueuse de l'environnement et orientee 
vers les possibilites d'absorption du marche, contribue subs
tantiellement: 
a ä Ja garantie de l'approvisionnement de Ja population; 
b. ä l'utilisation durable des bases naturelles de l'existence; 
c. ä l'entretien du paysage rural; · 
d ä l'occupation decentralisee du territoire. .. 
Art. 31octies al. 2 (nouveau) 
En complement des mesures d'entraide qua l'on peut exiger 
de l'agriculture et en derogeant, s'il le taut, au prlncipe de Ja li
berte du commerce et de l'industrie, la Confederation prend 
des mesures pour promouvoir les exploitations paysannes 
cultivant le sol. Ses competences et ses täches sont notarn
ment les suivantes: 
a eile peut encourager la recherche, la vulgarisation et la for
mation agricoles et octroie des contributions ä l'investisse
ment; 
b. eile peut edicter des dispositions sur 1a: declaration de torce 
obligatoire generale de cor.iventions se rapportantä l'entraide; 
c. eile consolide. par la loi, la propriete fonciere rurale; 

d. alle complete le revenu paysan par le versement de paie
ments directs aux fins de remunerer equitablement les presta
tions fournies; 
e. eile soutient les exploitants qui produisent selon des metho
des particufierement respectueuses de l'environnement et de 
la vie animale. 

Proposition Beerli 
Art. 31 octies af. 2 let. d (nouvelle) 
d ..... prestations fournies. Elle peut lier le versement de contri
butions au respect d'exigences minimales sur le plan de l'eco
logie; 

Proposition Küch/er 
Art. 31octies al. 2 /et. f, g (nouvelles) 
f. eile peut decider de recettes ä affectation speciale pour le fi
.nancement des mesures; 
g. eile peut prendre des mesures ä la frontiere. 

Proposition lten Andreas 
Art. 31octies al. 2 let e (nouvelle) 
e. elle encourage au moyen d'incitations economiques les ex
ploitants qui produisent seien des methodes particulierement 
respectueuses de l'environnement et de la vie animale. 

Proposition Onken 
Art. 31octies al. 2 /et. a, d, e (nouvelles) 
a eile encourage la recherche, la vulgarisation et la formation 
agricoles et octroie des contributions ä l'investissement; · 
d. eile complete le revenu payl!80 par le versement de paie
ments directs aux fins de remunerer equitablement les presta
tions foumies en faveur de l'economie generale. Les paie- · 
ments sont lies ä certaines exigences minimales, d'ordre eco
logique; 
e. eile encourage au moyen d'incitations economiques les ex
ploitants qui produisent selon des methodes particulierement 
respectueuses de l'environnement et de la vie animale. 

Art. 31 bis Abs. 3 Bst. b -Art. 31 bis al. 3 let. b 

Jagmettl, Berichterstatter: Nach den Ausführungen von Herrn 
Bundesrat Delamuraz steht in Artikel 2 nur noch der Entwurf 
der Kommission, nebst Ihren Abänderungsanträgen, zur De
batte. 
Ich möchte dem Bundesrat für sein Verständnis für die Kom
missionsarbeiten bestens danken. Es geht der WAK nicht im
mer so gut, wenn sie von den bundesrätlichen Anträgen ab
weicht Al;Jer so können wir elne konstruktive Lösung ent
wickeln. 

1 

Angenommen -Adopte 

Art. 31octiesAbs. 1-Art. 31octiesal. 1 

Jagmettl, Berichterstatter: Die Erläuterungen habe ich Ihnen 
schon gegeben. Da gebe ich nun Herrn Onken recht: Das ist 
nichts völlig Neues, sondern die vier Punkte, die von a bis d 
aufgeführt sind, entsprechen den bisher üblichen Oberzielen, 
aber sie werden jetzt einmal festgelegt Neu ist - das möchte 
ich hervorheben - die Einleitung zu diesen Oberzielen mit den 
beiden Elementen, die bisher nicht in der Verfassung standen, 
nämlich die Orientierung an der Umwelt und am Marktl 

Angenommen -Adopte 

Art. 31 octies Abs. 2 Bst. a -Art. 31 octies al. 2 Jet. a 

Onken: Sie sehen, dass uns die Kommission in Litera a eine 
Kann-Formulierung vorschlägt Sie sagt, der Bundesrat «kann 
die1 landwirtschaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung 
fördern sowie lnvestititonshilfen leisten». Eine Aufgabe, die 
seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten wahrgenommen wird 
und ein fester Bestandteil unseres agrarpolitischen Instrumen
tariums ist, soll hier lediglich in dieser vergleichsweise unver-
bindlichen Form verankert werden. · 
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Nach mein~m Dafürhalten ist dieses Bundesengagement 
schlicht eiri,· Notwendigkeit, ohne die es nicht gehl Ohne das 
Zutun der Eidgenossenschaft wird auf .diesem Gebiet nichts 
mehr geleistet werden können. Es ist absolut unerlässlich. 
dass der Bund zur Erfüllung dieser wesentlichen Aufgaben 
beiträgt und seine Verantwortung wahrnimmt Glaubt denn 
wirklich jemand im Ernst, der Bund werde je aus dieser Verant
wortung und aus dieser Verpflichtung entlass~m werden kön
nen? Gewiss nicht, das ist doch ein unverrückbarer Auftrag, 
den er hier zu erfüllen hat 
Ich glaube, dass gerade in einem Verfassungsartikel Kann
Formulierungen nur dort einzufügen sind, wo sie wirklich uner
lässlich sind Die Litera b zum Beispiel enthält eine solche 
Kann-Formulierung, die man nicht zwingend, nicht stringent 
als Verpflicntung formulieren kann. Aber bei Litera a ist eine 
zwingende Formulierung durchaus gerechtfertigt Hier wird 
ein Auftrag umschrieben, den der Bund wahrnehmen muss, 
auch in Zukunft wahrnehmen muss; das sollte nach meiner 
Ueberzeugung auch entsprechend verbindlich in diesem Ver
fassungsartikel verankert werden. 
Ich bittß Sie deshalb, der verpflichtenden Formulierung, die 
ich vorschlage, zuzustimmen. 

Jagmettl, Berichterstatter: Ich verstehe. Herrn Onken sehr gut 
Es war in der Kommission. ganz unbestritten, dass sich der 
Bund nicht einfach aus der Aufgabe stehlen könne. 
Darf ich Sie jetzt aber doch an unsere Debatte zum landwirt
schaftlichen Bildungswesen erinnern? Da war umstritten, ob 
man Ausbildung, Forschung und Beratung unbedingt kop
peln müsse oder ob man die Aufgaben etwas unterschiedlich 
zwischen Bund, Kantonen und Organisationen aufteilen 
könne. Die Kann-Formel hat überhaupt nur diesen einen Sinn: 
Flexibilität bei der Aufgabenzuweisung in diesen Bereichen an 
Bund, Kantone und Organisationen. . 
Ich anerkenne, Herr Onken, dass die Kann-Formel dies nur et
was verdeckt zum Ausdruck bringt, aber es war überhaupt 
nicht die Auffassuf'lg der Kommission, dass sich der Bund aus 
diesen Aufgaben stehlen könne, sondern der Wunsch war ein
fach, hier Flexibilität zu wahren und die Aufgabenaufteilung 
auf die drei massgebenden Träger dieser Funktionen zu er-
möglichen. _ 

. Ich muss Ihnen sagen. ich habe in Ihrem Antrag eine Umstel
lung fast etwas vermisst Die Reihenfolge ist bei der Fassung 
der Kommission ein bisschen verunglückt, und ich hoffe, dass 
der Nationalrat sie noch korrigieren wird. Ich kann das jetzt 
nicht als Kommissionspräsident machen, aber ich hätte die 
Ausbildung an den Anfang genommen. Da sind wir uns wahr
scheinlich sogar alle einig. 
Die Kann-Formel wurde also einfach deshalb gewählt, um die 
Aufgabenteilung zu ermöglichen. 

M. Delamuraz, conseiller federal: Je vous propose de retenir 
la proposition de la commission, c'est-ä-dire de conserver la 
formule potestative et äe ne pas suivre la proposition Onken. 

Abstimmung-Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Onken 

Abs. 2 Bst b, c-AJ. 2 let b, c 

27Stimmen 
5Stimmen 

Jagmettl, Berichterstatter: Bei Buchstabe b ist die Kann-For
mel unbestritten. Sie entspricht auch den Verfassungsregeln 
über die Gesarntsarbeitsverträge und die Rahmenmietver
träge. Wrr würden von der sonst üblichen Regelung abwei
chen, wenn wir anders entscheiden würden. 
Ich beantrage Ihnen namens der Kommission Zustimmung. 
Mit Buchstabe c übernehmen wir eine Norm aus der heutigen 
Verfassungsbestimmung. Ich erinnere Sie daran, dass das 
Volk dem neuen bäuerlichen Bodenrecht schon zugestimmt 
hat 

Angenommen -Adopte 

Landw1rtschalt Volksin1t1at1ven 

Abs. 2Bst. d-AI. 2/et. d 

Frau Beerll: Wir haben bei der,Behandlung des 7. Landwirt
schaftsberichtes eine Richtungsänderung in der Landwirt
schaftspolitik festgehalten. Diese wurde durch die Revision 
des Landwirtschaftsgesetzes in dessen Artikel 31 a und 31 b 
verankert Die Landwirtschaft hat neu einen umfassenden Auf
trag. der weit über den nach wie vor.wichtigen Pfeiler der Nah
rungsmittelproduktion hinausgeht Das Einkommen der Land
wirte wird nicht mehr einzig vom Preis der Produkte bestimm~. 
sondern es werden neu zur Abgeltung gemeinwirtschaftlicher\ 
Leistungen auch Direktzahlungen ausgerichtet 
In Artikel 31 a Absatz 4 des Landwirtschaftsgesetzes wird fest
gehalten, dass Direktzahlungen mit Bedingungen und Aufla• 
gen verknüpft werden. Namentlich wird der Kreis der Bezüger ' 
auf bodenbewirtschaftende bäuerliche Betriebe beschränkt 
Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben hat einen ausge
zeichneten, weit herum Anerkennung findenden Gegenvor
schlag zu den beiden heute zur Behandlung anstehenden 
Volksinitiativen aµsgearbeitet Mein Antrag möchte diesen Ge
genvorschlag lediglich in einem Punkt, in Absatz 2 Litera d. er
gänzen und den Zusatz beifügen: «er» (der Bund) «kann die 
Ausrichtung von Zahlungen an ökologische Mindestanforae
rungen binden», Damit soll in der Verfassung verankert wer
den, was in Artikel 31 a des Landwirtschaftsgesetzes bereits 
festgehalten ist Die Ausrichtung von Direktzahlungen kann an 
Bedingungen geknüpft werden. Nach Ablaut einer angemes
senen Uebergangsfrist sollen alle Betriebe. denen Direktzah
lungen ausgerichtet werden, auch gewisse vom Bundesrat 
festzulegende ökologische Mintjestanforderungen erfüllen. 
Ich bin der Ueberzeugung. dass dieser Gedanke in der Verfas
sung und nicht nur im Gesetz verankert werden muss und · 
dass wir die einmal eir:1geschlagene Richtung konsequent fort
setzen müssen. Es geht dabei einerseits um unsere Land
schaft, unseren nicht vermehrbaren Boden. aber andererseits 
auch ganz direkt um Interessen der Landwirtschaft Diese darf 
den Vorsciitag nicht als Bevormundung empfinden. denn Be-' 
vormundung haben die Landwirte beileibe nicht nötig. Ich oin 
hier mit Herrn. Schallbergar einig: Die Bauern sind sich ihrer 
grossen Verantwortung bewusst Es geht vielmehr darum, die
ses verantwortungsbewusste Handeln auch gegen aussen 
bewusst zu machen und .damit berechtigten Goodwill zu 
schaffen. 
Der Landwirt als Uritemehmer wird auf dem einheimischen 
Markt und auch beim Export mehr Erfolg haben, wenn er -::uali
tativ erstklassige und auf ökologischer Basis hergestelite Pro~ 
dukte anbietet Und ökologisch begründete Direktzahlungen 
sind Gatt-konform und daher für die Landwirtschaft langfristig 
von grosser Bedeutung. 
Der von mir vorgeschlagene Zusatz enthält einerseits eine 
klare Zielsetzung, trägt jedoch andererseits auch den Schwie
rigkeiten der Anpassung und Uebergangszeit Rechnung. Er 
ist demzufolge in der Kann•Formuiierung gehalten. Ich bin 
der Meinung, der Zusatz sei sinnvoll und zugleich auch 
praktikabel. 
Ich bitte Sie, den Antrag zu unterstützen. 

Onken: Ich unterstütze zunächst die Stossrichtung des An-
1fags von Frau Beerll. Ich möchte an und für sich noch einen 
Schritt weiter gehen. Ich halte das, was sie vorschlägt. für eine 
Notwendigkeit, die auch eine gewisse Verbindlichkeit verdient 
und die meines Erachtens nicht in eine Kann-Formulierung 
gefasst werden ~ollte. Ich glaube, dass das - gestützt auf die 
·Diskussion, die wir beim Gesetz geführt haben - nun bereits 
Allgemeingut geworden ist und dass in der Tat in Zukunft alle 
Betriebe, wenn sie solche Direktzahlungen beanspruchen, 
ge!'fssen ökologischen Mindestanf<;>rderungen Genüge tun 
mussen. 
Meines Erachtens gibt es zwar noch eine gewisse Anpas
sungs- oder Uebergangsfrist. die zu beachten ist; nur deshalb 
hat Frau Beerli wohl die Kann-Formulierung gewählt Aber die
sen Verfassungsartikel machen wir ja für die Zukunft; er gibt 
die Grundlage f'.:r unsere zukünftige Agrarpolitik ab, und dort 
werden wir schlicht nicht darum herumkommen, solche Di
rektzahlungen zur Ergänzung des bäuerlichen Einkommens 



sr-
Agriculture. lrnt,atives populaires 492 E 15 ju,n 1993 

an bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich des Umwelt· 
schutzes, hmsicntlich der t,ergerechten Haltung, hinsichtlich 
der naturnahen Produktion zu knüpfen. Deshalb sollte das 
hier eine stringente, verbindliche Formulierung sein und nicht 
eine weiche, offene Kann-Formulierung. 
Das, was der Gegenvorschlag vorschlägt, kann ich - wie be
reits beim Eintreten gesagt - nicht akzeptieren. nämlich dass 
man lediglich den Grundsatz verankert, aber keinerlei Voraus
setzung daran knüpft. 
Das zweite Element, das mein Vorschlag zusätzlich einbringt. 
ist das Wort «gemeinwirtschaftlich». Es heisst jetzt bei Buch
stabe d gemäss Fassung der Kommission nur: « •••• ergänzt 
das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzie
lung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistun
gen.» Ich möchte das hier noch akzentuieren in Richtung ge
meinwirtschaftlicher Leistungen im umfassenden Sinne. 
Ich glaube, dass das auch in der Zielrichtung der Kommission 
liegt Der Kommissionspräsident hat ja bereits ausgeführt, 
dass mit dem Wort Entgelt begrifflich erfasst wird, dass die Di
rektzahlungen für etwas ausgerichtet werden, das durch die 
Landwirtschaft, durch-die Bäuerinnen und Bauern im Allge
meininteresse erbracht wird. Dieses Etwas im Allgemeininter
esse ist eine geneinwirtschaftliche Leistung, unter der vieles 
subsumiert werden kann. 
Das ist übrigens auch eine Formulierung, die in der Initiative 
des Bauernverbandes zu finden ist Auch dort ist unter dem 
vorgeschlagenen Buchstaben g von der Abgeltung von ge
meinWirtschaftlichen Leistungen die Rede. Diese Ergänzung 
einerseits und die verbindliche Formulierung bei den ökologi
schen Mindestanforderungen andererseits sind die beiden 
Elemente, die Bestandteile meines Antrages; ich bitte Sie, die
ser, zu unterstützen. 

Jagmettl, Berichterstatter: Es geht mir wahrscheinlich wie vie
len von Ihnen: Von der Empfindung aus würde man diesen 
Ideen gerne zustimmen. Nun stellen sich aber ganz nüchterne 
Fragen, und diese richte ich an die beiden Antragsteller: In Ar
tikel 14 Gewässerschutzgesetz haben wir genau festgelegt, 
unter welchen Voraussetzungen Hofdünger ausgebracht wer
den kann. Muss jemand mehr leisten als das, was in Artikel 14 
Gewässerschutzgesetz genau vorgeschrieben ist, um Direkt
zahlungen zu erhalten, oder muss er das leisten, um Direkt
zahlungen zu erhalten? 
Gestützt auf das Umweltschutzgesetz mit dem Vorsorgeprin
zip ist die Verordnung über Schadstoffe im Boden aufgestellt 
worden. Wieder stellt sich die Frage: M~ssen strengere Vor
aussetzungen erfüllt werden, um Leistungen nach Litera d zu 
empfangen, oder müssen die gesetzlichen Leistungen erfüllt 
werden? 
Die Kommission ging von der Philosophie aus, dass die Erfül
lung der gesetzlichen Verpflichtungen, wie sie vor allem im 
Umweltschutzrecht festgelegt sind, die Voraussetzung für Di
rektzahlungen bildet, dass aber für Leistungen nach Litera d 
diese Voraussetzung reicht und wir in Litera e für Zusatzlei
stungen Zusatzentgelte vorsehen. Wenn Wir nun der Meinung 
sind, dass das, was in Artikel 14 Gewässerschutzgesetz, im 
Umweltschutzgesetz, in der Verordnung über Schadstoffe im 
Boden und in anderen Bestimmungen stehe, nicht reiche, 
dann müssten wir die entsprechenden Bestimmungen des 
Umweltschutzrechts ändern und das Ziel nicht über Bedin
gungen anstreben, die für die Ausrichtung von Leistungen er
füllt werden müssen. 
Ich habe durchaus Verständnis, wenn Sie bei Litera e stren
gere Voraussetzungen oder mehr Bedingungen wollen, aber 
drei Stufen sollte, Wir nicht zulassen: Der Bauer, der sich an 
die Gesetze und an die Verordnungen hält, erhält nichts, weil 
er die Zusatzvoraussetzungen nicht erfüllt; der Bauer, der et
was mehr tut, erhält Direktzahlungen nach Litera d; derjenige, 
der noch mehr tut, erhält noch Leistungen nach, Litera e -
dann haben Wir eine dreistufige Ordnung. Ich frage mich, ob 
wir da nicht Unklarheit statt Klarheit schaffen. 
Die Zielsetzung des Umweltschutzes müssen wir ernst neh
men, die massgebende Ordnung aber meines Erachtens 
nicht via Leistungen nach Litera d zusätzlich verschärfen, son
dern in den Gesetzen über Umweltschutz die entsprechenden 

Regeln aufstellen. Das war die Idee. die die Kommission gelei
tet hat, hier keine Zusatzvoraussetzungen aufzunehmen. weil 
diese Zusatzvoraussetzungen Gegenstand der Umwelt· 
schutzgesetzgebung bilden. 
Nun hat Herr Onken das Entgelt für die gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen erwähnt, und das gibt mir Gelegenheit. noch ein 
Wort zum Ausdruck selbst zu sagen: Dieser war nämlich in der 
Kommission umstritten. Aber «Entgelt» ist hier tatsächlich, wie 
Sie es gesagt haben, als Gegenleistung für, die Leistung zu 
verstehen, die der Landwirt erbringt Es ist also nicht einfach ir
gend eine Ausschüttung, die man ex bono et aequo oder aus 
anderen Gründen vornimmt, sondern es ist gedacht als Ge
genleistung. Deshalb habe ich persönlich.nichts gegen Ihre 
Idee einzuwenden, aber ich dachte, dass sie schon durch die 
Zielvorgabe in Absatz 1 und die Aufzählung in Absatz 2 zum 
Ausdruck kommt Gemeint ist es jedenfalls so, auch ohne 
dass ich es hier nochmals wiederholt habe. 
Im Namen ·der Kommission bitte ich Sie, bei den Kommis
sionsanträgen zu bleiben. Wenn Sie noch etwas mehr tun wol
len für den Umweltschutz, als was in den Gesetzen und Ver
ordnungen steht, dann bitte eher bei Litera e als bei Litera d. 

Seiler Bernhard: Ich bitte Sie ebenfalls, den Antrag Beerli und 
den Antrag Onken abzulehnen. Ich bin der Meinung, dass es 
nicht notwendig ist, diese Formulierung in die Bundesverfas
sung aufzunehmen. Wir haben übrigens in Artikel 31 octies BV 
(neu) zweimal klar erwähnt, dass die Landwirtschaft in Aich- . 
tung umweltschonender Produktion mehr tun muss. 
In Absatz 1 heisst es ganz klar: «Der Bund wirkt darauf hin, 
dass die Landwirtschaft durch eine umweltgerechte .... Pro
duktion» usw. Und dann heisst es noch einmal in Absatz 2 
Buchstabe e, dass er besonders umwelt- und tiergerecht pro
duzierende Landwirte spezi(;lll unterstützen soll. Das 1st meiner 
Ansicht nach genügend, es braucht keine zusätzliche Formu-
lierung in der Verfassung. 1 

Herr Jagmetti hat auch darauf hingewiesen. Als Beispiel hat er 
das Gewässerschutzgesetz erwähnt. wo bereits klare RichtU
nien oder Mindestanforderungen bestehen. Ich erwähne wei
ter das Raumplanungsgesetz, das Tierschutzgesetz, das Um
weltschutzgesetz und' Artikel 31 b des Landwirtschaftsgeset
zes, alles Gesetze, die bereits Mindestanforderungen für die 
Landwirtschaft festgelegt haben, dazu die entsprechenden 
Verordnungen, die Stoffverordnung usw. Ich meine, das ge
nügt absolut Es genügt auch, wenn der Bundesrat entspre
chende Vorschriften für diejenigen Bauern macht, die bereit 
sind, jetzt umzusteigen. 
Ich erinnere mich an einen Bauern, der mich gefragt hat, ob er, 
wenn er das nächste Mal Gülle ausführen wolle, vorher eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung machen lassen müsse. So , 
weit darf es nicht kommen! 
Ich möchte auch denjenigen noch etwas sagen, die meinen, 
die Landwirtschaft sei träge respektive nicht gewillt, in Rich
tung umweltschonender Produktion zu gehen. Ich nenne zwei 
Beispiele: 
1. Die Extenso-Produktion im Getreidebau ist letztes Jahr ein
geführt worden. Das bedeutet, keine Insektizide, keine Fungi
zide und keine Wachstumsregulatoren. 
In der Schweiz haben die Landwirte im ersten Jahr schon auf 
einem Viertel der Fläche auf diese Art produziert Ich bin über
zeugt, dass die Fläche der Extenso-Produktion im Jahre 1993 
sehr stark ansteigen wird. Das ist ein deutliches Zeichen, dass 
die Landwirtschaft in diese Richtung geht 
2. Wir haben dieses Jahr dank Artikel 31 b Landwirtschaftsge
setz die Möglichkeit, integriert zu produzieren. Die Zahlen sind 
noch nicht da, ich kenne sie nur vom Kanton Schaffhausen. 
Dort weiss ich, dass sich ein Drittel der Vollerwerbsbetriebe für 
integrierte Produktion angemeldet haben; also deutliche Zei
chen, dass die Landwirte die Zeichen der Zeit erkannt haben 
und in die richtige Richtung marschieren.· 
Ganz kurz noch einen Vergleich mit dem Ausland: Wenn Sie 
immer wieder unseren Landwirten· vorwerfen, dass sie zuviel 
Pflanzenschutzmittel brauchen, dann vergleichen Sie das ein
mal mit den ausländischen Landwirten - in Deutschland, Hol
land und anderen intensiv bewirtschaftenden Ländern. Da 
können Sie feststellen: dass die Schweizer Landwirte höch-



15.Juni 1993 ·s 

stens einen Drittel oder -vielleicht bis 40 Prozent an Dünger 
oder Pflanzenbehandlungsmitteln aufwenden, wie es zum 
Beispiel die Deutschen tun, oder weniger als ein Viertel der 
Holländer. Also darf man dbch einfach nicht sagen, dass un
sere Landwirtschaft die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat 
Ich bitte Sie daher, diese beiden Anträge Beerli und Onken ab

. zu lehnen. 
1 

Gemperli: Ich bitte Sie ebenfalls, diese beiden Anträge abzu0 

lehnen. Ich möchte festhalten, dass der Antrag Onken, so, wie 
er heute vorliegt, im Grunde genommen den Zielsetzungen 
des 7. Landwirtschaftsberichtes zuwiderläutt Wir müssen den 
Text, den Herr Onken vorschlägt, genau ansehen. Er will das 
bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen ergänzen, zur 
Erzielung eines angemessenen Entgelts für gemeinwirtschaft
·Hche Leist\Jngen. Im Grunde genommen sollen die Direktzah
lungen, die mc1,n den Landwirten ausrichtet, lediglich die ge
meinwirtschaftlichen Leistungen abgelten. Aber wir haben im 
7. Landwirtschaftsbericht noch · eine andere Zielsetzung ge
habt; letztlich sind die Direktzahlungen auch ein Instrument 
der Preispolitik. Ueber die Direktzahlungen will man nach dem 
Landwirtschaftsbericht u. a Preispolitik machen, und mit dem 
Vorschlag Onken würden wir letztlich das, was wir im 7. Land
wirtschaftsbencht akzeptiert haben, wieder unterlaufen. 
Wir müssen auch in die Zukunft sehen. Wenn wir im Rahmen 
des Gatt allenfalls Konzessionen machen müssen, können wir· 
unsere Landwirtschaft nur noch mit Direktzahlungen unter
stützen, und das darf nicht nur die gemeinwirtschaftlichen Lei
stungen erfassen, sondern muss letztlich auch ein Element 
der Preispolitik sein. 1 · 
Aus diesen Gründen bin ich der Meinung, dass man diesem 
Antrag unte~ keinen Umständen zustimmen kann, weil hier ein 
ganz anderes, ein fremdes Element hineinkommen würde; wir 
würden damit den Linien der Landwirtschaftspolitik, wie wir sie 
früher festgelegt haben, nic;ht mehr folgen. 
Der Antrag Beerli ist im Grunde genommen sympathischer. 
Aber ich möchte auch hier fsstnalten:· Eine Verfassung muss 
sich auf Grundsätze beschränken. Man kann nicht einfach für 
jeden Fall hier noch Regeln aufstellen, die in die Gesetzge
bung hineingehören. Eine Verfassung wird unlesbar, wenn 
man dauernd irgendwejche Nebenziele mit hineinverpackt 
Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben hat sich bemüht, 
in der Zielsetzung und in der Aufgabenstellung klare grund
sätzliche Vorgaben zu machen. Ich glaube, das ist insgesamt 
nicht schlecht gelungen. Man kann immer wieder verbessern, 
aber insgesamt ist die Formulierung doch einigermassen ge
lungen. Ich mache noch darauf aufmerksam, dass wir bei den 
Zielen in Absatz 1 klar festgelegt haben, dass wir eine umwelt
gerechte Produktion haben wollen, eine Landwirtschaft, die 
nach diesen Grundsätzen produziert Ich glaube, dann ist es 
nicht mehr richtig, wenn man das schliesslich befjeder einzel
nen Bestimmung betont 
Im übrigen kann ich mich den Ausführungen von Herrn Salier 
Bernhard durchaus anschliessen. Unsere Landwirtschaft hat 
gerade in diesen Bereichen in den letzten Jahren ausseror
dentlich grosse Fortschritte gemacht Wir wollen sie auf die
sem Wege unterstützen, aber wir wollen sie unterstützen, in
dem wir mit vernünftigen gesetzlichen Anforderungen Schritt 
um Schritt vorgehen, wo es sich noch als notwendig erweist 
In diesem Sinne bitte ich Sie, die beiden Anträge abzulehnen. 

Frau Beerll: Ich will nur Herrn Jagmetti eine-Antwort geben. Er 
hat uns zwei Antragstellern klare Fragen gestellt Wir haben 
nicht im Sinn, eine gritte Ebene einzuführen. Mein Antrag be
deutet, dass ich dem Artikel 31 a des Landwirtschaftsgesetzes. 
eine verfassungsrechtliche Basis geben möchte. Es wird nicht 
mehr und nicht weniger verlangt Aufgrund dieser Basis kann 
der Bund, wenn er dies nach einer Ueberga(lgsfrist als richtig 
erachtet, weitere Mindestanforderungen aufstellen. 
Ich möchte noch den Herren Seiler Bernhard u'nd Gemperli 
eine ganz kurze Antwort geben. Es ist nicht so, dass meiner
seits behauptet wird, die Landwirte hätten die Zeichen der Zeit 
nicht erkannt, bei weitem nicht Ich bin vielmehr der Meinung, 
dass sie sie erkannt haben. Sie sind sich ihrer Verantwortung 
sehr bewusst Sie müssten demzufolge solche Bestimm1m-

Landwirtschaft. Volksirnt1atIven 

gen nicht fürchten, sondern wir tun ihnen etwas Gutes, wir hel
fen ihnen, wenn wir die Direktzahlungen Gatt-konform ausge
stalten. Das ist der Weg der Zukun~ 

Onken: Darf ich noch die Frage beantworten. die mir Herr Jag
metti gestellt hat? 
Ich bin schon der Auffassung, Herr Jagmetti, dass tatsächlich 
zusätzliche Forderungen aufgestellt, zusätzliche Vorausset
zungen geschaffen werden sollten. Denn sonst stelle ich an 
Sie die Gegenfrage: Wer wird bei der Formulierung, die hier 
vorgeschlagen wird, von den Direktzahlungen eigentlich noch 
ausgeschlossen? Diese Gesetzesbestimmungen - Gewäs
serschutzgesetz, Umweltschutzgesetz - müssen ja ohnehin 
und vor allem erfüllt werden, sie sind sozusagen der Grund
konsens dessen, was alle einhalten müssen. Bei Ihrer Interpre
tation würden sozusagen sämtliche Betriebe in den Genuss 
von Direktzahlungen kommen. Ist das tatsächlich die Meinung 
der Kommission? 
Hier braucht es doch eine Akzentuierung. Dieses Entgelt, das 
da vorgesehen ist. soll ein Entgelt für eine im weitesten Sinne 
gemeinwirtschaftliche Leistung sein und nicht Preispolitik im 
engeren Sinne. Wenn im Interesse der Allgemeinheit für d_ie 
Pflege der Kulturlandschaft, für eine besonders naturnahe und 
umweltgerechte Produktion, die zusätzliche Arbeit verursacht, 
beispielsweise auf dem Standard der IP, eine Leistung er
bracht wird, dann soll diese Leistung besonders abgegolten 
werden kö.nnen. Damit lenken wir unsere Landwirtschaft in die 
gewollte, in die richtige Richtung. 
Ich bestätige ebenfalls, dass die Bauern die Zeichen der Zeit 
erkannt haben, aber sie sind auch sensibel für Anreize, für die
sen finanziellen Stimulus, der da gesetzt werden kann. Sie 
werden die Erfordernisse der Zeit um so rascher umsetzen 
und erfüllen, als sie eben mit finanziellen Anreizen tatsächlich 
für die Leistung, die sie erbringen, belohnt werden. 

Jagmettl, Berichterstatter: Gegenfrage - Gegenantwort: Der 
Landwirt. der alle gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich 
der Bodentiewirtschaftung, der Tierhaltung, des t;lofdüngers. 
des Moorscnuttes usw. erfüllt, erbringt mit der Pflege der 
Landschaft und des Raumes eine Leistung und erhält ein Ent
gelt dafür. Aber er muss nicht noch darübe·r hinaus nachwei
sen, dass er mehr tut, als in allen Gesetzen steht Wenn der 
Berg- oder auch der Mittellandbauer diese Voraussetzungen 
voll erfüllt. wird die Direktzahlung als Gegenleistung ausge
richtet. Das war die Meinung. Die Zusatzvoraussetzungen 
kommen in Litera e. 

M. Delamuraz, conseiller federal: Qu'il soit bien clair entre 
nous que notre opinion esttout a fait favorable a I' ecologie eta 
la prise en compte de l'ecologie dans la production agricole, 
et que cette composante ecologique de la productlon agricole 
prend de plus en plus de signification. C'est d'ailleurs pour 
cela que vous avez vote un article 31a dans la loi sur l'agri
cult\Jre qui a deja une composante ecologique et surtout un 
article 31 b qui donne a cette vocation ecologique de l'agri
cutture-les moyens et les instruments de son developpement 
L'agriculture de demain sera paffaitement ecologique, plus 
que celle d'aujourd'hui qui l'est deja beaucoup plus que celle 
d'hier. Non seulement la direction generale est donnee, mais 
les bases et les ancrages constitutionnels et legislatifs exis
tent, je dirai presque en surabondance. 
Vous venez en fait d'adopter un alinea premier a cet article 
dont deux des qlfatre lettres.insistent sur la composante ecolo
gique de la production agricole de demain, . puisque l'on dit 
que l'agriculture, a la fois respectueuse de l'environnement et 
orientee ver$ les possibilites d'absorption du marche, contri
bue substantiellement a l'utilisation durable des bases naturel
les de l'existence et a l'entretien du paysage rural. De surcroit, 
j'imagine que vous voterez tout a !'heure la lettre e du 
deuxieme alinea. laquelle prescrit a la Confederation de soute
nir les exploitations qui produisent selon des methodes parti
culierement respectueuses de l'environnement et de la vie ani
male. 
A vouloir reprendre encore cette composante, ici a la lettre d, 
alors que nous travaillons sur un article constitutionnel et non 
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pas sur une ordonnance d'execution, je dis que l'on cree de la 
confusion et de la superfetation dans les textes de base qui 
doivent regir nos activites. A dire trop, on ne dit rien, et a vouloir 
meubler notre jardin zoologique de moutons a cinq pattes 
comme ceux que l'on nous·propose maintenant, on finit par 
creer une galerie plus risible qu'efficace. Gardons raison, des 
lors, en sachant que l'ancrage ecologique pour la production 
agricole est largement suffisant dans ce qui est dejä prevu, et 
evitons d'alourdir encore ä la lettre d le texte en retenant la pro
position Beerli. · 
Evitons, de surcroit, de prendre une position plus radicale en
core, au sens etymologique du terme et non au sens politique, 
telle que te propose M. Onken. En effet, il cree une rigidite 
dans l'obligation qui pourrait, le cas echeant, nous mettre 
dans l'embarras. seien la nature des compensations qui pour
raient intervenir ä la suite de negociations internationales no
tamment Gardons un minimum de mobilite, evitons d'inscrire 
dans la constitution des details, dirai-je, qui n'y ont pas leur 
place, et qui, surtout, creent des balisages incontournables 
aiors que nous·devons precisement aller vers la souptesse, les 
principes fondamentaux etant acquis. 
C'est dans cet esprit que je vous demande de combattre la 
proposition de MMe Beerli et celle de M. Onken, au profit de la 
formule de la commission. 

Abstimmung- Vote 

Eventue/1-A titre preliminaire 
Für den Antrag Beerli 
Für den Antrag Onken 

Definitiv- Definitivement 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Beerli 

Abs. 2 Bst. e -Al. 2 /et. e 

26Stimmen 
4Stimmen 

21 Stimmen 
13Stimmen 

lten Andreas: Obwohl ich nicht Mitglied der Kommission bin, 
habe ich mir erlaubt, einen Antrag zu stellen. Die WAK hat 
einen ausgezeichneten Gegenvorschlag zu den Landwirt
schaftsinitiativen erarbeitet Er ist eine gute Grundlage und si
cher ein Beitrag zum sogenannten Agrarfrieden. Diesen Frie
den haben wir dringend nötig. 
Von den Initianten der Bauern~ und Konsumenten-Initiative 
wird signalisiert, dass sie die Initiative zurückziehen möchten, 
wenn einige Klarstellungen vorgenommen würden. 
In der «Berner Zeitung» von heute, wo Sie eine sehr gute 
Uebersicht über diese Initiativen, die zur Debatte stehen, fin
den, wird in einem Kommentar auch gesagt, dass die Bauern-

• und Konsumenten-Initiative eine gute Chance habe, mit ei
nem mittleren bis hohen Stimmenanteil angenommen zu wer
den; es wird dort auch begründet Es ist deswegen wichtig, 
dass wir gewisse Klarstellungen vornehmen. 
Das Parlament hat letztes Jahr in der Landwirtschaftspolitik 
eine Weichenstellung vorgenommen; die Artikel 31 a und 31 b 
des Landwirtschaftsgesetzes sehen Direkl:Zahlungen für eine 
weniger intensive Landbewirtschaftung vor. Das wurde heute 
schon einige Mate ausgeführt. Wer den biologischen Landbau 
oder die integrierte Produktion der konventionellen Lar:ldwirt
schaft vorzieht oder wer ökologische Ausgleichsflächen aus
scheidet, soll in den Genuss von Direktzahlungen kommen. 
Die--. Direktzahlungen für besondere ökologische Leistungen 
nach Artikel 31 b sind nach dem Gesetz so zu bemessen, dass 
es sich im Vergleich mit der herkömmlichen Landwirtschaft 
wirtschaftlich lohnt, derartige Leistungen zu erbringen. ZUdem 
wurde - gegen den Willen des Bundesrates - bei der Gesetz
gebung festgehalten, dass die ökologischen Direktzahlungen 
nach einer Einführungsperiode annähernd 01e gleiche Grös-

. senordnung wie die allgemeinen Direktzahlungen erreichen 
sollen. 
In der sehr engagierten Debatte über die neue Landwirt
schaftspolitik se~~e sich die Meinung durch, dass wirtschaftli
che Anreize geschaffen werden müssten, d11:1 nicht nur die 
Mehrkosten und den Ausbau der ökologischen Bewirtschaf
tung sicherstellten, sondern auch einen Beitrag zum Einkorn-
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men leisteten. Der Wille des Gesetzgebers war klar. Die Direkt
zahlungen sollten dem auf die extensive Landwirtschaft um
stellenden Bauern mehr bringen, als die Umstellung ihn ko
stet Sie sollten also ein Einkommensbestandteil sein. Wer auf 
Produktionsweisen nach den Artikel 31a und 31b umstellt. 
$ollte nicht bestraft und im Vergleich zur konventionellen 
Landwirtschaft benachteiligt werden. 
In Absatz 3 von Artikel 31 b des Gesetzes heisst es klar r.rnd 
deutlich: «Der Bundesrat bemisst diese Zahlungen so, dass es 
sich im Vergleich mit der konventionellen Landwirtschaft wirt
schaftlich lohnt, derartige Leistungen zu erbringen ... 
Diesem klaren Auftrag trägt der vorgeschlagene Verfas
sungstext zuwenig Rechnung. Thomas Onken hat in seinem 
Eintretensvotum auf diesen Umstand hingewiesen. Unter dem 
hier geschilderten Gesichtspunkt, dass es wirtschaftlich loh
nend sein müsse, eine ökologische und eine nicht bodenbela
stende Landwirtschaft zu betreiben, muss die Formulierung, 
wie ich sie vorschlage, Eingang in den Verfassungstextfinden. 
Wir stehen vor der Tatsache, dass der Bundesrat dem Auftrag 
des Gesetzgebers nicht Rechnung trägt Mit den in der Zwi
schenzeit vom Bundesrat in Kraft gesetzten Verordnungen -
ich erwähne die Direktzahlungsverordnung und die Oekobei-

. tragsverordnung - wird das Ziel, dass es sich lohnen müsse, 
diese besonderen ökologischen Leistungen zu erb.ringen, 
nicht erreicht Der Bundesrat ist zudem weit davon entfernt, die 
Beiträge nach Artikel 31b Landwirtschaftsgesetz annähernd 
gleich hoch wie allgemeine Oirektzahtungen festzulegen. Da
mit verstösst er gegen die Zusicherungen, die er im Parlament 
abgegeben hat · 
Wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Gibt es wirtschaftliche An
reize, die die Bauern dazu bewegen könnten, auf die vom Ge
setzgeber gewollte neue Landwirtschaft umzustellen? Alle Un
tersuchungen und Erfahrungen beweisen, dass nur Idealisten 
auf den biologischen Landbau umstellen. Trotz Direktzahlun
gen müssen diese Bauern noch immer mit erheblichen Ein
nahmeausfällen rechnen, Es ist also wirtschaftlich nicht loh
nend, den Bauernbetrieb auf eine umweltschonende und tier
gerechte Produktion im Sinne des Biolandbaues umzustellen. 
Wenn wir den Buchstaben e von Artikel 31 octies (neu) in der 
Fassung der Kommission meinem Antrag gegenüberstellen, 
unterscheiden sich die beiden Fassungen deutlich. Die Kom
mission will Betriebe unterstützen, die besonders umwelt- und · 
tiergerecht produzieren. Mit Unterstützung ist eine passive 
Haltung gemeint 
Der Bund selbst will nicht von sich aus aktiv, werden. Das ist 
aber in der heutigen Situation der Ueberproduktion und der 
bodenbelastenden Landwirtschaft falsch. Abwarten und hof
fen, dass möglichst wenig Bauern auf eine ökologische Land
wirtschaft umstellen, ist gegen den Willen des Parlaments. Der 
Bundesrat muss eine aktive Rolle spielen, er muss die Umstel
lung fördern. Das aber geht nicht ohne wirtschaftliche Anreize. 
Eine Umstellung soll nicht eines Tages zwangsweise verord
net werden müssen, etwa durch den Erfolg einer Initiative. Viel
mehr soll ein System von wirtschaftlichen Anreizen mittelfristig 
möglichst viele Bauern überzeugen, dass es sich lohnt, be
sonders naturnah und tiergerecht zu produzieren. Dazu gehö
ren Bioanbau, Freitierhaltung, Pflege und Neuschaffung von 
ökologischen Ausgleichsflächen. In dieser Grundhaltung be
ruht die Zukunft und die Chance der Schweizer Landwirt
schaft Aber ohne dass es wirtschaftlich lohnend ist, wird die 
neue Landwirtschaftspolitik keinen Erfolg bringen., 
Wann ist das Schweizervolk bereit, der Landwirtschaft Direkt
zahlungen zufliessen zu lassen? Nur dann, wenn es einen Ge
genwert in Form hervorragender Produkte und einer Landbe
wirtschaftung erhält, die Landschaft und Natur schont 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

M. Salvionl: J'interviens pour une question tres simple. J'ai 
vote pour la proposition Beerli qui a ete refusee, je voterai pour 
la proposition lten Andreas dont je ne connais pas encore la 
destinee. . 
II est important de souligner que ces refus ne sont pas determi
nes par le fait que l'on ne veuille pas d'une agnculture ecologi
que, mais ptutöt parce que l'on considere que, ces principes 
etant dejä fixes dans f'alinea premier de l'article 31octies pro-
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pose, il est inutile de les repeter a l'alinea 2 Donc, le principe 
d'une agnculture eoologique est bien accepte par notre 
conseil, seules les propositions presentees sont considerees 
comme inutiles, surabondantes, ce meme principe etant deja 
ancre dans l'alinea premier. Je voulais souligner cela pour le 
Bulletin offic,el. 

Jagmettl, Berichterstatter: Die ökologische Ausrichtung, wie 
sie in Artikel 31 octies Absatz 1 genannt wird, möchte die Kc;>m
mission auf zwei Wegen verwirklichen: zum einen durch die 
entsprechende gesetzliche Ordnung, die ich vorhin geschil
dert habe, und zum anderen durch wirtschaftliche Anreize. 
Diese wirtschaftlichen Anreize, Herr lten Andreas, waren natür
lich bei unserer Litera e auch gemeint Die Fassung der Kom
mission ist vielleicht etwas weiter, scheint Ihnen aber offenbar 
zu wenig «Push» zu haben. Weiter ist sie in dem Sinne, dass 
die Unterstützung nicht nur über den Weg von wirtschaftlichen 
Anreizen, sondern gegebenenfalls auch in anderer Form erfol
gen könnte. Wir haben zum Beispiel unter anderem an die ent
sprechende Beratung gedacht, die freilich auch auf Litera a 
abgestützt werden könnte. Das anerkenJ'.le ich. 
Die Kommission schlägt Ihnen eine einfache Lösung vor. Ich 
habe hier den Antrag der Kommission zu vertreten, und ich 
sehe darin keinen Gegensatz zum Antrag lten Andreas. Die
ser schlägt uns vielmehr eine Formulierung vor, in der die 
Zielsetzung verstärkt zum Ausdruck kommt Aber die Kom
mission wollte und will mit ihrem Antrag grundsätzlich nichts 
anderes. 1 

Persönlich darf ich beifügen: Wenn Sie die ökologische Ziel
setzung bei den Beiträgen noch stärker zum Ausdruck brin
gen wollen. ist es mir lieber, Sie machen das bei Litera e als bei 
Litera .d, weil sonst Verwirrung über das Zwei- oder das Drei
stufenmodell entsteht 

M. Delamuraz, conseillerfederal: Je dois insister, pour la troi
sieme fois ce.matin, sur le fait que nous voulons. le Parlament 
comme le gouvernement donner tous les moyens ä l'agri
.culture suisse pour lui permettre d'accomplir sa vocation eco
Iogique et de renforcer la composante ecologique dans sa 

· prod·Jction. Cela est clair et net D'ailleurs, si le Conseil federal 
faisa1t la moindre resistance .passive ä cela, vous le rappelle
riez ä l'ordre, comme vous lui avez ordonne l'annee demiere-

. je reponds ici tres directement a M. lten Andreas-de donner a 
renveloppe necessaire a l'application de l'article31q, peu a 
peu, au cours du temps, au moins le meme contenu que l'en
veloppe correspondant aux moyens necessaires a rapplica
tlon de l'article 31 a C'est bei et bien que le Parlament a decide 
de suivre avec determinatlon cette voie vers davantage d'eco
logie, et que toutes les bases legislatives sont prises pour que 
cela s'accomplisse veritablement 
La proposition que nous falt M. lten Andreas et que reprend 
M. Onken, ä mon avis, diminue la signiflcatlon du soutlen pos
sible par ta Confederatlon ä l'exploitation produisant d'une 
maniere particulierement respectueuse de l'environnement et 
de la vie animale. Pourquoi? Parce que vous limitez cela ä l'en
couragement par le moyen d'incitatlons economiques - c'est 
sur que ce sera le moyen principal, le moyen majeur qui sera 
engage par la Confederatlon ä cette fln sous·1a forme des paie
ments directs-, alors qu'en reallte, je m'excuse beaucoup, on 

· peutfort bien contribuer a ce soutlen par d'autres moyens que 
les seuls paiements directs: par exemple., la divulgatlon par la 
vulgarisatlon de methodes qui ne sont pas des incitations eco
nomiques directes ... mais qui sont des soutlens ä ce type de 
production; le recours ä la creatlon d'instltuts ou de cooperatl-

, ves dans lesquels peuvent se fondre des agriculteurs particu
lierement orientes vers cette productlon. Bref, la foumlture 
d'un cadre qui ne soit pas lie ä un paiement direct peut aussi 
contribuer. du moins d'une maniere subsidiaire, ä ce soutlen ä 

· la productron ecologique. Cette generallte, teile qu'elle est af
firmee par les mots «alle soutlent les exploitants», me parait de 
ce point de vue meilleure que la formule limitee aux paiements 
directs que vous avez choisie. ' 
C'est la raison pour laquelle je vous propose d'en rester ä la 

, formule de la commission. 

26-S 

Landwirtschaft. Volksinit1at1ven 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag lten Andreas/Onken 
Für den Antrag der Kommission 

Abs. 2 Bst. f-AI. 2 let. f 

16Stimmen 
12Stimmen 

Küchler: Im Gegenvorschlag wird die Frage der Finanzierung 
und des Grenzschutzes nicht geregelt Beide Instrumente be
stimmen aber massgebend den agrarpolitischen Handlungs
spielraum. 
Aus zahlreichen Gesprächen mit Fachgremien habe ich in der 
Zwischenzeit erfahren, dass über die Frage der Finanzierung 
im Gegenvorschlag unbedingt eine Aussage gemacht werden 
muss, dies aus folgenden Gründen: · 
Eine Verfassungsbestimmung bringt den ausdrücklichen Wil
len des Verfassungsgebers zum Ausdruck. Auch wenn der 
Gesetzgeber aufgrund der offenen Liste von Befugnissen und 
Aufgaben gemäss Absatz 2 von Artikel 31 octies (neu) BV, wie 
er von der Kommission erarbeitet wurde - übrigens eingeleitet 
durch «insbesondere» -. über die in der Verfassung erwähn
ten Elemente und Instrumente hinaus noch deren weitere er
greifen kann, so drückt ein in der Verfassung aufgenommenes 
Element doch eine ausdrückliche Bereitschaft zur Vornahme 
entsprechender Regelungen aus. 
In der Verfassung soll aber auch die Grundlage geschaffen 
werden, dass der Bund die Finanzierung der Agrarpolitik nicht 
nur über allgemeine Bundesmittel, sondern dereinst auch 
über .zweckgebundene Einnahmen sicherstellen kann. Der 
Gesetzgeber soll also, gestützt auf diese Grundlage, aus• 
drücklrch die Möglichkeit haben, zweckgebundene Einnah
men zu beschliessen, dies vor allem im Hinblick auf den Gatt
Vertrag und die dort infolge der generellen Tarifizierung zu er
wartenden höheren Zolleinnahmen auf Nahrungsmitteln oder 
auf landwirtschaftlichen Erzeugnissen. 
Diese Zolleinnahmen im Rahmen des Gatt könnten also ohne 
weiteres zweckgebunden für die Finanzierung unserer "Tlulti
funktjonalen Landwirtschaft. für die Finanzierung der Direkt
zahlungen verwendet werden. Durch diese Direktzahlungen 
wiederum lassen sich für unsere Landwirte die Folgen des 
Gatt. die sie so fürchten und die sie drücken, mildem. 
Sie sehen also, ein willkommener Nebeneffekt für unsere 
Landwirtschaft, für eine erhöhte Akzeptanz des Gatt bei unse• 
ren Landwirten. 
Im übrigen sind. in unserer Bundesverfassung auch andere 
zweckgebundene Einnahmen ausdrücklich verankert Ich er
wähne z. B. Artikel 23bis Absatz 3 BV. Die Zolleinnahmen aus 
Brotgetreideimporten dienen zur Deckung der Bundesausga-

. ben für die Getreideversorgung. Es wäre hier keiry Novum, 
sondern eine weitere spezielle Finanzierug für eine besondere 
Aufgabe. 
Die zuverlässige Finanzierung ist als Folge der Trennung von 
Preis- und Einkommenspolitik ein ausdrückliches Postulat un
serer Landwirtschaft. Die Veränderung d~r Finanzströme zwi
schen Konsumenten und Bauern, durch die Trennung der· 
Preis- und Einkommenspolitik, macht die Agrarpolitik je län
ger, Je abhängiger von den Bundesfinanzen, denn der Trans
fer von Mitteln erfolgt immer weniger direkt vom Konsumenten 
zum Bauern,.sondern immer mehr indirekt über Steuern vom 
Bund zu den Landwirten. 
Mit dem vorgeschlagenen Buchstaben f wurde zum Ausdruck 
gebracht, dass der Bund gewillt ist, mit allen Mitteln die Finan
zierung unserer Agrarpolitik sicherzustellen. Der Bundesrat 
selber schreibt auf Seite 28 der Botschaft: «Die Frage der Fi
nanzierung der Agrarpolitik ist wichtig. Der Bundesrat ist. eben
fatl, der Meinung, dass weitere Finanzierungsquellen gefun• 
den werden müssen, insbesondere für die neu einzufünren
den Direktzahlungen.» 
Die Aufnahme einer Finanzierungsbestimmung entspricht üb
rigens auch materiell gleichgerichteten Begehren in den bei
den heute. zur Diskussion stehenden Landwirtschafts-Initiati
ven. Ich verweise bei der Initiative des Bauernverbandes auf 
Absatz 3 von Artikel 31 octies, und bei der Bauern- und Konsu
menten-Initiative auf Absatz 6 Buchstabe k von Artikel 31 bis. 
Mit der Aufnahme einer Finanzierungsbestimmung im Gegen-
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vorschlag käme r1an also diesen Kreisen entgegen, ohne 
dass dies mit Nachteilen verbunden wäre. 
Gegenüber den Bauern würde mit der Aufnahme einer Finan
zierungsvorschrift auch ein klares, psychologisches Zeichen 
gesetzt. das das Vertrauen in die Agrarpolitik wiederum stär
ken würde. 
Ich bitte Sie, diesen Aspekt. nämlich die gesicherte Finanzie
rung unserer Agrarpolitik, nicht zu unterschätzen und den An
trag zu unterstützen. 

Jagmettl, Berichterstatter: Die hauptsächlichen Punkte zu die
sem Antrag habe ich bereits zum Ausdruck gebracht Wir woll
ten vermeiden, dass durch die Aufnahme einer zusätzlichen Fi
n~zieru1Jgsbestimmung die Zuständigkeitsordnung bei den 
F1skalabgaben geändert wird. Sie wissen, dass wir bei der Fi
nanzordnung über die Erhebung einer Mehrwertsteuer zu eis 
nem reduzierten Satz auf Lebensmitteln bestimmen. Wir sind 
dort in diesem Kontext drin. Wenn wir in einem anderen Verfas
sungsartikel Finanzierungsbestimmungen aufnehmen, grei
fen wir in die Aufgabenteilung Bund/Kantone ein. Der Bund hat 
bisher nie gezögert - es war auch nicht die Meinung der Kom
mission, dass man in Zukunft zögern müsste-, gestützt auf die 
Landwirtschaftsbestimmungen zielgerichtete Kausalabgaben 
zu erheben. Ich erinnere Sie an die Ausgleichsabgaben, die er
hoben werden und gestützt auf die Kompetenz zur agrarwirt
schaftlichen Gesetzgebung als Kausalabgaben erhoben wer
den können. 
Wenn die Kommission keine Bestimmung über die Finan~e
rung unter einem zusätzlichen Buchstaben vorschlägt, ge
schieht es nicht in Verken"nung der Notwendigkeit der Finan
zierung der Leistungen nach den Buchstaben d und e, son
dern es geschieht m der Absicht, dass diese Mittel entweder 
im Rahmen der Fiskaleinnahmen nach der Finanzordnung 
oder durch Erhebung von Kausalabgaben im Rahmen des 
Lenkungsinstrumentariums, das hier zur Debatte steht, bereit
gestellt werden sollen. 

~ Delamuraz, conseiller federal: Vous le savez bien, te prin
c1pe des taxes affectees a eu<iuelques beauxjours. a unecer
taine epoque, et'puis les conceptions en rapportavec la globa
lite du budget l'ont emporte. II existe bien, ici ou ta. quelques 
fonds a affectation particuliere, quelques institutions qui visent 
tel ou tel objectif financier, mais, dans l'ensembie, nous es
sayons d'eviter de recreer de telles dispositions et de telles 
specialites. 
C'est pourquoi, en comprenant les raisons, j'allais dire de se
curite materielle, qui animent M. Küchler dans sa proposition a 
l'article 31 octies alinea 2 lettre f, je crois que cette proposition 
va a contretemps et que nous devons beaucoup plus honorer 
!es prestations generales de l'agriculture par !es recettes ge
nerales de la Confederation, et ne pas donner a nos politiques 
financiere et de soutlen des allures si ciblees qu'elles restrei
gnent egalementvotre mobilite de decision lorsque vous avez 
en particulier, a·adopter le budget ' 
De surcroit, une teile prescription dans la constitution doit en
tr'ainer un developpement legislatif. Elle doit nous conduire le 
cas echeant, a modifier chaque annee les taux que n~us 
avons la possibilite de modifier par voie d'ordonnance, selon 
le budget que vous nous fixez. Modifier des taux dans la loi si
gnifie une revlsion annuelle de la lol, ce qui est evidemment to
talement disproportionne. 
Croyez-moi, ce principe de la generalite du budget et de taxes 
non affectees est veritablement celui qui nous pennet ta plus 
large cond~ite et l'appreciation annuelle repetee que nous 
pouvons faire, vous Parlament, et nous gouvemement charge 
de l'execution. 1 

• 

~n mandat constitutlonnel sur ce point et la recreation un peu 
a contretemps que comporterait la proposition de M. Küchler 
a l'article 31 octies alinea 2 lettre f, concernant une taxe ä affec
tation speciale, ne sont pas a prendre en consideration. II nous 
pa_rait prefe_rable d'y renoncer et je vous remercie de ne pas 
suivre M. Kuchler sur ce point 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag Küchler 
Dagegen 

10Stimmen 
14Stimmen 

Abs. 2 Bst. g-AI. 2 let. g 

Küchler: Bei Buchstabe g geht es keineswegs um mehr 
Grenzschutz gegenüber heute oder um eine verkappte Gatt
Verhinderung. Ich habe erwähnt, dass gerade im Rahmen des 
Gatt-Vertrages zusätzliche Mittel für unsere Landwirtschaft be
schafft werden könnten. Aber ich meine, neben sicheren Fi
nanzierungsinstrumenten ist auch der Schutz an der Grenze 
notwendig, wenn der agrarpolitische Handlungsspielraum zur 
Erreichung des Leistungsauftrages voll ausgenützt werden 
soll. Es gilt die einfache Formel, je weniger Grenzschutz, desto 
kostspieliger ist unsere Agrarpolitik, und je weniger finanzielle 
Mittel zur Verfügung stehen, desto mehr Grenzschutz ist not
wendig. Diese Verknüpfung ergibt sich daraus, dass die topo
graph_ischen und klimatischen Bedingungen in der Schweiz 
und die hohen Erwartungen der Bevölkerung an die Landwirt
schaft bezüglich Oekologie, Landschaftsschutz für unsere 
Produkte ganz gewaltige Nachteile im internationalen Handel 
darstellen. Deshalb ist ein angemessener Ausgleich im öffent
lichen Interesse nötig. Die gewählte Formulierung verhindert, 
dass die Bestimmung im Widerspruch zu internationalen Ver
trägen steht, denn auch das Gatt- Frau Weber Monika möchte 
ich vor allem darauf ansprechen; sie hat Zweifel geäussert, ob 
das Gatt-konform sei - lässt in Zukunft gewisse Grenzschutz
m.assnahmen zu. 
Mit der Aufnahme von Buchstabe g dokumentieren wir, dass 
wir auch in .Zukunft gewillt sind, den uns noch zustehenden 
Handlungsspielraum voll. und ganz auszuschöpfen, denn 
auch unsere Nachbarländer werden im Rahmen des Gatt das
selbe tun. Wegen der entscheidenden Bedeutung von Grenz
schutzbestimmungen bei der Gestaltung der Agrarpolitik soll 
hier in Absatz 2 des Gegenvorschlages festgehalten werden, 
weshalb der Bund solche Massnahmen an der Grenze be
schliessen kann und dass er das allenfalls selbst in Abwei
chung von der Handels- und Gewerbefreiheit tut . 
Ich meine, dass auch nach dem Zustandekommen des Gatt 
der Grenzschutz eine ganz wichtige Bedeutung hat. vor allem 
im internationalen Konkurrenzkampf in Anbetracht der Ueber
schussproduktion bei landwlrtschaftlichen Produkten.· Es ist 
also wichtig, dass wir als Erstrat diese Bestimmung bereits 
heute aufnehmen, so dass sich auch der Zweitrat mit dieser 
Materie gründlich auseinandersetzen muss. · 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Frau Weber Monika: Es ist so, dass Abgaben und nichttarifäre 
Handelshemmnisse in Aequivalenztarife umgewandelt wer
den; das Ist der Weg der Gatt-Bestimmung. Abgaben "ver
schwinden» also in den Zöllen. Aber wir haben allen Grund 
dazu, dieses Wort «Abgabe» nicht wieder neu in die Verfas
sung hineinzubringen. Das ist der springende Punkt Wir ver-. 
hindern die Gatt-Konformität, indem wir neu die Abgaben in 
die Verfassung hineinschreiben. 
Ich muss Sie einfach darauf aufmerksam machen: Es geht hier 
n~cht um ein Gesetz oder irgend etwas, sondern es geht um 
die Ve~ng. Deshalb muss ich Sie wirklich bitten, den An
trag Kuchler abzulehnen. 

Jagmettl, Berichterstatter: Darf ich noch darauf hinweisen, 
dass der Einleitungssatz zur Aufzählung mit den Buchsta
ben a bis d folgendermassen tautet: «Er hat insbesondere fol
gende Befugnisse und Aufgaben:» 
Wir wollten im Rahmen der schop eingeleiteten Neuorientie
rung unserer Agrarpolitik hervorheben, wo das Schwerge
wicht liegt Wenn wir hier nun «Grenzschutz» betreiben wird 
zurückbuchstabiert Dann nehmen wir etwas auf, wov~n wir 
uns langsam lösen müssen. Statt eine Neuausrichtung der 
Landwirtschaftspolitik zu bewirken, führen wir einfach weiter, 
was bisher war. Wir werden notwendigerweise mit diesen Fra
gen konfrontiert. Und weil wir uns im aussenwirtschaftlichen 
Bereich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen haben, war 
die Kommission der Ueberzeugung, dass es nach Artikel 8 der 
Bundesverfassung in der aussenpolitischen Kompetenz des 
Bundes liegen soll, entsprechende Abmachungen zu treffen. 
Vergessen wir eines nicht, Herr Küchler: Es geht in den mei
sten dieser Verhandlungen heute nicht mehr ausschliesslich 
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um Landwirtschaftspolitik, sondern es geht um eine gesamt
hafte Aussenwirtschaftspolitik. Wenn wir nun auf diesem Weg 
einen Akzent für die Landwirtschaftspolitik setzen, schränken 
wir den Handlungsspielraum des Bundesrates in den Ver
handlungen und nachher unseren eigenen Handlungsspiel
raum bei der Genehmigung entsprechender Abkommen ein. 
Ich bin der Meinung, wir sollten offen sein, Wenn wir diese 
Neuorientierung betonen möchten, die wir der Landwirt
schaftspolitik in den letzten Jahren gegeben haben, sollten wir 
nicht unter «insbesondere» das festhalten, was wir als etwas 
langsam A::;zubauendes betracht~n. 

Schallberger: Ich erinnere Frau Weber Monika daran, dass 
das Wort «Abgaben» im Antrag von Herrn Küchler nirgends zu 
lesen ist Ich teile die Meinung von Himn Küchler, dass Mass
nahmen an der Grenze auch in Zukunft unumgänglich sein 
werden. 
Ein Antrag, wie ihn Herr Küchler gestellt hat, ist bereits in der 
Kommission diskutiert worden. Er wurde aufgrund von Zusi
cherungen des Bundesrates und der Verwaltung jedoch zu
rückgezogen. Im nachhinein haben wir die Begründung ge
nauer analysiert und haben festgestellt, dass diese Begrün
dung nicht allen Einwänden standhält; was die Zusicherung 
unserer heutigen Führer der Bauempolitik auf Bundesebene 
anbelangt, muss ich feststellen, dass sowohl der Bundesrat 
als auch die Verwaltung alle paar Jahrzehnte wechseln und 
man daher in Zukunft wieder auf neue Leute angewiesen ist 
Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich Herrn Küchler unter
stütze. 
4,2 Prozent der Erwerpstätigen, wenn man den Statistiken . 
glauben kann, arbeiten in der Landwirtschaft und tragen zu 
rund 3 Prozent zum Bruttosozialprodukt der Schweiz bei. Sie 
bewirtschaften u.nd pflegen aber die ganze unverbaute Land• 
schaft Schweiz, wenn man von Felsen, Seen und Gletschern 
apsieht Sie erbringen damit einen wesentlichen öffentlichen 
Nutzen, der keinen Marktpreis hat Auch diese Leistung ist ein 
entscheidender Rohstoff für den volkswirtschaftlich wesent
lich ertragreicheren Tourismus, auf den wir in unserem Lande 
dringend angewiesen sind , 
Nun muss ich Sie daran ennnem: Die Landschaft Schweiz, die 
bewirtschaftbare Fläche der Schweiz ist eine gegebene 
Grösse. In diesem Sinne unterscheidet sich die Landwirtschaft 
von irgendeinem Gewerbe oder einer Industrie. Ein Gewerbe
betrieb mit seiner Grösse, seiner Vielfalt usw. entsteht auf
grund eines Unternehmerentscheides; das gleiche gilt für ei
nen Industriebetrieb. Aber die Landwirtschaft als Ganzes ist an 
diese. unverbaute und bewirtschaftbare Fläche Schweiz ge-:. 
bunden. Das ergibt, zusammen mit Felsen, Seen und Glet
schern, die Landschaft Schweiz. 
Wenn Sie nun diese Landschaft Schweiz erhalten wollen, müs
sen Sie den Bauern eine sinnvolle Produktion ermöglichen. 
Wir sind dringend d~rauf angewiesen, dass wir Produktions
mengen halten können. Die . Erhaltung der Landschaft 
Schweiz ist längerfristig - so behaupte Ich mit Ueberzeu
gung - nur mit produzierenden Bauern möglich. Landschafts
pflege ohne eine Produktion von Bedeutung ist nicht bezahl
bar; das kann sich kein Land leisten. Wir haben einmal mit den 
Spitzenleuten des Bundesamtes für Landwirtschaft- Herr f'lot 
war ebenfalls dabei - errechnet, was der Schutz der Land
schaft Schweiz ohne wesentliche Produktion den Staat oder 
den Tourismus kosten würde, je nachdem, wer diese Land
schaftsgärtner zahlen würde - wir kamen auf einen zweistelli-
gen Milliardenbetrag. · 
Nach meiner Ueberzeugung wird es 'auch unter Gatt-Verhält
nissen nicht gehen, ohne dass ein jedes Land das Recht er
hält, einen vernünftigen Selbstversorgungsgrad zu verteidi
gen. Wir alle wissen, dass die Schweiz einen sehr tiefen Selbst
versorgungsgrad hat 
Nebenbei möchte ich auf einen weiteren Zusammenhang hin
weisen: Am 6. Juni 1993 hat sich unser Volk in seiner deutli
chen Mehrheit für die Landesverteidigung entschieden. Eine 
Landesverteidigung ist völlig sinnlos ohne Landesver
sorgung. Das ist, glauoe ich, nicht nur von Bauern erkannt 
worden.. · 
Die Landwirtschaft, um zum Gatt zurückzukommen, ist nicht 

grundsätzlich gegen ein Gatt-Abkommen - es kommt darauf 
an, was für ein Gatt-Vertrag ausgehandelt wird-, aber gegen 
schwerwiegende Zugeständnisse ist die Landwirtschaft' ein
gestellt, Zugeständnisse, die den vernünftigen Selbstversor
gungsgrad beschneiden. Wir erwarten daher vom Bundesrat. 

. dass er sich in den Gatt-Verhandlungen für die Erhaltung der 
Landwirtschaft und für 'einen vernünftigen Selbstversorgungs-
grad im heutigen Umfang einsetzt Ohne Schutz an der 
Grenze geht es - ich wiederhole das - in keinem Land, auch 
mit Gatt-Verträgen nicht Das wurde uns auch von Leuten be
stätigt, die das wissen können. 
Es wird oft behauptet. die Schweiz sei ein Land ohne Roh
stoffe. Wenn man Bildungspolitiker hört, vernimmt man. dass 
die Bildung der jungen Leute der einzige Rohstoff in unserem 
Lande sei. Eine.gewisse Einschränkung kann man hier ma
chen: Baumeister wissen, dass man im eigenen Land Kies ab
bauen kann, dass man Lehm zu Ziegelsteinen verarbeiten 
kann, auch Kalk zu Zement usw. Aber wenn Sie das machen, 
bauen sie etwas ab. Und sie bauen ab, solange ein Vorrat vor
handen ist Und wenn sie diese Vorräte fertig abgebaut haben, 
hat es von diesen Rohstoffen nichts mehr; das ist eine klare 
Tatsache. 
Es gibt aber einen Rohstoff, den unser Land hat: unsere land
wirtschaftliche Nutzfläche. Und soweit wir diese landwirt
schaftliche Nutzfläche nicht überbauen, wird dieser Rohstoff 
nachwachsend sein und uns erhalten bleiben. Es wäre von je
dem Land 'einfältig, diesen wichtigen eigenen, natürlichen 
Rohstoff zu missachten und - in unserem Falle -· Zehntau
sende von Beschäftigten zusätzlich arbeitslos zu machen. 
Es kann erstens keine Landschaftserhaltung - auch zugun
sten des Fremdenverkehrs und der eigenen Bevölkerung -
ohne produzierende Bauern geben; zweitens ist eine Siche
rung der Landesversorgung ohne produzierende Bauern un
möglich; drittens ist die dezentrale Besiedlung - vor allem in 
den Bergen -ohne produzierende Bauern unmöglich. 
Aus diesen Zusammenhängen resultierti.dass eine.produzie
rende Landwirtschaft ohne einen gewissen Schutt an der 
Grenze nicht überleben kann, weil die finanZiellen Folgen dies 
verunmöglichen. , 
Aus dieser Ueberzeugung heraus bitte ich Sie dringend, dem 
Antrag Küchler zuzustimmen. · 

Onken: Ich bin geneigt, den Antrag Küchler zu unterstützen, 
obwohl mir - das muss ich offen sagen .:. die Formulierung 
nicht so richtig gefällt und wahrscheinlich noch eine bessere 
gefunden werden könnte. Das klingt mir zu sehr nach Grenz
schutzdienst, nach Abwehr von irgend etwas aus dem Aus
land; da könnte man eine bessere Formulierung finden. 
Zu unterstützen ist der Antrag auch, obwohl mir die Begrün
dung und die Tonalität der Argumentation von Kollege Schall• 
berger nicht so ganz passen, denn das klingt mir zu sehr nach 
einem generellen Wettbewerbsschutz nach aussen, und den 
möchte Ich auch nicht 
Aber ich sehe einen Ansatz dort, wo wir unsere Landwirtschaft 
aufgrund der Bestimmungen des Umweltrechtes; der Raum
planung, der Tierhaltung oder bei den Bauten zu einer ökolo
gischen, naturnahen, tlergerechten Produktion zwingen, ihr 
also Auflagen machen, die verständlicherweise die. Produk
tion verteuern, und wo wir dann die durch diese Auflagen ver
teuerte, umweltgerecht produzierende Landwirtschaft voll den 
Billigimporten aus Ländern aussetzen, wo man sich um all 
diese Dinge überhaupt nicht kümmert Wenn man das macht, 
entsteht eine Diskrer,anz, und man fördert - schon gar, wenn 
mit dem Gatt die Hürden noch weiter abgebaut werden - die 
Billigimporte zu Lasten unserer Landwirtschaft · 
Die Konsumentinnen und Konsumenten, die dann mit dem 
vielleicht knappen Lohn, mit dem sie auszukommen haben -
denen möglicherweise sogar der Teuerungsausgleich vorent- • 

: halten wurde -, vor den Regalen stehen und den Entscheid 
treffen müsseri: Will ich z. B. jetzt die Eier aus Bodenhaltung 
aus einem Schweizer Betrieb oder die billigen ungarischen 
Eier kaufen?, werden vielleicht immer wieder geneigt sein, die 
billigeren Importeier oder das billigere Importprodukt zu 
kaufen. 
Hier sollte die Möglichkeit eines Ausgleichs bestehen, sollten 
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sozusagen Auflagen gemacht werden. dass auch die Importe 
den Umweltansprüchen, den ökologischen Forderungen·ge
nügen, die wir an unsere eigene Landwirtschaft stellen. Und 
wenn die eingeführten Erzeugnisse di~s nicht tun, sind sie mit 
einer Oekoabgabe zu · belasten, die auf diese Weise die 
Spiesse wieder gleich lang macht 
Hier sehe ich also einen Ansatzpunkt Ich weiss nicht mit Be
stimmtheit, ob er erfüllbar ist, aber meines Erachtens ist diese 
Möglichkeit noch zuwenig ausgelotet worden. Die umweltge
rechte Leistung unserer Landwirtschaft muss gegen den zü
gellosen Import von Produkten, die an keinerlei Auflagen der 
Oekologie oder der Tierhaltung gebunden sind, geschützt 
werden, weil sonst unsere Eigenbemühungen immer wieder 
mit Dumpingpreisen unterlaufen werden. 
In dieser Stossrichtung eines sozusagen qualitativen, ökologi
schen Schutzes an der Grenze unterstütze ich den Antrag 
Küchler. 

Küchler: Ich komme ganz kurz auf die Voten von Frau Weber 
Monika und von Herrn Jagmetti zu sprechen. Herr Schallber
ger hat richtig festgestellt. dass in meinem Antrag der Begriff 
«Abgaben» nirgE•1ds festgehalten ist Frau Weber, meinen An
trag habe ich ganz bewusst offen gehalten. Er ist zum einen 
eine Kann-Vorschrift und zum anderen lässt er zu, dass der 
Bundesrat oder wir als Gesetzgeber unsere Gesetzgebung je
derzeit den internationalen Erfordernissen anpassen können. 
Aus diesem Grunde war ich gezwungen, eine ganz offene, fle
xible Formulierung zu wählen, um dem Bundesrat den Hand
lungsspielraum zu lassen, der uns gestützt auf die internatio
nale Situation derzeit gegeben ist und jederzeit gegeben sein 
wird. 
Wenn Kollege Jagmetti auf Artikel 8 der Bundesverfassung 
verweist, stelle ich fest, dass dieser Artikel 8 lediglich die allei
nige Kompetenz der Bundes, Bündnisse. Staatsverträge und 
namentlich Zoll- und Handelsverträge mit dem Ausland abzu
schliessen, regelt Hier geht es nicht um einen Staatsvertrag, 
sondern um eigenständige Regelungen, die wir.im Rahmen 
des Handlungsspielraums treffen wollen, der uns, der 
Schweiz, im Rahmen der internationalen Verträge noch gelas
sen wird 
Fordern wir doch den Bundesrat auf, er möge von diesem 
Handlungsspielraum voll und ganz Gebrauch machen! Im Zu
sammenhang mit Swisslex und Eurolex haben wir immer wie
der die Eigenständigkeit betont. und wir haben auch betont, 
wir' wollten nur so viel wie notwendig abgeben und so viel Ei
genständigkeit wie möglich bewahren. 
In diesem Sinne fordere ich Sie auf, meiner Kann-Formulie
rung zuzustimmen. 

Frau Weber Monika: Ich machte einen Versprecher: Ich sagte 
«Abgaben» statt «Massnahmen». Es ist klar, dass Massnah
men an der Grenze entweder Abgaben oder nichttarifäre Han
delshemmnisse bedeuten. Nachher habe ich nur noch von 
Abgaben geredet Ich meine, wenn wir «Massnahmen an der 
Grenze» in die Verfassung hineinschreiben, dann zeigen wir 
offensichtlich, dass wir etwas machen, das nicht Gatt-konform 
ist Dagegen wollte ich mich wehren, das musste noch zu 

· Protokoll kommen, damit mich nicht noch jemand falsch 
interpretiert 

M. Delamuraz, conseiller federal: Je partage tout a fait l'opi
nion de M. Schallberger seien laquelle il n'y a pas d'agrl
culture possible dans notre pays sans des mesures ä la fron-

. tiere. II est evident que-de telles mesures, meme si elles doi
vent prendre d'autres consonances et d'autres formes qu'au
jourd'hui, resteront indispensables ä l'exercice de notre agri
culture. II en est d'ailleurs ainsi depuis 1906. 
II y a donc 87 ans, Messieurs Schallberger et Küchler, que la 
Confederation prend des mesures ä la frontiere, notamment 
dans le domaine agrlcole et ce, gräce a la competence gene
rale qui lui est donnee non seulernent en matiere d'accords 
intemationaux mais aussi en matiere de legislation generale. 
Depuis 1906, nous intervenons donc dans la direction que 
vous souhaitez. Et aujourd'hui, brusquement, en 1993, vous 
voudriez inscrire dans la constitution un element que nous 

avons en fait applique sans faille, sans interruption: pendant 
87 ans. C'est le caractere tout a fait inattendu de cette proposi
tion qui m'incite ä vous demander de la repousser. 
Nous continuerons de prendre les mesures a la frontiere. et 
vous continuerez d'en decider, Mesdames et Messieurs les 
parlementaires, seien les necessites nationales et internatio
nales. Vous parviendrez ä vos fins, et votre modeste executif, a 
vos ordres, parviendra egalement a ses fins, sans qu'il seit ne
cessaire d'ajouter une lettre g a l'alinea 2 de l'article 31 octies 
de la constitution, que nous sommes en train de preparer. Ne 
le chargeons donc pas inutilement, n'evoquons pas des idees 
qui pourraient ätre surprenantes au moment Oll nous les pre
nons, et soyons persuades que la banne politique que nous 
continuerons de conduire en matiere agricole permettra, lä Oll 
il faut, de continuer ä prendre des mesures ä la frontiere sans 
qu'il soit necessaire d'ajouter une seule phrase. ni mäme un 
seul mot. ä l'arsenal legislatif. Les competences generales 
nous sont accordees. 
Je prendrai encore un deuxieme exemple pour etayer ma 
cause en matiere agricole, que j'emprunte a un tout autre do
maine. Je veux parler de l'article 24quinquies de la constitu
tion, lequel traite de la legislation en matiere d'energie atomi
que et des prescriptions a prendre. Or, cet article ne parle ab
solument pas de mesures ä la frontiere en matiere d'energie 
atomique, ce qui n'a pas empeche le Conseil federal de pren
dre bei et bien des mesures ä la frontiere en matiere d'energie 
atomique, comrne l'interät du pays le commandait Ce qui est 
possible en ce domaine et dans tous les autres I' est egalement 
dans l'agriculture. Si nous n'avions pas cet antecedent de 
87 ans, sans deute serais-je moins peremptoire dans ma de
monstration, mais nous l'avons, et depuis 87 ans les choses 
se passent ainsi, il n'y a aucune raison pour que celasoit modi
fie ou remis en cause. 
Je vous invite donc a repousser la proposition Küchler. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag Küchler 
Dagegen 

Art.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Büttiker 

12Stimmen 
17Stimmen 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, den 
Gegenvorschlag anzunehmen und ihn in der Stichfrage der 
Initiative vorzuziehen. 

Art.3 
Proposition de /a commissian 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Büttiker 
L' Assemblee federale recommande au peuple et aux cantons 
d'approuver le contre-projet et de lui accorder la preference 
dans la troisieme question. 

Büttlker: So wie jetzt der Gegenvorschlag des Ständerates 
aussieht, bin ich natürlich nach wie vor - jetzt nach den Ab
stimmungen um so mehr - der Ansicht, dass auch das Parla
ment einen Akzent setzen sollte und für zweimal ja, also ja zur 
Initiative und ja zum Gegenvorschlag, votieren sollte. 
Seit wir die Möglichkeit des doppelten Ja kennen, ist es das er
ste Mal, dass wir einer Volksinitiative einen Gegenvorschlag 
gegenüberstellen. Es ist somit auch das erste Mal, dass wir die 
Gelegenheit haben, mit dieser Möglichkeit politisch umzuge
hen. Die Kommission war sich, wahrscheinlich aus Gewohn
heit, gar nicht richtig bewusst, dass das doppelte Ja auch der 
Bundesversammlung neue Möglichkeiten der Beschluss
fassung eröffnet und hat sich darüber nicht eingehend unter
halten. 
Dest,alb erlaube ich mir als Kommissionsmitglied, diese 
Frage im Plenum'aufzuwerfen und einen zum Kommissionser
gebnis abweichenden Antrag zu stellen. Wir haben als Rat ge
mäss Artikel 27 Geschäftsverkehrsgesetz folgende Möglich-
keiten: · 
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1. Die Initiative des Bauernverbandes zur Annahme zu 
empfehlen; 
2 die Initiative des Bauernverbandes ohne Gegenvorschlag 
zur Ablehnung zu empfehlen; 
3. die ·Initiative des Bauernverbandes zur Ablehnung zu emp
fehlen und aen Gegenvorschlag zur Annahme zu empfehlen -
das ist der Antrag der Kommissionsmehrheit; 
4. keine Stellungnahme zur Initiative des Bauernverbandes 
abzugeben. den Gegenvorschlag zur Annahme und für die 
Stichfrage den Vorzug vor der Initiativ~ zu empfehlen. 
Ich meine, dass wir von vornherein die beiden ersten Varianten 
aosschliessen sollten und uns darauf konzentrieren können, 
ob wir neben der Empfehlung eines direkten Gegenvorschla
ges eine negative Abstimmungsempfehlung zur Initiative ab
geben wollen oder nicht; die Empfehlung, die Initiative des 
Bauernveroandes anzunehmen, schlösse den Gegenvor
schlag ja aus. 
Für die Variante nein zur Initiative, ja zum Gegenvorschlag, so 
wie es die Kommissionsmehrheit vorschlägt, sind nach mei- ' 
ner Auffassung folgende Voraussetzungen nötig: Wir anerken
nen den Revisionsbedarf der Verfassung im entsprechehden 
Bereich. Wir sind aber mit der Stossrichtung der Initiative 
grundsätzlich nicht einverstanden und wollen eine inhaltlich 
grundsätzlich andere Revision dem Volk zur Annahme- emp
fehlen. 
Für die Variante, für die ich votiere - keine Stellungnahme zur 

, Initiative, ja zum Gegenvorschlag -, sind dementsprechend 
folgende Voraussetzungen nötig: Wir anerkennen den Revi
sionsbedarf der Verfassung im entsprechenden Bereich, sind 
jedoch der Auffassung, dass der vqrgeschlagene Text- nicht 
grundsätzlich, aber formal und im konkreten Inhalt - als Ver
fassungstext nicht geeignet ist, und stellen deshalb eine bes
sere Alternative mit ähnlicher Stossrichtung der Initiative ge
genüber. 
Entscheidend für die Frage, ob wir eine Stellungnahme zur In
itiative des Bauernverbandes abgeben oder nicht, ist, ob sich 
Initiative und Gegenvorschlag grundsätzlich in der Stossrich
tung voneinander unterscheiden oder nicht 
Unterscheiden sie sich in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung 
nicht - nach meinem Empfinden ist das der Fall-, so wäre es 
meiner Ansicht nach falsch, dem Volk die Initiative zur Ableh
nung zu empfehlen, denn damit würden wir die Stossrichturig 
unseres eigenen Gegenvorschlages in Zweifel ziehen. , 
Mit der alleinigen Unterstützung des Gegenvorschlages brin
gen wir dem Stimmbürger gegenüber zum Ausdruck, dass wir 
die Revision im Sinne der Initiative als llichtig erachten, aber 
diese in einer besseren und zweckmässigeren Form wollen. 
Zur Argumentation von Frau Monika Weber möchte ich noch 
sagen: Wenn ihr die Unterstützung der Bauern- und Konsu
menten-Initiative und des Gegenvorschlages recht ,ist, ist mir 
das doppelte Ja bei SBV-lnitiative und Gegenvorschlag billig. 
Die Stunde der Wahrheit für die schweizerische Landwirtschaft 
ist gekommen. Wir müssen jetzt Farbe bekennen unli F\agge 
zeigen. Wer für die Bauern ist und ihnen - wenn wir jetzt den 
Gegenvorschlag der Initiative gegenüberstellen -den Rücken 
stärken will, ist ganz klar für. zweimal ja, auch hier im Parla
ment Ich möchte Ihnen beantragen, dies im Sinne meines An
trages so zu signalisieren. 
Ich habe bereits gesagt, dass wir das erste Mal vor dieset Mög
lichkeit stehen. In der Kommission ist diese Idee überhaupt 
nicht zur Sprache gekommen, das bestätigt auch das Proto
koll Nun habe ich mit dem Ratssekretariat über meinen Antrag 
gesprochen und gefragt, ob wir noch explizit eine Ablehnung 
der Initiative empfehlen müssen oder nicht Die Staatsrechtler 
in diesem Saal verlangen eine Ablehnung der Initiative, und 
zwar separat in Artikel 1 des Beschlussentwurfes. 
Nun muss ich dazu sagen: Wenn wir einen Gegenvorschlag 
machen, ist damit sowieso die Initiative abgelehnt; ich glaube, 
wir können aemäss Text von Artikel 27 Absatz 3ter Geschäfts
verkehrsgesetz vorgehen: «Empfiehlt ei,:i Rat die Initiative zur 
Verwerfung oder verzichtet er auf einen Antrag zur Initiative» -
und ich möchte genau das erreichen-. «so beschliesst er dar
über, ob er Volk und Ständen empfehlen wolle, den bereinig
ten Gegenentwurf anzunehmen und der Initiative in der Stich
frage vorzuziehen.» 

Genau das möchte ich: Keinen Antrag zur SBV-lrnt1ative. Ja 
zum Gegenvorschlag, ja zum Gegenvorschlag bei der Sticn
frage. 

Jagmettl, Berichterstatter: Eigentlich kann ich nur wiederho
len, was ich schon gesagt habe. Wenn wir auf eine Empfeh
lung verzichten können, so können wir auf eine Stellung
nahme nicht verzichten. Nun will Herr Büttiker diese still
schweigend einbauen und off~nbar sagen: lnqem wir einen 
Gegenvorschlag machen, lehnen wir, die Initiative ab; oder -
wenn Sie eine mildere Wendung brauchen wollen, Herr Bütti
ker; das geht verfassungsrechtlich noch-, wir würden der In
itiative nicht zustimmen. Aber um das kommen wir nicht 
herum, sonst gibt es keinen Gegenvorschlag. 
Das ergibt sich auch aus dem Geschäftsverkeh'rsgesetz. aus 
Artikel 27 Absatz 3. Also müssen wir entweder in Artikel 1 des 
Beschlussentwurfes einen Absatz 3 einfügen und sagen: «Die 
Bundesversammlung stimmt der Initiative nicht zu», oder wir 
müssen das in die Einleitung von Artikel 2 schreiben. Aber ein
fach ohne jede Wertung am Schluss sagen, dass wir die Tür 
zum doppelten Ja offen lassen, das geht meines Erachtens 
nicht Wir lassen sie offen, das ist völlig klar. 
Wenn wir Initiative und Gegenvorschlag einander gegenüber
stellen, ist das doppelte Ja nach Artikel 121 bis Bundesverfas
sung statthaft. Aber eine Stellungnahme müssen wir abgeben. 
Also, wenn Sie uns nicht vorschlagen, Herr Büttiker, in Artikel 1 
einen Absatz 3 beizufügen oder die Einleitung von Artikel 2 
entsprechend zu ändern, geht die Sache meines Erachtens 
einfach nicht auf, und dann bleibt nichts anderes übrig, als Ih
ren Antrag abzulehnen, 

Rüesch: Der Antrag von Herrn Büttiker hat ganz sicher etwas 
Bestechendes an sich. Er möchte sagen: «Die Initiative des 
Bauernverbandes ist grundsätzlich zu begrüssen, aber wir ha
ben eine andere Variante.» Wir kommen aber nicht um einen 
Führungsauftrag herum. Wenn wir einen Gegenvorschlag 
ausarbeiten. müssen wir - bei aller Sympathie für die Initia
tive des Bauernverbandes- sagen: Nein. wir haben etwas an
deres. 
Ich stelle mir vor, dass beim Volk eine Verunsicherung ent
steht. wenn wir schon auf unserer Stufe so quasi mit diesem 
doppelten Ja spielen. Wir haben Erfahrungen gemacht, vor al
lem im Rahmen der Finanzvorlagen. Je ~omplizierter eine Vor
lage ist, desto schwerer hat sie es. Wir haben immer wieder 
festgestellt, dass das Volk möglichst einfache Vorlagen haben 
will Die einfache Vorlage zeigt, dass unsere Sympathie zu den 
Bauern so gross ist, dass wir sogar eine bessere Lösung ge
funden haben als das, was die Bauern wollten, also etwas, das 
noch besser ist, nämlich den Gegenvorschlag. 
Gehen Sie doch auf diese einfache Form ein und komplizieren 
Sie die Sache nicht auf unserer Stufe. Das doppelte Ja wird 
noch kompliziert genug, und es soll nicht schon auf unserer 
Stufe angepeilt sein. 
Ich bitte Sie deshalb, den gutgemeinten Antrag abzulehnen 
und der Kommission zuzustimmen. 1 

Büttlker: Zu H!:trrn Jagmetti möchte ich sagen: Wenn man es 
so macht, wie Sie vorschlag~. muss man es in Zukunft viel
leicht bei noch klareren Dingen auch so machen. Das bedeu
tet. dass der Artikel 27 Geschäftsverkehrsgesetz sehr wahr
scheinlich in seinem Wortlaut nicht stimmt 
Zu Herrn ROesch: Es hat sich natürlich einiges geändert. Seit 
wir in der Volksabstimmung das doppelte Ja haben, hat das 
Parlament eine etwas andere Stellung als vorher. 
Ich glaube, es ist eine klare Stellungnahme -vor allem auch 
geg~nüber der Bauernbeyölkerung; da bin Ich mit Ihnen ein
verstanden -. _wenn man sagt: Wir geben zur SBV-lnitiative 
keine Stellungnahme ab, wir befürworten den Gegenvor
schlag, und wir befürworten - in der Stichfrage - den Gegen- · 
vorschlag des Bundesrates und ziehen ihn der Initiative vor. 
Denn diese Frage stellt sich im Abstimmungskampf ja auch; 
sie wird sich im Abstimmungskampf wieder zeigen und an die 
Oberfläche kommen. Dann müssen Sie Ihrem Wahlvolk ge
nau Auskunft geben, wie es bei cjer Stichfrage aussieht 
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M. Delamuraz, conseiller federal: Gouverner, c'est choisir; 
ätre parlementa ·e, c'est aussi choisir. Vous n'ätes pas devant 
une urne Oll vous avez ä dire oui ou non. Vous etes dans un 
parlement Oll on a elabore tous les details d'un contre-projet, 
Oll l'on a pu pendant plusieurs heures, en commission, puis 
en plenum, soupeser les interets, les avantages de l'un et l'au
tre des projets. Le peuple, qui s'attend ä etre gouverne et qui 
attend de son Parlament les lumieres issues du debat, de
mande que le Parlament lui dise ce qu 'il a choisl Libre ä lui en
suite de prendre souverainement la decision qu'il peut pren
dre et d'avoir ä sa disposition cette nouvelle arme du double 
oui qui elargit, en effet, ia gamme de son choix. Mais, au ni
veau du Parlement vous devez dire clairement non ä une initia
tive et, eventuellement, lui opposer un contre-projet ou bien 
alors oui ä une initiative, mais alors ne plus faire de contre-pro
jet Le choix au niveau du parlementaire est la. Je vous de
mande de vous y tenir. 
Nous avons toutes bonnes raisons de preferer le contre-projet 
sorti du laminoir et du laboratoire de reflexion de la commis
sion et du plenum par rapport au texte original de !'initiative. 
Ne serait-ce ·que pour cet argument, M. Büttiker - que je citais 
au debut de ce debat, lors de l'entree en matiere-, la proposi
tion decidee par te Conseil des Etats ce matin tient en un article 
constitutionnel. L'unite de la matiere est toute entiere concen
tree dans cet art:cle, alors que vous auriez deux sources cons-

, titutionnelles avec la formule que nous propose !'initiative de 
l'Union suisse des paysans. 
Secondement quant ä la substance de ces deux textes, vous 
avez vu combien, dans l'elaboration et la discussion que nous 
avons eues, nous avons reellement ameliore le contenu par 
rapport ä ce que nous propose !'Union suisse des paysans. 
Permettez-moi de vous dire que j'ai le plus grand respect pour 
l'Union suisse des paysans. J'ai surtout le plus grand respect 
pour le courage que ses dirigeants mettent ä vouloir transfor
mer las conditions de notre production agricola Et~ n'est 
pas - permettez-moi l'expression vulgaire - shooter l'Union 
suisse des paysans que de dire non a son initiativa C'est tout 
simplement preferer a cette initiative, qui presente beaucoup 
d'aspects positifs, un contre-projet qui est encore meilleur. 
Voilä le sens que le Conseil federal donne au choix qu'il vous a 
propose. C'est cette direction que je vous demande-en Parla
ment responsable - de prendre en refusant la propositlon de 
M. Büttiker et en choislssant clairement le non ä !'initiative de 
!'Union suisse des paysans et le oui au contre-projet qua nous 
.venons d'elaborer. 

Abstimm~ -Vota 
Für den Antrag der Kommission 27 Stimmen 
Für den Antrag Büttlker 4 Stimmen 

Gesamtabstimmung-Votesur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 32 Stimmen 

(Enstimmigkeit) 

B. Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve aBauern und 
Konsumenten- für eine naturnahe Landwirtschaft» 
e:Arr6te federal concemant !'Initiative populalre aPay
sans et consommateurs - pour une agrlculture en accord 
avec la nature» 

Zlmmerll: Ich bin der Meinung, dass wir den Beschlussent
wurf B nicht heute behandeln können, und 7!N81 aus folgen
den Gründen: 
.Artikel 28 des Geschäftsverkehrsgesetzes schreibt vor, dass 
Initiativen zum gleichen Gegenstand in einer klaren zeitlichen 
Abfolge nacheinander behandelt werden müssen, und zwar 
auch im Parlament 
Man darf die Vortage einer Zweitinitiative - das steht im Ge
setz- nur der Volksabstimmung unterbreiten, wenn eine erste 
Abstimmung zur ersten Initiative durchgeführt u.rorde„ ist; qnt
sprechend hat nach dem klaren Wortlaut von Artik__el 28 des 
Geschäftsverkehrsgesetzes auch die Behandlung im Parla
ment zu erfolgen. 

Wenn ich Ihnen also beantrage. zurzeit auf den Beschlussent
wurf B nicht einzutreten. so nicht etwa deshalb, weil ich einem 
überspitzten Formalismus frönen möchte, sondern weil ich 
überzeugt bin, dass der Gesetzgeber gute Gründe gehabt hat, 
eine solche Vorschrift aufzustellen. 
Es ist ein Gebot der politischen Klugheit, die Diskussion zu 
diesem Beschlussentwurf B nicht jetzt zu führen. Warum? 
Wenn wir dies täten, würden wir uns der Möglichkeit berau
ben, allenfalls in Kenntnis der Volksabstimmung zur Initiative 
und zum Gegenvorschlag, die wir soeben verabschiedet ha- ·. 
ben, einen neuen Gegenvorschlag entgegenzustellen, wenn 
ein politischer Bedarf dafür bestehen würde. 
Das Parlament kann nicht zweimal oder dreimal zu einer 
Volksinitiative Stellung nehmen, sondern nur einmal, und jetzt 
ist noch nicht der Zeitpunkt dazu. Artikel 28 des Geschäftsver
kehrsgesetzes ist meines Erachtens denkbar klar. 
Ich beantrage Ihnen deshalb. zurzeit auf diesen Beschlussent
wurf B nicht einzutreten. 

Jagmetti, Berichterstatter: Wir werden jetzt nicht ein verfas
sungsrechtliches Seminar miteinander durchführen. (Zwi
schenruf Schmid Csrlo: Doch, doch!) Ich nehme die ld8j3 
gerne auf, Herr Schmid, aber es ist immerhin schon Mittag. 
Es ist ganz klar, dass die Volksabstimmung nicht gleichzeitig 
stattfinden kann, das ist unbestritten und wurde auch in frühe
ren Situationen dieser Art immer gleich behandelt 
Die Kommission ist der Auffassung gewesen, das Nacheinan
derbehandeln schliesse das Behandeln im gleichen Zug nicht . 
aus. Herr Zimmerli ist der Auffassung, man müsse zunächst 
die Volksabstimmung abwarten, bevor man vorgehen könne. 
Meines Erachtens lassen die gesetzlichen Bestimmungen 
beide Varianten zu. Herr Zimmerli ist der Meinung, nur seine 
Möglichkeit sei zugelassen. Meines Erachtens ist das ein Ent
scheid, den das Parlament zu treffen hat 
Ich verkenne nicht, dass der Vorteil seines Vorgehens darin 
liegt, dass wir die .Freiheit haben. zur zweiten Initiative noch ei
nen Gegenvorschlag zu unterbreiten. Wir haben über diese 
Frage kurz in der Kommission gesprochen. Die Kommission 
war der Auffassung, man könne das jetzt behandeln, wenn 
man getrennt darüber abstimme. Im übrigen liegt eine einheit
liche Botschaft des Bundesrates vor; es mag sein, dass uns 
das mitbeeinflusst hat, diesen Weg zu gehen. 
Aber unbestritten ist dass die Abstimmungen nicht gleichzei
tig stattfinden. 

M Delamuraz, conseiller federal: La gouvemement a voulu 
exposer la Situation la plus large an un seul elan et demontrer 
que, pour l'une et l'autre des initiatives qul sont fort proches 
par leurs preoccupations, mais moins par leur contenu exact, 
la solution d'un contre-projet etait preferable. Vous n'auriez 
sans doute pas comprls qua nous presentions cela en pleces 
detachees et successives, soit un Jour un message sur la pre
mlere Initiative, et ulterieurement un autre message sur la se
conda II etait indispensable qua vous ayez ta presentation 
globale, d'autant plus, Monsieur le Präsident, qua 1a consulta
tion sur le contre-projet l'avait demandee expressement et qua 
nous opposions forrnellement ce contre-projet ä la premiere 
initiative et substantiellement aussi a la seconde. II etait egale
ment indispensable que les milieux consultes solent informes 
officieUement de l'opinlon du Conseil federal sur ces deux Ini
tiatives et pas seulement sur l'une d'entre elles. De surcroit, 
nous avons simpllfle las procedures an donnant au F'arlement 
connalssancede f'ensemble du dossieren unseul document 
A l'autre extremite de la machine, c'est-a-dire au niveau du 
peuple souveraln, je l'ai repet6 ca matin et tous les orateurs 
viennent de te dlre, 1a votation populaire sur ta premiere Initia
tive et ie contre-projet et la votation sur la deuxieme initiative ne 
peuvent pas avoir neu le, meme dimancha Eies doivent Atre 
separees par un delal d'une annee, je crois. C'est an tout cas 
une consultation qul ne ,ombe pas le meme dlmanche. 
Quant au traitement parlementaire, le Conseil federal n~a pas 
d'a priori, car ca n'est pas son affaire, mais plutöt celle du Par
lament de decider quand il veut traiter les projets successive
ment Personnellement, je serals assez enclin ä penser que la 
propositlon de M. Zimmerli a pour alle la logique et que vous 
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pourrez vous prononcer en meilleure connaissance de cause 
sur Ja seconde initiative, laquelle devra de taute faqon. si eile 
n'est pas retiree. etre soumise au peuple lorsque vous aurez 
enreg,stre las resultats de Ja premiere initiative, eventuelle
ment du contre-projet De ce point de vue-la. a titre taut a falt 

· personnel. je jugerais an effet taut a fait justifiable qua 
l'arrete B ne tut pas traite aujourd'hui. 
Encore une fois, je n'exprime qu'un avis personnel, Je Conseil 
federal laisse i!U Parlament Ja totale liberte de decision dans ce 
domaine. Vous ätes meilleurs gardiens de Ja constitution qua 
moi et vous n'avez a respecter qua l'absolue necessite de dis
tinguer dans le temps les deux votes populaires. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag Zlmmerli 
Für den Antrag der Kommission 

26Stimmen 
8Stimmen 

Präsident: Die Behandlung der Vorlage wird ausgesetzt 

An den Nationalrat-Au Conse,J national 

Parlamentarische ln1t1at1ve. Solidantatsoe1trage 
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F,rist- Delai 

Siehe Seite 478 hiervor - Volr page 478 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 1'. Dezember 1993 
0ec1s1on du Conseil national du 1 er decembre 1993 

Herr Jagmettl unterbreitet im Namen der Kommission den fol
genden schriftlichen Bericht: 

1, Sachlage 
Am 1. Dezember 1993 hat der Nationalrat mit 77 zu 39 Stim
men dem Antrag Tschuppert Karl und mit 104 zu 24 Stimmen 

. den Anträgen Leu Josef/Frey Walter zugestimmt 
Der An~a~ Tsc~uppert Karl verlangt eine Rückweisung an die 
Komm1ss10n mit dem Auftrag, die Direktzahlungen finanziell 
abzusichern. 
Die Anträge Leu Josef/Frey Walter verlangen aus dem glei
~en Grunde eine Rückweisung, mit dem weiteren Auftrag, 
eine ausgewogene Vorlage auszuarbeiten, die die finanziellen 
Auswirkungen auf unser~ Land- und Volkswirtschaft sichtbar 
macht Weiter wird die Kommission beauftragt, die Finanzie
rung des Ausgleichs der natürlichen, wirtschaftlichen und um
weltpolitisch bedingten Standortnachteile über Direktzahlun
gen grundsätzlich zu regeln und damit sicherzustellen. 
2. Vorgehen bei Volksinitiativen 
Gemäss Artikel 27 Absatz 1 des Geschäftsverkehrsgesetzes 
hat die Bundesversammlung bei Volksinitiativen, die eine Par
tialrevision der Bundesverfassung verlangen und die Form ei
nes ausgearbeiteten Entwurfes aufweisen, innert vier Jahren 
nach Einreichung der Initiative darüber Beschluss zu fassen 
ob sie ihr so, wie sie lautet, zustimmt oder nicht ' 
Die Volksinitiative «für eine umweltgerechte und leistungsfä
hige bäuerliche Landwirtschaft» wurde am 26. Februar 1990 
eingereicht. womit deren Frist am 26. Februar 1994 verfällt 
Die Volksinitiative uBauern und Konsumenten - für eine natur
nahe Landwirtschaft» wurde am 6. Dezember 1991 einge
reicht Deren Frist läuft demnach am 6. Dezember 1995 aus. 

Erwägungen der Kommission 
Wie Artikel 27 Absatz 5bis festhält, kann die Bundesversamm
lung_ die ~rist um ein Jahr verlängern, wenn mindestens ein 
Rat uber einen Gegenentwurf oder einen mit der Volksinitiative 
eng zusammenhängenden Erlass Beschluss gefasst hat 

~s 
930 C: 7 decembre 1993 

Diese Bedingung ist mit der am 15. Juni 1993 erfolgten An
nahme eines Gegenentwurfes im Ständerat erfüllt 
Was die Volksinitiative «Bauern und Konsumenten - für eine 
naturnahe Landwirtschaft» betrrfft, ist daran zu erinnern. dass 
der Ständerat am 15. Juni 1993 gestützt auf Artikel 28 des Ge
schäftsverkehrsgesetzes beschlossen hat. die Behandlungen 
auszusetzen. 

M. Jagmettl presente au nom de la commiss1on le rapport 
ecrit suivant: · 

1 .. Rappel des faits 
Le 1 er decembre 1993, le Consei.1 national a accepte, par 
77 voix contre 39, · la proposition Tschuppert Karl et par 
104 voix contre 24 les propositions Leu Josef/Frey Walter. 
La proposition Tschuppert Karl demande un renvoi en com
mission avec mandat d' assurer le financement des paiements 
directs. ' 
Les propositions Leu Josef/Frey Walter demandent le renvoi 
en commission pour la meme raison. Elias y ajoutent le man
dat d' elaborer un projet pondere qui matte en evidence les re
percussions financieres sur notre economie et notre agri
culture et chargent la commission de regler et donc d'assurer 
le financement par le biais de paiements directs de la compen
sation des desavantages dus ä un emplacement des exploita• 
tions agricoles defavorable du point de vue des conditions na
turelles. economiques et environnementales. 
2. Procedure en mattere d'initiative populaire 
Selen l'article 27 alinea premier de la loi sur les rapports entre 
les conseils, lorsqu'une initiative populaire rectame une revi
sion de la constitution et qu'etle est presentee saus la forme 
d'un projet redige de toutes pieces, !'Assemblee federale de
cide, dans le delai de quatre ans ä compter du jour ou !'initia
tive a ete deposee, si eile approuve ou non !'initiative teile 
qu'elle est formulee. 
L'initiative populaire upour une agriculture paysanne competi
tive et respectueuse de l'environnement» a ete deposee le 
26 fevrier 1990. Le delai echoit donc le 26 fevrier 1994. 
L'initiative populaire «paysans et consommateurs - pour une 
agriculture en accord avec la nature» a ete deposee le 
6 decembre 1991. Le delai echoit donc le 6 decembre 1995. 

Conslderatlons de la commission 
II est stipule ä l'article 27 aiinea 5bis que !'Assemblee tederate 
peut decider de prolol'!ger le delai d'un an. si l'un des conseils 
au moins a pris une decision sur un contre-projet ou sur un 
acte legislatif qui a un rapport atroit avec !'initiative populaire. 
Cette condition est realisee etant donne que le Conseil des 
Etats a adopte un contre-projet le 15 juin 1993. . 

, En ce qui conceme !'initiative populaire «paysans et consom
mateurs - pour une agriculture en accord avec la nature», je 
rappellerat que le Conseil des Etats a decide le 15 juin 1993 de 
suspendre les deliberations, en vertu de l'article 28 de la loi sur 
les rapports entre les conseils. 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt - gestützt auf Artikel 27 Ab
satz Sbis des Geschäftsverkehrsgesetzes -. die Frist für die 
Volksinitiative «für eine umweltgerechte und leistungsfähige 
bäuerliche Landwirtschaft» um ein Jahr zu verlängern. 

Proposition de la commission . 
En vertu de l'articte 27 alinea 5bis de la loi sur les rapports 
entre les conseils, la commission vous propose de prolonger 
le delai d'un an pour !'initiative populaire «pour une agriculture 
paysanne competltlve et respectueuse de l'environnement». 

Angenommen-Adopte 

An den Nationalrat-Au Conseil national 
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Fortsetzung-Suite 

Siehe Janrgang'l 993, Seite 930-Voir annee 1993, page 930 
Bescnluss des Nationalrates vom 19. September 1994 
Oecision du Conseil natiOnal du 19 septembre 1994. 

A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für eine um
weltgerecbte und leistungsfähige bäuerliche Landwirt
schaft;> 
A. Am\te federal concemant !'Initiative populalre "pour 
une agrfculture paysanne competltlve et respectuell98 de 
l~emrironnement» 

Simmen Rosmarie (C. SO), Berichterstatterin: Die Differenz
bereinigung ist im allgemeinen nicht der Zeitpunkt für ein 
Grundsatzreferat Es ist aber schon sehr lange her, seit diese 
Volksinitiativen zum · letzten Mal auf unserer Traktandenliste 
gestanden haben; ich gestatte mir deshalb, Ihnen ganz kurz 
einen Überblick über diese Vorlagen zu geben. 
Bis heute figuriert die Landwirtschaft in unserer Verfassung 

• nur als Ausnahme von der Handels- und Gewerbefreiheit In 
Artikel 31 bis Absatz 3 der Bundesverfassung heisst es näm
lich: ..Wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt. ist der Bund 
befugt. nötigenfalls in Abweichung von der Handels- und Ge
werbefreiheit. .Vorschriften zu erlassen: •••• b. zur Erhaltung ej.. 
nes gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähigen · 
Landwirtschaft, sowie zur Festigung des bäuerlichen Grund
besitzes. .. Die eigentliche Landwirtschaftspolitik des Bundes 
wird ieweüs in den Landwirtschaftsberichten ~eschrieben. 
0ie heutige Landwirtschaftspolitik basiert auf dem 7. Landwirt• 
schaftsbericht -
Anfang 1990 wurde, von bäuerlicher Seite eine Initiative .mit 
dem· ritet „Für eine umweltgerechte und leistungsfähige bäu· 
erliche Landwirtschaft„ eingereicht. Die Volksinitiative verlangt 
die Einfügung eines neuen Artikels 31 octles in die Bundesver
fassung, in dem · Ziele und Mittel der Landwirtschaftspolitik 
festgeschrieben werden sollen. 
Sn gutes Jahr später, Ende 1991, wurde aus k!elnbäuerlichen 
Kreisen e~ zweite Initiative zum selben Thema eingereicht 
ccBauern und Konsumenten - für eine naturnahe Landwirt• 
sehaft ... Diese Initiative will Absatz 3 Buchstabe b des bereits 
bestehenden Artikels 31 bia ändern und neue Ziele einfügen 
Femerverlangt sie einen neuen Absatz ~ von Artikel 31 bis. der 
über die Mittel zur Erreichung dfeser Ziele Auskunft gibt . 
Der Bundesrat präsentierte 1992 als Gegenentwurf zu den In
itiativen einen erweiterten Absatz 3 Buchstabe b des beste
henden Artikels 31bis. der die vier Oberziele der Landwirt
schaft hinzufügte, nämlich die Ernährungssicherheit. die 
nachhaltige Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen. die 
Pflege cter Kulturlandschaft und die dezentrale Besiedlung 
des Landes. 

· Der Ständeral war Erstrat und hat als solcher den bundesrätll
chen entwuif noch erweitert. indem er zu den Zielen auch die 
Mittel hinzufügte und dieses Ganze neu als Artikel 31octles 
konzipierte. 

: 26 septemore 1994 

In der Sommersession 1993 behandelte der Ständerat diese 
Vorlage. Der Nationalrat behandelte die Vorlage in der Winter
session 1993. er wies sie damals an die Kommission zurück 
mit dem Auftrag, einen A~ über die Finanzierung von Di
rektZ;lhlungen aufzunehmen. Dazu wurde auf den Bericht des 
Bundesrates über die Direktfinanzierungen gewartet: sobald 
dieser Bericht vorlag, haben sich sofort nachdem die national
rätliche Kommission und dieslit Woche auch der Nationalrat zu 
dieser Vorlage geäussert 
Der Nationalrat fölgte weitgehend dem Ständerat. hat aber ei
nen neuen Absatz 3 aufgenommen. der diese Direktzahlun
gen zum Gegenstand hat 
Die Vorlage, wie sie jetzt vorliegt. entspricht der Politik, wie sie 
im 7. Landwirtschaftsbericht vorgelegt wird Akzentverschie
bungungen in Richtung mehr Ökologie. wie sie im Nationalrat 
beantragt wurden, hatten keinen Erfolg. · 
Die Differenzen zwischen Ständerat und Nationalrat sind somit 
gering. Ihre Kommission für Wirtschaft und Abgaben empfiehlt 
Ihnen, dem Nationalrat zuzustimmen. 

Art. 2 Abs. 2 Einleitung. Art. 31 octles Abs. 1 Bst. a. 
Abs. 2 Bst. c., e, Abs. 3. 
Antrag d,er Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 2 al. 2 lntroduction, art. 31 octies al. 1 let. a. 
aL 2 let. c, e, al. 3 
Propositionde~commission 
Adherer a 1a decision du Conseil national 

Slmmen Rosmarie (C. SO), Berichterstatterin: Bei Artikel 
31 octles Absatz 3 sehen Sie, dass unterschiedliche Begriffe 
verwendet werden: «besonders umwelt- und tiergerecht» in 
unserem ersten Beschluss, .. besonders natumah, umwelt• 
und tlerfreundllch„ beim Nationalrat Im Umweltschutzgesetz 
gibt es auch den Begriff aumwettverträgfich ... Die Kommission 
ist der Meinung, dass wir zustimmen. die Redaktlonskommis
sion aber beauftragen sollten, auf die Übe~instimmung der 
einzelnen Erlasse zu achten. 

Angenommen-Adopte 

Art. 32 Abs. 1 
Antrag der KorrtmisSion 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.32aL 1 
Proposition de~ commission 
Adherer a 1a decision du Conseil national 

Slmmen Rosmarie (C, SO), Berichterstatterin: Hier fehlen 
ganz am Schluss zwei Punkte. Es sollten dort drei Punkte ste
hen, denn Artikel 32 Absatz 1 der Bundesverfassung hört 
nach cceingeführt werden„ nicht auf, sondern er lautet im Origi• 
nal ...... dOrfen nur durci'! Bundesgesetze oder Bundesbe
schlüsse eingeführt werden, für welche die Volksalistlmmung 
verlangt werden kann. Für Fälle dringlicher Art in Zeiten wirt• 
schaftllcher Störungen bleibt Artikel 89 Absatz 3 vorbehalten. .. 
Es war nicht die Meinung, dass'diese Fortsetzung wegfallen 
sollte, sondern es müsste eben durch drei Punkte angedeutet 
werden, dass der Absatz weitergeht. dass der ganze Absatz 
gemeint ist Sonst müsste die Fortsetzung ausgeschrieben 
werden. . 

Angenommen-Adopte 
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Siehe Seite 880 hiervor- Voir page 880 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 19. Septemoer 1994-
Decis,on du Conseil nanonai du 19 septembre 1994 
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A. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für eine um
weltgerechte und leistungsfähige bäuerliche Landwirt-
schaft» , 
A. Arretit fitderal concemant l'lnitlative populalre «pour 
une agriculture paysanne competltlve et respectueuse de 
l'envlronnement,, 

Schlussabstimmung- Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Nationalrat -Au Conseil national 

38Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

vlitte11ungen aes P•as1denten 



Antrag der Redaktionskommission fiir die Schlussabstimmung 

Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative «für eine umweltgerechte 
und leistungsfähige bäuerliche Landwirtschaft» 

vom 7. Oktober 1994 

Die Bundesversammlung der Schwei:erischen Eidgenossenschaft, 

nach Prüfung der am 26. Februar 1990 ,, eingereichten Volksinitiative «für eine 
umweltgerechte und leistungsfähige bäuerliche Landwirtschaft». 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. August 1992 21, 

beschliesst: 

Art. l 
1 Die Volksinitiative vom 26. Februar 1990 «für eine umweltgerechte und leistungs
fähige bäuerliche Landwirtschaft» ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstim
mung unterbreitet. 
2 Die Volksinitiative lautet: -

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergilnzt: 

Art. 3/«llls 
1 Die Massnahmen und Vorschriften des Bundes gemäss Anikel Jlbls sind auf die 
folgenden Aufgaben der Landwinschaft ausgerichtet: 
a. Verantwonungsvolle NutzUng und Pflege der natürlichen Lebensgrundlagen: 
b. Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwenigen Nahrungsmitteln: 
c. Sicherung einer landwinschaftlichen Produktion. welche die Unabhängigkeit 

des Landes gewährleistet: 
d. Gewährleistung eines nachhaltigen Beitrages zum winschaftlichen und sozia-

len Leben im ländlichen Raum. 
2 Damit die Landwinschaft diese Aufäaben erfüllen kann. trifft der Bund insbeson-
dere folgende Massnahmen: -
a. er gewährleistet im Rahmen seiner Zuständigkeit. dass die landwinschaftli

che Forschung, Beratung und Ausbildung auf die Aufgaben- der Landwin
schaft ausgerichtet werden: 

b. er sorgt dafür. dass die Aufgaben der Landwinschaft durch boclenbewinschaf
tende bäuerliche Betriebe erfüllt werden: Ausnahmen sind nur zulässig. 
wenn sie im übergeordneten öffentlichen Interesse liegen: 

c. er beschränkt die Nutztierhaltung auf Betriebe mit angemessener eigener Fut
tergrundlage: Ausnahmen sind nur gemäss Buchstabe b zulässig: 

d. er förden eine umweltvenr.igliche. tiergerechte und auf die Absatzverhält
nisse ausgerichtete Produktion und unterstützt zu diesem Zwecke Selbsthilfe
massnahmen: 

11 BBI 1990 II 730 
2> BBI 1992 VI 292 

(92.070) 
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Vollis(nnianve •itilr eine umweltgerechte und leistu~gsfiihige bäuerliche Landw1rt~haft». RB 

Art.2 

' ' ' 

e. er kann die Anwendung von Hilfsstoffen und Prixluktionsverfähren sowie 
;;ie Zulassung neuer · Technologien in .der Pflanzen• und Tierproduktion 
regeln: · · · , 

· f. er sorgt dafilr. dass det einheimischen l..al.tdwirtschaft im intemati~llalen 
· Wettbewerb aus den Produktionsvorschriften kein Nachteil erwächst: 

g. et sorgt dliftlr. dass sich ein angemesseni:s 'oäuerliches Einkommen bei einer 
Jen nanlrlichett Produktionsverhältnissen angepassten rationellen Arbeits• 
weise soweit wie möglich über den Preis der Produkte sowie die Abgeltung 
voll gemeinwirtschaftlichen Leistungen erzielen lässt: . · · 

h: er kann die ProduktiOII von nachwachsenclen ptlanziichen Rohstoffen för
dern. welche durtjt eine siMvolle Sutzung der inländischen Ressourcen. ins• 

· :,esondere das ökologische Gleichgewicht. positi~ beeintlu~. 
,, Er kann dafiir zweckgebundene und allgemeine Bundesmittel einsetzen. 

1 Gleichzeitig wird Volk und Ständen ein Gegenentwurf der Bundt:Sversammlung 
zur: A~stimffll;ltlg u~tet.- . · _ 
: Die Bundesversamm\ung schlägt vor. Artikel Jtbis Absatz 3 Buchstabe.b ~ Bun
desvemlSSllllg zu streichen, einen rteUen •AnikefJtoct1cs einzufügen und Anikel 32 
Absatz I zu änclem. . 

' Art.3 

Art. J /bis Abs. J iJsr; b 
b. Au.fgehoben · 

, • .\rt. Jl- . · · · _. 
i Oer Bund· wirkt darauf hin. ·da$S die Landwirtschaft durch eine ' 
umweltgerechte und auf die Absatzmögli~eiten ausgerichtete Pro
dukuon einen wesentlichen Beiuq ~ zur:: 

, a. sidzeren Versorgung der Bevölkenmg: 
b. nachhaltigen NutiunJ der nattlrlicben Lebensgnmd~ 
c. . Pflegt der Kulturlandsdd; . . . . · .. · 
d. •· ·centralen Besiedlung des Landes. 
: tn ~g. zur,~- Selbsthilfe der_ LandWirtschaft. und 
nötigenfalls in· Af>weichuftg von ~ Handels- und Gew~ 
uift"t der Bund Massnahmen ·zur ~g der bodenbewirrsc:haftffl,. 
~ bäuerlichen Betriebe. Er· hat insbesondere folgende Befugnisse 
und Aufgaben: . . , 
a. • Br l(aml die landwlnschaftllche Forschung, Setatung und Ausbil• 

dung föroem sowie Investitionshilfen leisten. . 
' b, Br kann Bestimmungen llbet. die Allgemeinverbinclllcherkllinmg 

von Verein~gen Ober die Selbsthilfe ~ . 
. c. ~ kann Vorschriften. zur Festigung des _biuerlit:hen Grundbesit• 

zes .erlassen. . . . . . . 
d. Er~ das bäuerliche Einkommen 'durch Direktzahlungen zur. 

Erzielung eines angemessenen Entgelts fflr die erbrachten Lei• 
stungen. ' ' 

e. Er f6rdett mit winschaftllc:h lohnenden Anreizen Produktionsfor
men. die besol'lders naturnah, urnwelt• und tierfreundlich sind. 

· >Ersetzt dafJlr zweckgebundene Mittel aus dem ~kb d~ Lan~ii1-
schaft und allgemeine Bundesmittel ein.. · 

· And2 Abs../ eri,e,'Salt. 
. 1 Die in den Artikelirj1b11, Jltcr Absatz 2. Jt..-. JJqulnqaies und 31~~ 
· Absatz 2 genann~ , Bestimmungen dlirfen nur durch 8undesgesette 
.oder Bundesbesc~Qsse eingeführt werden. fflr welche die Volksabstim

. . mung verlangt wei:cten kanrt, ... 

Die Bundesversammlung empfiehlt .. Volk und Ständen. die Inltiative zu verwerfe!\ 
. und den Oegen~htag anzunehmen. . . ' 



Projet de la commission de redaction pour la votation finale 

Arrete federal 
concemant l'initiative populaire . 
«pour une agriculture paysanne competitive et respectueuse 
de l'environnement» 

du 7 octobre 1994 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu !'initiative populaire «pour une agriculture paysanne competitive et respec
tueuse de l'environnement», deposee le 26 fevrier 1990ll; 
vu le message du Conseil federal du 19 aout 19922>, 
anite: 

Article premier 
1 L'initiative populaire du 26 fevrier 1990 «pour une agriculture paysanne com
petitive et respectueuse de l'environnement» est valable et est soumise au vote du 
peuple et des cantons. 

:? Elle a la teneur suivante: 

La constitution federale est completee comme suit: 

Alt 31-
1 Les mesures et dispositions de 1a Confederation en vertu de l'article 3l*visent 
les täches suivantes assignees a l'agriculture: 

a. Utiliser et entretenir de maniere responsable !es bases naturelles de 
l'existence; 

b. Approvisionner la population en denrees alimentaires de haute qualite; 
c. Maintenir une production agricole assurant l'independance du pays; 
d. Contnbuer substantiellement a 1a vie economique et sociale du milieu ruraL 

2 Pour quc l'agriculture puisse remplir ces täches, la Confederation prend en 
particulier !es mesures suivantes: 

a. Elle assure, dans les limites de ses competences, l'orientation de la re
cherche, de 1a vulgarisation et de 1a formation agricoles, en fonction des 
täches assignees a r agriculture; 

b. Elle veille a ce que !es täches assignees a l'agriculture soient assumees par 
des exploitations paysannes cultivant le so!, les exceptions n' etant admises 
que si elles repondent a un interet public superieur; 

c. Elle limite la garde d'animaux de rente aux exploitations disposant d'une 
propre base fourragere adequate, les exceptions etant reglees selon lettre b; 

d. Elle favorise une production respectueuse de l'environnement et des ani
maux et adaptee aux possibilites d' ecoulement, et eile soutient a cette fin les 
mesures d'entraide professionnelle; 

tl FF 1990 II 688 
2l FF 1992 VI 284 
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lnmative populaire 

Art. 2 

~- Elle peut prendre des dispositions concemant le recours a des matieres 
awaliaires et a des modes de production. ains1 que concemant l'admiss1on 
de nouvelles technologies dans la production vcgctale et animale; 

f. Elle prend garde a eviter que !es prescriptions concemant la production 
desavantagent l'agriculture du pays face a la concurrence internationale: 

g. Elle fait en sone qu'un revenu paysan equitable. resultant d'une organisa
tion du travail rationnelle et adaptee aux conditions naturelles de produc
tion. puisse etre obtenu autant que possible par le prix des produits, ainsi 
que par l'indemnisation des prestations d'utilite publique; 

h. Elle peut encourager la production de matieres premieres vegetales re
nouvelables favorisant en particulier l'equ11ibre ecologique par une exploita
tion judicieuse des ressources indigenes. 

3 La Confederation peut engager a ces fins des credits a affectation speciale ou des 
fonds generaux. 

l Un contre-projet de !'Assemblee federale est soumis simultanement au vote du 
peuple et des cantons. 

: L'Assemblee federale propose de biffer l'article 31bis, 3° alinea, lettre b, de la 
constitution. d'introduire un nouvel article 3toctics et de modifier l'article 32, 
1•• alinea. 

Art. 3 

Art. Jlbil, 3• al, !et. b 

b. A.brogee 

Art. Jl«tio 
1 La Confederation fait en sorte que l'agriculture, par une production a Ja fois 
respectueuse de l'environnement et orientee vers les possibilites d'absorption du 
marche. contribue substantiellement l: 

a. L'approvisionnement assur6 de 1a population; 
b. L'utilisation durable des bases naturelles de l' existence; 
c. L' entretien du paysage rural; 
d. L' occupation decentralisee du territoire. 

: En complement des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de 
l'agriculture et en derogeant. s'il Je faut. au principe de la liberte du commerce et 
de l'industrie, la Confed6ration prend des mesures pour promouvoir !es exploita
tions paysannes cultivant le sol. Ses competences et ses täches sont notamment !es 
suivantes: 

a. Elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et 1a formation agricoles 
et octroyer des contributions a l'investissement; 

b. Elle peut edicter des dispositions sur la declaration de force obligatoire 
generale de conventions se rapportant a l'entraide; 

c. Elle peut edicter des prescriptions pour consolider 1a propriete fonciere 
rurale; 

d. Elle complete le revenu paysan par le versement de paiements directs aux 
fms de remunerer equitablement !es prestations foumies; 

e. Elle encourage au moyen d'incitations economiquement rentables les 
formes d'exploitation particulierement en accord avec 1a nature et respec
tueuses de l'environnement et de la vie animale. 

3 Elle engage a ces fins des credits ä affectalion speciale du domaine de 
l'agriculture et des moyens generaux de la Confäderation. 

Art. 32, 1• aL, 1'" phrase 
1 Les dispositions prevues aux articles 31 bio, 31 '"', 2• al„ 31 quai.r, 31 qumqwes et 
31-, 2• a1.. ne pourront etre etablles que sous forme de Jois ou d'arretes sujets 
au vote du peuple •.. 

L'Assemblee federale recommande au peuple et aux cantons de rejeter !'initiative 
et d'accepter le contre-projet. 




